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Editorial- Impressum 

Anläßlich einer internen Feier 
des BZS hie lt der Präsident 

dieses Amtes, Dr. Paul W. Kolb, 
eine n Vortrag, den wir gekürzt zum 
Abdruck bringen: 
20 Jahre Bundesamt für Zivilschutz: 
Rückblick - Ausblick 

12 Rüdiger Moniac: 
Koalition und Opposition zur 

Gesamtverteidigung 
Im le tzten Jahr hat es in de r de ut
schen Politik wie auch schon in den 
Jahre n vorher keine koordinierten 
Bestrebungen zur Gesamtverteidi
gung gegeben. D amit fehlt es wei
terhin an allem, was die Sicherung 
und das überlebe n der Bundesrepu
blik Deutschland in einem umfas
senden Sinne garantieren könnte. 
Dabei bleibt die Bundeswehr aller
dings außer Betracht. Denn in 
Moniacs Beitrag, der schildert , was 
in den letzten Monaten des Jahres 
1978 in Bonn zur besseren (nicht
militärische n) Sicherung unseres 
Landes geschah, bleibe n die Streit
kräft e unberücksichtigt. Mit ihm 
beginnt ZIVLL VE RTEIDIG UNG 
eine kontinuierliche Berichterstat
tung über die Politik in Bonn, soweit 
sie die Thematik »Gesamtverteidi 
gung« berührt. 

15 Winter-Katastrophe 1978/79 
l oachim Baez: 

Aus der Sicht des Experten - Kata
strophenschutz auf Eis gelegt? 
Rudolf Marquart: 
Aus der Sicht des Publizisten - Wie 
leicht wir doch von Katastrophen 
reden •.• 

18 Frederic Vester: 
Kostspielige Schein hilfen? 

ZIVILV ERTEIDIGUNG geht ei
ne n ungewöhnlichen Schritt : Wir 
wiederholen, im Beweismaterial auf 
den neuesten Stand gebracht, einen 
Aufsa tz, den wir in der Ausgabe 
11/ 1975 erstmalig veröffe ntlichten. 
Die Wiede rholung soll nicht aus 
dem Stolz heraus erfolgen, schon 
vo r vier Jahren die Problematik der 
Kernkraft werke angepackt zu ha
ben, sondern um noch einmal ener
gisch auf die »Scheinhilfe n« hinzu
weisen. 
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Heute 
in der 
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22 Wolfgang Beßlich: 
Das Gesetz über den Zivil

schutz und die übrigen Zivilschutz
gesetze 

32 Werner Nellner: 
Das Gesundheitswesen in der 

Bundesrepublik in Krisen und im 
Verteidigungsfall/I 

40 OItO Schaible: 
Neubau des Großschutzrau

mes im Stadtbahn-Haltepunkt 
Bonn-Hauptbahnhof 

46 H. Bessenrodt: 
EMP: Electro-Magnetic-Pulse 

Diskussione n auf internationalen 
Tagungen. 

48 Katastrophen-Chirurgie 
Unwetter, Katastrophen, 

ü berflutungen, Wirbelstürme, 
Großflächenbrände und Kriege 
treffen den Menschen meist un vor
bereitet. Unverantwortlich wäre es, 
im Bewußtsein derartiger Umwäg
barkeite n nicht wenigste ns das Mög
liche vorzubereiten. Dazu gehört 
auch die Vermittlung des Wissens 
der Katastrophe n-Chirurgie, die für 
de n Militärarzt ebenso wichtig ist 
wie für de n Arzt im Katastrophe n
schutz. 

49 Rolf Lanz: 
Grundsätze der Chirurgie un

ter Katastrophenbedingungen 

51 lames w. Blunt, lr.: 
Kriegschirurgische Erfahrun

gen in Vietnam 

52 Cameron Moffat: 
Ausfälle bei den britischen 

Streitkräften in Nordirland 

55 Prof. Dr. Werner Dosch, Insti-
tut für Mineralogie und Petro

graphie der l ohannes-Gutenberg
Universität Mainz: 
Mineralogische Adsorber für chemi
sche Kampfstoffe 

66 A lbin F. Fischer: 
»Diamantenstaubcc leuchtete 

Napoleons Untergang ein 

6 7 Dr. lulius Nagy: 
Die »beschränkte Rationali

tätcc und die Katastrophenvorsorge 

70 SPEKTRUM 

Unsere Titelbilder: Schnee-Chaos in 
Schleswig-Holstein. Schneepflüge 
und -fräsen der Autobahnmeisterei 
Neumünster im pausenlosen Einsatz 
auf der A utobahn Hamburg-Flens-

. burg (links oben). Milchfahrer Man
fred Schmidberger mit seinem kurz 
vor der Ortschaft Loose im Schnee 
steckengebliebenen Tank wagen. 
22 000 Liter Milch froren und quol
len über (links unten). Im Orkan ge
gen den Anleger gedrückt und gek en
kenntert: Der Ausflugsdampfer 
"Aphrodite« im Damp 2000 (rechts) . 
A lle Farbbilder: dpa 
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Einerseits wird am Bürger der Bundesrepublik die -Staatsver
drossenheit« beklagt - andererseits beklagt sich der Staat darüber. 
daß dieser Bürger alle »Last des Lebens« dem Staate übertragen und 
sich selbst aus aller' Verantwortung heraushalten möchte und besser 
alles den Institutionen überläßt, die nun mal dafür geschaffen 
worden sind. 

So ist scheinbar alles geregelt, -man« braucht Verantwortung 
nicht zu tragen. Was soll der Bürger dann noch an Eigeninitiative 
entwickeln? 

Wir berichten an anderen Stellen In diesem Heft über die -Schnee
Katastrophe« in Schleswig-Holsteln, auch über den Menschen in der 
Katastrophe und sein noch reichlich unerforschtes Verhalten in der 
Katastrophe. 

So geschah es doch massenweise, daß Autofahrer in ihren Blech
kisten sitzen blieben und -erst mal abwarteten«. es müsse doch 
jemand kommen und helfen. Schließlich sei doch alles bestens 
organisiert und der Staat habe all88 programmiert. 

Daß dieser Mensch jedoch zuerst einmal sich selbst helfen muß. 
daß er sich selbst - und nicht nur anderen - eine erste Hilfe leisten 
muß, das kam unendlich vielen Betroffenen nicht oder nur spät oder 
gar zu spit in den Sinn. 

Daraus sollte sich ergeben, daß wir Bürger umdenken müssen, 
daß wir uns freimachen müssen von der Übertragung aller Verant
wortung auf den Staat und seine Institutionen. Vielmehr müssen wir 
nach diesem Winter begreifen, - denken wir an die wochen-
lang abgeschnittenen Dörfer - dfe.. für ~ eigenes Leben 
ae1bet zu tragen haben und daS ,., 10r sich aeIbtt d" Pflicht zur 
Vorsorge hat. 

ZIVILVERTEIDIGUNG 
Forschung • Technik • Organisation • Recht 

Internationale Fachzeitschrift 
für alle Bereiche der zivilen Verteidigung 

Vereinigt mit ,.ZIVllSCHUTZ« 
International Standard Serial Number 

ISSN 0044-4839 

1- 3 I. Quartal 1979 

Herausgeber 
Rolf Osang 

Redaktion 
RolfOsang 

X/ 43 

Verlag, Redaktion und Vertrieb 
OSANG VERLAG GmbH 

5340 Bad Honnef 1 
Postfach 1669 · Telefon : 02644/4312 

Sitz der Redaktion: 
5465 Erpel/Rhein , In der l ache 1 

Bezugsbedingungen 
Einzelpreis DM 16,00 

Jahresbezugspreis DM 64,- (In- und 
Ausland) plus Porto und 

Versand kosten . Kündigung des 
Abonnements spätestens drei Monate 

vor Jahresende 
Bestellungen : 

beim Buchhandel oder beim Verlag 

Zahlungen 
Ausschließlich an 

OSANG VERLAG GmbH, 
5340 Bad Honnef 1 

Bankkonto : 
Bay. Vereinsbank Nürnberg 
Nr. 2111 888 BlZ 76020070 

Anzeigenverwaltung 
Interscal Bad Honnef 

Werbeagentur 
5340 Bad Honnef 1 

Postfach 1669 · Telefon : 02644/4312 

Zur Zeit ist Anzeigenpreisliste V 177 gültig 

Alle Rechte, auch für Auszüge 
und Übersetzungen , vorbehalten 

Die gezeichneten Beiträge stellen nicht 
unbedingt die Meinung 

des Herausgebers oder der Redaktion dar 

Für unverlangt eingesandte Manuskripte 
und Illustrationen keine Gewähr 

Sonderdrucke 
Sonderdrucke einzelner Beiträge dieser 

Ausgabe sind lieferbar. 
Der OSANG VERLAG erteilt auf Anfrage 

detaillierte Auskünfte 

Gesamtherstellung: 
Ernst Kieser GmbH, 8900 Augsburg 

ZI V ILV ERTEIDIG UNG 117'! 



Anläßlich einer internen Feier des BZS 
hielt der Präsident dieses Amtes, Dr. Paul 
W. Kolb, einen Vortrag, den wir gekürzt 

zum Abdruck bringen. 

20 Jahre Bundesamt 
für Zivilschutz 

Rückblick - Ausblick 
Am 11. Dezember 1958 wurde das Gesetz über 

die Errichtung des Bundesamtes für zivi len Bevölke
rungsschutz verkündet und dadurch eine dem Bun
desinnenminister unterstellte Bundesoberbehörde 
geschaffen. Damit wurde legitimiert, was schon ein 
Jahr zuvor durch die Bildung der Bundesdienststelle 
für zivilen Luftschutz in die Praxis umgesetzt worden 
war: 

Die Zusammenführung vorher se lbständiger Ein
richtungen 

o der im Jahre 1954 errichteten Bundesanstalt für 
zivi len Luftschutz 

o des 1950 als Vereinigung gegründeten und 1953 
in eine Bundesanstalt umgewandelten Technischen 
Hilfswerkes 

sowie 

o des noch im Versuchsstadium befindlichen Luft
schutz-Warndienstes. 

Diesem Bundesamt wurden aber nicht nur die 
Aufgaben seiner Rechtsvorgänger übertragen, son
dern zusätzliche Befugnisse ertei lt. 

Beispielhaft seien erwähnt 

o Weisungsbefugnisse des Bundesinnenministe
riums gegenüber den Bundesländern auf den Gebie
ten des Luftschutzwarndienstes, 

o die Sicherung des Kulturgutes, 

o die Arzneimittelbevorratung. 
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Insgesamt gesehen, glaubte man durch die Er
richtung des Bundesamtes auch die Problematik der 
sachgerechten Zuständigkeitsverteilung zwischen den 
für den Zivilschutz zuständigen obersten und oberen 
Bundesbehörden vom Grundsatz her ge löst zu haben. 
Doch bis heute hat sich diese Erwartung nicht in der 
erhofften Weise erfüllt. 

Schaut man auf die 20 Jahre des Bestehens des 
Bundesamtes zurück, so kann man generell feststel
len: 

o die Errichtung dieser Oberbehörde mit der ihr 
spezifischen und umfangreichen Aufgabenstellung 
entspricht sowohl den fachlichen Bedürfnissen als 
auch den Prinzipien einer fortschrittlichen Organisa
tion insbesonders denen einer sinnvollen Delegation , 

o Schwierigkeiten bei der Aufgabenerledigung be
ruhen mehr auf menschlicher Unzugänglichkeit als 
auf vorgegebenen Mängeln in den Rechtsvorschriften 
oder den Organisationsmodellen. 

Von der obersten und damit politischen Admini
strationsebene abgesehen, gibt es nur wenige Behör
den unseres Ranges, die mit so vielen in ihren Zielen, 
Denkweisen und Argumentationsgewohnheiten un
terschiedlichen Aufgabenträgern und Personengrup
pen Einvernehmen finden müssen. 

Ich erwähne nur einige davon, so 

o die Bundesländer, 

o die kommunalen Spitzenverbände, 

o die Hilfsorganisationen desKatastrophenschutzes. 

5 
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Die Zentrale unseres Geschäftsbereiches, im all
gemeinen Sprachgebrauch als "das Bundesamt" ver
standen, ist in 5 Abteilungen gegliedert. 

Die Verwaltung$abteilung 

1. 
Die verwaltungsmäßige Struktur des Bundesamtes ist 
von besonderer, heterogener Art, die es von anderen 
Bundesoberbehörden grundlegend unterscheidet : 
teils Oberbehörde im herkömmlichen Sinne, teils Be
triebsverwaltung (WD), teils Bundesanstalt (THW), 
mit normalen »Bediensteten« (Beamte, Angestellte, 
Arbeiter) einerseits und Ehrenamtlichen in geglje
derten Verbänden (THW) andererseits. Eine Viel
zahl unterschiedlicher, weit verstreuter Außenstellen 
- THW-Landes- und Ortsverbände, Warnämter, 
Schulen mit einer großen Anzahl von Liegenschaften 
- sind zu betreuen. Daraus ergeben sich für VA viel
fältige personalwirtschaftliche, haushaltsmäßige und 
organisatorische Betreuungsprobleme. 

Erforderlich ist ein ständiges Sich-Einstellen und 
flexibles Reagieren auf die differenzierten Aufgaben
steIlungen und Besonderheiten der einzelnen Be
reiche des Bundesamtes. Hier hat es eine Verwal
tungsabteilung ungleich schwerer als in einer »nor
malen «, fachlich speziell ausgerichteten Oberbehör
de (Bundeskriminalamt, Bundesverwaltungsamt oder 
Umweltbundesamt etwa). 

Will die Verwaltungsabteilung also ihrer Aufgabe 
als »Service-Unternehmen« gerecht werden, so muß 
sie ständigen und engen Kontakt mit den Fachabtei
lungen pflegen. Vor allem laufende gegenseitige In
formation ist erforderlich. Hinzukommen muß auf 
seiten der VA das Verständnis für die Aufgaben, 
aber auch die Nöte der Fachabteilungen und bei 
diesen das Verständnis für die häufigen, meist auch 
von der VA bedauerten Sachzwänge, die den »Drang 
nach vorn« behindern - fehlendes Geld, fehlende 
Stellen, fehJende Mitarbeiter. In einer Zeit knapper 
Mittel kann auch die VA nicht immer so, wie sie zum 
Wohle der Fachabteilungen gerne wollte. 

2. 
Die allseits beklagten Personalgewinnungsschwierig
keiten sind von VA nur bedingt lösbar. Dabei sind wir 
ohnehin in einer schwierigen Lage, was die Personal
gewinnung anbelangt. Anders als etwa die mjlitäri
sehe Seite, die sozusagen im Zweifel immer auf den 
langjährig Ausgebildeten zurückgreifen kann, haben 
wir kein Reservoir, aus dem wir Nachwuchs z. B. für 
unser THW oder unseren Warndienst gewinnen 
könnten. 

Gleichwohl hat sich das Bundesamt in seiner 
20jährigen Geschichte kräftig entwickeln können : 
1958 hatten wir 700, heute sind wir 1700 Bedienste
te. 60 von ihnen sind seit der ersten Stunde dabei. 

Wie im Personalgeschäft, so geht es auch in den 
anderen Bereichen der VA in erster Linie um die Be
treuung der Amtsangehörigen oder um die Regelung 
unserer hausinternen Probleme. Dies gilt für den 
Inneren Dienst ebenso wie für Organisation, das 
Haushalts- und das Liegenschaftsreferat. Vieles ge
schieht hier in täglicher Kleinarbeit, wo der einzelne 
Mitarbeiter nicht spektakulär, aber doch für das 
»Funktionieren « des Amtes wichtig seine Pflicht tut. 

Es gibt aber auch Bereiche, wo die VA durch 
Kontakte mit anderen Dienststellen und Organisa
tionen auch Außenwirkung entfaltet. So hat bei
spielsweise das Haushaltsreferat u. a. dafür zu sorgen, 
daß die Hausbaltsführung durch nicht weniger als 85 
mittel bewirtschaftende Stellen reibungslos vonstatten 
geht, und vom Liegenschafts-Referat werden nicht 
weniger als 2800 Liegenschaften verschiedenster Art 
von der Garage bis hin zum KatS-Zentrum betreut. 
Für Baumaßnahmen werden in diesem Zusammen
hang im Jahre 1979 etwa 21 Mio. DM ausgegeben. 

Abteilung Zivilschutz 

Die Abteilung Zivilschutz versteht sich überwie
gend als technisch-wissenschaftliche Service-Abtei
lung, die Basismaterial für die übrigen Fachabteilun
gen des Amtes: 

Katastrophenschutz 
Technisches Hilfswerk 
Warndienst 

KS 
THW 

WD 

erarbeitet. Auf einigen Gebieten erfüllt sie - wie dje 
übrigen Fachabteilungen - Exekutivaufgaben. 

Das Spektrum der Aufgaben der Abteilung Zivil
schutz als Grundsatzabteilung für den Zivilschutz -
ist sehr weit gefächert. 

Es reicht 

o von der Mitarbeit an der Zivilverteidigungs- und 
Zivilschutzgesetzgebung 

o über das Erarbeiten gesetzesausfüllender Vor
schriften 
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o über die Bundesauftragsverwaltung auf de n Se k
toren 

G esundhe itswesen 
Wassersiche rste ll ung 
Selbst- und Kulturschutz 
Baulichen Zivilschutz - nur te ilweise -

o über prax isbezogene Fachbeiträge und die Erar
beitung technisch-wissenschahliche n Grundlagenma
terials auf den Gebieten 

Zivilschutzm edizin 
Zivilschutzchemie 
baulicher Zivilschutz - te ilweise - sowie 
der Fahrzeug- und Gerätetechnik 

bis hin zu zivilschutzrelevanten wissenschaftlichen 
Grundsatzfragen, der Koordinie rung von e inschlä
gigen Forschungs- und E ntwicklungsvorhaben sowie 
der Erfassung und Auswertung a lle r für den Zivil
schutz wissenswerten D ate n des In- und Auslandes. 

In diesen Tagen und Wochen wird die ne ue Gene
rat ion von Dosisleistungsmessern ausgewählt und be
schafft. Vordergründig ist dies e in Routinevorgang. 
Außer e inem kle inen Kreis von Eingeweihten weiß 
kaum jemand, welch intensiver und ze itaufwe ndiger 
Arbeit es auf dem Gebiet der Strahlungstechnik be
durfte, um die une ntbehrlichen Voraussetzungen zu 
schaffen. H eute wirkt die ursprünglich für de n Zivil
schutz geleistete Arbeit weit über diesen Bereich hin
aus. Im fri edensmäßige n Katastrophenschutz sind im 
Zusammenhang mit der Vorsorge für Reaktorunfä lle 
die erwähnten Arbeiten des Amtes Grundlage der in
zwischen fortentwicke lten Strahlungsmeßtechnik. 

Wir haben he ute info lge de r langjährigen Meß
re ihen des Deutschen Wetterdienstes e ine n ge
schlossenen Überblick über die Strahlenbelastung der 
Bevölke rung in der Bundesrepublik D eutschla nd aus 
de n Kernwaffentests. 

D as ist e ine a ls se lbstverständlich hingeno mmene 
Tatsache. Ihr liegt auch wiederum eine Leistung der 
Abteilung Zivilschutz im Zusammenwirken mit der 
Schutzkommission zugrunde. In mühevolle n Experi
mente n ge lang es zunächst, den Gehalt an radioakti
ven Stoffe n in der Luft und in atmosphärischen Nie
derschlägen einwandfrei meßbar zu machen. Die in 
mehrere n J ahre n entwickelte Meßmethode wurde 
dann vom D eutschen Wetterdienst übernommen und 
wird fortlaufend angewandt. 
o E ine Gemeinschaftsarbeit von me hrere n Refera
te n de r Abteilung erfolgt im Zusammenhang mit de n 
sogenannten Verwendungsbescheinigungen. Hierbei 
geht es um die Prüfung von E inbau- und Ausstat
tungste ilen für Schutzräume (wie Lüftung, Abschlüs
se, Liege n, Leuchten u. a. m.) unte r si mu)ie rten 
E rnstfa llbedingungen. Diese Prüfunge n wirken sehr 
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nachhaltig in den industriellen Bereich hine in , denn 
an ihrem E nde steht jewei ls die E mpfe hlung an den 
Bundesminister für R aumordnung, Bauwesen und 
Städtebau, für das betreffende Teil oder Gerät e ine 
Verwendungsbescheinigung zu e rte ile n. 

Im Zusammenhang mit den Arbeiten für die Ver
wendungsbescheinigungen leiste t das Bundesamt we
sentliche Beiträge zur technischen Ausführung des 
Sammelschutzes. Be ispie lhaft ist in diesem Zusam
menhang zu e rwähnen, daß das Ausland inzwischen 
die vom H aus erarbei teten und vom BMBa u erl asse
ne n Regeln über Filtersande übernimmt. Diese Sande 
solle n auch als Filtermaterial beim Reaktor »Schnel
ler Brüter« ve rwendet werden. 

Die vom BZS ne u e ntwickelte Heißdampfentgif
tungsanlage ist beispielhaft auch für die Bundeswehr. 

Als Zukunftsprojekt ist die E ntwicklung e ines 
Spürfahrzeuges für den ABC-Dienst der achtziger 
Jahre zu e rwähne n. Dieses Fahrzeug wird in der Lage 
sein , erstmals A- und C-Kampfstoffe großfl ächig 
nachzuweisen. 

D e mgegenüber sind nach 6- bis 7j ähriger Ent
wicklungszeit bereits über 100 D eko ntamin ations
Mehrzweck-Fahrzeuge (DMF) an die Einhei ten aus
geliefert. Im J ahre 1979 sind weitere 62 DMF zur Be
schaffung vorgesehen.' Dieses Fahrzeug basiert auf 
dem Truppene ntgiftungsfahrzeug und wurde für ZS
Aufgaben in der Anwendungsbreite e rwei te rt. Es ist 
das Kernstück des ABC-Dienstes und geeigne t, unter 
feldmäßigen Bedingungen Persone n und Gerät zu de
kontaminiere n sowie Gelände zu entgiften. Bei der 
Konzipierung lag das Haupta ugenmerk auf der leich
ten Bedie nbarkeit. D as DMF ist nicht nur im V-Fall, 
sondern im friedensmäßigen Katastrophenschutz bei 
der Bekämpfung von Seuchen sowie ÖI- und Che
mieunfälle n e insetzbar. E in echtes Mehrzweckfahr
zeug. 

Zum D ekontaminations-M ehrzweck DM F gehört 
u·. a. eine weitere Komponente. Es ist der vom BZS 
entwickelte fa ltbare Trinkwasserbehälter 1500 Liter. 

o Wer in letzter Zeit aufmerksa m die Presse ver
folgte, konnte feststellen, daß die Bedro hung d'urch 
chemische Kampfmittel in de n Vordergrund tritt. Die 
Arbeiten an der ABC-Schutzbekleidung einschließ
Ijch Maske und Filter erhalten dadurch besondere 
Bedeutung. Auf dem Filtersektor wird e ine neue, in 
die Zukunft weisende und diesen Sektor verändernde 
E ntwicklung durch unser Haus betrieben. Während 
die a lten Maskenfilte r gegen chemische und biologi
sche Kampfsto ffe sowie gegen fallout schützen, wird 
e in ne uer Kombifilte r zusätzlich gegen radioaktives 
Methyljodid schütze n, welches u. a . auch bei Ke rn 
kraftunfällen freigesetzt werden kann. 
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D Als zukunftsorie ntie rte technische Neuerung auf 
dem Bra ndschutzsektor ist de r Schlauchcontainer mit 
200-m-B-Druckschl auch und Tragkraftspritze zu e r
wä hne n. Mitte ls e ines e igene n H ebegeschirrs kann er 
auf hande lsübliche LKW-Pritschen verl astet und der 
zugehörige LKW un abhängig vom Container ander
weitig verwende t werden . Dieser Container i t bereits 
im Arbeitskre is für Ausstattungsfragen des KatS und 
vom Arbeitsausschuß des Fachnorme nausschusses 
Fe uerwehrwese n im D eutschen Institut für Normung 
positiv beurte ilt worden. Mit seine r E inführung im 
KatS kann gege nüber ei nem vergle ichbaren Norm
Schlauchwagen eine Kostenreduzie rung um 20000,
DM je Einheit erreicht werde n. 
D Eine sehr bemerke nswerte Neue ntwicklung auf 
dem große n A rbeitsgebie t des Gesundheitswesens ist 
e in neuentwickelte r Autoklave. Dieser Steri lisa tor 
verbraucht wenig E ne rgie und Wasse r, e in Umstand 
von großer Bede utung im V- Fall be im Betrieb de r 
Hilfskrankenhäuser. 
D Zum Abschluß e inige Bemerkunge n zum »Mode ll 
Straubing«. Im vorigen Ja hr ha t das Bundesa mt 1 700 
G ebäude in Straubing auf ihren Schutzwert unte r
sucht. Dies war nötig, we il es bislang in de r Bundes
republik De utschland noch ke ine zusamme nhänge n
de Unte rsuchung des Schutzwertes von Altbauten 
gab, die a lle Krite rie n des Grundschutzes umfaßt. 
Dazu war es nötig, zuerst unte r E inschluß des Bun
desministe rs für R aumordnung, Bauwesen und 
Städtebau und des BVS die theoretischen Grund la
gen zu e rarbeite n. Es gab ke ine vergle ichbare Unte r
suchung, auch nicht im Au la nd. Daran anschließend 
waren die E rhebungsunterlagen sowie die E rgebnis
bögen - Maßnahm e kata log und schließlich umfang
re iche EDV - Programme von e rhebliche m Schwie
rigkeitsgrad zu erste llen und die Erhebung vor Ort 
durchzuführen. Diese ne uartige Aufgabe wurde mit 
Erfolg durchgeführt. 

In de n 1700 untersuchte n Ke lle rn wurde ke in 
Schutzraum , der dem Grundschutz entspricht , vorge
funden. 

D araus folgt , daß 

Deine SChutzraumbaupflicht nach wie vor anzuslr -
ben ist und unabhängig davon 

D Schutzräume im Grundschutz zu fordern und zu 
fördern sind . 

Abteilung 
Katastrophenschutz 

D er historische .Hinte rgrund der Aufgaben der 
Abteilung KS begann mit dem »Vo rläufigen Luft
schutzprogramm «, das vom Bundeskabine tt am 11. 
Juli 1955 gebilligt wurde. Die Konkre tisie rung e r
fo lgte dann im 1. ZBG von 1957 durch Bildung des 
LSHD . Das Helfe r-So ll betrug 305000 Ma nn . 

In kürzester Zeit wurden 10 Ausbildungsstätten 
auf regio na le r Ebene und e ine zentrale Ausbildungs
stätte des Bundes e ingerichtet. Es wurden fe rner 10 
Landes- und 22 regio nale Aufste llungsstäbe gebildet. 

In dem im J ahre 1958 zur E ntl astung der Ministe
ri a linstanz und Vereinfachung der Verwaltung ge
gründeten Bundesamt für zivile n Bevölkerungsschutz 
wurde die Aufgabe der Planung, A ufstellung, Ausrü
stung und Ausbildung des LSHDs von der damaligen 
Abteilung V wahrgenomme n, bis die je tzige Abtei
lung Katastrophe nschutz am 15. Juni 1970 gegründet 
wurde. 

Aus de r Abte ilung V wurde im Septe mber 1965 
ein Teil des Personals zur Bildung des Aufste llungs
stabes ZSK herausgezogen und dieser Stab durch zu
sä tzli ch e ingeste llte Mitarbei te r - insbesondere Spe
zia listen e inschlägige r Fachgebiete - verstä rkt. Sie 
wurden nach Einste llung der Arbeiten im Jahre 1967 
(das Finanzä n e rungsgesetz vom 21. Oktober 1967 
schob die Aufst >llung des ZSK o hne ze itliche Festle
gung hinaus) te ils in die Abteilung V, zum anderen in 
andere Abte ilungen des Hauses wieder integrie rt. 

Leistungsbilanz 

Die Abte ilung KS ha t de n vom LSHD über
nommenen persone lle n und materie lle n Bestand in 
elen KatS übe rführt. Zum Vo llzug des KatSG wurden 
E ntwürfe de r vie r Verwaltungsvorschriften (Organi
sa tio n, Ausstattung, Ausbildung, Kosten) gefe rtigt. 
Ferner wurden Stärke und G liederung des KatS fest
ge legt sowie die Stärke und Ausstattungsnachweisun
gen in e nger Zusammenarbeit mit Lände rn , kommu
nale n Spitze nverbände n, Hilfsorganisatione n und 
a nderen Fachverbände n e ra rbe ite t, wobei die oft wi
derstrebende n Inte ressen dank gute r Zusammenar
beit a ll e r Bete iligte n zur Übere instimmung gebracht 
werde n konnte n. Die Organi ation des KatS basie rt 
auf de n fri edensmäßigen Pl anunge n und R essourcen; 
de r Ka tS wird vom Bund durch Verstä rkung und Er
gänzung erweite rt. D abei ha t de r Bund die e rste 
Prio rit ät in de r Ve rstärkung gesehen. 
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Bis he ute wurden folgende Ergebnisse e rzie lt : 

Z. Zt. sind rd. 135 000 He lfe r im Verstärkungste il in 
rd . 6800 Einhe ite n und E inrichtunge n aufgeste llt . 
Es wurde Ausstattung im We rt von rd . 1,1 Milli arde n 
DM beschafft für rd. 12100 Kfz mit Fachdie nstaus
stattung. 

Beispie le: 

3995 Bra ndschutzfahrzeuge 
1 911 Sanitätsfahrzeuge 
3 601 Bergungs- und Instandsetzungsdie nstfahrzeuge 
(THW) . 

Bereits bei der Planung de r Aufste llung"des KatS 
war kla r, daß der Bund nicht sä mtliche Fa hrzeuge 
und alle Ausrüstungsgegenstände beschaffe n würde, 
weil das dafür benötigte Hausha ltsvolume n nie mals 
ausreiche nd zur Verfügung ste he n würde. Aus die
sem Grunde werde n e in beachtlicher Te il der Fahr
zeuge und G roßgeräte (z. B. Bagge r) , an die keine 
spezie llen KatS-taktische n An fo rde rungen geste llt 
werden müssen, zur Beorde rung in Kriegszeiten e in
geplant. D adurch werden nicht nur die e ntspreche n
de n Beschaffungskoste n e ingespart , sondern es ent
fa lle n auch die Fo lge koste n. Die Möglichkeite n des 
Bundesle istungsgesetzes orie ntie ren sich an de n e in
satztaktische n Forderungen. 1m gege nwärtigen Stand 
der Planungen sind insgesamt ca. 11551 Fa hrzeuge 
zur Beorderung vorgesehe n, das sind etwa 46% alle r 
im Ve rstä rkungste il des KatS be nötigte n Fahrzeuge 
(25176 Stück). 

Von der Abteilung KS werden fachaufsichtlich 10 
Schule n in de n Ländern und 2 Schule n auf Bundes
ebe ne be tre ut. In diesen Schuleinrichtungen werde n 
jährlich ca. 15 000 Führer, Unterführer und He lfe r 
mit besondere n Funktio ne n ausgebilde t. 

De n 34 KatS-Zentra lwerkstätten obliegt die War
tung und Instandhaltung der Fahrzeuge und Geräte 
des KatS ; sie tragen somit e ine hohe Verantwortung 
für die technische Einsatzbere itschaft des KatS und 
die Sicherhe it de r Helfe r bei der Ausbildung, Übun
gen und Einsatz. 

Bei Schule n und Werkstätte n sind z. Z. 1148 Be
die nste te, die im Rahm en der Bundesauftragsve rwa l
tung von der Abte ilung KS be treut we rden. 

Der Umfang de r Aufgaben schlägt sich auch in 
dem vo n der Abteilung KS zu be treue nden Finanz
volumen nieder. Im Haushaltsjahr 1978 stande n zur 
Verfügung: 

o für Beschaffunge n rd . 50 Mio. DM 
o für die Unterbringung rd . 24 Mio. DM 
o für laufe nde Koste n des Betrie bs de r Einheiten, 
Werkstätten und Schulen rd . 93 Mio. DM. 
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Ausblick 

E ine Verbesserung der je tzigen Situa tio n des 
KatS ist notwendig. 

Das vom G rundkonzept her ri chtige und du rchaus 
akzeptable Instrume nt in e ine r sich stark verände rn
de n Industriegese ll schaft mit ho he m technologische n 
Anspruch auch an de n KatS erfo rdert ständige An
gleichung. 

Vo n den z. Zt. vorhandene n rd . 12100 Fahrzeu
ge n sind rd . 8 700 Stück über 15 Jahre a lt und stehen 
zur A ussonde rung an. 

A us den Ansätzen der mitte lfristigen Finanzpla
nung 1979 bis 1982 kö nne n beschafft werde n 

2800 Fa hrzeuge. 
Nach dem Fin anzsonderp rogramm 1979 bis 1982 
sind we ite re 2680 Fa hrzeuge 
zur Beschaffun g vorgese hen. 

Durch das be reits vom Haushaltsa usschu ß des 
Bundestages beschlossene Fin anzsonderprogramm 
werde n die Ansätze der mitte lfristigen Fin anzplanung 
für die nächsten 4 Jahre auf mehr a ls das Doppe lte 
angeho ben. 

Daneben werden unte r Mitwirkung des Bundes
amtes zwischen BMI und de n Ländern neue Priori
täte n gesetzt. 

In der Ausbildung wird die Vermittlung des Füh
rungswissens von besonde rer Bede utung sein . Nur in 
de m Maße, wie das Stabspersonal beim HVB und die 
Führer und Unterführe r von Einhe ite n und E inrich
tungen ausbildungsmäßig in die Lage ve rsetzt wer
de n, ihre n Aufgabe n fachgerecht nachzukomm e n, 
wird der KatS in seine r Bedeutung steigen. 

Die Abteilung 
Technisches Hilfswerk 

Sie existie rt seit E rrichtung des BZS. Zu diesem 
Zeitpunkt ist die Leitung de r Bundesansta lt Techni 
sches Hilfswe rk a ls Abteilung in das BZS eingeg lie
dert worden. 

Mit zunächst etwas anderer A ufgabenschre i
bung vo n Otto Lummitzsch 1950 initiie rt , hat diese 
Organisatio n zur Ge fa hre nabwehr im vorwiegend 
technische n Bereich e ine n mühevolle n Weg hinter 
sich bringen müssen. 

He ute ist sie e ine staa tliche Katastrophe nschutz
organisation, die sich e ines gute n Ansehe ns e rfre ue n 
ka nn und dere n He lfe r sich in de n schmucke n bla u
gr aue n Dienstbe kleidungen sehe n lassen könne n. 
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Es ist ste ts das Bestreben der THW-Le itung und 
heute der gemeinsamen Amts- und THW-Leitung 
gewesen, Qualität vor Quantität zu setzen. Dies 
spiegelt sich wider in der zahlenmäßigen E ntwick
lung. In den letzte n Jahren kam es erst e inmal darauf 
an , zu einer Basis zu komme n. Es wurden Ortsver
bände gegründet und He lfer geworben. 

1952 ware n es 8000 H elfer 
1958 schon 52000 H elfe r in 412 Ortsverbände n 
1968 bereits 70000 H e lfer in 542 Ortsverbände n 
1978 sind es 67000 H elfer in 626 Ortsverbände n 

D as heißt : D as Netz der Ortsverbände ist dichter 
geworden, die Effe ktivität erhöht , der H e lferbestand 
wird weiter den E rfordernissen und finan zie llen Mög
lichkeiten angepaßt. 

Seit 1968 ist das THW als öffentliche Einrichtung 
Te il des Katastrophenschutzes neuer Prägung. Von 
dem THW werden die Fachdienste Bergung und In
standsetzung im KatS wahrgenomm en. Von den ins
gesamt 53000 aktive n H elfern sind 43000 in KatS
Einheite n und 10000 in Organisationseinheiten. 

Im übrigen ist festzuste llen, daß im THW auch 
1150 Fraue n mitarbeite n und die Zahl der Junghelfe r 
derzeit 2 100 beträgt. 

Neben diesem ehrenamtlichen Potential ste hen 
128 hauptamtliche Geschäftsführer, die zu Bereiche n 
zusamm engefaßte Ortsverbände betreue n. Auf Lan
desebene sind die 11 Landesbeauftragte n mit ihren 
Mitarbeiterstäben für ihre Bereiche verantwortlich 
und zugleich in THW-Angelegenheiten Mitte lste ile n 
zwischen Ländern und Bund. 

Als wichtige Grundlage für a lle THW -He lfer 
wurden ein H e lferstatut und eine He lfervertre tung 
schriftl ich fi xiert und 1973 in Kraft gesetzt. Rechte 
und Pflichte n der Helfer sowie die Grundlagen für 
ihre de mokratische Unte rstützung in H e lferangele
genheiten wurden damit festgelegt. D em fo lgten 
Richtlinie n für Junghelfe r, denn das THW sieht in der 
Förderung des Nachwuchses eine gute Basis für die 
Zukunft. 

Nebe n der intensive n Förderung der Jugendarbeit 
wird seitens der THW-Leitung auch nachdrücklich 
Wert auf Arbeitssicherhe it und Unfallverhütung ge
legt. Die für die über 600 Ortsverbä nde inzwischen 
beste llten ehrenamtlichen Sicherheitsbeauftragte n 
werde n laufe nd geschult, um die He lfer vor G efahren 
und Beeinträchtigungen bei ihre n vielfältigen E in
satz- und Ausbildungstätigkeite n bewahren zu he lfe n. 

Die Abteilung Warndienst 

D amit die Bevölkerung die Schutzmöglichkeiten, 
die sie im Falle eines Krieges nutzen könnte, tatsäch
lich nutzen kann, benötigt sie frühzeitige und zuver
lässige G efahreninformationen. 

Die Aufgabe der möglichst frühzeitigen und zu
verläss igen Information der Bevölkerung über G e
fahren, die ihr im Verteidigungsfall drohen, obliegt 
dem Warn dienst. 

Für die Aufgabe n des Warndienstes wurde das 
Bundesgebiet in 10 Warngebiete mit je e inem zentra
len Warnamt eingeteilt. Als Vorläufer der heutigen 
Warnämter e ntstanden unter der Le itung des Bun
desamtes zunächst soge nannte Planungs- bzw. Ver
suchsämter, die mit e inem kleinen Stab hauptamtli
cher Fachkräfte die erste n Aufbauarbeite n in de n 
Warngebieten durchführte n. 

Neben de n Warnämtern wurden in Luftverteidi
gungssteIlungen der Streitkräfte WD-Ve rbindungs
ste Ile n als wesentlichste Informationsque lle n des 
Warndie nstes eingerichte t. Während der Kuba-Krise 
im H erbst 1962 wurden die 10 Warn ämter in ihren 
damalige n E inrichtungen und die WD-Verbindungs
ste llen erstmals im Schichtdienst fortl aufe nd besetzt 
und a lle Maßnahme n getroffen, um die Bevölkerung 
im gesamten Bundesgebie t, fa ll s nötig, rasch mit Si
renen und über de n Rundfunk warnen zu können. In 
den folgende n Jahren wurde de r Aufbau des Warn
die nstes planmäßig fortgesetzt. Vor alle m wurde die 
E inrichtung der 10 Warnämter in verbunkerte n An
lagen mit Nachdruck betriebe n. Mit der Inbetrieb
nahme des Bunkers des Warnamtes VIII im Jahre 
1968 war der Aufbau a ller 10 Warn ämter in unterir
dischen Anlagen fertiggestellt. 

Neben de n Warnämtern und WD-Verbindungs
ste llen wurde zu gleicher Zeit auch die Zivile ABC
und Luftlage-Meldesammelstelle (ZALM) als wichti
ger Melde kopf des Warndie nstes beim Arbeitsstab 
des BMI in der Befehlsste lle der Bundesregierung er
richte t und mit allen erforderlichen Fernme Idever
bindungen ausgestattet. 

In der Folgezeit wurde im Bene hme n mit de n ört
lichen Die nstste lle n der Aufbau von E le ktro- und 
Hochleistungssirenen weitergeführt und neben der 
zentrale n Warnung durch das Warn amt auch eine de
zentrale Warnung durch örtliche Ste llen möglich ge
macht. 

D ane ben wurde auch der Ausbau der WD-Leit
meßste lle n auf der Ebene der Regierungs- und Ver
waltungsbezirke durchgeführt , so daß bis zum E nde 
der 60er Jahre insgesamt 40 WD-Leitm eßste lle n in 
provisorische n Unterkünften eingerichte t waren. 
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Neben dem Aufbau der Dienststellen und techni
schen Einrichtungen wurden die für den Warndienst 
erforderlichen ehrenamtlichen Helfer erfaßt und aus
gebi ldet. Zur Ausbildung aller Kräfte de-s Warndien
stes, d. h. des hauptamtlichen Personals und der Hel
fer, wurden regelmäßige Ausbildungsveranstaltungen 
und größere Übungen u. a. auch in bundesweitem 
Rahmen veranlaßt. 

Neben dem Ausbau der Verbindungen zu anderen 
Dienststellen der Zivilverteidigung im nationalen Be
reich wurden seit Beginn der 60er Jahre auch die 
Verbindungen zu den Warndiensten in den NATO
Nachbarländern aufgenommen und entsprechende 
Fernmeldewege geschaltet. 

Unter Berücksichtigung der Veränderung der Be
drohungslagen wurde der Warndienst laufend fort
entwickelt. Dabei ist es wichtig zu wissen, daß sich die 
Haushaltslage beim Warndienst und beim ört lichen 
Alarmdienst ab 1970/ 1971 erheblich verschlechtert 
hat. Insbesondere haben sich die Gebührenerhöhun
gen der Deutschen Bundespost in den Jahren 1971 
und 1974 sehr nachhaltig für den Warn- und Alarm
dienst ausgewirkt. 

Empfindlich wurden die Haushaltsansätze für den 
Aufbau des Sirenennetzes von Jahr zu Jahr verrin
gert, so daß das Sirenennetz bei einer jährlichen Be
reitstellung von nur 2,5 Mio. DM in ca. 40 Jahren 
aufgebaut sein kann . 

Nach dem Stande vom 31. Dezember 1977 ver
fügte der Warndienst bundesweit über 67331 Elek
trosirenen und 347 Hochleistungssirenen. Hiermit 
können ca. 80% der Bevölkerung akust isch gewarnt 
werden. Für den Endausbau sind nach vorläufigen 
Ermittlungen 80888 E lektrosi renen erforderlich. Es 
ergibt sich demnach noch ein Feh lbestand von 12175 
Elektrosirenen,der auch mit 500-600Hochleistungs
sirenen abgedeckt werden könnte, da eine Hoch
leistungssirene je nach Siedlungsstruktur im Mittel 
ca. 20 Elektrosirenen zu ersetzen vermag. 

In den Jahren 1972/73 wurde mit dem Aufbau 
des WD-Meßstellennetzes begonnen. Dieses Netz er
möglicht die Abfrage der radioaktiven Verstrahlung 
(Gammadosisrate) mit Hilfe des öffentlichen Fern
sprechnetzes überall dort, wo Meßstellen betriebsbe
reit errichtet sind. 

Die jeweilige personelle und technische Einsatz
bereitschaft des Warndienstes ist auch in Zukunft si
cherzustellen und fortwährend zu erhalten. Folgende 
Vorhaben des Warndienstes sind in diesem Zusam
menhang beispielhaft erwähnenswert: 

o Die Inbetriebnahme von UKW-Rundfunksendern 
zur Absicherung der laufenden Gefahreninformatio
nen über Funk. 
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o Die verbesserte Nutzung des öffentlichen Fern
sprechnetzes zur laufenden Gefahreninformation der 
Bevölkerung. 

o Der verstärkte Einsatz des UKW-Rundfunks 
auch für Zwecke des Warndienstes. 

o Die Erfassung niedriger Gamma-Dosis-Raten mit 
Hilfe des WD-Meßstellen-Netzes. 
o Die Nutzung einer neueren Informationstechni_k 
für den Warndienst zur weiteren Beschleunigung der 
Entscheidungsverfahren und des Meldeflusses im 
Warndienst. 

Eine weitere Förderung des Warndienstes mit 
dem Ziel, ihn den Veränderungen der militärischen 
Bedrohungslage einerseits und der Entwicklung auf 
fernmeldetechnischem Gebiet andererseits anzupas
sen, bleibt daher vorrangige Aufgabe des Bundesam
tes für Zivi lschutz. ( .. _ ) 

Der Rückblick auf das Vergangene und die Bilanz 
des Gegenwärtigen geben keinen Anlaß zum Pessi
mismus. Denn die Analyse zeigt, daß sich das Amt in 
seinem undankbaren , von der Öffentlichkeit vie lfach 
verkannten Aufgabenbereich, behauptet hat. ( ... ) 

Unser Erfolg hängt - so sehr dies gerade Ideali
sten bedauern mögen - eben doch vom Volumen des 
für uns verfügbaren Geldes ab. Und über das Wieviel 
entscheidet das Parlament. 

Wie die Ansätze für Verstärkungsmittel in Höhe 
von 75 Mio. im Einzelplan 36 für das HH 1979 zur 
Ersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen für den Ka
tastrophenschutz signalisieren, ist die politische Szene 
hier in Bewegung gekommen. 

Die sachkundigen Mitglieder aller Parteien im 
Innen- und Haushaltsausschuß des Deutschen Bun
destages sind sich zudem darüber einig, daß auch in 
den Jahren nach 1979 weitere zusätzliche Mittel für 
die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten sowie 
für den Schutzbau bereitgestellt werden müssen. 

Hoffnung scheint also begründet. 
Meine Gefühle und Eindrücke, die mich am heu

tigen Tage bewegen, möchte ich zum Schluß unserer 
Veranstaltung in Worte kleiden, die einem G lück
wunschbrief für die heutige Veranstaltung entnom
men sind. 

Ein in Ruhestand befindlicher, ehema liger Mitar
beiter des Amtes schildert darin seine Eindrücke und 
Gefühle. Er schreibt : 

»Meine Empfindungen sind frei von Unlust und 
Bitterkeit; in vielfacher Hinsicht bergen sie Dankbar
keit, übrigens auch Heiterkeit «. 
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Im Letzten Jahr hat es in der deutschen Politik wie auch schon in 
den Jahren vorher keine koordinierten Bestrebungen zur Ge
samtverteidigung gegeben. Damit fehLt es weiterhin an aLLem, 
was die Sicherung und das Oberleben der Bundesrepublik 
DeutschLand in einem umfassenden Sinne garantieren könnte. 
Dabei bLeibt d~e Bundeswehr allerdings außer Betracht. Denn 
im foLgenden Beitrag, der schildert, was in den Letzten Monaten 
des Jahres 1978 in Bonn zur besseren (nichtmilitärischen) Siche
rung unseres Landes geschah, bLeiben die Streitkräfte unberück
sichtigt. Mit ihm beginnt »Zivilverteidigung« eine kontinuier
Liche Berichterstattung über die Politik in Bonn, soweit sie die 
Thematik »Gesamtverteidigung« berührt. Bei der Berichterstat
tung allerdings soLL nicht haltgemacht werden. Herausgeber und 
Redaktion sind der Meinung, dem Leser sei es dienlich, wenn er 
gLeichzeitig neben die Schilderung der Ereignisse deren Bewer
tung gestellt findet. 

Koalition und Opposition 
zur Gesamtverteidigung 

1. 

von 
Rüdiger Moniac 

Auch im le tzten Quartal vo n 1978 
fand sich die Bundesregierung nicht be
reit, über die Ressorts hinausgreife nd 
den Ver uch zur Formulierung eine r 
»Gesamtverteidigungs-Konzeption« zu 
machen. Damit bleibt sowohl die 
geistige Durchdringung des Problems 
»umfassende Sicherung von Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft « unge
schrieben. Aber es fehlt noch an mehr : 

te Organe in Regierung und Parl ament 
für die Zielsetzung »Gesamtverteidi
gung« gebe n, noch ist aufgrund dieses 
Mangels in absehbarer Zeit damit zu 
rechnen, daß überhaupt unter de r Ver
antwortung der R egierung die Notwen
digke it von Gesamtverteidigung in der 
Öffentlichkeit propagiert wird . Zwar 
sind namhafte Politiker der Bundesre
gierung von de r Wichtigkeit des The
mas überzeugt. Sie können sich jedoch 
nicht gegen solche durchsetzen, die 
meinen, Bemühungen zur Gesamtver
teidigung seien nicht auf der Linie von 
»Entspannungs- und Friedenspo litik«. 

We nn diese Haltung auch eine völlige 
Verkennung der deutschen Interessen 
beinhalte t, so ist sie dennoch real. Die 
Befürworter der Gesamtverteidigun g 
müssen mit ihr rechnen. 

Abgesehen von den grundsä tzlichen 
Gegnern einer umfassend koordinier
ten Gesamtverteidigung fanden sich im 
le tzten Jahr unter den Abgeordneten 
des Bundestages jedenfalls in Worten 
recht eindrucksvolle Fürsprecher. Am 
29. November 1978 ließ der innenpoli 
tische Sprecher der FDP-Bundestags
fraktion, Friedrich Wendig, folgendes 
verl auten: »A us grundsätzlichen huma-Weder wird es so bald institutionalisier-
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nitä ren Gründen gehört es zu den Auf
gaben unseres Staates, e inen Mindest
grundschutz für jeden Bürge r zu ga ran
tieren. Zur Abschreckung gehört auch 
de r überlebenswille de r Bevölke run g, 
de r sich im Kern in Maßnahmen des 
Schutzraumbaus, Sicherstellung le
be nswichtiger Versorgung, Re ttung 
und Hil fe durch wirksamen Katastro
phenschutz ausdrück t. Ei n gut funktio
nierendes System der Zivilverteidigung 
ist Voraussetzung dafür, daß die Bun
deswehr ihren militä rischen Auftrag e r
füllen kann .« 

Wendig reagie rte mit solchen Wor
ten auf ei nen am sei ben Tag von de r 
Bonner Opposition eingebrachten An
trag zur Gesamtverteidigung. Darin 
fordern CDU und CS U e inen Beschluß 
vo m Bunde tag, de r die Bundesregie
rung auffo rdert , alle Maßnahmen e in
zuleiten, die der Gesamtverteidigung 
dienlich si nd . 

Noch e inmal Wendig: »Die Freie n 
Demo kraten begrüßen, daß die Oppo 
sition sich diesen schon mehrfach vor
ge tragenen Forde runge n de r F.D.P. 
durch ihr he ute vo rgelegtes Gesamt
konzept in wesentlichen Punkten ange
schlossen hat. Sie rennt bei de r F.D.P. 
mit vielen ihrer überlegungen offene 
Türen ein. Für uns ko mmt es zunächst 
dara uf an, daß im bisher vern achl ässig
ten Schutzraumbau energisch nach We
gen gesucht werden muß , wie de r Be
völke rung e in Mindestschutz vor allem 
für den Fall e ines mit kon ventione llen 
Waffen geführt en Krieges gewä hrt 
werden kan n. Ziel sollte es sein , ein 
Minimalko nzept zu entwicke ln , mit 
dem e ine breite Wirkung erreichbar ist. 
Bekanntlich ha t der Innenausschuß des 
Deutschen Bundestages an läßlich de r 
Bera tungen über den Hausha lt für die 
Zivile Verte idigung beschlossen, in ab
sehbarer Zeit ei ne Grundsatzdebatte 
über den Schutzraumbau für den zivi
len Luftschutz zu führen. Der vo m In 
nenausschuß angeforderte Bericht des 
Innenministers mit Vergle ichsangaben 
aus dem westliche n Ausland wird für 
die F.D.P. Grundlage für die Grund
satzdebatte über Frage n de r Zivilen 
Verteidi gun g sein .« 

Mit dieser Grundsatzdebatte über 
den Schutzraumbau ist im Verlaufe des 
ersten Quarta ls 1979 zu rechne n. »Zi
vi lve rte idigung« wird in de r nächsten 
Ausgabe ausführlich darüber be richten. 

Zurück zum Antrag de r Opposition . 
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Darin he ißt es unter anderem: 

»Die Bundesregie rung wird aufge
fo rde rt , 

1. a ls Voraussetzung für e ine ausgewo
gene Gesamtverteidigung R ahmen
richtlinien zu erl assen, in denen die 
Orga nisatio n und Koord inatio n der zi
vil-militärische n Zusammenarbeit auf 
allen Verwaltungsebenen vo n Bund 
und Ländern verb indlich ge regelt ist; 
2. für die laufende Koordin ation de r 
Maßnahmen de r Gesa mt verte idigung 
eine Zentralstelle im Bundeskanzle r
amt e inzurichten ; 

3. die Zivilverteidigung durch die Fest
legung e ine r verbindliche n Führungs
orga nisation für all e Verwaltungsebe
ne n und die ve rstärkte Vorbereitung 
de r Verwaltung auf ihre Verantwor
tung im Verteidigungsfallnachhaltig zu 
verbessern ; 

4. die Territorialverteidigung perso
ne ll und mate rie ll so auszusta tten, daß 
sie sich schon im Frieden auf die ihr im 
Verte idigungsfall ob liegenden Verbin
dungs-, Sicherungs-, Unte rstützungs
und Versorgungsaufgaben gegenüber 
ihre n zivil en und milit ärische n An
sprechpartne rn auf all en Verwaltungs
und Kommandoebenen wirksam vor
bereiten kann ; 

5 .. siche rzuste llen, daß 
o in ei nem Spannungs- und Verteidi
gungsfall auch Wehrpflichti ge und Re
servisten zu Die nst leistun ge n im Bun
desgrenzschutz und in den Einrichtun
ge n und Einhe iten der Zivilverteidi
gung zur Ve rfügung stehen, 

o mit Eintritt des Ve rteidigungsfalles 
die Folgeverpflichtun gen des Wehr
pflicht- und Zivildienstrechtes auch für 
die wegen ihrer Dienstl eistun g im Zi
vilschutz vom Wehr- und Z ivildienst 
fre igestellten Helfer verb indlich sind ; 

6. di e Zivilschutz-Gesetzgebung zu 
vereinfachen und zu verbessern , indem 
das Zivilschutzgesetz und das Gesetz 
über di e Erweite rung des Katastro
phen chutzes zusammengefaßt werden; 
dabei sind de r Aufbau und die Ablauf
orga nisation des Zivil chutzes, die 
Vollzugsverantwortung, die persönli
che n Rechte und Pflichten der Bürger 
für de n E rnstfa ll und die Zuordnung 
trägerschaft liche r Aufgaben an die pri
vaten und öffe ntliche n Hilfsorga nisa
tion en sowie das Recht der freiwilligen 
Helfe r im Einsa tzfa ll verbindlich zu re
geln ; 

Gesamtverteidigung 

7 . im Schutzbaugesetz wieder Pflichten 
zum Schu tzba u in privaten und öffentli 
chen Neubauten festzulegen, wobei in 
ve rstärk tem Umfange taa tl iche Förde
run gsmaßnahmen durch die Bere itste l
lung vo n Zinsverbilligungsmitteln und 
die Gewährung vo n Abschreibungen 
vorzusehen sind ; 

8. e in Gesundh eitssiche rstellungsgesetz 
vo rzul ege n, durch das für den Verteidi
gungsfa ll die Rechtsgrundl age zur De k
kung des personellen Bedarfs im öf
fentlich en und privaten Gesundheits
wesen an A nge hörige der Heil- , Pflege
und Heilhilfsberufe gegeben und di e 
o rga nisa to rische Basis für e in von de n 
Stre itkräften und de r Zivilbevölkerung 
gemeinsam zu nutzendes stat ionäres 
Sanitätswesen geschaffen wird. « 

Im übrigen verlangt der Opposi
ti onsa ntrag, die bereits vorhandenen 
gesetzliche n Grundl agen der zivilen 
Verteidigung voll a uszuschöpfen, das 
»finanzielle Mißverhältnis zwischen 
den Ausgaben für die militärische Ver
te idigung und den A usgaben für die zi
vile Verte idigun g« auszubauen und 
schließli ch : 

»die Aufklärung de r Bevölkerung 
über di e ie im Krisen- und im Vertei
digungsfall in vie lfä ltiger Weise zu er
wa rtende Bed rohung zu verbessern 
und sie dadurch in ihre r Motivation 
und Fähigkeit zur Selbstbehauptung zu 
bestä rken« . 

Man darf gespannt sein , wie die 
Fraktionen von SPD und FD P au f die
sen Antrag der Union reagie re n wer
den. Gewiß wird er im e rsten Quarta l 
1979 vom Bundestag behandelt wer
de n. Mehr darüber in der nächste n »Zi
vi lve rteidi gun g« . 

Il. 

Die Debatte über die Siche rung der 
R ohsto ffversorgung für die bundes
deutsche Wirtschaft ist in den vergan
gene n Mona te n sowohl in R egierung 
wie auch Bundestag wei te rgega ngen. 
Das Bundeskabi ne tt beschloß im No
vember 1978, bis zu m 1. April 1979 
verb indlich zu e rkl ä ren, a uf welche 
Weise de r Staat sich an der Verbe se
rung de r Vorratsha ltung von wichtigen 
Rohstoffen für die deutsche Produk 
tion beteiligen kann . Wie bereits in der 
le tzte n Ausgabe berichtet, befaßt sich 
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Gesamtverteidigung 

mit dieser Frage ein von der Bundesre
gierung beauftragter Ausschuß von 
Staats ekretären. Aus seinen Überle
gungen schälten sich zwei Vorschl äge 
heraus: 

o vertraglich zwischen Bund und 
Wirtschaftsunternehmen geregelte La
gerhaltung oder 

o steuerliche Begünstigung mit ho
hem Anreiz für Untern ehmen, die La
gerh altung von wichtigen Rohstoffen 
betreiben. 

Auf welchen von beiden Vorschlä
gen sich le tztlich die Bundesregierung 
einigen wird , ist schwer vorauszusehen. 
Jedensfalls möchte sie vermeiden, da
für eine »ne ue Bürokratie« aufbauen 
zu müssen. Das ist angesichts der Bela
stung der öffentlichen Finanzen und 
Verwaltung mit immer mehr Aufgaben 
zwar verständlich , aber in diesem Falle 
kaum vermeidbar. 

Der Staa tssekretärsausschuß befaß
te sich mit beiden Vorschlägen und wog 
Vor- und Nachteile ab. Dabei wurde 
deutlich, daß die durch Verträge zwi
schen Bund und Wirtschaftsunterneh
men geregelte Rohstoff-Lagerhaltung 
»mit hoher Wahrscheinlichkeit « eine 
vermehrte und auch kontrollierbare 
Rohstoffeinlagerung bewirken würde. 
Allerdings glauben di e Ve rantwortli
che n in der Regierung, sie müßten für 
einen wirksamen Anreiz zur effektiven 
Auf tockung der Lager recht große 
Summen aufbringen. Für eine Bevorra
tun g von ne un Monaten über das übli
cherweise von der Industrie erwarte te 
Dreimo natskontingent hinaus errech
nete man Kosten für die öffentliche 
Hand von 50 bis 100 Millio nen Mark. 
Zusätzlich müßte der Staat di e An
schaffungskosten der erweiterten Roh
stoffbevorra tung verbürgen und zur 
A bdeckung der Preisveränderungsrisi
ken beitragen. 

Nach dem anderen Modell der Ste u
ervergünstigungen, die es heute bereits 
für bestimmte Rohstoffe und in be
stimmten Fä ll en gibt, rechnet man in 
der Bundesregierung mit schwanken
de n und im voraus unbestimmbaren 
Steuerausfällen. Dennoch tendiert man 
zu diesem Modell , weil es den Unter
nehmen die volle Verfügungsgewalt 
über die Lagerhaltung beläßt. Daraus 
schöpft man in Regierungs kreisen die 
Hoffnung, damit sei e ine höhere Be
vorratung bei geringerer staatlicher 
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Hilfe (Steuerausfälle) erreichbar als bei 
a llen ande ren Modellen. 

Wie gesagt, beide Modelle haben 
Vor- und Nachteile. Und bei bei den 
sind die auftretenden Nachte ile tole
rierbar. Wichtig ist deshalb nicht, für 
welches sich die Bundesregierung ent
scheidet. Wichtig ist einzig und allein , 
daß sie künftig übe rh aupt die Rohstoff
bevorratung der Wirtschaftsunterneh
men für die Produktion eines vollen 
Jahres vorschreibt und unterstützt. 

Andere Staaten kennen die öffent
liche oder öffentlich geförderte Roh
stoffbevorratung auch . Am weitesten 
gehen dabei die USA als die führende 
Militärmacht des Westens. Sie verfüge n 
mit de n »Stockpiles« über die umfang
reichsten Ro hstoffl ager überhaupt. 
Ihre Errichtung geht auf ein Gesetz aus 
dem Jahr 1939 nach Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges zurück. Sie die
ne n den USA als Rohstoffreserve für 
einen langjährigen Kriegsfall. Zur Zeit 
sind 96 Stoffe eingelagert , die wichtig
sten: Aluminium , Asbest, Chrom, 
Kupfer, Mangan , Nickel, Platin , Kau
tschuk , Silber, Tantal, Wolfram und 
Vanadium. Aber auch Merkwürdigkei
te n enthält de r »Stockpile «, nämlich 
Federn und D aunen. Er stellt gegen
wärtig einen Gesamtwert von rund 
ne un Milliarden Dollar dar. 

In der Schweiz wie in Schweden 
rechnet man ebenfalls mit Versor
gungsschwierigkeiten als Folge kriege
rischer Ereignisse . In der Schweiz rei
chen die Vorräte teilweise für mehr als 
e in Jahr. Sie werden über Kredite fi
nanziert. 

J apan, Frankreich und Großbritan
nien befassen sich auch mit Überlegun
gen zur Vorratshaltung als Krisenvor
sorge. 

Im Konzept der Bonner Opposition 
laute t die Forderung eindeutig: Aufbau 
staat licher Rohstoffreserven. Dies wur
de de utlich , als der Bundestag am 16. 
November 1978 übe r die Rohstoffpoli
tik der Bundesregierung diskutierte. 
Diese rigorose Vorstellung der CDU/ 
CSU gilt in erster Linie für die »beson
ders sensiblen« Rohstoffe Chrom, 
Mangan, Kobalt , Titan, Wolfram und 
Molybdän. Die Bevorratung dieser 
Meta lle soll nach Meinung der Union 
vom Bund für die Produktion eines 
Jahres »vorgehalten « werden . 

Nachtrag: 
Die Probleme der Zivilverteidigung 

wurden vom Deutschen Bundestag 
erstmals seit langem wieder recht aus
führlich bei der Verabschiedung des 
Bundeshaushalts für das laufende Bud
getjahr 1979 debattiert. Hier si nd 
Redeauszüge: 

Walther, SPD-Fraktion : Wegen der 
mir noch verbliebenen Zeit kann ich 
zur Zivilverteidigung nur e in paar 
Worte sagen, obwohl ich weiß, daß das 
ein Lieblingsthema meines - soll ich 
sagen: neuhessischen? - Landsmannes 
Dregge r ist. Die vom Haushaltsaus
schuß beschlossene Steige rungsrate 
von 11 ,5 Prozent ist respektabel. Sie 
se tzt neue Zeichen und hilft mit, insbe
sondere den Katastrophenschutz .. . 
und de n öffentlichen Schutzraumbau 
exemplarisch zu verbessern. 

Dr. Wendig, FDP-Fraktion: Die zi
vile Ve rteidigun g besitzt ... für uns 
Freie Demokraten ei nen hohen Stel
lenwert. Stellen wir uns gemeinsam auf 
de n Boden de r Rea l.itäten,... dann 
werden wir in den wichtigsten Teilbe
reichen der Zivilverteidigung das Mög
liche bald verwirklichen können. 

Dr. Alfred Dregger, CDU/CSU
Fraktion: Inzwischen ist die zivile Ve r
teidigung notwendiger geworden, als 
sie zu Adenauers Zeiten war .. . Um es 
auf eine einfache Formel zu bringen: 
Eine Bundeswehr, die sich nicht auf 
eine funktionierende Zivilverteidigung 
stützen kann , kann nicht kämpfe n. 
Eine Bundeswehr, die nicht kämpfen 
kann, kann auch nicht abschrecken. 
Eine Bundeswehr, die nicht abschrek
ken kann , kann auch nicht den von ihr 
erwarteten Beitrag zur Friedenssiche
rung leiste n. 

Gerhart Baum, Bundesinnenmini 
ster: Ich begrüße es, daß wir dieses 
Thema behandeln , und bin de r Mei 
nung, daß es hier noch eine ganze 
Reihe offener Fragen gibt ... Ohne 
Zivilschutz kann die militärische Ver
teidigung nicht voll wirksam sein . .. 
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VVinter-Katastrophe 
1978/79 

• • 

• • 

Aus der Sicht 
des Experten: 

Mit Sturmflut- und Hochwasser
warnung fing es an, mit meterhohen 
Schneeverwehungen, unpassierbaren 
Straßen und von der Umwelt abge
schnitte nen Dörfern endete es. 

Die Rede ist nicht von Landstri
chen in Hochgebirgsregionen, sondern 
von den Küstengebieten Schleswig
Holsteins und Niedersachsens zur 
Jahreswende 1979. 

Wie in den Jahren zuvor, als die 
gleichen Länder von den E lementen 
Wasser und Feuer in katastrophalem 
Ausmaß heimgesucht worden waren , 
blieben auch diesmal Fragen offe n. 

Bei meteorologischen Erklärungs
versuchen muß berücksichtigt werden, 
daß sich das Wetter eben nicht exakt 
voraussagen läßt. Kann sich der »Kata
strophenschützer« aber damit zufrie
den geben? Soll oder muß er nicht 
bereits bei sich abzeichnender Möglich
keit e iner Wetterverschlechterung mit 
Katastrophentendenz Verhinderungs
maßnahmen veranlassen? 

Es darf darauf hingewiesen werden, 
daß bestimmte natürliche Erschei
nungsformen - über einen längeren 
Zeitraum betrachtet - wenn nicht 
genau berechenbar, so doch kalkulier
barer geworden sind. Bestimmte Kon
stellationen ermöglichen daher ent
sprechende Rückschlüsse und darauf 
gegründete Reaktionen. Vorausset
zung für sodann erfolgversprechende 
Gegenmaßnahmen . ist jedoch , daß 
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Katastrophenschutz -
auf Eis gelegt? 

diese bis ins Detail vorgeplant und vor
bereitet, a lso jederzeit abrufbar sind. 

Die aufgezeigten theoretische n An
satzpunkte für ei ne einge hendere Ana
lyse können und sollen nicht darüber 
hinwegtäusche n, daß alle noch so guten 
Vorbereitungen mögliche Katastro
phe nereignisse, insbesondere wenn sie 
sich als Naturgeschehen ereignen, nicht 
unmöglich machen. Vorbereitungen 
können aber zumindest bewirken, daß 
ihre Folgen und Begleiterscheinungen, 
die manche Ereignisse erst zu wirk
lichen Katastrophen werden lassen, 
gemildert oder - im Optimalfall - ver
hindert werden. 

Inwieweit all diesen Gesichtspunk
ten bei der Schneekatastrophe 1979 
Rechnung getragen worden ist, kann 
wertend noch nicht untersucht werden . 
D azu wird Gelegenheit sein, wenn man 
sich bei E rstellung der Erfahrungsbe'
richte hilfsweise auch der hier zugrun
deliegende n Fragestellung bedient und 
nicht nur die Fakten des Einsatzes 
selbst aufzeigt. Hier ist nicht der Platz, 
Ergebnisse vorwegzunehmen. 

Eine Vorsorge-Analyse auf der 
Grundlage eines entsprechende n Be
wußtseins erscheint jedoch notwendig. 
Sind nicht auch industri e ller und tech
nologi scher Sachverstand aufgerufen, 
handhabba re Neukonstruktionen zu 
liefern , die wirtschaftlich betrieben 

werden können? 

Alleine vor den Kosten zurückzu
schrecken und dafür in Kauf zu neh
men , daß eine hochtechnisierte Gesell
schaft durch jederzeit wieder mögliche 
Katastrophene reignisse an ihrem 
Lebensnerv getroffen wird - und daran 
kann beim Ausfall de r E lektrizitätsver
sorgung kein Zweifel bestehen - ist 
sicherlich kein Beweis für ausgewogene 
vorausschauende Vorsorge. 

Lösungsmöglichkeiten gehören zum 
Anfängerwissen jedes »Katastrophen
schützers« über die Zusammenhänge 
der zivilen Verteidigung und ihre 
Rückbezüglichkeiten auf das Hier und 
Heute - auch bei Schnee und Eis. 

Alle noch so klugen R eden könne n 
einer Katastrophe den Ausnahme
charakter nicht nehmen. Nur müssen 
wir uns davor hüten, durch Manipu
lieren mit der Katastrophenschwelle 
einen Schadenseintritt oder dessen 
Vergrößerung überhaupt erst zu er
möglichen und diesen dann - zu spät -
als Begründung für unsere Maßnahmen 
zu benutzen. 

Mit anderen Worten: Durch geziel
te Katastrophenvorschau und -vorbe
reitung ist die zugegebenermaßen va
riab le Lücke zwische n dem Erkenne n 
der objektiven Katastrophenmöglich
keit und de m Eintritt der Katastrophe 
qua Schaden zu Gegenmaßnahmen zu 
nutzen. 
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Diese Verpflichtung trifft aber nicht 
nur die Verantwortlichen, nach denen 
dann lauth a ls geru fe n wird, so ndern 
jeden einze lnen, der sich eine r ent
sprechende n Situation a usgesetzt sieht 
- mit dem e inzigen Unte rschied in den 
Dimensione n, ni cht in der Fehl erm ög
lichkeit. 

Aus der Sicht 
des Publizisten: 

Die Me nschheit hat das Bibelwort , 
sie soll e sich die Erde unte rtan machen, 
fast scho n bis zum Exzeß befolgt. Die 
Erde ist auch di e Natur. Und wenn sich 
diese mal nicht ganz so ereignet, wie 
das die Mensche n für norm al ha lten, ist 
gleich das Wort . »Naturka tastrophe« 
zur Hand . Wo ran liegt das? 

Ein guter ha lber Meter Schnee, wie 
um di e Jahreswende in Schleswig
Holstein in wenigen Tagen niede rge
ga ngen - ist das nicht Winte r, wi e e r in 
mitte leuropäischen R egionen nicht ein
mal a ußergewöhnlich ist? Doch im 
Fe rnsehen, in den Spalte n der Zeitun
ge n und bei Gespräch unte r Bekannte n 
überschlug man sich bei de r Beschre i
bung des Naturereignisses: Schnee
chaos, Schneekatastrophe, Schnee
infe rn o - auf diesem Sprachniveau de r 
Superlative ging die Schilde rung von

statten. Die Steigerung semantischer 
Bemühung stieß an Grenzen. Was aber, 
wenn wirklich ein mal das Wetter in 
unseren Bre iten zu extre me n Aus
schl äge n gerie te? Die Begriffe dafür 
sind dann bereits abgenützt. Welche 
könnten es sonst noch sein wenn nicht 
Chaos oder Katastrophe? 

Die sprachli che Aufgeregtheit ist 
verräterisch für e inen Gemüts- und 
Denkzustand der Menschen. Sie verfü
gen nicht mehr über das rechte Maß, 
nach dem sie ihre Sicherheit zu bewer
ten habe n. Man darf suche n, wo die Ur-
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An dieser Stelle gewi nnt e in zweiter 
Gesichtspunkt an Bedeutung. Nicht 
a lle Mittel sind für jede Katas trop he 
die richtigen. Auch hi e rfür bedarf es im 
R ahmen der Vorbeugung e ine r qua lifi
zierten Betrachtung de r überh aupt und 
adäqu a t zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten. 

Katastrophenvorausschau und E in
satzmitte lplanung basieren auf der gle i
chen Grund lage und stehe n im Abhän
gigkeitsverhä ltnis zueinander - mit der 
E inschränkung, daß es Situationen 
gi bt, in denen alle Mitte l versagen und 
jeder mit seinem La tein am Ende ist -
un abhängig davon, daß im nachhinein 
all e a lles besser gemacht hätte n. 

J. Baez 

Wie leicht wir doch von 
Katastrophen reden ... 

sache n dafür sind . E ine entsche idende 
dürfte die kaum bremsbare zivilisa to
rische E ntwick lung se in : Macht Euch 
die Erde unte rtan! Kaum e ine andere 
Weltregion neben der christliche n hat 
diese Inbesitznahme der Natur durch 
den Menschen bewirkt. Nun aber ist e r 
gefährde t, weil e r glaubt, da e r die 
Natur besitze, verfüge e r auch ga nz 
über sie. Sie habe ihm zu ge ho rche n, 
mei nt der Mensch in unn atürliche r 
Selbstüberschätzung. Wenn sie es ni cht 
tut , verfällt e r in Selbstmit le id und R a t
losigke it. 

Oder e r sucht nach Schuldige n. 
Zuerst ist es natürlich die R egie rung, 
die versagt hat, wenn de r Strom aus
fällt, die Straßen unpass ierba r sind und 
die Winte rk ä lte in die Wohnungen 
kriecht. D er Mensch in seinem zivilisa
torisch geprägten Denkzustand kann 
nicht mehr erkennen, daß zwar auch 
die öffentlich im Staat Beauftragten 
e ine Verantwortung für sei ne Daseins
vorsorge habe n, aber eben nicht nur sie . 

Was e r selbst dazu tun kann , danach 
fragt e r ni cht mehr. Im Geflecht seine r 
Abhängigkeiten, die norm alerweise 
auch nicht unte rbrochen sind und ihm 
so e in störungsfreies Dasein schaffen, 
sieht de r im zivilisato rischen Prozeß 
vo ll integrie rte Me nsch nicht mehr, 
daß auch e r als Indi viduum für be
stimmte Situationen selbst Vorkehrun
gen treffen kann. 

Beispiele: 
o Ist es nicht e rstaunlich , wenn e twa 
e in Geflügelzüchter sich ganz auf die 
Fremdversorgung mit Elektrizitä t ver
läßt, wo e r doch weiß, daß ohne Strom 
die rationa lisierten Aufzuchtmaschinen 
das Leben seines Federviehs ni cht e r
ha lten? Aber ein Notstromaggregat 
steht nicht in seinem Betrieb. 

o Ist es nicht gleichfalls e rstaunlich , 
daß sich Länder und Gemeinden im
mer wieder sehr sta rk in Notfä ll en auf 
die Hilfe der Bundeswehr verlassen? 
Aber die e ige nen Katastrophe nschutz
e inhe iten ve rnachläss ige n sie. 

Solche Merkwürdigkeiten lassen 
sich auch für den priva ten Bereich der 
Menschen zuh auf aufzä hlen. Die 
meiste n moderne n Heizunge n sind nur 
mit Strom zu betreiben . Vor dem Win
te re inbruch in Schleswig-Holstein kam 
niemand auf die Idee, sich vom Netz 
unabhängig zu mache n. Ein Notstrom
ge rät im e ige ne n Hause? Vor kurzem 
hätten die meisten Menschen solche 
Vorschl äge mit Kopfschütte ln quittie rt. 
Ode r e ine Notstromversorgung für 
ganze Gemeinden oder Ortstei le? Als 
so abwegig wird die Idee jetzt nicht 
mehr betrachtet. Was ist zudem mit 
e inem Lebensmittelvorrat? Der Win

te re inbruch über Schleswig-Holstein 
ließ es soga r dem Bundeskanzle r nütz
lich e rsche inen, de n Mitmenschen dazu 
freundlich zu rate n. 
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Es sind di e jüngsten Erfahrungen 
mit dem Sch nee, der so katastrophal 
ga r nicht war, aber de n skizzie rten Ein
ste llungswa ndel bewirkte. Wird dem
nach de r Mensch nur durch se lbst e r
lebte Gefährdungen sicherheitsbe
wußte r? Es hat den Anschein . Aber 
selbst wenn es so wäre, dürfte es dieje
nigen, die Disziplin und Phantasie be
sitzen, Vorsorge für Nichtvorhe rseh
bares zu treffen, nicht e ntmutige n. Sie 
haben e ine besondere Verantwortung, 
das Zeita lte r der Aufk lärung, das an 
die umfassende Vernunft de r Men
sche n gla ubte, jedenfalls auf de m Felde 
der Gefahrenm inderun g wiederzuer
wecken . 

Sie müssen fragen: Was für schlim
me und schlimmste Störungen unserer 
zivilisa torischen Umwelt sind über
haupt denkbar? Sie haben sie namhaft 
zu machen und in e ine Rangfol ge der 
Wahrscheinlichkeit zu bringe n. Dann 
ist zu überlegen, gegen welche und in 
welchem Umfang je nach vorhandene n 
Mitteln und Be rei tschaft Vorsorge zu 
treffen ist. 

Jetzt ha t a lle Welt von der »Schnee
ka tastrophe « geredet. Sie ist nur eine 
Störung unseres Daseins. Es gibt un
übe rsehbar viele andere . Lassen wir 
hie rbei, obwohl gewiß unzulässig, den 
Krieg beiseite. Dieser »Störfall « macht 
unsere Überlegungen nur noch um 
einiges komplizie rte r. Ble iben wir bei 
de n im Frieden möglichen Störungen . 
Frieden in unserer Region muß nicht 
zwangsläufig auch heiße n, Krieg sei 
nicht irge ndwo auf dem Erdball. Des
halb : Wie wirkt , so ist auch zu fragen, 
e in ferner Krieg auf unser Dasein , und 
wie könn en wir uns gegen seine Folgen 
schützen? 

D as hat nichts mit hyste risch über
ste igerte r Sucht nach Sicherheit zu tun . 
Denn trotz aller Vorkehrungen wird 
de r Mensch in seiner komplizie rt ge
wordenen Umwe lt auch dann noch mit 
dem Risiko lebe n müssen. To tale 
Sicherheit wird es nie geben. Es kommt 
darauf an , das angemessene Maß zwi
schen gewünschter Sicherheit und ak
zeptiertem Risiko zu find en. Dieses 
Maß zu setzen, zwingt fre ilich zu über
legte r Planung und dann zu treffender 
Vorsorge . 
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Indessen fehlt es an di esem Prozeß. 
Wo sind die weite rblicke nden Männe r 
und Fraue n in Politik , Verwaltung, 
Wirtschaft , Wissenschafte n und sonst
wo zu find en, die Daseinsvorsorge für 
Störfä ll e systematisch projektie ren? 
Die wenigen, di e es gibt , kennt man. 
Sie aber re iche n nicht , um die Frage 
übe rflüssig zu machen. Zivi le Sicher
he it als begrifflichen Gegenpol zu mili
tärischer Sicherhe it hat, so denke ich , 
bislang niemand benutzt. E r sagt in
dessen anschaulich , was das Ziel der 
Daseinsvorsorge ist . In Sch leswig-Hol
ste in ha t zivil e Sicherheit jüngst wahr
scheinlich auch dara n gelitten, daß zu 
wenige an verantwo rtlichen Positio nen 
den Mut zum die Kompetenze n übe r
greife nde n Handeln gewa nne n. Auch 
dies wird die Auswertung des Ka mpfes 
gegen den Wintere inbruch noch zu be
legen haben. Zum Beispie l ste llt sich 
die Frage, weshalb das Land fast e ine 
Woche lang nicht über die gege n hohen 
Schnee a lle in wirksamen Fräsen ver
fügen konnte. Hat Bayern e twa keine 
aus le ihen wollen? Ode r vielmehr: War 
in Kiel keiner wi llens, im Münche ner 
Innnenministerium mit Nachdruck auf 
Überlassung zu pochen? 

Noch e inmal: Sch leswig-Ho lste in 
hat ke ine Katastrophe e rlebt. Über das 
Land fie l de r Winter, der lediglich um 
viele Grade strenger, a ls man es dort 
gewöhnt ist. Gegen e in Naturereignis 
aber, wie es nicht e igentlich une rwarte t 
sein kann , kann man sich schützen. Nur 
dann dürfen wir von Katastrophe n 
sprechen, wenn menschliches Ermes
sen die Vorsorge vor e inem bestimm
ten »Störfall « nicht anpackt und e r 
trotz hoher Unwah.rscheinlichkeit dann 
doch e intritt. Was wäre das in Schles
wig-Holste in? Zum Beispie l de r Aus
bruch eines Vulkans. Oder überhaupt 
in Mitte leuropa? Wochen ohne Tages
licht und Monate ohne Regen. 

Man sieht : Wir reden zu le icht von 
Katastrophen , wenn nur Notl agen e in
getreten sind, vor denen wi.r nicht ge
nügend vo rgesorgt hatten .. . 

Rudolf Marquart 

Steilen
ausschreibung 

Beim Bundesverband für den Selbst
schutz, bundesunmittel bare Körper
schaft des öffent lichen Rechts (Ge
schäftsbereich des Bundesministers 
des Innern) ist zum 1. September 1979 
die Stelle ei nes 

Leiters der 
BVS-Landesstelle 

Hessen in Wiesbaden 
neu zu besetzen. 

Der BVS informiert 
die Bevölkerung über die Wirkung 
von Angriffswaffen und über Schutz
möglichkei ten, insbesondere über 
Maßnahmen und Aufgaben des 
Selbstschutzes . 

Der BVS unterstützt 
die Gemeinden und Land kreise. Be
hö rden und Betriebe bei der Unter
richtung und Ausbildung der Bevöl
kerung im Selbstschutz. 

Von dem Stelleninhaber werden Füh
rungseigenschaften , organisatorische 
Fähigkeiten, Durchsetzungsvermögen 
und Erfahrung im Umgang mit Mitar
beitern verlangt. Er hat ca. 60 haupt
amtliChe Angestellte und 350 ehren
amtliche Mitarbeiter zu führen sowie 
deren Einsatz und ihre Aus- und Fort
bildung zu überwachen . 

Zu seinen Aufgaben gehört die Kon
taktaufnahme und die Zusammenarbeit 
mit dem zuständigen Innen ministe
rium, mit Parteien, Organisationen und 
Massenmedien. Es werden daher Kon
taktfähigkeit sowie Verhandlungsge
schick vorausgesetzt. 

Wenn Sie glauben , diesen vielfältigen 
Aufgaben gewachsen zu sein und mög
lichst über umfassende Kenntnisse und 
Erfahrungen im Katastrophen-, Zivil
und Selbstschutz verfügen , dann soll 
ten Sie sich bewerben. Erwünscht ist 
ein Hochschulabschluß oder das Vor
liegen gleichwertiger Fähigkeiten und 
Erfahrungen. 

Geboten werden eine Vergütung bis 
Vergütungsg ruppe I b BAT sowie die im 
öffentlichen Dienst üblichen Soziallei 
stungen . 

Bewerbungen si nd mit allen erforder
lichen Unterlagen (Personalbogen, Le
benslauf, Lichtbild , Ausb ildungs- und 
Befähigungsnachweisen) bis zum 30. 
April 1979 an den 

Bundesverbandfürden 
Selbstschutz 

- BundeshauptsteIle -
Eupener Straße 74-

5000 Köln 41 

zu richten . 

Ein Personal bogen wird auf schriftliche 
Anforderung übersandt. 
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Verlag und Herausgeber der Zeitschri ft Z IVIL VE RTEIDIGUNG, einer 
international bedeutsamen Fachzeitschrift , die beispielsweise allein in 
Moskau in 36 Exemplaren bezogen wird, geht einen ungewöhnlichen 
Schritt : E r wiederholt einen Aufsatz, den er in der Ausgabe U/1975 e rstma
lig veröffentlichte . Die Wiederholung soll nicht aus dem Stolz heraus erfo l
gen, schon vor vier Jahren die Problematik der Kernkraftwerke richtig er
kannt zu haben; sondern um noch einmal energisch auf die »Scheinhilfe« 

hinzuweisen . 

Kostspielige 
Scheinhilfen 

Unter diesem Titel erschien 1975 in der Zeitschrüt 
»Zivilverteidigung« ein Aufsatz von Priv.-Doz. Dr. 
Frederic Vester über die Kernenergie, der wegen sei
nes volkswirtschaftlichen Aspekts (der ja meist für 
einen Ausbau der Kernenergie ins Feld geführt wird) 
besonderes Aufsehen erregte. In der vom Verfasser 
aktualisierten Form diente er "als Grundlage für die 
kritische Seite im parlamentarischen Anhörungsver
fahren zur Erweiterung des Kernkraftwerks Biblis am 

An der Sicherheitspolitik de r 
Atombehörden werden zur Zeit 
immer größere Zweife l laut. D ar
über kann auch die Ve rleihung des 
Otto-Hahn-Preises an Professor 
Birkhofer, einem de r »Beschwich
tiger« in Siche rheitsfragen nicht 
hinwegtäuschen. Gerade in Fach
kreisen ist bekanntlich die Meinung 
bezüglich solcher Sicherheitsfragen 
absolu t nicht einheitljch. So muß
ten in der Vergangenheit zum Be i
spie l die Höchstwerte fü r radioakti
ve Bela,stung mit wachsendem E r
kenn tnisstand mehrmals reduziert 
werden. Mehrere Sicherheitsexper
ten der Atomenergiebehörden -

18 

19. Feb.1976. 

Frederic Vester ist Leiter der Stu
diengruppe für Biologie und Umwelt, 
Präsident des Bayerischen Volks
hochschulverbandes und vertritt zur 
Zeit den Lehrstuhl für interdiszipli
näre Biologie an der Gesamthoch
schule Essen. Durch seine Fernseh
sendungen und als Bestsellerautor 
auf dem Umweltbereich einem 
gröUeren Publikum bekannt gewor
den, arbeitet er vornehmlich an der 
,Studie von Systemzusammenhängen. 

zu letzt der technischen Sicherheits
beauftrage R. D . Pollard in den 
USA - sind inzwischen aus Protest 
gegen die unhaltbaren Beteuerun
gen ihrer Dienstste llen zurückge
treten. Gegenüber den kürzlich 
vom Deutschen Atomforum prä
sentierten rund 650 Wissenschaft
lern , die tür den Ausbau de r Kern
energie zeichneten (und von denen 
über 300 an Kernkraftwerken, 
Kernreaktoren und Kernfor
schungszentren wie Jülich, Karls
ruhe, G arching oder Geestacht tä
tig sind - also pro domo spreche n! ) 
stehen 1600 Unterschriften des 
Deutschen Moratoriums, die sich 
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gegen de n unrefle ktie rten Ausbau 
der Kernene rgie und gegen das An
he izen unseres Energiekonsums 
ausgesproche n haben. Ihnen gingen 
über 4000 französi sche Wissen
schaftle r mit e ine r ähnlichen De
kla ration voraus, die sich zu e ine m 
»Groupe me nt de Scie ntifique pour 
I' information sur I'ene rgy nucle
aire « zusa mme ngeschlossen haben. 
In Holland waren es 1200 Wissen
schaftl e r und in Amerika a lle in in
nerha lb de r Aktion der »Union of 
concerned Scientists « über 3000. 
Insgesa mt also fast 1 0 000 Fachleu
te mit e ine m beeindruckende n An
teil an Nobelpre isträge rn und Be
rühmtheite n. 

Ma nche Journaliste n (e in typi
sches Beispie l ist das an die Werbe
schrifte n de r E lektriz itätsindust rie 
e rinnernde Sonde rheft von »Bild 
de r Wissenschaft «) und nicht zu
letzt de r damalige Forschungsmini
ste r Matthöfe r ste ll en dagegen die 
Proble me so dar, als se ie n sie be
re its in vorbildlicher Weise gelöst. 
Daß dies nicht de r Fall ist, kommt 
nicht nur längstens in de n verschie
dene n Fachdiskussionen der öffent
liche n Medie n deutlich hera us; 
auch das Bundesministerium des 
Innern zum Be ispie l ste llte schon in 
seinem Umwe ltbrief Nr. 10 vom 
18.11.74 fest : 

» .. . von Unte rsuchunge n der 
mitte lfristigen Kernkrafte ntwick
lung (bis in die frühe n 90er J ahre) 
habe n wir ke ine Arbeit gefunden, 
be i de r die E inschä tzung der ve r
schiede nen Faktoren mit de r 
Gründlichkeit , die wir für notwe n
dig halten, durchgeführt worden 
wäre. Dies scheint e ine größere 
Lücke in den gegenwärtigen For
schungs- und E ntwicklungspro
grammen zu se in . .. « 

Trotzdem wird vielfach der trü
gerische E indruck e rweckt , als gä
be es auf diesem G ebie t ke ine ne n
nenswerte n Proble me me hr und als 
seie n die Kernkraftwerke im Grun
de die sichersten und ungefährlich
sten G ebilde de r Welt. Für de n re i
nen Reaktorbe trieb als solchen 
(Ohne se in Vorhe r l,Ind Nachher wie 
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Wiederaufbereitungsanlagen und 
Atommüll , o hne Unfälle, Lecks, 
bewaffnete Konflikte, Sabotagen 
etc.) mag dies sogar zutreffen. In 
ihre r rea len G esamtheit betrachtet 
sehe n die Dinge jedoch grundle
gend anders aus. 

Nicht nur die bisherigen Rea k
torunfälle mit de n auf de r We lt ins
gesamt existiere nden lediglich 
knapp 170 Anlage n (geplant ist je
doch e ine Verzigfachung) sprechen 
e ine deutliche Sprache, sondern 
auch die in Fachkreisen off en zuge
gebenen technologische n und For
schungslücken - die immer existie
ren werden. Nie wird e ine Statistik 
sämtliche mögliche n Paramete r 
e inbeziehe n, so daß die Wahr
scheinlichkeitsrechnungen im 
mer fa lsch se in müssen. D as ze ige n 
schließlich auch genügend Beispie
le de r Verga ngenhe it aus andere n 
Bere iche n. Angefangen von der 
»unsinkbaren« Titanic über den 
»völlig unsinkbaren« Supertanker 
Berge Istra, de r durch e ine unvor
he rgesehene Fehlerkombination 
(wie sie - um in de r typischen 
Rechnung der Kerne nergieexper
ten zu bleiben - vielleicht nur a lle 
paar Millione n J ahren auftre te n 
durfte) innerhalb von Minute n auf 
den Meeresgrund sank , bis zu de m 
kürzlichen Seilbahnunglück von 
Cavalese, welches ebe nfalls für die 
Siche rheitsexperten »unde nkbar« 
war. E in kle iner Unterschied zu all 
diesen »norm alen« Unfä llen und 
Katastrophe n: Währe nd hier im
mer nur die be troffe ne n Me nschen 
a ls Opfer zu beklagen sind , würde 
es sich bei e ine r Atomkatastrophe 
um e ine Kette ohne E nde für viele 
folgende Generationen hande ln. 

Man beginnt allmählich zu be
gre ife n, in welch komplexes Gefü
ge man mit de m Bau und Be trieb 
von Kernkraftwerken e ingre ift , 
ganz zu schwe ige n von de r - le ide r 
oft übersehe ne n - grundsätzlich 
anderen biologische n Wirkung der 
künstlichen R adioaktivität gegen
über de r natürliche n (durch Anrei
cherung strahlender Spaltprodukte 
im Orga nismus) und der Multipli-

ka tion von Mißbildungen durch ge
ne tische Schäden für viele ko m
me nde Generationen. D er Expe r
te nstab des Bundesinnenministe ri 
ums bemerkt in dem oben zitierten 
Umwe ltbrief zu diesem Punkt : 

»Die Gefährdung der Öffe nt 
lichke it durch die Möglichkeit von 
Unfälle n (einschließlich Sabotage) 
in Ke rnkraftwerke n oder in Anla
gen zur Wiederaufberei tung vor 
oder während des Transports oder 
der Lagerung von hochgiftigem 
Plutonium oder radioaktiven Ab
fä lle n läßt sich gegenwärtig unmög
lich genau abschätzen. Dies gilt 
auch für die Möglichkeit , daß Plu
tonium oder hochangere ichertes 
Uran aus Kernbre nnstoffkre isläu
fen gestohle n oder e ntwendet wird , 
und, daß diese Mate ria lie n an
schließend für den Bau von Ke rn
spreng ä tzen für Zerstörungszwek
ke, möglicherweise sogar durch 
Terroristen verwendet wird . .. « 

Rea ktorunfälle und -pannen 
wie in Winscale, USA, oder be im 
Anschlag e iner bretonischen Ter
roristengruppe auf de n französi
sche n Rea ktor in Brennilis oder 
be im kürzlichen Ausfall der gesam
ten Alarm- und Sicherheitseinrich
tunge n im Kernkraftwerk Browns 
Ferry Tennessee, nach e inem omi
nösen, durch eine Kerze ve rursach
te n Brand und a ndere n bishe rige n 
Panne n und Ausfällen, ob in USA , 
E ngla nd, Jugoslawie n oder 
D eutschland, ze igen ja be re its, daß 
alle noch so exakten mathe mati
schen Berechnungen und Sicher
he itssysteme unvoraussehbare 
Lücken haben. 

Keine Beteuerung kann dar
über hinwegtäusche n, daß auch bei 
Kernkraftwerke n und ihrem ge
fährliche n Vorhe r und Nachher sta
tistische Überlegungen nur Wahr
sche inlichke ite n angebe n, die für 
de n E inzelfa ll keineswegs zutreffen 
müssen. Im Gegenteil: e in kata
strophale r Unfall . e ntspricht hier 
durchaus den physika lischen 
Grundgesetzen, während die abso
lute Sicherheit aus eben je ne n phy
sikalischen Gesetzmäßigkeiten her-
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aus genauso unmögüch wie e in pe r
pe tuum mo bile wäre . 

All diese Dinge sind schon weit 
ausführli cher an andere r Ste lle dis
kutie rt worde n. Sie sollte n lediglich 
noch e inmal in die E rinnerung ge
rufe n werde n. Hie r soll dafür vor 
a lle m noch e in anderer, bisher 
kaum beachte te r tragischer Punkt 
der ganzen Entwicklung e inmal an
gesprochen werden. Nämlich der 
ve rbre ite te Irrtum über das, wofür 
vie le glaube n, diese gewaltigen Ri 
sike n in Kauf nehm en zu müssen: 
Es ist de r auch von der Presse fast 
völlig ve rnachl äss igte volksw irt
schaftli che Aspekt, de r be i nähere r 
Be trachtung die ga nzen Argum en
te zukünftige r E nergieversorgung 
de r Arbeitsplatzbeschaffung und 
des Wo hlstandes wie eine Se ife n
bl ase in sich zusamme nfallen läßt. 

Vie le Ve ra ntwortliche - mitt
le rwe ile auch in Politik und Wirt
sch aft - fürchten a llmählich e ine 
Ze me ntie rung e ine r e inzigen tech
no logische n Richtung mit ungeheu
re n Mitte ln : 1,3 Millia rde n DM für 
Forschung und Entwicklung in de r 
Kernenergie (1975 , dagegen nur 
e in Siebte l davon für a ll e ande ren 
Energieform e n zusammen)! D enn 
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was geschie ht , we nn , wie be kannt , 
in ca. 10 bis 20 Jahren das für de n 
heutige n Rea ktortyp be nötigte 
Spaltm ate ria l nicht me hr wirt
schaftlich zu gewinnen ist? Oder 
we nn e in e inzige r Unfa ll aus de n 
dann vervie lfachten Kernkraftwer
ken die ganze Richtung scho n vor
her zum Stoppe n bringt? 

Wie e rnstzunehmen solche 
Überlegungen sind, ze igte n die 
jÜFlgsten Ere ignisse: Die USA ver
fügten vor e inigen Mo nate n e ine n 
tota len E xportstopp für Ura n - un 
te r anderem, we il man do rt nicht 
gewillt ist , das »schmutzige G e
schäft « de r G ewinnung und Aufbe
re itung a lle in e zu tragen. Die BRD 
ist jedoch, wie de r damalige Bun
desforschungsministe r Matthöfer 
fo rmulie rte, »in vo llem Umfang 
abhängig« von de n amerik anischen 
Ura nlie fe rungen. Be i e inem An
dauern e ines solche n Stopps wäre 
man gezwungen, kostspie lige An
re icherungs- und Wiederaufbe re i
tungsa nlagen mit ihrem gegenüber 
de m re ine n Reaktorbe trieb be
ka nntlich weit hö he re n radioa kti
ve n Verseuchungsgrad im e igenen 
dicht besiede lten Lande aufzubau
en. Die Vorbere itungen hie rzu sind 

im G ange . Zur Z eit , wo der Ante il 
de r Atomkraftwerke an der Ener
gieversorgung nur 1 % (am Stro m 
3 %) be trägt, mag das kein ernstes 
Problem sein. Doch was werden die 
Ve rantwortliche n in ähnliche n Fäl
le n (e ines vorübergehenden oder 
daue rnden Stopps) zu tun geden
ken, we nn der Kerne nergieante il 
wie gepl ant e inmal 30 oder 50 % 
ausmacht? 

Völlig unfaßbar sind daher die 
immer wieder - nicht zule tzt vo n 
Jülicher Ke rnenergieexperten aus
gesproche ne n und schlichtweg fa l
sche n Behauptungen, die Kern
e ne rgie mache uns in de r E ne rgie
politik unabhängig vom Ausland ? 
In jede m Falle werde n wir in de r 
Uranliefe rung weit abhängiger vo m 
Ausland se in a ls be i konventio ne l
len Kraftwerken, die imm erhin 
noch weitgehe nd vo n Öl auf Kohle 
umzurüste n sind - ga nz abgesehen 
vo n der durch die Ke rnkraftwerke 
angeheizte n Abhängigke it von der 
E nergie a ls solche r, auf die ich 
gle ich noch zu spreche n ko mm e. So 
ist e twa die gro ße angekündigte 
»Sicherung« unseres Uranbedarfs 
durch e inen dubiosen Vertrag mit 
Bras ilie n ebe nfa ll s e in Wind- E i, 
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weil die in Frage stehende Menge 
von rund 2500 t Uran für unser ge
plantes Kerne nergieprogramm nur 
knapp zwei Jahre reichen würde. 
Dubios deshalb, weil dieser Vertrag 
außerdem durch die Gegenliefe
rung von Kernreaktoren e ine m 
we iteren Land zur Atommacht ver
hilft - ähnlich wie Indien, welches 
seine spektakuläre erste Atom
bombe nexplosion bekanntlich a us 
eben je ne m Spaltmaterial e ines sol
chen käufliche n Reaktors bewerk
ste lligt hatte. 

Angesichts de r Tatsache, daß 
a lso in absehbarer Zeit die für den 
heutigen Spaltreaktortyp geeigne
ten Uranvorkommen ohnehin e r
schöpft sind und das »Schnelle -Brü
te r«-Projekt womöglich nicht reali
sie rt werden kann - ganz abge
sehen von der vielleicht schon vor
her e rre ichten Grenze der ökologi
schen Be lastung a lle in durch Ab
wärme -, ist es keine 'Frage mehr , 
daß uns die gewa ltigen Investitio
ne n in die Kernenergie scho n in 
wenigen J ahren, d. h. lange vor 
ihrer Amortisatio n, in e ine wirt
schaftlich äußerst bedenkliche Si
tuation hineinm anövrie re n werden. 
Nicht nur die dann von der Kern
energie abhängige hochgepeitschte 
Ene rgieversorgung würde zusam
menbreche n, sondern auch die gan
zen sich an diesen kurzfristigen 
Scheinboo m anhä ngende n Folge
industrie n. 

E in Zusammenbruch, der zu 
e ine r wirtschaft liche n und sozia le n 
Katastrophe führen würde, wahr
scheinlich zu bürgerkriegsähnlichen 
Zustände n. Mit Sicherheit würden 
die Folgen der seinerzeitigen Ölkri
se bei weitem in de n Schatten ge
ste ilt - auch für die am he utigen 
Reaktorboom beteiligten Indu
strie n, die wahrscheinlich besser 
daran täten, sich frühzeitig auf zu
kunftsträchtigere Technologien 
umzuste lle n. 

Grundsätzlich gilt : sola nge man 
die uns überro lle.nde und in e ine 
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Sackgasse führende Verdoppelung 
des E nergieverbrauchs a lle 10 bis 
15 J ahre (!) weiterhin als gegebe n 
hinnimmt, oder ga r a ls wünschens
wert, solange ist der Bau von Kern
kraftwe rke n nur e ine kurze und äu
ßerst kostspie lige Scheinhilfe mit 
ungewissen Risike n und ungewisser 
Zukunft , die andere, umwe ltfreund
lichere und dauerhafte Technolo
gie n der E nergiegewinnung, En
ergienutzung und E nergieeinspa
rung durch die Zementierung der 
Forschungsgelder in ihrer E ntwick
lung weiterhin entscheidend be
hindert. 

E in Beispie l: Die Sonnene ner
gie wäre se lbst in unsere n Breiten
graden in der Lage, bei e ntspre
chender Bauwe ise die gesamte 
Heizenergie - noch dazu bei im
merwähre ndem, kostenlosen 

»Ro hstoff« - zu liefern (was auch 
Minister Matthöfer unterstriche n 
ha t und was auch durch die von der 
Deutschen Gesellschaft für Son
nene nergie zusammengestellte Do
kum entation über längst e rprobte 
Anlagen jedem zugänglich ist) . 
Ähnliches gilt für energiesparende 
Biotechno logie n und andere, ky
bernetische Grundprinzipien be
rücksichtigende Verfahre n und 
Produkte. De r Anteil e inschlägiger 
zukunft trächtiger Forschungsvor
haben am Energiebudge t beträgt 
jedoch zur Zeit immer noch klägli
che 3,8% der Aufwe ndungen für 

die Kerne nergie. 
Alles in a llem bedeute t daher 

die zur Zeit von einigen Kreisen 
unserer Wirtschaft und maßgeb li 
chen Behörden so k'urzsichtig pro
pagierte Energiepolitik e in techno
logischer Rückschritt in die Sack
gasse e iner totalen E nergieabhän
gigke it , statt e in Fortschritt zu 
wirklich elega nten überlebensfähi 
gen Technologien, die uns im e nt
scheide nde n Moment dann fe hle n 
werden. 

Griephan-Briefe 
Die Grlephen-Brlete sind Intorme
lIonsdlenste tür Unternehmer. In den 
Grlephen-Brleten linden Industrie und 
Hendel Tlps zum Geschält mit Behör
den, Hinweise eut kommende Aut
tregsvergeben und Retschläge tür die 
Autregsekqulsltlon bel st .. tUchen 
DlenststeUen. Die Grlephen-Brlete 
sind der Schlüssel zum Behördenge
schält. Wer Umsätze und Gewinn eus 
dem MUUerdenmerkt steetUcher Be
schellung ziehen will, muß die Grle
phen-Brlete ebonnlert heben. 

INFORMATIONEN AUS POLITIK UND 
WIRTSCHAFT: wöchentlich donners
tags Trend- und Detailintormationen 
zum zivilen Behördengeschält . zur Be
schaffungsplanung und Aultragsver
gabe in den Bereichen Verkehr. Bau . 
Post . -Bahn . Forschung und Technolo
g ie. zivile Verteidigung , innere Sicher
heit usw. Monats-Abonnentspreis DM 
29,- zuzüglich 6 % Umsatzsteuer. 

WEHRDIENST: wöchentlich montags, 
Insider-Informationen zur Rüstungsbe
schaffung der Bundeswehr. zum Bau 
militärischer Anlagen und zum deut
schen Rüstungsexport . Monats-Abon
nementspreis DM 30,- zuzüglich 6 % 
Umsatzsteuer. 

SONDERDRUCKE FOR DIE WIRT
SCHAFT: alle 10 Tage (10 .. 20. und 30. 
des Monats) Organisationspläne von 
Bundesministerien. Behörden , Be
schaffungsstellen. Ämtern und Inst itu
ten nach neuestem Stand. m it Tausen
den von Namen und Telefonnummern 
eine praktische Hilfe für den Umgang 
mit Bundesbehörden . Monats-Abon
nementspreis DM 24.- zuzüglich 6 % 
Umsatzsteuer. 

Bestellcoupon 

Ausfullen . untersch reiben und absen
den an : BONNKONTAKT Verlag A. M. 
G"ephan KG. Postfach 1202 &4 . S300 
Bonn 1. 

Wir abonnieren ab sofort Ihre 
G riephan-Briefe: 

o INFORMATIONEN AUS PO
LITIK UND WIRTSCHAFT 

o WEHRDIENST 

o SONDERDRUCKE FOR DIE 
WIRTSCHAFT 

Wir bitten um 0 halbjihrliche 
o jährliche Abrechnung (Zu
treffendes bitte ankreuzen). Kün
digungsmögllchkelt sechswö
chentlich zum Quartalsende. 
Versandanschrift : 

Ort , Datum : 
Unterschrift : 

Probeexemplare der Grlephan
Briefe (3 x 3 = 9 Ausgaben) ge
gen Voreinsendung einer Schutz
gebühr von DM 10,60 (Inkl. 6 '/, 
USt) auf Konto 2367 06-509 beim 
Postscheckamt Köln . 
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Das Gesetz 
über den Zivilschutz 

und die übrigen 
Zivil s chutzgesetze 

Die Überschrift mag paradox klingen; sie 
kennzeichnet aber lediglich den Tatbestand 
des Nebeneinanders mehrerer Z ivi lschutz
gesetze und -abkommen, e in Thema, das 
neuerdings auch den Deutschen Bundestag 
beschäftigt. Unter der umfassende n Über
schrift »Gesetz über den Zivilschutz« möch
te man - wenn schon nicht das e inzige - so 
doch das grundlegende Gesetz e i ner (dane
ben noch durch mehrere andere Gesetze ge
regelten) Rechtsmaterie vermuten. Gemäß 
§ 1 Absatz 4 ZSG gehen jedoch 

o das Schutzbaugesetz, 
o das Gesetz über di e Erweite rung des 
Katast rophenschutzes, 
o das Gesetz zur Haager Konven tion zum 
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Kon
flikten und 
o das noch zu erarbei tende Gesetz zur Si
cherstellung des Gesundheitswesens 

a ls Spezialgesetze dem Zivilschutzgesetz 
vor, so daß di esem eine mehr subsidiäre Be
deutung zukommt.') Es regelt seit se iner 
Novellierung im Jahre 1976 2

) nur noch zwei 
der sieben Teil bereiche des Zivilschutzes im 
Sinne des § 1 Absatz 3 ZSG , nämlich 

O den Warndienst (§§ 7,8 ZSG) und 
o Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit 
(§§ 14, 15 ZSG). 

Letztere könnten aber später möglicher
weise im Gesundheitssicherstellungsgesetz 
aufgehen, so daß das Ziv ilschutzgesetz dann 
nur noch den Warndienst regeln würde. 

Lediglich § 1 ZSG stellt e ine Grundsatz
vorschrift des gesamten Zivilschutzrechtes 
dar, zu dem neben den vorgenannten Geset
zen und dem suspendierten Gesetz über das 
Zivilschutzkorps von 19653

) auch die Ab
kommen des Zivilschutz-Völkerrechts zu 
rechnen sind. 
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von Wolfgang Beßlich 

Das Nebeneinander dieser Gesetze und 
Abkommen ist nicht sachlich-systematisch 
zu begründen , sondern nur histori sch zu er
klären : 

1. Geschichte der Zivil
sch utzgesetzgebu ng 

1.1 Das früheste deutsche Gesetz auf 
dem Gebiet des Zivi lschutzes war das Luft
schutzgesetz von 1935.4

) Es war e in Rah
mengesetz, das der Ausfüllung durch 
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor
schriften bedurfte . 

§ 1 LSchG erkl ärte den Luftschutz zur 
Reichsaufgabe und ermächtigte den Reichs
luftfahrtminister zu se iner Durchführung, 
wobei dieser sich all er Behörden und Dienst
ste llen bedienen konnte. § 2 LSchG begrün
dete ei ne allgemeine Luftschutzpflicht für 
alle Deutschen. Die Heranziehung zur Luft
schutzpfli cht, sei e~ in der Form der Luft
schutzdienstpfl icht oder der Sachleistungs
pflicht, e rfo lgte durch polizei liche Ver
fügung. 

Die r rste Durchführungsverordnung 
zum Luftschutzgesetz von 19375

) unterteilte 
den Luftschutz in die Bereiche 

o Selbstschutz 
(Selbstschu tz der Bürger im engeren Sinne. 
Erweiterter Selbstschutz der Kleinbe triebe 
und Werkluftschutz der Großbetriebe) 
und 
o Hoheitlicher Luftschutz 
(S icherheits- und Hjlfsdi enst - SHD - und 
Luftschutzwarndienst - LSWD -). 

1m Jahre 1937 lief der Erl aß der Durch
führungsbestimmungen zum Luftschutzge-

setz an. Er erre ichte seinen Höhepunkt im 
Kriegsjahr 1940, als dem Reichsluftfahrtmi
nister die Rechtse tzung auf dem Gebiet des 
Luftschutzes während des Krieges übertra
gen wurde.6 ) Die insgesamt zwölf Durchfiih
rungsverordnungen, zu denen noch zehn 
Änderungsverordnungen und zahlre iche 
Ausführungsbestimmungen kamen, regelten 
im e inzelnen : 

I. DVO Luftschutzaufgaben 1937 
Il. DVO Schutzbau in 

Neubauten 
lll. DVO Entrümpelung 
IV. DVO Vertrieb von Luft-

schutzgerä t 1938 
V. DVO Ärzt liche Untersuchun-

ge n für Luftschutz-
zwecke 

VI. DVO Normierung von 
Feuerlöschgerät 

Vll . DVO Beschaffung von 
Sei bstschutzgerät 

Vlll. DVO Verdunkelung 
IX. DVO Behelfsmäßige Luft-

schutzmaßnahmen in 
bestehenden Gebäuden 

X. DVO Luftschutzmäßiges 
Verhalten bei Luftan-
gr iffen und übungen 1939 

Xl. DVO Disziplinarrecht für 
den Sicherheits- und 
Hilfsdienst und den 
Luftschutzwarndienst 1940 

XlI. DVO Tarnung 1942 
l.-X. 
u. XII. DVO neugefaßt 1943. 
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Trotz dieser Fülle von Verordnungen 
war es bei einer einzigen, umfassenden ge
setzlichen Grundlage geblieben. Nach 
Kriegsende hoben die alliierten Besatzungs
mächte durch die Kontrollratsdirektive Nr. 
24 vom 12. Januar 1946 die Luftschutz
organisa tionen, -einrichtungen und -vor
schriften auf und verboten durch Art. H des 
Kontrollratsgesetzes Nr. 23 7)den Luftschutz. 

1.2 Nachdem die drei westalliierten Be
satzungsmächte im Juli 1951 der Durchfüh
rung ziviler Luftschutzmaßnahmen zuge
stimmt hatten, wurde zu Anfang des Jahres 
1952 im Bundesministerium des Innern eine 
besondere Unterabteilung für zivilen Luft
schutz eingerichte t, die ein Gesetz über den 
zivilen Luftschutz erarbeitete. Es sollte 
o den öffentlichen Luftschutz, 
o die auf der Luftschutzpflicht beruhende 
Luftschutz-Selbsthilfe und 
o die Errichtung einer Bundesanstalt für 
zivilen Luftschutz 

zum Gegenstand haben, also ebenfa lls 
eine umfassende Rechtsgrundl age darstel
len. 

Da aber der Erlaß des Luftschutzge
setzes die vorherige Einfügung einer ent
sprechenden Gesetzgebungskompetenz des 
Bl ndes in das Grundgesetz voraussetzte, 
kam es in de r Ersten Legislaturperiode des 
Bundestages nicht mehr zur Verabschiedung 
des Gesetzes. Daher wurde die Errichtung 
der Bundesanstalt für zivi len Luftschutz 
durch Kabinettsbeschluß vorgezogen.8) 

Das Luftschutzgese tz wurde verfassungs
rechtlich erst durch das Vierte Ergänzungs
gesetz zum Grundgesetz vom März 19549) 

ermöglicht , das unter anderem in Artikel 73 
Nr. 1 GG eine ausschlie ßliche Gesetzge
bungskompetenz des Bundes für 
»die Verteidigung einschließlich der Wehr
pflicht . .. und des Schutzes der Zivilbevöl
kerung« 

einfügte. Auf dieser Vorschrift beruhen 
alle Verteidigungsgesetze. 

Nach dem Beitritt der Bundesrepublik 
Deutschland zur NA 1;0 im März 'O) und der 
Erl angung der - bis zur Notstandsgesetzge
bung von 1968 allerdings noch nicht voll
kommenen Souveränität durch Beendigung 
des Besatzungsstatuts und Inkrafttre ten des 
Deutschlandvertrages im Mai 1955") ver
abschiedete di e Bundesregierung im Juli 
1955 ein vorläufiges Luftschutzprogramm, . 
das 

o eine Intensivierung der Selbstschutzvor
bereitungen der Zivilbevölkerung, 
o den Aufba u eines Luftschutz-Warn- und 
Alarmdienstes, 
o den Aufbau eines behördlich geführten 
Luftschutzhilfsdienstes, 
o bauliche Luftschutzmaßnahmen, insbe
sondere in der Form des Schutzraumbaues, 
o die Schaffung von Arzneimittelvorräten 
und 

o die Aufklärung der Bevölkerung über 
Gefahren und Schutzvorkehrungen vorsah. 

Z IVILVE RTEIDI G UNG In9 

1.3 Diese Maßnahmen sollten durch das 
gepl ante Luftschutzgesetz rechtlich unter
mauert werden. Die Bundesregierung 
bracht e das Gesetz zu Ende 1955 unter dem 
- bereits einschränkenden - Titel »Gesetz 
über Maßnahmen auf dem Gebiet des zivilen 
Luflschlllzes« ein . In der zweiten und dritten 
Lesung im Juni 1957 beschloß der Bundes
tag, dem Gese tz eine neue Überschrift zu 
gebe n, di e der Bundesko mpetenz zum Erlaß 
von Gesetzen »zum Schutz der Zivilbevölke
rung« entsprach und durch die Bezeichnung 
als »Erstes GeselZ über Ma ßnahmen zum 
Schutz der Zivilbevölkerung« andeuten soll
te, daß di e noch fehlenden Maßnahmen in 
späteren Gesetzen geregelt werden sollten. 
A llerdings kam e trotz eines entsprechen
den Antrags der SPD-Fraktion nicht mehr 
dazu, bei den Beratungen auch den Geset
zestext im Sinne der neuen Überschrift neu 
zu fassen. So enthielt das Gesetz unter der 
Überschrift »Maßnahmen zum Schutz der 
Zivilbevölkerung« im Text nur »Luft
schutz«-Maßnahmen. 

Im ei nzelnen boten die Vorschriften des 
Gesetzes e in getreues Spiegelbild des Vor
läufigen Luftschutzprogramms, ergänzt 
durch die Vorschrift des § 29 ZBG über di e 
Sicherung von Kulturgut. Sie ging auf die 
1954 in Den Haag verabschiedete Konven
tion zum Schutz von Kulturgut bei bewaffn e
ten Konflikten zurück, der die Bundesrepu
blik Deutschland damals noch nicht beige
tre ten war. 

Das Gesetz deckte damit die heute ge
läufigen sieben Tei lgebiete des Zivilschutzes 
mit Ausnahme der Aufenthaltsregelung ab. 
Im Bereich des Gesundheitswesens war al
lerdings nur die Sanitätsmittelbevorratung 
geregelt (§ 30 ZBG) und im Bereich des 
baulichen Zivilschutzes die Vorscn rift über 
die Schutzbaupflicht nicht in Kraft ge
setzt. 12) 

1.4 Zur Ausführung des Gesetzes war 
bereits im Juli 1957 die Bundesdien tste lle 
für zivilen Bevölkerungsschutz (BzB) in Bad 
Godesberg errichtet worden, der 

o die Bundesanstalt für zivilen Luftschutz, 
o die 1950- 1953 aufgebaute Bundesan
stalt Technisches Hilfswerk (THW)IJ) und 
o das Versuchswa rnamt Düsseldorf sowie 
die Planungsgruppen für die Warnämter 

unter te ilt wurden. 14) 

Nach der Wahl des IH . Bundestages 
brachte die Bundesregierung das Gesetz zur 
Errichtung des Bundesamtes für zivilen Be
völkerungsschUlz (BzBG) ein und führte zur 
Begründung aus: 

»Das Erste Gesetz über Maßnahmen 
zum Schutz der Zivi lbevölkerung, das in 
wesentlichen Teilen vom Bund durchzu
führen ist, bringt e ine Fülle von organisa
torischen Arbeiten, die nach Art und 
Umfang nicht in de r Ministerialinstanz 
erledigt werden sollten. Aus diesem 
Grunde hatte der Bundesminister des In-

Zivilschutzgesetze 

nern schon mit Erlaß vom 6. 7. 1957 für 
seinen Geschäftsbereich die Bundes
dienststelle für zivilen Bevölkerungs
schutz errichtet. Der fortschreitende 
Aufbau des zivilen Bevölkerungsschut
zes wird für den Bund weitere Aufgaben 
vorwiegend hoheitlicher Art entstehen 
lassen, so daß die Bundesdienstste lle für 
zivilen Bevölkerungsschutz die ihr zuge
dachten Aufgaben in Z ukunft nur als 
Bundesoberbehörde erfüllen kann. « 

Das Gesetz wurde bereits zu Ende des 
Jahres 1958 verabschiedet. 15) Das neue 
Bundesamt nahm die Aufgaben der in ihm 
aufgegangenen Dienststellen wahr. 

In den Jahren 1959- 1962 ergingen nach 
und nach die zur Durchführung des Ersten 
Gesetzes über Maßnahmen zum Schutz der 
Zivilbevölkerung erforderlichen Vorschrif
ten. 

Es waren dies in systemat ischer Reihen
folge: 

o zu den §§ 3-6 ZBG: Ortlieher Luft
schutz: 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift (A VV) 
über die Leitung des zivilen Luftschutzes am 
Luftschutzort (A VV-LS-Ort) , 1961 
Anleitung für eine Luftschutzortsbeschrei
bung, 1960 

o zu den §§ 7-8 ZBG: LuftschUlz- Wam
und Alarmdienst: 
Verordnung über den Anschluß von Behör
den und Betrieben den Luftschutzwarn
dienst (LS-Warn-Vo), 1961175 
A VV für den örtlichen Alarmdienst (A VV
Alarmdienst) , 1961/65/69/78 

o zu den §§ 9-11 ZBG: LuftschUlzhilfs
dienst: 
A VV über die Gliederung, Stärke und Auf
stellung des Luftschutzhilfsdienstes (A VV
Org. LSHD) , 1960 
A VV über die Ausbildung des Luftschutz
hilfsdienstes (A VV-Ausb. LSHD), 1962/65 
A VV über die Beschaffun g, Verwaltung und 
Verwendung der Ausrüstung des Luft
schutzhilfsdienstes (A VV -Ausrüstung. 
LSHD) , 1960/65 

o zu den §§ 12-20 ZBG: Mitarbeit im 
Luftschutzdiel1s t: 
Verordnung über die Ersa tzleistungen an die 
zum Luftschutzdienst herangezogenen Per
sonen und über die Ersta ttung fortgewährter 
Leistungen (LS-ErsIVO), 1959/64 
o zu § 30 Z BG: Arzneimiuelbevorralltflg: 
A VV über Umfang und Durchführung der 
Arzneimiuelbevorratung (A VV-Arzneimit
tel bevorratung), 1960/65. 

o Zu § 3 1 ZBG: Bundesluftschutzverband: 
Verordnung über den Aufbau des Bundes
luftschutzverbandes als bundesunmittelbare 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
(BLSV-V),1960/63 . 
Satzung des Bundesluftschutzverbandes 
1960/64. 

Während die Ausführungsvorschriften 
über den Luftschutzhi lfsdienst und den Bun-
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desluftschutzverband heute obsolet gewor
den sind, haben die übrigen Bestimmungen 
immer noch Bedeutung für den Zivilschutz. 

In den folgenden Jahren wurde auf der 
durch das Erste Gese tz über Maßnahmen 
zum Schutz der Zivilbevölkerung geschaffe
nen Rechtsgrundlage der Zivi le Bevölke
rungsschutz weiter ausgebaut. Während dies 
in den Bereichen der bundeseigenen Ver
waltung 
D Warndi enst, 
D Technisches Hilfswerk und 
D Bundesluftschutzverband 

rela tiv reibungslos gelang, ergaben sich 
große Schwierigkeiten bei den übrigen, von 
den Ländern und Gemeinden im Auftrage 
des Bundes auszuführende n Teilbereichen, 
insbesondere beim Aufbau des Luftschutz
hilfsdienstes, der in 96 besonders gefährde
ten Städten als örtlicher, im übrigen als 
überörtlicher Luftschutzhilfsdienst vorge
sehen war. Da er als zivile Verteidigungsor
ganisation mit den friedens mäßigen Hilfsor
ganisa tionen konkurrieren mußte, gelang es 
nicht , die für die freiwilligen Helfer aufge
stellten Sollzahlen auch nur annähernd zu 
erfüllen. Dies dürfte dadurch zu erkl ären 
sein , daß die weitaus meisten an einer Hel
fertätigkeit interessierten Personen bereits 
in den friedensmäßigen Hilfsorganisationen 
organisiert waren, sowie a uch dadurch, daß 
sie diese dem Luftschutzhilfsdienst vorzo
gen, wei l dort eher Gelegenheit zu prakti
scher Hilfeleistung bestand, während sich 
die Tätigkeit des Luftschutzhilfsdienstes im 
Frieden notgedrungen auf Übungen be
schränkte. 

1.5 In der Notslandsgesetzgebung von 
1965 sollte der Komplex der - nach Einfüh
rung des Begriffs »Zivi lschutz« anste lle der 
Begriffe »Ziviler Luftschutz« und »Ziviler 
Bevölkerungsschutz« - sogenannten Zivil
schutzgesetze den breitesten Raum einneh
men. Von den ursprünglich eingebrachten 
fünf Zivilschutzgesetzen wurden jedoch nur 
drei verabschiedet . Die nicht verabschiede
ten Gesetze standen im Zusammen hang mit 
der im Parlament gescheiterten Notstands
verfassung"I7) , ohne die sie - insbesondere 
hinsichtlich der Einschränkung von Grund
rechten und der Erweiterung der Anwend
barkeit im Verteidigungsfa ll und in Krisen
zei ten davor - nicht hätten wirksam werden 
können: 

D Das Gesetz zur Regelung des Aufent
halts der Zivilbevölkerung im Verteidi
gungsfa ll (Aufenthaltsregelungsgesetz 
ARG ; BT-DrS IV 895) und 

D das Gesetz über Erkennungsmarken (Er
kennungsmarkengesetz - EMG) BT-DrS IV 
2105,3062,3574) 

wurden nicht ve rabschiedet. 

D Das Gesetz über den Selbstschutz der Zi
vilbevölkerung (Selbstschutzgesetz - SeG) 
wurde zwar verabschiedet , abe r noch 1965 
und 1967 suspendiert und 1968 wieder auf
gehoben. 18) 
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D Vom Gesetz über das Zivilschutzkorps 
und den Zivilschutzdienst wurde nur der 
eine Tei l als Gesetz über das Zivi lschutz
korps (ZSKG) verabschiedet , aber infolge 
Suspendierung bis heute nicht wirksam. 19) 

D Das Gesetz über bauliche Maßnahmen 
zum Schutz der Zivilbevölkerung (Schutz
baugesetz - SBG) wurde zwar verabschie
det , gi lt abe r infolge einer weitgehenden 
Suspendierung nur zum Tei1. 20

) 

1.6 Nach de m Zustandekommen der 
Großen Koalition zu Ende des Jahres 1966 
konnte 1967 ein neuer Anlauf zur Verab
schiedung der 1965 gescheiterten Not
standsverfassung und der daran gebundenen 
und deshalb 1965 nicht verabschiedeten ein
fachen Notstandsgesetze genommen wer
den. So wurde im Sommer 1968 neben der 
inzwischen überarbeiteten Notstandsverfas
sung21

) unter anderem das Gesetz über die 
Erweiterung des Katastrophenschutzes 
(KatSG)22) verabschiedet. 

Das Katastrophenschutzgesetz sollte die 
1965 verbliebenen Lücken der Zivilschutz
gesetzgebung schließen. Es trat an die Stelle 

D der nicht mit dem Zivilschutzkorpsgesetz 
verabschiedeten Bestimmungen über den 
Zivi lschutzdienst, 
D des nicht wirksam gewordenen Selbst
schutzgesetzes und 
D des nicht verabschiedeten Aufenthaltsre
gel ungsgesetzes. 

Das Gesetz deckt damit drei der sieben 
Teilgebiete des Zivilschutzes ab, nämlich 

D die zivi len Einsatzverbände (§§ 1-9 
KatSG), 
D den Selbstschutz (§§ 10, 11 KatSG) und 
D die Aufenthaltsregelung (§ 12 KatSG), 

also mehr Teilgebiete als das Zivilschutz
gesetz selbst. 

Im Gegensatz zu dem gescheiterten Prin
zip des Luftschutzhilfsdienstes zieht das Ka
tastrophenschutzgesetz die friedens mäßigen 
Hilfsorganisa tionen auch zur Abwehr der im 
Verteidigungsfall drohenden besonderen 
Gefahren und Schäden heran und erwei tert 
damit den fri edensmäßigen Katastrophen
schutz der Kreise und Städte für Verteidi
gungszwecke. 

§ 10 KatSG regelt den Selbstschutz der 
Gemeinden, der an die Stelle des in den 
§§ 3-6 ZBG geregelten örtlichen Luft
schutzes getreten ist, und § 11 KatSG ist die 
Rechtsgrundlage des an die Stelle des Bun
desluftschutzverbandes getre tenen Bundes
verbandes für den Selbstschutz (BVS). In 
den Jahren 1968 - 1972 ergi ngen die Aus
führungsbestimmungen zum Katastrophen
schutzgesetz. 

Damit war di e zunächst in einem Gesetz 
enthaltene Rechtsmaterie des Zivi lschutzes 
nun auf eine ganze Reihe von Gesetzen ver
streut. 

1.7 Durch Gesetz vom Juli 197423
) wur

de das Bundesamt für zivi len Bevölkerungs
schutz in Bundesamt für Zivilschutz (BZS) 
umbenannt. 

Mit der Novellierung des Ersten Geset
zes zum Schutz der Zivilbevölkerung und 
seiner Neubekanntmachung als Gesetz über 
den Zivilschutz (ZSG) im Augsust 1976 hat 
die Entwicklung der Zivilschutzgesetzge
bung einen vorläufigen Abschluß gefunden. 

Im Ersten Abschnitt - Allgemeine Be
st immungen (§§ 1-6) 

D bringt § 1 eine Aufzählung der Aufgaben 
und Teilbereiche des Zivi lschutzes und be
stimmt, daß die übrigen Zivi lschutzgesetze 
als Sondergesetze dem Gesetz über den Zi
vilschutz vorgehen. 

D § 2 regelt die Auftragsverwaltung, 

D § 3 di e Schutzbauaufgaben des Bundes, 
d . h. öffentliche Schutzräume und Mehr
zweckanl agen. 

D § 4 betrifft den Zivi lschutz im Bereich 
der Bundesverwaltung, 

D § 5 den völkerrechtlichen Schutz des 
Warndie nstes und das Zivilschutz-Zeichen . 

D § 6 ist die neue Rechtsgrundlage des 
Bundesamtes für Zivilschutz, dessen ur
sprüngliches Errichtungsgesetz aufgehobe·n 
wurde .24

) 

D Der Zweite Abschnitt (§§ 8, 8 ZSG) be
trifft den Warndienst , 

D der Dritte Abschnitt den Dienst im Zivil
schutz (§§ 9 -13 ZSG). 

D Der Vierte Abschnitt behandelt Maß
nahmen zum Schutz der Gesundheit (§§ 14, 
15 ZSG) , 

D der Fünfte die Kosten (§ 16 ZSG) und 

D der Sechste (§§ 17, 18 ZSG) die Schlu ß
bestimmungen. 

1.8 Außer den eigentlichen Zivilschutz
gesetzen enthalten auch andere (Verteidi
gungs)-Gesetze Bestimmungen, die dem 
Schutz der Zivilbevölkerung, insbesondere 
den Einsatzverbänden des Zivilschutzes die
nen. Die wichtigsten dieser Bestimmungen 
sind : 

D Die §§ 13 und 13 ades Wehrpflichtge
setzes: 
§ 13 regelt die Unabkömmlichstellung 
hauptamtlichen Personals auch des Zivil
schutzes und § 13 a die Freistellung Wehr
pflichtiger vom Wehrdienst, die sich mit Zu
stimmung der zuständigen Behörde für min 
destens zehn Jahre als freiwilliger Helfer 
zum Dienst im Zivil- und Katastrophen
schutz verpflichten . Entsprechende Vor
schriften enthalten auch § 14 des Zivil
dienstgesetzes und § 8 Abs. 2. KatSG für 
den Katastrophenschutz. 

D Die §§ 2 und 4 des Arbeitssicherstel
lungsgesetzes ermöglichen im BewirtschaC
tungsfall das Festhalten hauptamtlichen Zi
vilschutzpersonals am Arbeitsplatz und die 
Verpflichtung Wehrpflichtiger, die nicht 
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zum Wehr- und Zivildienst herangezogen 
werden, in Arbeitsverhältnisse im Bereich 
des Zivilschutzes und im Verteidigungsfall 
auch die Verpflichtung von Frauen im Alter 
von 18-55 Jahren in Arbeitsverhältnisse im 
zivilen Gesundheits- und Sanitätswesen so
wie in der ortsfesten militä rischen Lazarett
organisation. 

o § 66 des Bundesleistungsgesetzes, das im 
übrigen der Gesamtverteidigung einschließ
lich des Zivi lschutzes dient, macht ausdrück
lich das Manöverrecht auf übende Verbände 
des zivilen Bevölkerungsschutzes anwend
bar. 

o § 30 des Verkehrssicherstellungsgesetzes 
und § 35 der Straßenverkehrsordnung be
freien die Fahrzeuge des Zivilschutzes im 
Bewirtschaftungs-, Spannungs- und Vertei
digungsfall von den für die übrigen Ver
kehrsteilnehmer dann geltenden Verpflich
tungen und Beschränkungen aufgrund dieser 
Vorschriften . 

o Nach dem Ernährungssicherstellungsge
setz sind besondere Richtlinien für die Si
cherstellung der Verpflegung der zivi len 
Einsatzverbände der Polizeien und de Zi
vilschutzes im Falle einer Bewirtschaftung 
vorgesehen, die aber bisher noch nicht erlas
sen worden sind. 

o § 37 des Lebensmittelgesetzes v. 1974 
und die §§ 70, 71 des Arzneimittelgesetzes 
von 1976 lassen Ausnahmen von den übri
gen Vorschriften dieser Gesetze für Zwecke 
u. a. des Zivilschutzes zu. 

2. Geschichte des 
Zivilschutz-Völkerrechts 

2.1 Für die dem Schutz der Men ehen 
vor Kriegsgefahren dienenden völkerrechtli
chen Vereinbarungen hat sich der Begriff 
Humanitäres Kriegsvölkerrecht eingebür
gert, in dem sich das Hum anitäre Völker
recht und das Kriegsvölkerrecht überschnei
den: 

Das Humanitäre Kriegsvölkerrecht re
gelt das Verhalten der Kombattanten, und 
zwar sowohl 

o unt erei nander2S
) 

als auch 
o gegenüber der gegnerischen Zivilbevöl
kerung. 

Dieser letztere Teilbereich bildet das 
Humanitäre Kriegsvölkerrecht zum Schutze 
der Zivilbevölkerung, oder kurz: das Zivil
schurz- Völkerrecht. 

Während das innerstaatliche Zivilschutz
recht die Zivilbevölkerung des eigenen Lan
des durch besondere Vorkehrungen vor 
Kriegsgefahren schützen will, richte t sich das 
Zivilschutz-Völkerrecht entsprechend seiner 
nachstehend skizzierten E ntwicklungsge
schichte in erster Linie a n die Streitkräfte 
der Vertrags taaten im Hinblick auf ihr Ver
halten gegenüber der gegnerischen Zivilbe-
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VÖLKERRECHT 

HUMANITÄRES VÖLKERRECHT KRIEGSVÖLKERRECHT (IUS BELLI) 

Zum Beispiel: HUMANITÄRES KRIEGSVÖLKERRECHT Abkommen über 
das Verhalten von 
Staaten 

Menschenrechte, Ab
kommen über das 
Verbot von Sklaverei 
und Menschenhandel, 
über das Gesundheits
wesen und das Arbeits
recht 

o Abkommen über das Verbot oder 
die Beschränkung bestimmter 
Kampfmittel oder Kampfarten, o zur Verhütung 

o Abkommen über das Verhalten 
der Kriegsführenden 

von Kriegen 
(Kriegverhütungs
recht) (Kombattanten) (Kriegführungsrecht

IUS IN BELLO) und 

Zivilschutz
Vö(kerrecht 

Abkommen über das 

Kombattanten 
gegenüber der 
gegnerischen 
Zivilbevölkerung 

völkerung. Erst in Auswirkung dieser primä
ren Zweck bestimmung enthält es daneben 
auch Verhaltensmaßregeln für die Zivilbe
völkerung. 

Regeln über die Schonung der (gegneri
schen) Zivilbevölkerung durch die Kombat
tanten lassen sich - ebenso wie ihre Mißach
tung - durch die gesamte Geschichte verfol
gen . So enthielt zum Beispiel der Freund
schafts- und Handelsvertrag zwischen dem 
König von Preußen und den Vereinigten 
Staaten von Amerika von 1785, der 1799 
und 1828 revidiert und erneuert , aber nie
mals förmlich aufgehoben wurde, neben der 
Regelung der handelspolitischen Beziehun
gen auch Bestimmungen über 

o den Schutz von Zivilpersonen im Kriege 
und 

o die humanitäre Behandlung von Kriegs
gefangenen 

und nahm damit völkerrechtliche Prinzi
pien vorweg, die erst im 20. Jahrhundert in 
multilateraler Form kodifiziert werden 
konnten.26) 

Das moderne multil aterale Kriegs- und 
Vertragsvölkerrecht , das auf 

o den den Dreißigjährigen Krieg beenden 
den Westfälischen Frieden von Münster und 
Osnabrück im Jahre 1648 und 

o den den Spanischen Erbfolgekrieg been
den den Frieden von Utrecht im Jahre 1713 

zurückgeführt werden kann, konnte sich 
erst nach den großen Kongressen des 19. 
Jahrhundert , nämlich 

O dem Wiener Kongreß von 1814/15 am 
Ende der Napoleonischen Kriege, 

o dem Pariser Kongreß von 1856 am Ende 
des Krimkrieges und zur Abschaffung der 
Kaper (Pariser Seerechtskonferenz), 

Abkommen über das 
Verhalten der 
Kombattanten 
untereinander 

im Kriege 

o der Ersten Genfer Rotkreuzkonferenz 
von 1864, die das Erste Genfer Abkommen 
zur Verbesserung des Loses der Verwunde
ten und Kranken der Streitkräfte im Felde 
verabschiedete. 

o der Sankt Petersburger Konferenz von 
1868 über die Beschränkung des Gebrauchs 
von Sprengstoffen in Handfeuerwaffen, 

o der gescheiterten Brüsseler Landkriegs
rechtskonferenz von 1874 und schließlich 

o dem Berliner Kongreß zur Regelung der 
Balkanfrage von 1878 als Vorläufer der 
KSZE-Tagungen un eres Jahrzehnt 27) 

voll entfalten, weil es dabei zum Ab
schluß zahlreicher multilateraler Abkom
men zwischen jeweils zahlreichen Signatar
staaten kam, die dem Vertragsvölkerrecht 
einen vorher niemals erreichten Geltungsbe
reich eröffneten. 

2.2 Am Ende die er großen Kongreß
reihe des 19. Jahrhunderts steht die Erste 
Haager Friedenskonferenz von 1899, auf 
der unter Teilnahme von 26 Staaten multila
terale Abkommen aus sämtlichen Bereichen 
des Kriegsvölkerrechts verabschiedet wur
den. Darunter waren ei ne Deklaration und 
ei ne Konvention, die unter anderem auch 
dem Schutz der Zivilbevölkerung dienten , 
nämlich: 

o Die »Dek lara tion über das Verbot des 
Werfens von Geschossen und Sprengstoffen 
aus Luftschiffen oder auf ähnlichen neuen 
Wegen«, die allerding auf fünf Jahre befri
ste t war und auf der Zweiten Haager Frie
denskonferenz nicht erneuert wurde. Der 
US-Delegierte führte zur Begründung der 
Befri stung aus, solange Luftschiffe noch 
nicht lenkbar seien, würden abgeworfene 
Bomben wahllos Kombattanten und Zivil-
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personen treffen ; deshalb so lle nach Ablauf 
der fünf Jahre - währenddessen G raf Zep
pelin das e rste lenkbare Luftschiff baute -
eine neue Erkl ärung formulie rt werden, wo
zu es abe r nicht mehr kam;28) 

o die Haager Landkriegsordnung 
(HLKO) , die Kombattanten und Nichtkom
battanten voneinander abgrenzt und im 1. 
Kapite l des Il. Abschnitts (Mittel zur Schä
digung des Feindes, Art. 22-28) sowie im · 
III . Abschnitt ( Besetzte Gebiete) auch Vor
schriften zum Schutz der Zivilbevölkerung 
enthält ; sie wurde auf der Zweiten Haager 
Friedenskonferenz erneuert und gilt in die
ser Fassung, über zwei Weltkriege hinweg 
und danach durch späte re Abkommen er
gänzt , noch heute.29) 

Unter den auf der Zweiten Haager Fr ie
denskonferenz im Jahre 1907 von 44 Staaten 
verabschiede ten zwölf Abkommen war auch 
das erste ausschließlich dem Schutz der Zi
vil bevölkerung dienende multilaterale völ
kerrechtliche Abkommen, nämlich das Ab
kommen betreffend die Beschießung (unver
teidi.gter Küstenorte) durch Seestreitkräfte in 
Kriegszeiten. 30

) Es en thä lt ein Beschie
ßungsverbot mit A usnahme militärischer 
Ziele, e ine Bestimmung über den Schutz von 
Kulturgut und ein Plünderungsverbot , die 
den Artikeln 25-28 der Haager Land
kriegsordnung entsprechen. A uch dieses 
Abkommen gilt - ungeachtet se iner gegen
über der Haager Landkriegsordnung ver
gle ichsweise geringen praktischen Bedeu
tung - noch heute. 

Nach dem Friedensvertrag von Versailles 
im Jahre 1919 setzte die Washingtoner Ab
rüstungskonferenz von 1921/22 e ine Exper
tenkommission ein, die in An lehnung an die 
Haager Land- und Seekriegsordnungen und 
aufgrund der Luftkriegserfahrungen des 
Ersten Weltkri eges e ine Luftkriegsordnung 
erarbeite te. Diese scheiterte jedoch - ähn
lich der Brüssele r Dek laration über das 
Landkriegsrecht von 1874 -, weil ihr bis zum 
Beginn des Zweiten Weltkrieges kein ei nzi
ger Staat beigetre ten war. Ihr Inhalt gi lt un
ter der Bezeichnung Haager Luftkriegsre
geln (HLR)31) - wenn auch keineswegs un
umstritten - als Kriegsvölkergewohnheits
recht . Während im Zweiten Weltkrieg die 
Regeln betreffend das zwischen den Kom
battanten geltende Kriegsführungsrecht 
weithin Beachtung fanden, wurden die Vor
schriften zum Schutz der Zivilbevölkerung, 
insbesondere das Verbot von Terrorangrif
fen des Art . 22, weitgehend mißachtet. 

2.3 Nach dem Zweiten Weltkrieg verla
gerte sich di e Erarbeitung neuer Regeln des 
Zivilschutz-Völkerrechts räumlich von Den 
Haag nach Genf. Damit war gleichzeitig e ine 
programmatische Schwerpunktverschiebung 
verbunden. 

Im Apri l 1949 traten auf E inladung des 
Schweizer Bundesrates in Genf diplomati
sche Vertreter von 59 Staaten zu ei ner Kon
ferenz zusammen, um über vie r vom Inter
nationalen Komitee vom Roten Kreuz vor-

26 

bereite te Abkommen zu beschließen . Es wa
ren dies 

o Neufassungen der dem Humanitä ren 
Kriegsvölkerrecht insgesamt zuzurechnen
den Abkommen 

• zur Verbesserung des Loses der Ver
wundeten und Kranken der Streitkräfte 
im Felde von 18641190611929 (I. Genfe r 
Abkommen), 
• zur Verbesserung des Loses der Ver
wundeten , Kranken und Schiffbrüchigen 
der Streitkräfte zur See von 1907 ([I. 
Genfer Abkommen) und 
• über die Behandlung der Kriegsgefan
genen von 1929 (III. Genfer Abkom
men) sowie 

o das IV. Cenfer Abkommen zum Schutze 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten, das erst
mals den Schutz der Zivi lbevölkerung als 
zentralen Regelungsgegenstand und damit 
umfassender a ls je zuvor multilate ral kodi
fi zierte. 

Diese vier Abkommen wurden am 12. 
August 1949 von 60 Staa ten unterzeichnet 
und traten im Oktober 1950 in Kraft. Sie 
gelten heute für mehr als 140 Staa ten, also 
für fast alle UNO-Mitgliedstaaten. Die 
Bundesrepublik Deutschland trat ihnen 
durch Gesetz vom 21. 8. 1954 bei, die DDR 
1956.32

) 

Das IV. Cenfer Abkommen ist das Kern
stück des Z ivilschutz- Völkerrechts. Es unter
scheidet erstmals zwischen der Anwendbar
keit be i bewaffneten Konflikten einschließ
lich Bürgerkriegen (I. Tei l, Art. 1-12) und 
bei erkl ärten Kriegen im Sinne des Haager 
Kriegsrechts (Teil 11). Gemäß seinem Art. 
154 ergänzt es die oben genannten Bestim
mungen der Haager Landkriegsordnung, 
nämlich 

o Art. 22-28 HLKO - Mittel zur Schädi
gung des Feindes - durch seinen Tei l 11 und 

o Art. 42-56 HLKO - Militärische Ge
walt auf besetzten feindlichen Gebieten 
durch seinen Te il IIl. 

o Teil IV be trifft die in der Haager Land
kr iegsordnung von 1907 ausgesparte Be
handlung von Internierten. 

Innerstaa tlich ergingen zum IV. Genter 
Abkommen 

o die Richtlinien des Bundesministers für 
das Gesundheitswesen zur Durchführung 
der Artikel 18 bis 20 von 196533), die den 
Schutz der Zivilkrankenhäuser und ihres 
Personals regeln . 
o Die Einsa tzverbände des Zivilschutzes 
wurden durch Gesetz dem Schutz des Art. 
63 des Abkommens unte rstellt . Danach dür
fen sie ihre humanitäre Tätigkeit auch unter 
feindlicher Besatzung ungehindert fortset
zen. Dies galt für den Luftschutzhi lfsdienst 
(§ 11 ZBG) und das Zivilschutzkorps (§ 2 
ZSKG) ; es gilt he ute für den Katastrophen
schutz (§ 3 KatSG)34) und den Warndienst 
(§ 5 Abs. 1 ZSG) . 

o Mit der Vorbere itung Amtlicher Aus-

kunftsbÜfos gemäß Art. 136 ff. des Abkom 
mens wurde das Deutsche Rote Kreuz be
auftragt. 

2.4 Beim IV. Genfer Abkommen war im 
Gegensatz zu 

o Art. 27 der Haager Landkriegsordnung, 

o A rt. 5 des Haager A bkommens betref
fend die Beschießung durch Seestre itkräfte 
in Kriegszeiten und auch 

o Art. 25 , 26 der Haager Luftkriegsregeln 

der Kulturgutschu tz ausgespart geb lie
ben. Er sollte ohne Unterscheidung zwi
schen Bestimmungen für erkl ä rte Kriege 
und sonstige bewaffnete Konflikte einheit
lich in e inem besonderen Abkommen gere
gelt werden: 

Am 14. Mai 1964 wurde in Den Haag die 
Konvention zum Schutz von Kulturgut bei 
bewaffneten Konflikten von 86 Staa ten abge
schlossen. Sie gilt heute für etwa 70 Staaten . 
Die Staaten der amerikanischen Hemisphä
re sind in einem Abkommen ähnlichen In
halts, dem Roerich-Pakt , zusammenge
schlossen. 

Die Bundesrepublik Deutschl and gehör
te zunächst nicht zu den Signata rstaa ten der 
Konvention, we il sie während der Beratun
gen noch nicht ihre außenpolitische Souve
ränitä t e rlangt hatte. Deshalb wurde vor 
dem Beitritt zunächst in das Erste Gesetz 
über Maßnahmen zum Schutz der Zivilbe
völkerung von 1957 eine Vorschrift über die 
Sicherung von Kulturgut (§ 29 ZBG) aufge
nommen. 

Durch Gesetz vom 11. April 196735) trat 
die Bundesrepublik Deutschland der Haager 
Konvention bei. Bei der Änderung des Bei
trittsgesetzes im August 197136), durch die 
im übrigen die Bundesauftragsverwaltung 
bei der A usführung der Konvention einge
führt wurde, wurde § 29 ZBG aufgehoben. 
Seitdem ist die Konvention neben den oben 
zitierten ä lteren einschlägigen Bestimmun
gen, die sie gemäß ihrem Art. 36 ausdrück
lich ergänzt, die zentrale Rechtsgrundlage 
zum Schutz von Kulturgut im Sinne des § 1 
Abs. 3 Nr. 7 ZSG. Nach § 1 A bs. 4 Buchst. c) 
ZSG geht sie dem Zivilschutzgesetz aus
drücklich vor. 

Auch A rt . 53 des I. und Art. 15 des 11. 
Zusatzprotoko lls zu den Genfer Rotkreuz
abkommen von 1977 enthalten Bestimmun
gen zum Schutz von Kulturgut. 

Die Haager Konvention zählt zum Kul
turgut 

o bewegliche und unbewegliche Sachen 
von kulturellem Wert , 
o Baulichkeiten, die solche Sachen enthal
ten und 
o Orte, die wegen ihres Reichtums an den 
vorgenannten Gegenständen als Denkmals
orte ausgewiesen sind. 

Zum Zweck der Sicherung bedarf das 
Kulturgut der Kennzeichnung. Die verschie
denen einschlägigen Abkommen sehen eine 
unterschiedliche Kennzeichnung vor, näm
lieb 
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Art . 5 Abs. 2 
des Haager Abkommens betr. die Be
schießung durch Seestreitkräfte in 
Kriegszeiten 

von 1907: 

"' 

Art. 16 Abs. 1 
der Haager Konvention zum Schutz von 
KUlturgut bei bewaffneten Konflikten 

von 1954: 

L 
f 

./ 

./ 

........ 

./ 
./ 

./ 
./ 

D as Kennzeichen von 1907 hat indessen 
kaum noch praktische Bedeutung. über den 
allgemeinen Kulturgutschutz hinaus kann 
nach den Art. 8 fI. der Konvention eine be
grenzte Anzahl von Bergungsorten für be
wegliches Kulturgut unter Sonderschutz ge
steilt werden, was bei entsprechender Regi
strierung die Unverletzlichkeit dieses Kul
t urgutes begründet. 

Gegenstand der Ausführungsbestim
mungen ist ein umfassendes internationales 
Überwachungssystem. Das Protokoll zur 
Konvention regelt die Behandlung von Kul
turgut in besetzten Gebieten . 
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Im Bundeshaushalt (Kapitel 3604, Titel
gruppe 07) sind 

D für die Sicherheitsverfilmung bundesei
genen Archivguts und die Einlagerung der 
Sicherheitsfilme in einem zentralen Ber
gungsort und im übrigen 

D zur Finanzierung der von den Ländern 
zur Ausführung der Konvention getroffenen 
Maßnahmen , z. B. zur Kennzeichnung der 
zu schützenden Bauwerke mit dem Schutz
zeichen, 

Haushaltsmittel veranschlagt. 

2.5 Schon wenige Jahre nach der Verab
schi edung der vier Genfer Rot kreuz-Ab
kommen und der Haager Konvention be
gann die Fortentwicklung des Genfer Rechts 
mit 

D Rotkreuzkonferenzen 1957 in Neu Delhi , 
D Rotkreuzkonferenzen 1965 in Wien und 
D Rotkre uzkonferenzen 1969 in Istanbul. 

Es schlossen sich zwei 

Rotkre uz-
D Expertenkonferenzen 197 1 in Den Haag 
D Ex pertenkonferenzen 1972 in Wien an, 

denen noch im sei ben Jahr 

D Regierungsexpertenkonferenzen in Genf 
folgten. 

In den Jahren 1974-1977 tagte in vier Ses
sionen von insgesamt achtmon atiger Dauer 
die 

D Diplomatische Konferenz über die Neu
bestätigung und Weiterentwicklung des in 
bewaffneten Konflikten anzuwendenden 
Völkerrechts in Genf unter Beteiligung von 
120 Delegationen. 

Sie erarbei te te die Zusatzprotokolle zu den 
Cen.ter Rotkreuzabkommen, nämlich 

D das l. Zusatzprotokoll über den Schutz 
von Opfern in internationalen Konflikten 
und 

D das 11. Zusatzprotokoll über den Schutz 
von Opfern in nicht intern ationalen Konflik
ten, 

die am 10. Juni 1977 von 109 Staaten pa
raphiert wurden . Sie lagen seit Dezember 
1977 für ein Jahr in Bern zur Unterzeich
nung aus. Das Inkrafttre ten bleibt abzuwar
ten . Beide Zusatzprotokolle ergänzen je
wei ls a lle vier Genfer Rotkreuzabkommen, 
sind also nicht nur dem Zivilschutz-Völker
recht, sondern dem Humanitären Krieg völ
kerrecht insgesamt zuzurechnen . 

Die Teile IV beider Zusatzprotokolle 
dienen jedoch dem Schutz der Zivilbevölke
rung, ergänzen also das IV. Genfer Abkom
men , nämlich 

D Art. 48-79 des l. Zusatzprotokolls, die 
erstmals eine internationale Definition des 
Zivilschutzes enthalten, und 

D Art. 13 - 18 des 11. Zusatzprotokoll . 

Da das I. Zusatzprotokoll 102, das Ir. 
aber nur 28 Artikel um faßt , läßt sich das 11. 
Zusatzprotokoll als Minimalkonsens der 
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Signatarstaaten über das in nicht intern atio
nalen Konflikten anzuwendende Kriegsvöl
kerrecht umschreiben. 

Zur Zeit liegt noch keine amtliche 
deutsche Übersetzung der Protokolltl;xte 
vor. Mit dem Inkrafttreten der Zusatzproto
kolle wird auch die Entwicklung des Huma
nitären Kriegsvölkerrechts und zugleich des 
Zivilschutz-Völkerrechts einen vorläufigen 
Absch luß finden. 

2.6 Ei n [nhaltsvergleich der geltenden 
völkerrechtlichen Zivilschutzabkommen 
zeigt, daß sie weitgehend gleiche Gegenstän
de regeln . 

D So gi lt e twa die Haager Landkriegsord
nung von 1907 im Verhältnis der Bundes
republik Deutschl and zu 33 Staaten, wäh
rend sie gegenüber sechs anderen Staaten in 
der Fassung von 1899 gilt. Beide Fassungen 
unterscheiden sich nur durch das Fehlen des 
VI. Ab chnitts (Behandlung von Kombat
tant en, Verwundeten und Kranken in neu
tra len Staaten) in der Fassung von 1907. 

D Besonders deutlich wi rd diese Konkur
renz beim Kulturgutschutz, der in den Haa
ger Abkommen von 1899/ 1907, 

D in der Haager Konvention von 1954 und 
D in den Zusatzprotokollen von 1977 

unterschiedlich geregelt ist. 

D Ähnliches wird für das Nebeneinander 
des IV. Genfer Abkommens einerseits und 
der Teile IV der Zusatzprotokolle von 1977 
nach deren In krafttreten andererseits gelten. 

[n solchen Fällen konkurrierender An
wendbarkeit multilatera ler Völkerrechtsab
kommen ergibt sich die Anwendbarkeit der 
Verträge aus Art. 30 der Wiener Konven
tion über das Recht der Verträge vom 23. 5. 
1969. Diese Konvention ist zwar noch nicht 
in Kraft ge tre ten, stellt aber e inen vertrags
rechtlichen Niederschlag des allgemei n an
erkannten Völkergewohnheitsrechts dar . 
Art. 3037

) lautet: 

»(1) Unbeschadet des Art. 103 der 
UNO-Satzung werden die Rechte und 
Pflicht en von Staaten, die Parteien auf
einanderfolgender Verträge gleichen 
Gegenstandes sind, in Übereinstimmung 
mit den folgenden Absätzen festgelegt. 

(2) Falls ein Vertrag vorsieht, daß er 
e inem früh eren oder späteren Vertrag 
untergeordnet ist, so gehen die Bestim
mungen dieses anderen Vertrages vor. 

(3) Falls alle Parteien de früher abge
schlossenen Vertrages auch Partei des 
später abgeschlossenen Vertrages sind, 
die Wirksamkeit des ersten Vertrages je
doch gemäß Art . 59 nicht beendet oder 
aufgehoben ist, findet der frühere Ver
trag nur in dem Ausmaß Anwendung, 
wie seine Besti mmungen mit denen des 
späteren Vertrages vereinbar sind. 

(4) Falls die Parteien des späteren Ver
trages nicht alle Parteien des früheren 
Vertrages einschließen: 
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a) findet zwischen Staaten, die Parteien 
beider Verträge sind, die Regel Anwen
dung wie in Absatz 3 ; 
b) bestimmt zwischen einem Staat, der 
Partei beider Verträge, und einem Staat, 
der Partei nur eines der Verträge ist, der 
Vertrag ihre gegenseitigen Rechte und 
Pflichten , dem beide Staaten angehören. 

(5) ... « 

2.7 Die ne ueren Abkommen des Huma
nitären Kriegsvölkerrechts enthalten Be
stimmungen, nach denen die Signatarstaaten 
verpflichtet sind, schuldhafte Verletzungen 
dieser Abkommen unter Strafe zu stellen . 
Dies gilt auf dem Gebiet des Zivilschutz
Völkerrechts im einzelnen für 

o Art. 146 - 149 des IV. Genfer Abkom-
mens, 
o Art. 28 der Haager Konvention von 
1954 und 

o Art. 85-91 des l. Zusatzprotokolls von 
1977. 

Die jüngste Regelung ist auch die umfas
sendste. Sie definiert die Verletzungen und 
schweren Verletzungen (Kriegsverbrechen), 
d. h. militärische Angriffe gegen die Zivilbe
völkerung und gegen unverteidigte Orte und 
entmilitarisierte Zonen, und sieht Maßnah
men zur Verhinderung solcher Taten sowie 
eine internationale Zusammenarbeit bei der 
Strafverfolgung vor. 

Zur Erfüllung dieser Vertragspflichten 
müssen die Signatarstaaten die nach ihrer 
jeweiligen Rechtsordnung zur Begründung 
einer Strafbarkeit von Abkommensverlet
zungen erforderlichen Maßnahmen treffen. 
Aufgrund des Art. 103 Abs. 2 des Grund
gesetzes, wonach eine Tat nur bestraft wer
den kann , wenn die Strafbarkeit gesetzlich 
bestimmt war, bevor die Tat begangen wur
de «NULLA POENA SINE LEGE), muß 
die Bundesrepublik Deutschland danach ein 
Gesetz zur Bestrafung von Verletzungen des 
Kriegsvölkerrechts erlassen. Ein solches Ge
setz fehlt bisher noch. Es könnte entweder 
als Novelle zum Strafgesetzbuch, das zum 
Beispiel in den 

o §§ 80, 80 a Vorbereitung eines Angriffs
krieges und Aufstachelung zum Angriffs
krieg und 

o § 220a Völkermord 

bereits entsprechende Straftatbestände 
enthält, oder als besonderes Strafgesetz er
lassen werden. 

Im letzteren Falle müßte es im Allgemei
nen Teil 

o die Anwendbarkeit des Allgemeinen 
deutschen Strafrechts auf Verstöße gegen 
das Kriegsvölkerrecht und 

O den Geltungsbereich in zeitlicher (be
waffnete Kon[ljkte) und räumlicher Hinsicht 
(Taten im In- und Ausland) 

regeln und im Besonderen Teil Straftat
bestände enthalten wie 
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o Körperverletzung einscWießlich un
menschlicher Behandlung und verbotener 
Versuche an Menschen, 

o Verschleppung der Bevölkerung besetz
ter Gebiete, 

o Geiselnahme, 

o Nötigung zum Militärdienst für den Geg
ner, 

o Behinderung humanitärer Tätigkeit der 
durch das Zivilschutz-Völkerrecht geschütz
ten Hilfsorganisationen, 

o Beschädigung von Kulturgut oder ande
rer gekennzeichneter Objekte der zivilen 
Verteidigung, 

o Beschädigung und Mißbrauch von 
Schutzzeichen,38) 

o Einsatz völkerrechtswidriger Kampfmit
tel , insbesondere von Giftgas, 

o rücksichtsloser Einsatz von Kampfmit
teln, insbesondere mangels militärischer 
Notwendigkeit . 

Mit dem Erlaß eines solchen Gesetzes 
würde das Zivilschutzrecht um das Zivil
schutz-Strafrecht erweitert . 

3. Möglichkeiten der Zu
sammenfassung von 
Rechtsgrundlagen 

Die bisherigen Ausführungen haben ge
zeigt, daß entgegen der ursprünglichen Ab
sicht des Gesetzgebers bis 1955 heute der 
gesetzlichen Regelung des Zivilschutzes 
nicht weniger als 

o drei innerstaat liche Gesetze39) und -
nach Inkrafttreten der Genfer ·Zusatzproto
kolle-

o sechs völkerrechtliche Abkommen 

dienen. 

Hinzu kommen unter 1.8 aufgeführten 
Nebenbestimmungen anderer Gesetze sowie 
als Gesetzgebungsvorhaben 

o das noch zu erarbeitende Gesetz zur Si
ehersteIlung des Gesundheitswesens und 

o das noch fehlende VÖlkerrechtsstrafge
setz. 

Angesichts dieser recht unübersichtli
chen Rechtslage drängt sich die Frage auf, 
ob sich eine für den Schutz unserer Zivilbe
völkerung vor Kriegsgefahren so wichtige 
Rechtsmaterie nicht einfacher und konzen
trierter, möglichst in einem Gesetz regeln 
ließe. 

Diese Frage liegt um so näher, als unsere 
Nachbarstaaten in Westeuropa 

o Belgien, Finnland, Großbritannien, Lu
xemburg, Niederlande, Norwegen und 
Schweden mit je einem Zivilschutzgesetz, 

o Dänemark und die Schweiz mit je einem 
Zivilschutzgesetz und einem Schutzbauge
setz 

innerstaatlich auskommen .40
) 

Die sei t Jahren offene und insofern kei
neswegs neue Frage hat im Herbst 1978 
durch eine Initiative der CDU/CSU-Frak
tion zur Gesamtverteidigung im Deutschen 
Bundestag, wenn nicht überraschend, so 
doch bemerkenswert an Aktualität gewon
nen. In dem Entschließungsantrag vom 
16. November 197841

) wird der Bundestag 
unter anderem aufgefordert , die Bundesre
gierung zu beauftragen, 

1.-5. 
»6. die Zivilschutzgesetzgebung zu ver
einfachen und zu verbessern, indem das 
Zivilschutzgesetz und das Gesetz über 
die Erweiterung des Katastrophenschut
zes zusammengefaßt werden . .. «, ferner 
7. eine Novelle zum Schutzbaugesetz und 
8. ein Gesundheitssicherstellungsgesetz 
vorzulegen. 
9.-12 .... 

3.1 Es liegt jedoch andererseits auf der 
Hand, daß eine solche innerstaa tliche 
Rechtsvereinfachung nicht das einschlägige 
Völkerrecht beeinflussen und festlegen 
kann, weil dessen Fortentwicklung anderen 
Regeln folgt als das innerstaatliche Recht. 
Die E inzelstaaten können das Vertragsvöl
kerrecht nur einvernehmlich regeln und än
dern, wenn sie sich nicht - wie 1933 das 
D eutsche Reich beim Austritt aus dem Völ
kerbund - einseitig aus der multilateralen 
Rechtsgemeinschaft entfernen wollen. An
gesichts der bisherigen, völlig unterschied
lichen Beitrittspraxis der Einzelstaaten im 
Rahmen der hier behandelten völkerrecht
lichen Zivilschutzabkommen kann aber in 
absehbarer Zeit kaum mit einer einheit
lichen Rechtsvereinfachung des Zivilschutz
Völkerrechts gerechnet werden. 

3.2 Auch die unter 1.8 behandelten zivil
schutzrechtlichen Nebenbestimmungen son
stiger Gesetze würden von einer innerstaat
lichen Rechtsvereinfachung ausgespart blei
ben müssen, weil sie lediglich zivilschutzre
levante Aspekte anderer Rechtsmaterien 
darstellen. 

3.3 Ferner kommt auch das noch zu erar
beitende Gesetz zur Sicherstellung des Ge
sundheitswesens nicht für eine Einbeziehung 
in ein umfassendes Zivilschutzgesetz in Be
tracht. Obwohl »Maßnahmen zum Schutz 
der Gesundheit« in § 1 Abs. 3 Nr. 6 ZSG 
ausdrücklich als Tei laufgabe des Zivilschut
zes aufgeführt sind, wird dieses künftige Ge
setz weniger ein Zivilschutzgesetz darstellen, 
sondern vielmehr 

o neben Maßnahmen zum Schutz der Zivil
bevölkerung (wie Sanitätsmaterialbevorra
tung und Hilfskrankenhausplanung im Sinne 
der §§ 14 und 15 ZSG und Sanitätsdienst 
des Katastrophenschutzes nach § 4 KatSG) 

o in erster Linie Maßnahmen zur Sicher
steIlung der Versorgung des Gesundheitswe
sens mit Personal sowie in materieller und 
organisatorischer Hinsicht 
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zum Gegenstand haben, die weniger dem 
Zivilschutz als der Sicherstellung der Ver
sorgung, also einem anderen Teilbereich der 
zivilen Verteidigung im Sinne der Begriffs
bestimmungen von 1964 zuzurechnen 
sind .42) 

3.4 Daher kommen für eine einhei tliche 
gesetzliche Regelung nur 

o das Zivilschutzgesetz, 

o das Katast rophenschutzgesetz und 

o wenn man eine noch über die Forderung 
der CDU /CSU-Fraktion hinausgehende, 
möglichst umfassende Regelung anstrebt -
die nach § 41 SBG anwendbaren Vorschrif
ten des Schutzbaugesetzes 

in Betracht. 

Diese drei Gesetze weisen in der Tat eine 
ganze Reihe paralleler Bestimmungen auf, 
die in einem umfassenden Zivilschutzgesetz 
jeweils in einer Bestimmung zusammen ge
faßt werden könnten. Dies gilt im einzelnen 
für 

o die Auftragsverwaltung (§§ 2 ZSG, 2 
KatSG, 32 SBG), 

o Zuständigkeiten Im Kommunalbereich 
(§§ 2 ZSG, 7 KatSG, 33 SBG), 
o Zivilschutz im Bereich der Bundesver
waltung (§§ 4 ZSG, 15 KatSG, 36 SBG), 
o Völkerrecht!. Schutz (§§ 5 ZSG, 
3 KatSG,-) , 
o Dienst im Zivilschutz (§§ 9-13 ZSG, 
8-9 KatSG , -), 
o Kostenregelung (§§ 16 ZSG, 17 KatSG , 
34,35 SBG), 
o Berlin-Klau el (§§ 17 ZSG, _,43) 38 
SBG), 
o Stadtstaatenklausel (§§ 18 ZSG, 16 
KatSG, 39 SBG), 
o Ordnungswidrigkeiten (§§ 12 ZSG, 8 
KatSG, 30 SBG). 

Aus diesen Gemeinsamkeiten einerseits 
und aus der Unterteilung des Zivilschutzes 
in sei ne sieben Teilbereiche gemäß § 1 Abs. 
3 ZSG andererseits ergibt sich zwanglos die 
nachstehend wiedergegebene Gliederung ei
nes umfassenden Zivilschutzgesetzes, die 
auch das bisher einer gesetzlichen Regelung 
entbehrende Technische Hilfswerk mitein
bezieht. 

Ein solches Gesetz bliebe mit weniger als 

Zivilschutzgesetze 

50 Paragraphen auch noch genügend über
sichtlich . Zum Vergleich sei darauf hinge
wiesen, daß die bisherigen Gesetze über 
Teilbereiche des Zivilschutzes, nämlich 

o das Erste Gesetz über Maßnahmen zum 
Schutz der Zivilbevölkerung von 1957 ur
sprünglich 39 Paragraphen umfaßte und daß 

o das suspendierte Gesetz über das Zivil
schutzkorps von 196560 und 

o das Schutzbaugesetz heute allein 41 Pa
ragraphen 

umfassen. 

Die Gliederung verzichtet freilich auf 
eine Feinabstimmung der hera ngezogenen 
Einzelbes timmungen und auf die mit der 
Umstellung zusammenhängenden Über
gangsbestimmungen . Fällige Verbesserun
gen der einschlägigen Gesetze, insbesondere 
des Katastrophenschutzgesetzes und des 
Schutzbaugesetzes44

), sind bewußt ausge
klammert, weil sie das Thema sprengen wür
den. Die Gliederung beruht auf der persön
lichen Auffassung des Autors und ist nicht 
von etwa vorhandenen amtlkhen Konzepten 
beeinUußt, will vielmehr nur als Rahmen
programm verstanden sein. 

§1 

VORSCHLAG FÜR EIN UMFASSENDES ZIVILSCHUTZGESETZ 
(Gliederung in Abschnitte und Paragraphen) 

Aufgaben des Zivilschutzes 

(1) Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens
wichtige zivile Betriebe, Dienststellen und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu 
beseitigen oder zu mildern . Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe der Bevölkerung. 

(2) E inheiten, Einrichtungen und Anlagen des Zivilschutzes sowie deren Ausstattung können auch im Frieden eingesetzt werden, soweit 
dadurch Zwecke des Zivilschutzes nicht beeinträchtigt werden ; in Bundesverwaltung stehende Einrichtungen und Anlagen des Warn
dienstes werden auf Anforderung der zuständigen Landesbehörde vom Bund eingesetzt. 

(3) Zum Zivilschutz gehören insbesondere 
1. der Selbstschutz, 
2. der Warndienst , 
3. der Schutzbau, 
4. die Aufenthaltsregelung, 
5. der Katastrophenschutz, 
6. Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit , 
7. Maßnahmen zum Schutz von Kulturgut . 

(4) Besondere gesetzliche Regelungen für Teilbereiche des Zivilschutzes, insbesondere 
a) das Gesetz zur Sicherstel/ung des Gesundheitswesens und 
b) die völkerrechtlichen Bestimmungen zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, 
gehen den Bestimmungen dieses Gesetzes vor. 

(5) Im übrigen bleiben die Vorschriften des Zivilschutz- Völkerrechts unberührt. Dazu gehören illsbesondere 
1. Die Haager Landkriegsordnung in den Fassungen von 1899 und 1907, RGBI. 1901, S. 423 (432) und 1910, S. 107 (132), insbesondere 
die Artikel 22-28 und die Vorschriften des 111. Teils betreffend besetzte Gebiete, 
2. das Haager Abkommen betreffend die Beschießung durch Seestreitkräfte in Kriegszeiten. vom 18. 10. 1907, RGBI. 1910, S. 256, 
3. das I V. Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpersonen. in Kriegszeiten vom 12. 8. 1949, BG BI. 1954 11 S. 781 (917), berichtigt 1956 11 
S.1586, 
4. Die Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten vom 11 . 5. 1954, BGBI. 1967 11 S. 1233, 
5. das Erste Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen von 1949 über den. Schutz von Opfern internationaler Konflikte vom 10. 6. 1977, 
BGBI . .. . , insbesondere die Vorschriften des Teils I V betreffend die Zivilbevölkerun.g 
und 

6. das Zweite Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen von 1949 über den Schurz von Opfern. nicht internationaler Konflikte vom 10. 6. 
1977, BGBl . ... , insbesondere die Vorschriften des Teils 1V betreffend die Zivilbevölkerun.g. 
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Neue Gliederung Entsprechende bisherige Vorschriften des 
ZSG KatSG SBG 

Erster Abschnitt - Allgemeine Bestimmungen 

Erster Unterabschnitt - Zuständigkeiten und Behörden 
§ 2 Auftragsverwaltung §§ 2 ZSG 2 I KatSG 
§ 3 Zuständigkei ten im Kommunalbereich §§ 2 ZSG 7 KatSG 
§ 4 Zivilschutz im Bereich der Bundesverwaltung §§ 4 ZSG 15 KatSG 
§ 5 Völkerrechtlicher Schutz §§ 5 ZSG 3 KatSG 

6 Bundesamt für Zivilschutz §5 6 ZSG 2 U KatSG 
7 Warndienst § 7 [[ ZSG 
8 Technisches Hilfswerk THW-Errichtungserl. 1953/1958 

§ 
§ 
§ 
§ 9 Bundesverband für den Selbstschutz § 11 KatSG 

Zweiter Unterabschnitt - Dienst im Zivilschutz 

§§ 10-14 Dienst im Zivil- und Katastrophenschutz §§ 9-13 ZSG 8,9 KatSG 

§ 15 

§§ 16, 17 

§ 18 

§§ 19-26 

§§ 27 
§§ 28-32 

§§ 33 -35 

§ 36 

§§ 37 -41 

Zweiter Abschnitt - Selbstschutz 

Dritter Abschnitt - Warndienst 

§§ 7,8 ZSG 

Vierter Abschnitt - Schutzbau 

§ 3 ZSG 

Erster Unterabschnitt - Hausschutzräume 

§ 10 KatSG 

Zweiter Unterabschnitt - Öffentliche Schutzräume 

§ 3 ZSG 

Dritter Unterabschnitt - Betriebsschutz 

Fünfter Abschnitt - Aufenthaltsregelung 
§ 12 KatSG 

Sechster Abschnitt - Katastrophenschutz 

§§ 1,3-6 KatSG 

Siebenter Abschnitt - Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit 
(Nur sofern nicht im Gesundheitssicherstellungsgesetz geregelt) 

§§ 42-43 §§ 14-15 ZSG 

§ 44 Kostentragung 
§ 45 Berlin-Klausel 
§ 46 Stadtstaaten klausel 
§ 47 Durchführungsbestimmungen 
§ 48 Ordnungswidrigkeiten 
§ 49 Inkrafttreten 

Achter Abschnitt - Schlußbestimmungen 

§§ 16 ZSG 
§§ 17 ZSG 
§§ 18 ZSG 
§§ 11 ZSG 
§§ 12 ZSG 

17 KatSG 

16 KatSG 
2 III KatSG 
8 III KatSG 
§§ 19 KatSG 

32SBG 
33SBG 
36SBG 

SBG, soweit gemäß 
§ 41 SBG anwendbar 
§ 1 SBG 

§§3-10 SBG 

§§ 18-22 SBG 

§§ 23 - 27 SBG 

34,35 SBG 
38SBG 
39SG B 

30SBG 
41 SBG 

3.5 Als A nlaß für eine entsprechende 
Novellierung des Zivi lschutzrechts bieten 
sich an: 

auch eine Ablösung oder Anderung der 
§§ 14 und L5 ZSG verbunden sein wird, und 

o die Ratifizierung der Z usatzprotokolle zu 
den Genfer Rotkreuzabkommen von 1977, 
die ebenfalls eine Anderung des § L ZSG, 
wahrschei nlich auch eine Äll(k rullg da Be-

stimmungen über den völkerrechtlichen 
Schutz der Hilfsorganis~tionen (§§ 5 ZSG, 3 
KatSG) mit sich bringen wird. 

o der E rlaß des Gesundheitss icherstel
lungsgesetzes, mit dem ohnehin eine Ande
rung des § 1 Abs . . 4 ZSG, möglicherweise 

30 

Wenn es sich zei tlich vereinbaren läßt, 
könnten die drei.Vorlagen 
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Deines Gesundheitssicherste llungsgeset-
zes, 

Deines Ratifi zie rungsgesetzes zu den bei
den Zusa lzprotoko llen und 

Deines ne uen umfassenden Zivilschutzge
se tzes 

(ähnlich den Notstandsgesetzen der sech
ziger J ahre im " Notstandspaket «) in einem 
»Zivilschutzpaket« zusammen eingebracht, 
beraten und verabschiede t werden. 

Dadurch würde insbesondere der - auch 
in der vorgeschlagenen Fassung des § 1 Ab
sa tz 5 ZSG zum Ausdruck kommende -
Sachzusammenhang zwischen den inner
staatlichen Rechtsgrundl agen einerseits und 
den zum Tei l bislang wenig bekannten völ
kerrechtlichen Abkommen des Zivilschutzes 
andererseits stärker und deutliche r hervor
gehoben, als es bisher der Fall war. 

Dies erscheint um so wichtiger, als der 
international ve re inbarte Zivilschutz e inen 
ebenso unverzichtbaren Rechtsschutz der 
Zivilbevölkerung vor den besonderen Ge
fahren und Schäden eines bewaffneten Kon
flikts gewährle iste t wie der vom innerstaat
lichen Gesetzgeber angeordnete . Erst ihre 
gegenseitige Ergänzung e rgibt e in umfassen
des rechtliches Zivi lschutzsystem. 

Anmerkungen: 
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2) Z BG-Ä nd G v. 2. 8. 1'176 , BGB !. I S. 2046 ; 
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treten des Deut schl andvertrages vg!. die Bek. v. 
5.5. 1955, BGB!. 11 S. 628. 
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hoben d . § 37 SBG v. 9. 9 .1 965, 13GB!. I S. 1232. 
13) THW-Errichtungserlaß v. 25. 8. 1953, GMB !. 
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S.242. 
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Zivilschutzgesetze 

Abwasser 
fördern -
verstopfungsfrei 
im Wirbelstrom 

Robot-Wirbelrad - Garant für 
verstopfungsfreien Betrieb. 

Was in diese Pumpe hineingeht, 
geht auch wieder heraus, und zwar 
nicht durch teure Monteurstunden, 
sondern durch das Wirbelstrom
prinzip. 

Fördermedien : Rohabwasser, Fäka
lien, Regenwasser, Schmutzwasser, 
Industrie-Abwässer, Kühlwasser, 
Brauchwasser, Klärschlamm, Rück
lauf- und Überschußschlamm, 
Sinterwasser, Flußwasser, See
wasser, Säuren, Laugen, Öle u. a. m. 
Leistu ngsbereich: 
Q von 2- 200 I/sec. 
H bis max 8 bar. 
Bauformen : 
Tauchmotorpumpen. 
Trockenaufstellungen : 
horizontal, vertikal , 
Keilriemenantrieb 

NOGGERATH & CO. 
Maschinen für die Abwasser-Technik 
Schulstraße 68, 3061 Ahnsen / Bückeburg 
Telefon : (05722) 8205-7, Telex : 0972287 
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Das Gesundheitswesen 
In der Bundesrepublik In Krisen 

und 1111 Verteidigungsfall 

Bedeutung und Aufgaben des 
Gesundheitswesens in Krisen
situationen 

Schon in normalen Zeiten ko mmt 
dem Gesundheitswesen im Rahmen 
der allgemeinen Daseinsvorsorge ei n 
hoher Rang zu. Seine Bedeutung wür
de in länger dauernden, ernsten Kri
sensituatio ne n noch e rheblich wachsen . 
Dabei dürfen die besonderen Schwie
rigkeiten und Aufgaben , mit denen es 
sich dann konfrontiert sehe n würde, 
nicht unterschätzt werden. Unabhängig 
vo n A rt , Ursache und Umfang ei ner 
Notsituation ist stets zu bedenken, 
daß sie fast immer mehr oder weniger 
plötzlich ei ntritt , di e Menschen a lso 
nahezu unvo rbereite t sind , zur Abwen
dun g der mit ihr verbundenen Gefah
re n rasch und möglichst wirkungsvo ll 
ge handelt werden muß, und die zu tref
fenden Abwehrmaßnahmen in de r Re
ge l sich niemals auf eine n sachli ch 
und räumli ch eng begrenzten Bereich 
beschränken können. 

Das trifft in besonderem Maße auf 
das gesamte Gesundh eitswesen zu, des
sen vorne hmste Aufgabe es ist , um e ine 
optimale medizinisch-pflegerische Ver
sorgung der Bevölkerun g auch in Kata
strophe n und anderen Notsituationen 
bemüht zu sein . 

Was hi e r ga nz allgemein für schwe
re Krisen gilt , e rl angt na türlich in 
e ine r länge r anha ltenden politisch
militärische n Krise, insbesondere na
türlich in e inem Verteidigungsfall , e ine 
überrage nde Bedeutung. Es wäre in 
Anbetracht der de rzeitigen politischen 
und militä rische n Machtkonste llati on 
un ve rantwo rtlich, di e Möglichkeit e i -
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ner der Bundesrepublik aufgezwunge
ne n kriegerischen Auseinandersetzung 
aus a ll en Überlegungen im zivilen Be
reich auszu kl ammern . Ein so lches Ver
halten wäre auch unl ogisch, da ja die 
militärische Verteidigung der zivil en 
Verteidigung a ls unverzichtbare Kom
po nente e iner wirkungsvollen und 
glaubhafte n Gesamtverteidigung be
darf, und zwa r auch auf de m Gebiet des 
Gesundheitswesens. 

Die zahlre ichen Kri ege di eses Jahr
hunderts haben a ll e r Welt deutlich vor 
Augen geführt , daß durch sie in zuneh
mendem Maße di e Zivilbevölkerung in 
Mitle idenschaft gezogen wird, und daß 
sie weit mehr Opfer zu bringen hat a ls 
die kämpfe nde Truppe 1

). Das wird vor 
a lle m dann der Fall sein , wenn ni cht 
ausreichend Vorkehrungen zum Schutz 
dieser Menschen und zur Sicherste llung 
der Versorgung mit lebensnotwendige n 
Gütern und Diensten getroffen werden. 
Soll das Gesundheitswesen nicht in die 
Gefahr geraten, den in so lchen Notsi
tuationen auftretenden zusätzlichen 
Aufgaben nicht entsprechen zu könn en 
und damit die Bevölke rung weitgehend 
im Stich lasse n zu müssen, sind schon 
in no rm alen Zeiten umfangreiche 
Vorsorgemaßnahmen e rforde rlich . 

Die derzeitige Rechtslage im 
Gesundheitswesen im Hinblick auf 
Krisen und Verteidigungsfall 

Eine wesentliche Voraussetzung für 
die Funktionsfähigkeit des Gesund
heitswesens in extremen Situationen 
und insbesondere in e inem Ve rte idi
gungsfa ll sind ausreichende und leicht 
überschaubare Rechtsgrundlagen. Es 
ste llt sich dah er zunächst di e Frage, ob 

die de rze itige Rechtslage in diesem Be
reich auch den dann zu erwartenden 
erhöhten Anforderungen gerecht wer
den kann. 

Grundlage des deutschen Gesund
he itsrechtes sind die Bestimmungen 
des Art. 74 Grundgesetz (GG), der die 
konkurrie rende Gesetzgebung von 
Bund und Ländern rege lt. D er Bund 
hat in diesem Bere ich das Gesetzge
bungsrecht, soweit ein Bedürfnis nach 
bundesgesetzlicher Regelung besteht, 
we il z. B. e ine Angelegenheit durch 
Gesetzgeb ung e inzelne r Lände r nicht 
wirksam geregelt werden kann oder die 
Wahrung de r Rechts- oder Wirtschafts
e inhe it, insbesondere die Wahrung de r 
Einheitlichke it der Lebensverh ältnisse 
über das Gebiet e ines Landes hin aus 
sie e rfo rdert. 

Zu d iesem Bereich zä hl en z. B. fol
gende das Gesundheitswesen betref
fende Maßnahmen: 

D Die Maßnahmen gegen ge meinge
fährliche und übe rtragba re Krank 
heiten bei Menschen und Tieren, 

D die Zulassung zu ä rztli che n und an
deren H eilbe rufen und zum Heilge 
werbe, 

D de r Ve rkehr mit Arzneie n, Heil
und Betäubun gsmitteln und Giften , 

D die wirtschaftliche Sicherung de r 
Kranke nh äuser und die R egelung de r 
Krank enpfl egesä tze, 

D der Schutz beim Verkehr mit Le
bens- und Genußmitteln usw. 

Vo n de r Möglichkeit, auf diesen 
Gebieten bundesrechtliche Regelunge n 
zu erlassen, ist in recht großem Um
fange Gebrauch gemacht worden 2

). 
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Alle in für das Gesundheitswesen im 
enge re n Sinne, d . h. ohne Zuständig
keits- und E rrichtungsgesetze sowie 
ohne Gesetze zur Regelung inte rn atio
naler Ange legenheiten, zur Sozia lhilfe, 
zum Umweltschutz usw., jedoch e in
schlie ßlich des Veterinärwesens gibt es 
zur Zeit 23 Bundesgesetze . Hinzu 
kommen eine Vielzahl von Durchfüh
rungsverordnungen, anderer Rechts
verordnungen, und dgl. Daneben be
stehen umfangreiche landesrechtliche 
Rege lunge n. 

Es ist a lso festzuste lle n, daß für das 
Gesundheitswesen in der Bundesrepu
blik e ine sehr breite und diffe renzie rte, 
manchmal a lle rdings nicht leicht über
schaubare rechtliche Basis vorha nden 
ist. Sie ist jedoch fast ausschlie ßlich auf 
die Erfo rdernisse in norm alen Zeiten 
abgeste llt . E ine Ausnahme macht le
diglich das Seuche nrecht. Darüber hin 
aus sind nur an ga nz wenige n Ste llen 
Bestimmungen zu finden, die den vie l 
schwierige ren und oft auch ganz an
dersartigen Gege be nheiten lä ngerer 
und e rnste r Krisensituatio ne n oder ga r 
den Erfo rdernissen eines Krieges 
Rechnung trage n können. 

Fast a lle diese Bestimmunge n ste l
le n nicht ausdrückli ch auf eine solche 
Situa tio n ab. Sie können aber für e ine 
de rarti ge Lage ode r zur Rege lung vo n 
entspreche nden Vorsorgemaß nahmen 
von Bedeutung werden. So wird in § 71 
Arneimiltelgesetz vo m 24. 8: 1976 
(BG BI. I S. 2445) geregelt , daß der 
Bundesministe r e rmächtigt wird , durch 
Rechtsve rordnun gen Ausnahmen von 
den Vorschriften dieses Gesetzes und 
der auf G rund dieses Gesetzes e rl asse
nen Rechtsvo rschriften für den Bereich 
de r Bundeswehr, des Bundesgre nz
schu tzes und der Be re ilschaft spo lize ien 
der Länder sowie für den Bereich der 
Arzneimitte lbevorratung für den Zivil
schutz zu e rl assen, soweit di es zur 
Durchführung der besonderen Aufga
ben in diesen Bereichen ge rechtfe rtigt 
ist und der Schutz der Gesundheit vo n 
Mensch und Tier gewahrt ble ibt. 

In der Approbationsordnung für 
A rzte vom 28. 10. 1970 (BG BI. I 
S. 145 8) wird für den e rste n Abschnitt 
der är ztlichen Prüfung de r Nachweis 
von pra ktischen Übunge n für akute 
Notfäll e und E rste ä rztliche Hilfe ge
fordert (Anlage 2 zu § 2 Abs. 1) . Damit 
wird jedoch allenfalls eine gewisse Ve r
tiefun g der ä rztlichen Kenntnisse auf 

Z IVI LV E RTEIDI GUNG 1/7 9 

diesem Sektor e rreicht . D as Proble m, 
Kenntni sse auf dem wichtige n Gebie t 
der Unfa ll chirurgie, die in e iner Not
situa ti on e rh öhte Bede utun g e rhält, 
auf e ine breite re Basis zu ste llen, ist 
aber noch nicht ge löst. 

Als weite res Beispie l sei §8 A pothe
kenbetriebsordnung erwähnt, in dem 
die Apothe ken u. a. verpflichte t wer
den, zur Sicherste llung e iner ordnungs
ge mäßen Arzneimitte lversorgun g de r 
Bevölke rung notwendige Arzneie n so
wie Ve rbandmitte l in e iner Menge vor
rätig zu halten, die mindestens dem 
Durchschnittsbedarf e iner Woche ent
spricht. 

Erwähnt werden soll hi e r auch das 
Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung 
der Krankenhäuser und zur Regelung 
der Kranke nhauspflegesätze vom 29 . 6. 
1972 (BG BI. I S. 1009). § 4 bringt die 
Förde run gsgrundsätze; A bs. 3 zä hlt di e 
Fälle auf, die vo n e iner öffe ntli che n 
Förde rung ausgeschl ossen sind und 
nennt in diesem Z usammenh ang auch 
die Förderung vo n Einrichtungen, di e 
durch die besonderen Bedürfnisse des 
Zivilschutzes bedingt sind . Damit ist 
z. B. di e Möglichkeit geno mmen, in 
bestehe nden Kranke nansta lten Schutz
räume zu baue n und - fa ll s solche noch 
aus der Zeit des Z weite n Weltkri eges 
vorha nde n sind - entsprechende E r
gänzunge n und Modernisie rungen vo r
zune·hmen. 

D agege n ist die rechtliche Situatio n 
bei Krankenhausneubauten anders. § 6 
der die Kranke nhausbedarfs planung 
zum Gegenstand ha t, bestimmt nämlich 
in Abs. 4, daß di e zuständigen Ste llen 
der Lände r de m Bundesministe r des 
Innern zum früh estmöglichen Zeit
punkt mitzute ilen haben, welche Kran
ke nha usne uba uvorhaben für e ine För
derung nach dem Gesetz in Betracht 
kommen. Innerh alb von drei Mo naten 
unterri chtet dieser dann das Land und 
de n Träger von seiner Absicht, de n 
Träge r a ufzufordern , in das Kranke n
haus Schutzräume einzubauen. Der 
Bund übe rnimmt in diesem Fa ll die 
entstehe nde n Mehrkosten. So e rfreu
lich diese Regelung ist , kann sie doch 
wegen der rela tiv gerin gen Mitt e l, die 
für die Förderung von Schutzbauten 
insgesamt zur Ve rfügung stehe n, ka um 
praktizie rt we rden. Es ko mmt noch 
hinzu , daß diese Regelung zu e inem 
Ze itpunkt e rl assen wo rde n ist, a ls der 
nach . dem Kriege zu beobachtende 
Boom bei Neu-, Erweite rungs- und 

Gesundheitswesen 

Umbau von Krankenansta lte n schon 
wiede r abklang. Es kann daher ni cht 
überraschen, wenn Schutzräume in 
Krankenansta lten he ute noch Selten
heitswert haben: 

Ohne Zweifel kommt in e iner Kri
sensituati on und in e inem Verteidi
gungsfa ll der Seuche nbekämpfun g e ine 
ga nz besondere Bede utung zu. Es wird 
dann kaum zu verhindern sein , daß bei 
gle ichze itige r Minderung der Wider
standskraft di e Hygiene nachläßt und 
dadurch die Gefahr e ines seuchenarti 
gen Verl aufs von Krankheiten e rheb
lich zunimmt. Abwehrmaßnahme n in 
größerem Umfang werden notwe ndig 
sein . Das Bundesseuchengesetz vom 
18. 7. 1961 (BG BI. I S. 1012, be rich
tigt S. 1300) bie te t zur Abwehr solche r 
Gefahre n, zusammen mit einigen an
deren Gesetzen, e ine sehr wi chti ge 
Rechtsgrundl age. Unter de n Aspe kten 
e iner Krise ve rdiene n hier vor a ll em die 
Bestimmunge n de r §§ 34 (E inschrän
kung vo n G rundrechte n; Persone nsor
ge) und 35 (Zuständigkeit) sowie § 78 
A bs. 5 (Zusammenarbeit der Gesund 
heitsämte r und der Sanitätsdie nststeI
le n de r Bundeswehr) besondere Be
achtun g. 

Dieser kurze und nicht ga nz voll
ständige Überblick über die derzeitige 
Rechtslage im Gesundheitswesen unter 
dem Gesichtspunkt vo n schwe ren Kri
sensitua tione n bedarf noch e ines Hin
weises auf das Recht des öffentlichen 
Gesundheitsdi enstes. Bisher ga lt 
grundsätzlich das a lte (R eichs-) Gesetz 
über die Ve reinheitlichung des Gesund
heitswesens vom 3. 7. 1934 und die zu 
ihm erl assene n drei Durchführungsver
ordnungen a ls Länderrecht weite r. Ein 
besonderes Inte resse verdi ente hi e rbei 
die 3. DVO (Dienstordnung für die 
Gesundheitsämte r - Besonde rer Teil) 
vom 30. 3. 1935. Hier wurde z. B. in 
§ 47 (Bea ufsichtigun g der Kranken
usw. A nsta lten) geregelt , daß die Vor
bereitunge n für die Erste Hilfe und des 
Luftschutzes, . . . eingehend nachzu
prüfen sind . Schließli ch bestimmt 
Abs. 7, daß »für den Fa ll des Ei nt ri tts 
vo n Masse nunglücksfällen, Kri eg oder 
ausgedehnter Seuchengefa hr« das Ge
sundheitsamt »geeignete Gebäude als 
Behelfskrankenhä use r in A ussicht zu 
nehmen und für di e notwendigen Ein
richtun gen e inen jederzeit ausführ
baren Pl an aufzuste ll en« hat. 

Dieses Gesetz und seine Durchfüh 
run gsverordnun gen we rde n nun nach 
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Gesundheitswesen ----------------------

und nach durch entspreche nde Länder
gesetze abgelöst werden, da die Länder 
ja nach dem Grundgesetz für den 
öffentlichen Gesundheitsdienst zustän
dig sind . Um eine bundeseinheitliche 
Fortbildung auf diesem Gebiet zu e r
reiche n, hat di e Gesundheitsminister
konferenz von de n Leitende n Medizi
nalbea mten den »Entwurf eines Geset
zes über das Gesundheitswesen« erar
beiten lassen. Dieser E ntwurf soll a ls 
Richtlinie für Lände rgesundheitsge
setze ge lte n. In ihm wird in § 36 festge
ste llt , daß die Gesundheitsfachverwal
tung beim Zivilschutz, Katast rophen
schutz und e rweite rten Katastrophen
schutz nach de n hi e rfür maßge benden 
besonderen Bestimmunge n mitwirkt. 
Diese Formulierung deckt alle rdings 
nur e inen kl einen Teil der von den 
Gesundheitsämtern in Krisen und Ver
te idigungsfall wahrzunehmenden Auf
gaben ab . 

Trotz der Richtlinien sind aber nun 
wieder unterschiedliche R egelungen im 
Entstehen, wie die entspreche nden 
E ntwürfe für Ländergesetze (z. B. für 
Hessen und Schleswig-Holstein) er
kennen lassen. Hierbei we rden vor 
allem auch die Aufgaben des öffent
lichen Gesundheitsdienstes in Krisen 
und im Verteidungsfall nicht oder nur 
unvollko mmen defini e rt. Die Situation 
wird noch dadurch verschärft, daß in
zwischen auch di e Aufgaben nach de r 
3. Durchführungsverordnung zum Ge
setz übe r die Vereinheitlichung des Ge
sundheitswesens keinesfalls me hr ein
heitlich wahrgenommen werde n. So 
wird, um ein Beispie l hera uszugreifen, 
bei de n Gesundheitsämtern in Nord
rhe in -Westfa le n kein Nachweis mehr 
über die Tätigkeiten von Ärzten ge
führt. 

Bei de r Darste llung de r de rzeitigen 
rechtlichen Situation ist das Bundes
recht bewußt in den Vordergrund ge
ste ilt worden. Es ist jedoch an dieser 
Stelle zweckmäßig, auch kurz auf e ine 
Gruppe von Lände rgesetzen hinzuwei
sen, de nen auch in e rnsten Krisen eine 
hohe Bedeutun g zukommen dürfte: 
Die Gesetze über das Reuungswesen. 
Obgleich für di ese Gesetze gern . der 
Generalklausel des Art. 70 Abs. 1 GG 
die Zuständigkeit der Länder gegeben 
ist, besteht doch übereinstimmung, 
daß e in das ga nze Bundesgehic t ab
deckender Rettungsdi enst auch der 
Mitwirkung des Bundes bedarf. Dieser 
Notwendigkeit ha t ein von einem 

34 

Bund-Länder-Ausschuß erarbeite tes 
»Muster für ein Lände rgesetz über den 
Rettungsdi enst« Rechnung getragen. 
Die bisher erlassenen Gesetze für die 
Länder Bayern , Nordrhein-Westfa len, 
Rheinland-Pfalz, Saarland und Schles
wig-Holste in lehnen sich zwar prinzi
pie ll an dieses Muster an, divergie re n 
jedoch in e inzelne n Bestimmunge n. 
Am stär ksten weicht das »Gesetz über 
den Re ttun gsdie nst« für Baden- Würt
temberg von der Kon zeption des Mu
ste rs ab. 

Wesentlich für unsere Betrachtun
ge n ist zunächst die Tatsache, daß alle 
Gesetze di e Einrichtung von Rettungs
le itste ll en für Kreise ode r Kreisgrup
pen vorsehen. Die Leitstellen werden 
in fast alle n Ländern verpflichtet, zen
trale Bette nn achweise zu führen . Die 
Einrichtung von zentralen Leitste ll en 
bewirkt ohne Zweifel e ine größere 
Effe ktivitä t dieses Teiles des Gesund
heitswesens auch in Krisenzeite n und in 
e ine m Ernstfa ll. Dies ist auch von der 
vermehrten Bereitste llung von Kran
ke ntransportmitte ln e inschli eßlich 
Rettun gs- und Notarztwagen sowie 
Rettun gshubschraubern zu erwarten. 
Die Maschienen des Hubschrauber
Rettun gsdie nstes werden im Rahmen 
der Erweite run g des Katastrophen
schutzes als zusätzliche Ausrüstung im 
Sinne von § 1 Abs. 1 des Gesetzes übe r 
die Erweite rung des Katastrophen
schutzes vom Bund beschafft und den 
Ländern für Rettungszwecke im Frie
den zur Ve rfügung gestellt. Die Hub
schrauber werden von Angehörige n 
des Bundesgrenzschutzes gefl ogen. 
Auch im Alarm- und Verte idigungsfall 
werden die Maschinen im Zivilschutz 
eingesetzt3

). 

Es muß als Fazit di eses kurze n 
überblicks festgeste llt werden, daß, 
von de r Seuch engesetzgebung und von 
den Rettungsdienstgesetze n abgese
hen, die derzeitigen Rechtsgrundlage n 
für das Gesundheitswesen nur sehr un
vollkommene und lückenhafte Bestim
munge n enthalten, die sein Funktionie
ren in Krisensituationen ode r im Ver
te idigungsfa ll sicherste llen können. 
Außerdem ist die Rechtslage in de n 
Ländern nicht immer einheitlich und 
auch nicht le icht zu überbli cken. 

Die Aufgabenverteilung 
im Gesundheits- und Sanitätswesen 
im Verteidigungsfall 

Schon seit längerem hat man er
kannt, daß di e bestehenden rechtlichen 

Rege lungen im Gesundheitswesen din 
ge nd e iner Ergä nzun g für Krisenzeiten 
und für de n Ve rte idigungsfa ll bedür
fen. Die Notwendigkeit solcher Ergän
zungen e rgibt sich aus der Tatsache, 
daß 

o a ll e in e iner Krise e rforde rlichen 
Anpassungs- und Umstellungsmaßnah
men vor a llem im Gesundheitswesen 
einen längeren Zeitaufwand erfo rdern 
und ohne umfangreiche Vorsorgemaß
nahmen im Frieden überhaupt nicht zu 
schaffen sind und 

o dann erheblich höhere und z. T . 
auch a ndersartige Leistungen e rforder
lich werden, für die fri edensmäßig kein 
ausreichendes Pote ntial vorhanden ist 
ode r zumindest nur mit e rheblichem 
Zeitve rlust und Erschwernissen akti
vie rt werden kann . 

Man muß ja bere its in e ine r poli
tisch-militärischen Krise mit e inem er
höhten Anfall von Kranken und Ver
le tzten rechnen, der bei schweren Un
glücks- und Sabotagefä llen aber auch 
beim Einsetzen von Fluchtbewegungen 
e intre te n kann . Im E rnstfa ll selbst 
käme dann noch die große Zahl von 
Opfe rn durch Waffeneinwirkungen 
hinzu . Die Lage kann sich noch durch 
gle ichzeitige Störungen im Ve rsor
gungsbereich, z. B. hinsichtlich der 
Versorgung mit Elektrizität, Wasser 
und Pharm azeutika erheblich verschär
fe n. Schließlich wird dann auch im Ge
sundheitswesen mit e iner verminderten 
Zahl vo n Arbeitskräften infolge Einbe
rufungen zur Bundeswehr und mögli 
cher Abwanderungen von Ausländern 
zu rechne n se in . 

Schwerpunkte de r Aufgabenvertei
lung werde n in e iner Krise und in 
eine m Ernstfa ll innerhalb des zivilen 
Bereichs ohne Zweifel be im öffent li
chen Gesundheitsdienst, bei den Sani
tätsdie nsten des Katastrophenschutzes, 
bei der Kranke nhausversorgung, aber 
auch bei de n fre ien Praxen liege n. 
Diese Aufgaben, für deren Bewäti
gung rechtliche Regelunge n besonders 
dringlich sind , so ll en im fo lge nden kurz 
charakte risie rt werden. 

Wie im gesamten Bereich de r zivi 
le n Verteidigung und insbesonde re im 
Zivilschutz wird auch im öffentlichen 
Gesundheitsdienst entsprechend der zu 
e rwarte naen Lage das Schwergewicht 
der zu bewältigenden Aufgaben auf der 
E bene der Landkreise und der kre is
fre ien Städte liegen. Die Gesundheits
ämter werden nicht nur ihre fri edens-

Z IVILV ERTEIDI GU G 117') 



mäßigen Aufgaben im großen und gan
zen unter verände rten Bedingungen 
fortführen müssen, sie werden auch 
eine Vielzahl zusätzlicher Aufga ben 
wahrzunehmen haben, die eingehender 
friedensmäßige r Vorbereitungen be
dürfen. Es sei hi er nur an die Planun
gen des E insatzes von Ärzten und von 
Pflegepe rsonal einschließlich de r 
Schwesternhe lferinnen, insbesondere 
zur Deckung des Personalbedarfs der 
Krankenhäuser und Hilfskrankenhäu
ser, an Planung und Mitwirkung bei der 
Bereitste llung zusätzli cher Bettenkapa
zitäten sowie an die Mitwirkung zur 
Steuerung der Belastung der Kranken
anstalten e rinne rt. Sie werden aber 
auch die Hauptverwaltungsbeamten 
der Kreise und kreisfreien Städte bei 
der E rstellung de r einschlägigen Alarm
unterlagen, bei den Einsatzplanungen 
der Sanitätsdienste des Katastrophen
schutzes bei Vorbereitung und Durch
führung der Versorgung mit Sanitäts
material usw. zu beraten haben. Schließ
lich haben sie jederzeit für eine mög
lichst enge Zusammenarbeit mit den 
zuständigen militärischen Sanitäts
dienststeIlen zu sorgen. Hie r sei darauf 
hingewiesen, daß die Leiter de r Ge
sundheitsämter grundsätzlich keine 
Exekutivbefugnisse haben. Diese Lie
gen bei denHauptverwaltungsbeamten. 

Bei größeren Schadensfällen wird 
es der Bevölkerung nicht möglich sein , 
sich selbst zu helfen, zumal die Voraus
setzungen für eine umfassendere Selbst
hilfe heute leider noch nicht als befri e
digend bezeichnet werden können. Ihre 
Bemühungen durch Erste Hilfe bedür
fen daher einer Unterstützung durch in 
Einheiten zusammengefaßter, gut aus
gebilde ter Hilfskräfte. Solche Hilfs
kräfte stehen im Sanitätsdienst des er
weiterten Katastrophenschutzes zur 
Verfügung (vgl. Seite 38) . Diesen E in
heiten obliegt vor allem die Aufgabe, in 
Zusammenarbeit mit anderen Fach
diensten, wie z. B. dem Brandschutz
dienst, Verletzte oder Kranke zu ber
gen, zu registrieren, ihnen E rste Hilfe 
und eine erste ärztliche Versorgung zu
teil werden zu lassen sowie erforder
liche Krankentransporte durchzufüh
ren. Dabei bedarf ihr E insa tz auch des 
übrigen Rettungsdienstes, der Kran
kenbettennachweise und des öffentli
chen Gesundheitsdienstes. 

Es wurde bereits angedeutet, daß 
alle Maßnahmen zur Hilfeleistung und 
Rettung ihrer Ergänzung durch Maß-
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nahmen zur Schaffung zusätzlicher 
Bettenkapazitäten in Krankenanstalten 
bedürfen. Die Zahl der fri edensmäßi
gen Betten reicht keineswegs aus, zu
mal eine größere Zahl von Betten auf 
Krankenanstalten entfällt, die nicht 
ohne weiteres ftr eine zusätzliche Be
legung mit Schwerkranken in Betracht 
kommen. Man wird andererseits aber 
zu berücksichtigen haben, daß einer 
Kapazitätserweiterung durch E ngpässe 
im ärztlich-pflegerischen Sektor Gren
zen gesetzt sind. So ist die Gesamtzahl 
der im Bundesgebiet chirurgisch zu 
versorgenden Betten auf rund 1 Mio 
geschätzt worden. 

Um die erforderliche Bettenkapa
zität im Rahmen des Möglichen sicher
zustellen, gibt es im wesentlichen drei 
Wege: 

o Erweiterung der Aufnahmekapazi
tät bestehender Krankenanstalten 
durch innerbetriebliche Maßnahmen, 
wie etwa durch Aufstellen von Not
betten ; 

o Angliederung geeigneter Objekte, 
wie z. B. H otels, Kurheime, eventuell 
auch von Schulen als Bettenhäuser an 
bestehende Krankenanstalten und 

o E rrichtung von Hilfskrankenhäu
sern . 

Die sonstige ärztlich-pflegerische 
Versorgung der Zivilbevölkerung wird 
sich in Krisenzeiten und in einem Ver
teidigungfall in erster Linie auf private 
Dienstleistungen im Gesundheitswe
sen, d. h. vornehmlich auf Arztpraxen 
abzustützen haben. Ihnen wird die Ver
sorgung der außerhalb von Krankenan
stalten und Verbandplätzen zu behan
delnden Z ivilbevölkerung obliegen. Da 
jedoch eine große Zahl der heute 
privatpraktiz ierenden Ärzte und ande
rer medizinischer Hilfspersonen für 
andere Verwendungen, wie z. B. bei 
der Bundeswehr und dem Sanitäts
dienst der zivilen Einsatzverbände be
nötigt werden, ist die Sicherstellung in 
diesem Sektor nicht ohne eine genaue 
Planung und Vorbereitung im Fri eden 
zu lösen. 

Bei einer Bewertung der Aufgaben 
dieser ve rschiedenen Bereiche des zivi
len Gesundheits- und Sanitätswesens 
unter den hier zu behandelnden Ge
sichtspunkten mu ß man sich schließlich 
stets vor Augen halten, daß es in vielen 
seiner Wirkungsbe reiche an die Ver
waltungsgliederung gebunden ist. Wei
terhin kann nicht unberücksichtigt blei-

Gesundheitswesen 

ben, daß das Gesundheitswesen im 
Ernstfall seine Aufgaben mit allen 
Diensten und E inrichtungen unabhän
gig vom Kampfgeschehen und unbeein
flu ßt von der Anwesenheit deutscher, 
verbündeter oder feindlicher Truppen 
wird wahrnehmen müssen. 

Ergänzend zu dieser D arstellung sei 
noch erwähnt, daß der A ufgabenbe
reich des m ilitärischen Sanitätsdienstes 
sich nur auf die Streitkräfte erstreckt. 
Es muß aber nochmals betont werden, 
wie unbedingt notwendig es ist, hier zu 
einer engen zivil-militärischen Zusam
menarbeit auf allen Verwaltungsebe
nen bereits im Frieden zu kommen. 
Nur sie ermöglicht eine optimale Nut
zung der beschränkten personellen und 
materiellen Kapazitäten zum Wohle 
aller Verwundeten und Erkrankten. 

Die Deckung des Personalbedarfs 

Prüft man, inwieweit für die E rfül
lung der Aufgaben in den verschiede
nen Bereichen des zivilen Gesundheits
und Sanitätswesens bereits eine recht
liche Basis vorhanden ist, dann wird 
vor allem die schwierige Situation bei 
der Deckung des Personalbedarfs deut
lich. Sie resultiert sowohl aus den ins
gesamt gesehen nicht ausreichenden 
Rechtsgrundlagen als auch aus dem 
vorhandenen Kräftepotentia l. 

D abei kommt gerade der Bereit
stellung von ausreichendem und quaLi
fiziertem Personal eine hervorragende 
Bedeutung zu, denn ohne dieses kann 
weder die zusätzliche Bettenkapazität 
einer erweiterten Krankenanstalt noch 
ein Hilfskrankenhaus funk tionsfähig 
gemacht werden. Der öffentliche Ge
sundheitsdienst wird ohne zusätzUche 
Fachkräfte kaum in der Lage sein , die 
vermehrten Aufgaben zu bewältigen. 
Selbst die Sanitätseinheiten und -ein
ri chtungen des Katastrophenschutzes 
benötigen zusä tzlich ausgebildetes Per
sonal, um in dem dann notwendigen 
Maße einsatzfähig zu sein. Diese Bei
spiele zeigen, von welch grundlegender 
Bedeutung eine rechtzeitige Deckung 
des Personalbedarfs im Gesundheits
und Sanitätswesen für seine Funktions
fähigkeit ist. 

Nun ist in diesem Zusammenhang 
aber noch zu bedenken, daß es unmög
lich ist, die Zahl der auf diesem Gebiet 
benötigten Arbeitskräfte kurzfristig be
liebig zu vermehren, da ja fast alle 
einschlägigen Berufe eine zum Teil 
recht lange Ausbildung durchlaufen 
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müssen. Man ist daher in einer Krisen
situation und in einem Verteidigungs
fa ll auf die Ausschöpfung und die opti
male Verwendung des friedensmäßigen 
Kräftepotentials angewiesen. 

Ein zusätzlicher Personalbedarf 
wird im Alarm- und Verteidungsfall 
vor allem in folgenden Bereichen 
anfalle n: 

D beim Sanitätsdienst der Bundes
wehr, 

D beim öffentlichen Gesundheits
dienst, insbesondere bei den Gesund
heitsämtern , 

D bei der Erweiterung bestehender 
Kranke nanstalten, 

D bei der Aktivierung der Hilfskran
kenhäuser, 

D bei den Sanitätseinheiten und -ein
richtungen des Katastrophenschutzes, 

D bei den freien Arztpraxen . 

Die Deckung des Bedarfs 
an Ärzten 

Befassen wir uns zunächst mit der 
Situation bei den Ärzten . D a man 
Ärzte - ebenso wie pflegerisches Per
sonal - aus bestehenden Krankenan
stalten lediglich in recht begrenztem 
Maße, z. B. als Stammpersonal für die 
Besetzung von Hilfskrankenhäusern, 
wird abziehen können, muß der Bedarf 
an zusätzlich benötigten Ärzten primär 
aus den freien Praxen oder aus dem 
Kreis der nicht mehr ihre n Beruf ausü
benden Ärzte und Ärztinnen gedeckt 
werden. Allerdings wird auch eine zu 
starke Aushöhlung der freien Praxen 
nicht zu verantworten sei n, da auch sie 
mit einem erhöhten Patientenanfa ll zu 
rechne n haben. 

Wie die Statistik ausweist, wird 
zwar rein zahlenmäßig die Deckung des 
erhöhte n Ärztebedarfs durchaus mög
lich sein , und diese Situation wird sich 
künftig noch verbessern, wie die ne ue
sten Zahle n erkennen lasse n. Ende 
1976 gab es im Bundesgebiet (ohne 
Berlin-West) rund 115000 berufstätige 
Ärzte und Ärztinnen, sowie 3500 Me
dizinalassiste nten. Ferner ist mit schät
zungsweise 11000 bis 12000 nicht 
mehr im Beruf stehenden Medizinern 
zu rechnen. Von dem Bestand an akti
ven Ä rzten benötigt die Bundeswehr 
ungefähr 10000 zusätzlich zu ihrem 
friedensmäßigen Bestand an Sanitäts
offizieren. Für die Sanitätseinheiten 
des Katastrophenschutzes werden bei 
voller Aufstellung dieses Die nstes etwa 
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6500 Ärzte, für die Besetzung der 
Hilfskrankenhäuser ungefähr 2500 
Ärzte und für die Verstärkung des öf
fentlichen Gesundheitsdienstes 2200 
Ärzte, zusammen also rund 21000 vor
zusehen sein. 

Aber mit einer rein zahle nmäßigen 
Abgleichung des Ärztebedarfs in den 
verschiedenen Verwendungsbereichen 
und auf den einze lnen Verwaltungs
ebene n kann es nicht sein Bewenden 
haben. Es werden nämlich trotz allem 
noch Schwierigkeiten hinsichtlich der 
fachlichen Aufteilung der Ärzte entste
hen , und zwar auch dann , wenn man 
die Medizinalassistenten, deren Appro
bation dann vorgezogen werden soll , 
einbezieht. Sie werden mit Sicherheit 
bei der Deckung des großen Bedarfs an 
Chirurgen, Fachärzten für Strahlen
heilkunde, Anästhesie usw. auftreten. 
D aher muß schon im Friede n geklärt 
werden, welcher Arzt für welche Auf
gaben eingesetzt werden soll. Das be
trifft auch dieAbstimmung mit der 
Bundeswehr. In einer Verwaltungsver
einbarung zwischen Bundesgesund
heitsministerium, Bundesinnenministe
rium und Bundesverteidigungsministe
rium vom 29. 11. 1967 wurde festge
legt, in welchem Umfang Ärzte von der 
Bundeswehr beordert werden können. 
D anach dürfen innerhalb eines Regie
rungs-(Verwaltungs-)bezirks nicht 
mehr als 11 %, in einem Landkreis oder 
einer kreisfreien Stadt nicht mehr als 
22 % der Gesamtzahl der Ärzte, Zahn
ärzte, Apotheker und Tierärzte für den 
Mob-Bedarf der Bundeswehr vorge
sehe n werden. Diese Sätze können nur 
eine Grundlage für die unbedingt er
forderliche namentliche Abstimmung 
sein . Sie ist um so notwendiger, als die 
regionale Vertei lung der Ärzte noch 
erhebliche Disparitäten zur Bevölke
rungsverteilung zeigt. In diese Rich
tung ziele n auch zwei andere Bestim
mungen der Vereinbarung: Die Bun
deswehr teilt die bereits beorderten 
Ärzte den Ländern namentlich nach 
Regierungsbezirken, Landkreisen und 
kreisfreien Städten, getrennt nach 
Sparten mit. Vor weiteren Beorderun
gen von Ärzten ist ein E invernehmen 
zwischen de n Ländern und der Bundes
wehrverwaltung herzuste lle n. 

Während die Heranziehung wehr
pflichtiger Ärzte zur Bundeswehr in 
einem Alarm- und Verteidigungsfall 
durch die Wehrgesetzgebung geregelt 
ist, gibt es für den zivilen Bereich we-

der R echtsgrundlagen, die eine recht
zeitige und wirkungsvolle Deckung des 
Bedarfs ermöglichen, noch ausreiche n
de organi satorische Vorbereitungen für 
eine Heranziehung dieser Personen. 

Bei der Untersuchung der de rzeiti
gen R echtslage ist von den Bestimmun
gen des Art. 12 a Abs. 3 GG auszuge
hen. Er re"gelt, daß Wehrpflichtige, die 
nicht zum Dienst in den Streitkräften, 
im Bundesgrenzschutz oder in einem 
Zivilschutzverband herangezogen sind, 
im Verteidigungsfall durch Gesetz ode r 
aufgrund eines Gesetzes zu zivilen 
Dienstleistungen für Zwecke der Ver
te idigung einschließlich des Schutzes 
der Zivilbevölkerung in Arbeitsverhält
nisse verpflichtet werden können. Da
bei ist zu beachten , daß es sich hier um 
Arbeitsverhältnisse nicht nur bei den 
Streitkräften und ihrer Ve rsorgung, 
sondern auch bei der öffentlichen Ver
waltung handelt. Verpflichtungen in 
Arbeitsverhä ltnisse im Bereich der Ver
sorgung der Zivilbevölkerung sind al
le rdings nur zulässig, wenn nur auf die
se Weise ihr notwendiger Bedarf ge
deckt werden kann oder ihr Schutz 
sicherzustellen ist. D amit ist die Heran
ziehung vo n ärztlichem Personal zur 
Sicherstellung von Leistungen für das 
zivile Gesundheits- und Sanitätswesen 
statthaft. 

Die für solche Verpflichtungen er
forderlichen gesetzlichen Rege lungen 
bieten die §§ 2 und 4 des Arbeitssi
cherstellungsgesetzes vom 9. 7 . 1968 
(ArbSG) (BGBI. I S. 787) . Hie r wird 
geregelt, daß für Zwecke der Verteidi
gung einschließlich des Schutzes der 
Zivilbevölkerung Wehrpflichtige in ein 
Arbeitsverhältnis verpflichtet werden 
könne n. Wehrpflichtige sind a lle Män
ner vom vollendeten 18 . Lebensjahr 
an, die De utsche im Sinne des GG sind. 
Ausländer können nach § 2 Wehr
pflichtgesetz i. d. F. vom 8. 12. 1972 
(BGBI. I S. 2278) nur unter ganz be
stimmten Voraussetzungen der Wehr
pflicht unterworfen werden. Hierfür ist 
eine Rechtsverordnung erforderlich, 
die jedoch noch nicht erlassen ist. D a
mit scheidet auch eine Verpflichtung" 
von ausländischen Ärzten 4

), die zu 
86,3 % (1976) in Krankenhäusern tätig 
sind, aus. Es ist zwar anzune hmen, daß 
die Mehrzahl von ihnen freiwillig an 
ihrem Arbeitsplatz bleibt, dennoch ste i
len sie für die persone lle n Einsatzpla
nunge n eine n gewissen Unsicherheits
faktor dar. 
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----------------------- Gesundheitswesen 

Die We hrpflicht endet gern. § 3 
Abs. 3 und 4 des Wehrpflichtgesetzes 
mit Vollendung des 45. Lebe nsjahres, 
bei Offizieren und Unteroffizieren 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres. 
Im Verteidigungsfall endet die Wehr
pflicht genere l~ mit Vollendung des 60. 
Lebensjahres. 

Nach Art. 12 a Abs. 5 GG können 
Verpflichtungen auch für die Zeit vor 
dem Ve rteidigungsfall ausgesprochen 
werden. Hierfür sind jedoch gern. Art. 
80 a GG die Feststellung des Bundes
tages, daß der »Spannungsfa ll « einge
treten ist, oder seine besondere Zu
stimmung mit Zweidrittel-Mehrheit zur 
Anwendung des Arbeitssiche rste llungs
gesetzes nach Art. 12 a Abs. 3 GG er
forde rlich . Man darf wohl davon aus
ge hen, daß diese Voraussetzungen in 
einer Krisensituation rechtzeitig ge 
schaffen werde n würden. 

Nun gibt § 2 ArbSG auch die Mög
lichkeit, für Zwecke der Verteidigung 
einschließlich des Schutzes der Zivilbe
völke rung das Recht zur Beendigung 
eines Arbeitsve rhältnisses zu beschrän
ken, d . h. eine n Arbeitnehme r an sei
nem Arbe itsplatz »festzuhalten«. Nach 
§ 3 ist diese Möglichke it unter de r Vor
aussetzung des Art. 80 a GG auch schon 
im Spannungsfall, also in einer hohen 
Krisensituation gegebe n. § 4 Abs. 1 
nennt dann unter den Institutionen, bei 
dene n die Bestimmungen des § 2 an
gewandt werden dürfe n, auch di e 
Krankenanstalten und andere Einrich
tungen, in de nen pflegebedürftige Per
Sone n betreut werden. Diese Regelung 
ist nicht auf We hrpflichtige beschränkt. 
Sie gilt also für a lle in einem Arbeits
verhältnis stehende n Männer und 
Fraue n innerhalb der bereits genannten 
Altersgrenzen. 

Diese nicht leicht überschaubare 
Rechtslage unterstreicht noch einmal 
die Notwendigkeit einer genauen Ab
stimmung der Einsatzplanungen von 
Bundeswehr und ziviler Verwaltung. 
Es könnte sonst ebe n leicht geschehen, 
daß die Bundeswehr ohne Kenntnis des 
regionalen und fachlichen Ärztebedarfs 
im zivilen Sektor Mob-Beorderungen 
vorsieht, die zu eine r gefährlichen Aus
höhlung des regionale n Kräftepoten
tials führen würden, und zwar auch 
dann , wenn die Bundeswehr ihren Be
darf an Sanitätsoffizieren der Reserve 
vornehmlich aus Wehrpflichtigen deckt, 
die nicht älter als 48 Jahre sind. Bei al
len diesen Planungen muß ja auch die 
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Möglichkeit von erheblichen Bevölke
rungsbewegungen einkalkuliert wer
den, wie sie für den Alarm- und Vertei
digungsfall in § 12 Gesetz über die Er
weiterung des Katastrophenschutzes 
vom 9. 7 . 1968 (BGBI. I S. 778) ange
sprochen werden. Als Aufnahmegebie
te für Bevölkerungsverlegungen kom
men pri'mär »ländliche« Räume und 
Randgebiete von Verdichtungsräumen 
in Betracht, also Gebiete, in denen die 
fri edensmäßige Ärztedichte im allge-

meinen niedriger ist als in den Ver
dichtungskernen. In solchen Aufnah
megebie te n werden Unterbringung und 
Versorgung ohnehin manche Probleme 
aufwerfen, und es muß dahe r auch mit 
einem höhere n Anfa ll von Kranken ge
rechnet werden. 

Die G raphik vermittelt eine n über
blick , für welche Ve rwendungen Ärzte 
im Ve rteidigungsfall einge e tzt werden 
könne n. 

Verwendungsmöglichkeiten von Ärzten bei Aufgabenträgern 
des Gesundheits- u. Sanitätswesens im V-Fall 

Frieden 

V-Fall 

Ärzte in 
freien Praxen 

Frieden 
nicht mehr ihren 

Beruf ausübende Ärzte 

Nun wird aber die A usnutzung des 
vorhandene n Kräftepotentials an Ärz
ten noch weiter eingeschränkt. Die 
Hindernisse sind wiede rum rechtlicher 
Natur. Nach Art. 12a Abs. 4 GG und 
§ 2 Abs. 3 Arbeitssiche rste llungsgesetz 
dürfe n Frauen zwa r im zivile n Sanitäts
oder Heilwesen sowie 'in der ortsfesten 
militärische n Lazarettorganisation in 
ein Arbeitsverhältnis verpflichtet wer
den, doch ist dies nur möglich, wenn 
der Bedarf nicht auf freiwilligem Wege 
gedeckt werden kann und dann auch 
nur im Verteidigungsfall. E ine Heran
ziehung erst zu diesem Z eitpunkt 
kommt jedoch mit Sicherheit zu spät. 
Alle Kapazitätserweiterungen von 
Kranke nhäusern , die Aktivierung von 
Hilfskranke nhäusern und der Sanitäts
einheiten des Katastrophenschutze 
sowie die Herstellung der volle n Ein
satzbereitschaft der Die nststellen des 
öffentlichen G e undheitswesens sollen 
vielmehr bereits im Verlauf einer Kri
sensituation , jedenfalls abe r vor dem 
befürchteten Beginn von Kampfhand
lungen abgeschlo sen sein. 

Die zweite Schwierigke it für di f;! mit 
den Einsatzplanungen befaßten zivilen 
Ste llen besteht darin , daß di e Z ahl der 
nicht mehr ihren Beruf ausübende n, 
aber noch einsatzfähigen Ärzte und 
Ärztinne n unbekannt ist. Ve rwendbare 
Unterlagen liegen weder den Gesund
heits- noch de n Arbe it sämtern vor, 
da für die Erfassung dieser Persone n 
ke ine ausreiche nde Recht grundlage 
vorhanden ist. Alle Bemühungen, e nt
spreche nde Bestimmungen in da ne ue 
Bunde 'meldegese tz aufzunehmen, sind 
bishe r gescheitert . Es bleibt zur Z eit 
al 0 nur die Möglichke it, an die Be
reitschaft de r Betreffe nden zu appe l
lie re n, sich freiweillig zur Verfügung 
zu ste llen. 

Das weibliche Pflegepersonal 

Nicht minder prekär ist die Lage bei 
der Deckung de Bedarfs an weibli
chem Pflegepersonal, zumal heute ein 
nicht geringer Teil der in der Kranken
pflege tätigen Frauen Ausländerinne n 
sind. Auch wenn sich die Lage beim 
reinen Kranke npflegepersonal in letz-
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Gesundheitswesen -----------------------

ter Zeit verbessert hat, ist das friedens
mäßige Kräftepotential vor allem an 
OP-Schwestern , Röntgenschwestern 
Anästhesie eh western und anderen 
Funktionsschwestern keineswegs so 
groß, daß auch der erhöhte Bedarf in 
einer Krisensituation abgedeckt wer
den kann . Ähnliches gilt für medizi
nisch-technische Assistentinnen, Labo~ 

ratoriumas istentinnen, pharmaze u
tisch-technische Assistentinnen und 
vergleichbare Berufe. Auch diese Heil
berufe sind zwa r zum Zeitpunkt der 
erstmaligen Aufnahme ihres Berufs bei 
Behörden des Gesundheitsd ienstes er
faßt , aber die Fortschreibung des Be
standes ist ka um gewä hrleistet, da es 
keine weiteren Meldepflichten gibt. Es 
wäre zu prüfen, ob eine Erfassung der 
MTA usw. über Berufsverbände mög
Ijch ist. E ine übersicht über Zahl und 
Wohnort der nicht mehr ihren Beruf 
Ausübenden ist - wie bei den Ärzten -
nicht gegeben. Dies wäre nur aufgrund 
einer neuen gesetzlichen Rege lung 
möglich . Schließlich besteht auch hier 
wieder die rechtliche Barriere für eine 
zeitgerechtere Verpflichtung. 

Zur D eckung des Bedarfsan Schwe
stern werden zusätzljch Schweste rn
schülerinnen ebenso herangezogen 
werden müssen wie noch einsatzfä hige 
Schwestern , die nach ihrem Ausschei
den aus dem akt iven Dienst in Mutter
häusern und ähnlichen Einrichtungen 
leben. Es so llte daher rechtzeitig Füh
lung mit de n einzelnen Schwestern
schaften genommen werden, um solche 
Fragen wenigstens grundsätzlich zu 
klären. Außerdem wäre es wünsche ns
wert , nun endlich das schon in den 
sechzige r Jahren diskutierte Verwal
tungsabkommen über die Auf teilung 
de r Schwestern auf Bundeswehr und zi
vi len Sektor zwischen den zuständigen 
Bundesressorts abzuschließen. Hierzu 
wäre jedoch der Erlaß der nach § 34 
ArbSG vorge ehenen Rechtsverord
nung über die Zusammenarbeit der 
Bundesanstalt für Arbeit mit den zu
ständige n Bundes- und Landesbehör
den bei der Feststellung und Deckung 
des Arbeitskräftebedarfs sowie di e 
Ve rteilung der Arbeitskräfte nötig. Da
bei könnte auch der gerade für den 
Einsa tz des weiblichen Pflegepersonals 
dringend erforderliche Bette nschlüssel 
(Patie nten je Kranke npflegeperson) 
veranke rt werden. 

Schließlich wäre zu prüfe n, ob der 
erhöhte Bedarf an Funktionsschwe-
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stern durch eine Fortbi ldung von 
Schwestern we nigstens teilweise abzu
decken ist. Die Bestimmungen von § 29 
ArbSG über Ausbildungsveranstaltun
gen beziehen sich nur auf Wehrpflich
tige. Eine Rechtsgrundl age für eine 
Fortbi ldung der · Schwestern ist a lso 
nicht vorhanden, zumal auch tarifver
traglieh keine Ausbildungsverpflich
tung gegeben ist. Eine Fortb ildung ist 
nur auf freiwillige r Basis möglich. 

Der große zusätzliche Bedarf an 
weiblichem Pflegepersonal ist zum Teil 
durch die Ausbildung von Schwestern
helferinnen sicherzuste lle n. Eine solche 
Ausbildung wird seit längerem mit fi
nanzie lle r Unterstützung durch den 
Bund von den Hilfsorga nisatione n be
triebe n. Von 1960 bis Ende 1977 wur
den 22 1000 Frauen und Mädchen ge
schult , davon rund 47000 in de n Jah
ren 1975 bis 1977 . Diese Zahlen sind 
jedoch trügerisch, weil e in erheb licher 
Teil der in früh eren Jahren geschulten 
Kräfte für einen Einsatz nicht mehr in 
Betracht kommt: Ihre Ausbildung oder 
die Teilnahme an Wiederholungskur
sen liegt schon länger zurück. Die er
worbenen Kenntnisse werden also zum 
größten Teil wieder verlorengegangen 
sein . Ferner wird damit zu rechnen 
sein , daß ein beträchtlicher Tei l der 
Ausgebi ldeten nicht e insatzfähig ist, 
weil z. B. persönliche Gründe im Sinne 
des § 5 ArbSG eine Befreiung erforder 
lieh mache n. Schließlich sind viele aus
gebi lde te Schwesternhelferinnen inzwi
schen auch in anderen medizinischen 
Hilfsbe rufen tätig oder komme n aus 
anderen Gründen für e ine n Einsatz 
nicht in Betracht. Erfahrungsgemäß ist 
njcht e inmal die H älfte der ausgebilde
ten Kräft e einsatzfähig. Die Ausbi l
dung muß daher weitergeführt und zur 
Auffrischung der Kenntnisse auch wie
de rholt werden , damit das Planungszie l 
von wenigstens 200000 ausgebildeten 
und einsa tzfähige n Schwesternhelfe
rinne n erreicht wird. 

Da natürlich auch Schwesternhel
ferinne n erst nach E intritt e ines Ve rtei
digungsfalles die nstverpflichte t werden 
könne n, muß scho n je tzt ve rsucht wer
den, mit den Hilfsorga ni atio nen über
einkünfte über deren Einsa tz zu erzie
le n. Dieser Weg wird schon in einigen 
Lä ndern beschritten. Damit aber nicht 
über die Köpfe der Ausgebildeten hin
weg gepl ant wird, kön nen sie in der Re
ge l erkl ären, für welche Ve rwendung 
sie vorgesehen werden möchten. Sie 

können also zwischen einem Einsatz im 
Bereich der Bundeswehr, in einem be
stehenden Krankenhaus oder in einem 
Hilfskrankenhaus oder einer anderen 
Verwendung wählen. Natürlich wird ei
ne solche Wahl auch recht stark von 
de r Nähe des möglichen Einsatzortes 
zum Wohnort der Schwesternhelferin 
beeinflußt werden. Außerdem ist der in 
einem Verwaltungsabkommen verein
barte Ve rte ilerschlüssel zu berück
sichtigen. Danach sollen von den aus
gebi ldeten und einsatzfähigen Schwe
sternhelferinnen drei Zehntel für die 
Bundeswehr und sieben Zehntel für 
den zivilen Bereich zur Verfügung ste
hen . 

Für diesen Personen kreis ist auch 
die laufende E rfassung geregelt : Die 
ausbildenden Organisationen (Deut
sches Rotes Kreuz, Maltheser Hilfs
dienst, Johanniter Unfallhilfe) über
senden jeweils ein D oppe l der für jede 
Schwesternhe lferin angelegte n Kartei
karte dem zuständigen Arbeitsamt. 
Damit verfügt dieses im Falle einer 
notwendig werdenden Ve rpflichtung 
über die erforderlichen Angaben . E in 
gewisses Problem stellt a lle rdings auch 
hier wieder die Laufendhaltung der 
Karteiunterlagen dar. Sie so llten E in 
tragunge n übe r die Tei lnahme an Fort
bildungsveranstaltungen mit umfassen. 
Bishe r liegen den Arbeitsämtern e twa 
160000 Karteikarten vor. 

Die Situation im 
Katastrophenschutz 

Einige rmaßen zufriedenste lle nd ist 
die rechtliche Situation zur Personalbe
da rfsdeckung im Katastrophe nschutz. 
Aber die Bestimmungen des Gesetzes 
über die E rweiterung des Katastro
phe nschutzes und die zu ihm erlassenen 
Ve rwa ltungsvorschriften vermögen na
türlich nicht die Ungewißheit zu besei 
tigen, wieviel Helfer und Führungs
personal im Falle der Aktivierung der 
Einhe iten tatsächl ich für e ine n Einsa tz 
zur Verfügung stehen werden . Es ist 
nämlich zu bedenke n, daß dann ein 
Teil de r Helfer zur Bundeswehr einge
zoge n wird, ande re werden als une nt
behrli che Fachkräfte in Wirtschaft , 
Ve rkehr und Verwa ltung Dienst tun 
müssen, und schließlich können auch 
Ausfälle aus a nderen Gründen eintre
te n. Es verm ögen also noch so gute 
Rechtsgrundl agen nicht zu verhindern , 
daß die Einsa tzpräsenz erheblich unter 
der Friedenspräsenz liegen wird. Eine 
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gewisse Ve rbesserun g wäre zu e rwar
te n, we nn , ähn li ch wi e z. B. in de r 
Schwe iz, ä lte re Rese rviste n von de r 
Bundeswehr in grö ße re m Umfa nge für 
Aufgabe n im Katastrophe nschutz frei
gegeben bzw. do rthin pl anm ä ßig über
wiesen würde n. Das müßte a n sich a uf 
ke ine unüberwindliche n Schwie rigke i
te n stoße n, we il seit e inige r Z e it di e 
Ma nnschaftsdie nstgrade ab 32 Jahre n 
oh nedies nicht me hr de r We hrüber
wachun g unte rliege n. Es wäre zu prü
fe n, ob eine di esbezügliche E rgä nzung 
de r vorhandenen rechtliche n R ege lun
gen nötig und möglich ist . 

Die Frage des Einsatzes von 
Zivildienstleistenden 

Es ist be ka nnt , daß de r größte Te il 
de r Zivildie nstleistende n (§§ 1 und 24 
Gesetz übe r de n Zivildie nst der Kriegs
die nstve rweige re r i. d . F. vom 1. 10. 
1973 - BGBLl S. 101 6) für e ine pfl e 
ge rische Tätigke it e ingesetzt ist. Dieser 
Die nst daue rt nach de r de rzeitige n Re-

ge lung 16 Mo na te, e r soll a uf 18 Mo na
te verl ä ngert we rde n. Die Die nst
leiste nde n habe n sich in dieser Zeit mit 
Sicherheit umfassende re Ke nntnisse 
und Fertigkeiten im Be re ich der Kra n
ke n- und A lte npflege ode r im Kra n
ke ntra nspo rt a ngeeigne t. 

Auch nach Able istung des Z ivi l
die nstes unte rli egt di ese r Pe rso ne n
kre is nicht de r We hrpflicht , wird also 
nicht zu militärische n Übungen ode r 
zum Kriegsdie nst e inbe rufe n. E r ste ht 
a lso im Spannungs- und Ve rte idigungs
fall für eine gezie lte Ve rwe ndung im 
zivile n Be reich zur Ve rfügung, soweit 
er nicht in e inem in zwische n ausgeüb
te n Be ruf unabk ömmlich ist. Was li egt 
also nähe r, als di e im Be re ich des Ge
sundhe itswesens tätig gewesene n Zivi l
di e nstle iste nde n für e ntspreche nde 
Ve rwe ndun gen im Verte idigungsfa ll zu 
erfassen. 

Die Kre iswehre rsa tzä mte r gebe n 
die Pe rsonalunte rl age n de r anerkann
te n Kriegsdienstve rweige re r an das 
Bundesamt für de n Zivildie nst in Köln 
ab. Dieses ist e ine nachgeordne te Be-

Das BHW sorgt dafür, daß Deutschlands 
Berufssoldaten bauen können! 

Erhat's 
geschaffl! 
HaUfll/'eldlllebel G. Bayer, 
Hartheim 

Herr Baye r ist e iner von mehr als 1'12 Millionen BHW
Bausparern. Als Hauptfeldwebel der Bundeswehr ist es 
se ine Aufgabe, im Ernstfall die äußere Sicherheit unseres 
Landes zu verte idigen und jederzeit daftir einzustehen, 
daß unsere Fre iheit uns erhalten bleibt. Wir vom BHW 
haben ihm bei der Finanzierung sei nes Ei nfam ilienha uses 
geholfen . Al s Berufsso ldat hat er Anspruch auf die BHW
Leistungen. 

Wenn es um Erwerb oder Erhaltu ng von Haus- und 
Wohnungseigentum geht, wenden sich Berufs- und Ze it
soldaten an ihr BHW. Tun Sie's auch, wenn Sie dazu
gehören . Postkarte genügt' 

B HW die Bausparkasse ILi r 
Deutschlands öll'entlichcn 
Dienst · 3250 Ilalllcin I 

Wirgehören zusammen: Deutschlands 
öffentlicher Dienst und sein BHW! 
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hö rde des Bundesarbeitsministe riums. 
Für Verpflichtungen in e in Arbe itsver
hä ltni s im Spa nnun gs- bzw. im Ve rtei
digungsfall sind die A rbeitsämte r zu
stä ndig. Es e rh eb t sich nun in Anbe
tracht des ho he n Beda rfs an He ilhilfs
berufen im Ve rteidi gungsfa ll die Frage, 
o b es möglich wäre, die Pe rso nalunte r
lagen derje nige n e he ma lige n Z ivil 
di e nstle iste nde n die in Kra nke na nsta l
te n und ä hnliche n E inrichtunge n tätig 
wa re n, zu gegebene r Zeit den A rbe its
ä mte rn zugänglich zu mache n. Aller
dings dürfte e ine solche Ve rwe ndun g 
nur bei denjenigen Zivildienstpflichti
ge n sinn voll sein , von de ne n a nge no m
me n we rde n ka nn , daß sie 'noch a us
reiche nde Ke nntnisse und Fe rti gke ite n 
hie rfür besitze n. man so llte darüber 
hin a us abe r a uch daran denken , an 
diese Me nsche n zu appe llie re n, sich in 
eine r No tsituatio n freiwillig für e ine 
humanitä re Tä tigke it im Gesundheits
und Sanitätswesen zur Verfügung zu 
stellen. 

Fortsetzung und Anmerkungen in 
ZIVILVERTEIDIGUNG 11/79 
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Neubau des Großschutzraumes 
im Stadtbahn-Haltepunkt 
Bonn-Hauptbahnhof 

Im Zusammenhang mit der teilweisen 
unterirdischen Verlegung der Stadtbahn im . 
Zentrum von Bonn entsteht in dem Halte
punkt Hauptbahnhof ein Großschutzraum 
als Mehrzweckbau für 4500 Personen. 

Größe des Schutz raumes 

Die 4500 Schutzplätze sind primär auf 
den Bahnsteigen der C-Ebene, jedoch auch 
in den Kranken- und Rettungsräumen sowie 
im Aufsichtsraum und in den eingefahrenen 
Zügen vorgesehen. Nach den Bautechni-

C - Ebene 

'" 
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schen G rundsätzen müssen je Schutzplatz 
mindestens 0,65 / 1,90 m, also 1,24 m2 auf 
Liegen oder Matten vorhanden sein . E in 
Hinweis auf die Nutzfläche pro Person ist in 
den Grundsätzen nicht erfolgt. Somit be
stimmt die nach dem Belegungsplan mögli
che Unterbringung auf Liegen oder Matten 
und die Anzahl der Sitzplätze in den einge
fahrenen Zügen die Anzahl der Schutzplätze 
in solchen Großschutzräumen. Lediglich die 
obere Grenze der Gesamtzahl der Schutz
plätze ist in den Bautechnischen Grundsät
zen mit 4500 angegeben. 

Dtto Schaible 
Dipl.-Ingenieur 

In den Großschutzraum am Hauptbahn
hof können auf vier Gleisen vier Züge ein
fa hren. Die Gesamtbelegung ergibt sich 
demnach wie folgt : 

3 084 Schutzplätze auf Sitz-Liege-Kombina
tionen in 1162 »Betten-Batterien« 
a uf den Bahnsteigen und in einigen 
Nebenräumen 

216 Liegeplätze auf Matten in den Zügen 
1200 Sitzplätze in den Zügen (4 X 300) 

4500 Schutzplätze insges. 
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BAULICHER ZIVILSCHUTZ 
Die Schutzraumzugänge si nd auf dem 

Bahnhofsvorplatz jeweils in der Nord- und 
Südpassage angeordnet. 

Die Bahnsteigunterführung in der D
Ebene ermöglicht von hier die Zugänge zu 
den beide n Bahnsteigen. 

Von der friedensmäßigen Nutzung der 
Anlage her wären zwei Großschutzräume 
dieser Größe übereinander möglich gewe
sen. Auch die Ausführungen unter Nr. 2.2 
der Bautechnischen Grundsätze hätten dies 
zugelassen. Es mußte hier jedoch berück 
sichtigt werden, daß keine Betonabschottun
gen im Schutzraumbereich möglich waren. 
Die Anordnung von zwei Großschutzräu
men übereinander wäre daher im Hinblick 
auf konventionelle Waffen bei der vorhan
denen Deckendicke und Oberdeckung nicht 
zu verantworten gewesen und es wurde des
halb von der Anordnung zweier Großschutz
räumen übereinander abgesehen. 

Absenkung der Bahnsteige 

Aus betriebstechnischen Gründen - die 
alten Stadtbahnzüge besitzen niedrigere 
Einstiegshöhen - mußten die Bahnsteige 
vorerst zur Hälfte abgesenkt werde n. Dies 
bedeutete, daß das Bahnsteiggeschoß für 
zwei Ausbaustufen möbliert werden mußte . 
Hierdurch wurden zwei Varianten der Bele
gung erforder lich: 

a) Zwischenausbau b) Endausbau 

zu a): 

Beim Zwischenausba u können die bei
den Außengleise von Stadtbahnzügen be fah
ren werden, während die Mittelgleise von 

=- ...... " 

normale n Straßenbahnzügen bedient wer
de n. Dafür sind die unterschiedlichen Bahn
steighöhen erforderlich. 

zu b): 

Im Endausba u liegt der gesamte Bahn
steig auf einer Höhe. Der te ilweise abge
senkte Tei l wird entsprechend angehoben. 
In dieser Phase werden die Strecken nur 
noch von den neuen Stadtbahnzügen befah
ren. 

Schutzumfang 
Der Großschutzraum gewährt nach sei

ner Fertigstellung Schutz gegen 

o herabfallende Trümmer, 

o radioaktive Niederschläge, 

o Brandeinwirkung, 

o biologische Kampfmittel, 

o ehern. Kampfstoffe, 

ferner im Rahmen der vorgegebenen Be
lastung nach den Bautechnischen Grundsät
zen, nach den Belastungsreserven der Um
fassungswände und Decken Schutz gegen 
Druckbelastungen aus atomaren Detonatio
nen und konventionellen Explosionen über 
dem Grundschutz. 

Aufenthaltsdauer 
Die lüftungstechnischen Anl agen mit 

einem Brunnen als netzunabhängiger Ver
sorgung mit einer Leistung von maximal 
125 m3 /h sind so ausgeführt , daß praktisch 
Daueraufenthalt im Schutzraum möglich ist. 

Das Luftvolumen im Schutzrau'm umfaßt 
etwa 30000 m3

, so daß bei VolIabschluß des 

. r: I I 

Schutzraumes noch etwa eine A ufenthalts
dauer von 11 Stunden möglich ist. 

Stromversorgung 

Die Stromversorgung erfolgt durch An
schluß an das städtische Netz. Für Zeiten des 
Stromausfalles sind zwei Netzersatzanlagen 
mit je 280 kVA , zusammen also 560 kVA 
vorhanden. Außerdem ist ein Dieselkraft
stoffvorrat von 40000 I für 14 Tage eingela
gert. Diese Netzersatzanlagen sollen im 
Friedensbetrieb auch di e Notstromversor
gung des Bahnbetriebes übernehmen. 

Trinkwasservorrat 

Zusätzlich zu dem Brunnen ist noch eine 
Trinkwasserbevorratung in einem Stahltank 
von 35 I/Schutzplatz (2,5 I pro Schutzplatz 
und Tag) mit insgesamt 160 m3 möglich . 

Fläche pro Schutzplatz 

Im Aufenthaltsbereich sind an utzflä
ehe 0,81 m2 und in den Nebenräumen 
0,69 m2

, insgesamt somit 1,50 m2 pro 
Schutzplatz vorhanden. 

Abmessungen des Schutzraumes 

Der Bereich des Schutzraumes liegt te il 
weise im Grundwasser. Der mittlere Grund
wasserstand ist e twa 10 m unter Gelände in 
H öhe der Bahnsteige. 

Das Hauptbauwerk für die Unterbrin
gung der Schutzplätze, die Bahnsteighalle, 
wurde daher als fugenloser Baublock mit ei
ner Länge von 190 m, einer Brei te von 32 m 
und einer Höhe von 5 m (über der Schiene) 
erstellt . 

111. 
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BAULICHER ZIVILSCHUTZ 
Die technischen Räume sind im wesentli

chen in einem ca. 15 m breiten seitlichen 
Anbau auf der Ostseite in einer Länge von 
etwa 110 m neben dem Bahnsteiggeschoß 
untergebracht. 

Der Schutzraum liegt mit seinem höch
sten Punkt etwa 5,30 m und mit seinem tief
sten Punkt etwa 17 ,80 m unter Gelände . 

Die Abmessungen der Einzelbauteile be
tragen: 
Decke (unmittelbar über dem 
Schutzraum) : 
Umfassungswände: 
Sohle (als Fundamentplatte) 

60 cm 
40- 100 cm 

130 cm 

Die Umfassungsba uteile wurden in Be
ton B 300 ausgeführt . Außerdem erhielt das 
Bauwerk eine allseitige Abdichtung gegen 
Grundwasser bzw. gegen Sickerwasser. 

SChutzplätze In öffentlichen 
Großschutzräumen 

Nach Fertigstellung des Großschutzrau
mes am Hauptbahnhof verfügt die Stadt 
Bonn über 3 Großschutzräume im Stadtzen
trum, die primär für Verkehrsteilnehmer ge
dacht sind, die sich zum Zeitpunkt der Bele
gung in unmittelbarer Nähe befinden: 

Mehrzweckbau 
Oxfordstraße 
Bunker 
Theaterstraße 
Mehrzweckbau 
Hauptbahnhof 

2 486 Schutzpl. 

2640 Schutzpl. 

4 500 Schutzpl. 

9626 Schutzpl. 

Entstehung des Großschutzraumes 
Die Gespräche zwischen der Stadtver

waltung Bonn und den Bundesressorts über 
die Realisierung des Großschutzraumes 
wurden bereits 1968 aufgenommen. 

Von seiten des Bundes betj:iligte sich da
mals noch die sog. Interministerielle Kom
mission, der Vertreter der Ressorts BMI, 
BM Schatz, BMWo, BM F und BMV ange
hörten. 

Der Großschutzraum wird voraussicht
lich im Frühjahr 1979 fertiggestellt sein. Es 
sind somit seit den ersten Gesprächen 11 
Jahre vergangen, eine Zeit , die verdeutlicht , 
welch lange Vorlaufbearbeitungen solche 
Projekte erfordern können. 

Örtliche Situation 
Der Haltepunkt Hauptbahnhof der 

Stadtbahn in Bonn wird im Zusammenhang 
mit der gesamten Neuordnung des schienen
gebundenen Nahverkehrs errichte t. Die bis
her am Bahnhof Bonn endenden 4 Linien 
von Köln, Bad Godesberg, Bad Honnef und 
Siegburg sollen zu durchgehe nden Linien 
mit einer Verknüpfung im Nahverkehrs
bahnhof umgestaltet werden. Hierzu war es 
erforderlich, die Bahnen innerhalb des 
Stadtgebietes in Tunnel zu führen. Diese 
Untertunnelungen gaben den Anstoß, unter 
Ausnutzung des inhärenten Schutzes eines 
solchen Tunnels einen oder mehrere Halte
punkte als Schutzräume auszubauen. Bei 
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den weiteren überlegungen schieden dann 
einige Haltepunkte aus zeitlichen Gründen 
bzw. wegen zu kurzer Bahnsteige und damit 
zu kleinen Schutzplatzzahlen aus. übrig 
blieb vorerst der Haltepunkt Hauptbahnhof. 

Vertragsgestaltung 
Im Frühj ahr 1970 übe rsandte der Bun

desminister der Finanzen der Stadt Bonn 
einen ersten Vertragsentwurf zur Verwirkli
chung des Mehrzweckbauprojektes in Bonn, 
Haltepunkt Hauptbahnhof. Im Frühj ahr 
1972 wurde nach zweijährigen Verhandlun
gen der Vertrag geschlossen. Einer der 
schwierigs ten Vertragspunkte war die Höhe 
der zivilschutzbedingten Mehrkosten. Erst 
durch die Vereinbarung von Pauschalbeträ
gen pro Schutzplatz von 1790,- DM zuzüg
lich Indexsteigerung seit 1971 gem. den in
zwischen veröffentlichten Sätzen in den Ver
fahrensregeln für die Errichtung öffentlicher 
Schutzräume in Verbindung mit unterirdi
schen baulichen Anlagen (Fassung 1. Okt. 
1971 ) konnte dieses Hindernis überwunden 
werden. 

Bauzelt - Planung - Ausführung 

Mit der Planung des Großschutzraumes 
wurde vom lng.-Büro Obermeyer München 
unmittelbar nach Vertragsabschluß im Früh
jahr 1972 begonnen. Der Baubeginn des 
Rohbaues erfolgte im Sommer 1974. Der 
Ausbau zog sich vom Frühj ahr 1977 bis zur 
Fe rtigstellung in diesem Frühjahr hin . Die 
Ausführung der Gesamtanlage erfolgte un
ter der Aufsicht des Tiefbauamtes der Stadt 
Bonn. 

MItteiabfluß 

Die Bundesmittel in Höhe von über 8 
Millionen DM sollten aus der Sicht bei Ver
tragsabschluß in den Jahren 1972 - 1975 ab
fließen . Wie schwierig die haushaltsseitige 
Betreuung solcher Maßnahmen und fin an
zie lle Vorausplanungen sind, zeigt sich in 
dem tatsächlichen Mitteiabfluß von 1972 bis 
1979. 

Nach dem Vertrag sind die einzelnen Ra
ten des Bundeszuschusses an bestimmte 
Phasen des Bauablaufs gebunde n. E ine vor
zeitige Bezuschussung ist nicht möglich . 

Grundlagen für die Plan:.:ng 
und Ausführung 

Die Pl anung und Ausführung des Groß
schutzraumes erfolgte nach den Bautechni
schen Grundsätzen für Großschutzräume 
des Grundschutzes in Verbindung mit unter
irdischen Bahnen als Mehrzweckbauten, 
Fassung November 1971 (BGU) und den 

Bautechnischen Grundsätzen für Aus
führung, Prüfung und Abnahme von lüf
tungstechnischen Elementen in Schutzräu
men, Fassung September 1969, sowie den 

Bautechnischen Grundsätzen für Liefe
rung und Abnahme von Abschlüssen der 
Schutzräume, Fassung April 1969. 

Schleusen 

Zwei der vier Eingangsschl eusen wurden 
um die Abschlußtore herumgeführt. Sie sind 
dahe r erst zu benutzen, wenn die Tore ge
schlossen sind . 

Für die Beobachtung der Schleusen sind 
kleine Beobachtungsfenster und zur besse
ren übersicht Spiegel angebracht. Die wech
selseitige Verriegelung der Schleusentüren 
ist durch elektrische Kontakte sichergestellt . 
Sie wird von einem Bedienungskasten am 
Schleusenwärterplatz aus gesteuert. 

Zu der angrenzenden Tiefgarage be
stehen zwei Notausgangstüren, die jedoch 
wegen der hier nicht vorhandenen Schleusen 
sonst verschlossen sind. 

Der Einschleusungsbetrieb wird einmal 
über die Klingel- und Wechselsprechanl a
gen, zum andern über Schleusenfenster und 
Spiegel aufrechterhalten. 

Dekontaminierung 

In den Schleusen wurden zur Dekonta
minierung verstrahlter Personen Duschen 
eingebaut. Zur besseren Wirkung wird dem 
Duschwasser Alkylarylsulfonat beigemischt. 
An den Duschen sind Handpumpen instal
lie rt, mit denen das verstrahlte Wasser ins 
Netz abgepumpt werden kann . 

Betonschwelle der Hubschwenktore im Gleis
bereich 

Druckresistenz der Schleusentüren 

Die Druckresistenz der Schleusentüren wur
de entsprechend den Forderungen in den 
BGU mit 3 bar gewählt, da Drucktüren mit 
einer Druckresistenz von 1 bar in der Bun
desrepublik bisher noch nicht handelsüblich 
sind . 

Abschlußtore 

Insgesamt sind an den vier Gleisen im 
Schutzraum acht Gleis- bzw. Tunnelab
schlußtore als Hubdrehtore in der C-Ebene, 
zwei Hubtore in den südlichen Bahnsteigzu
gängen sowie ein Hubdrehtor und ein Schie
betor an der nördlichen Treppenanlage, so
mit zusammen 12 Tore eingebaut. Bei dieser 
relativ großen Anzahl von Toren kommt na
türlich der Konstruktion und Ausbildung 
eine große Bedeutung zu. Alle Tore wurden 
als geschweißte Stahlkonstruktion 40 cm 
dick mit Betonfüllung zum Schutz gegen 
SpUlter ausgeführt. 
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chen werden so von der Aluminiumverklei
dung verdeckt , daß sie in Friedenszeiten 
nicht zu erkennen sind. Die Drucktore in 
den Gleisbereichen sind aLs Klapptore un
verkleidet angebracht. Im Torbereich der 
Gleistore müssen die Fahrdrähte entweder 
durch entsprechende Schlitze angehoben 
oder vor dem Schließen der Tore abgenom
men werden. 1m Stadtbahnhaltepunkt in 
Bonn wurde die letztere Lösung gewählt . 
Nach dem Abnehmen der Fahrdrähte kön
nen die Tore dann von Hand geschlossen 
werden. Um das Schließen der acht Tore im 
Gleisbereich zu beschLeunigen, sollte an je
dem Gleisende das erforderliche Gerät zum 
Abnehmen der Fahrdrähte gelagert werden. 
Eine schnelle Montage der Fahrdrähte ist 
auch für die Wiederinbetriebnahme der 
Fahrstrecke wichtig. 

ASbestabdichtungen zum Schutz der ela
stischen Dichtungen an den Toren sind an 
diesen Gleistoren wegen der hier nur gerin
gen Brandl ast nicht erforderlich. 

Druckresistenz der großen 
Abschlußtore 

Die Druckresistenz der großen Abschluß
tore wurde entsprechend dem inhärenten 
Schutz der Gesamtanlage, vor allem der 
Umfassungsbauteile unter Berücksichtigung 
des Refl exionsdruckes mit 50 kN/m2 bei 
Normalspannungen, d. h. im Grenzbereich 
etwa mit 1 bar, gewählt. Bei entsprechend 
größerer überdeckung oder Deckendicke 
hätte die Druckresistenz der Tore nach den 

BGU bis auf 100 kN /m2 erhöht werden kön
nen. Ziel der BGU war es jedoch, die frie
densmäßig geplanten Haltepunkte möglichst 
unverändert in die Zivilschutzplanung zu 
integrieren. 

Hubdrehtore für den Abschluß 
der vier Gleistunnel 

Die acht jeweils etwa 20000 kg schweren 
AbschLußtore sind bei der Friedensnutzung 
in Wandnischen der Tunnelröhren einge
schwenkt, mittels eines Hydraulikhebers ab
gesetzt und durch Bolzen gegen Zuklappen 
gesichert. Zum Schließen müssen die Tore 
erst durch jeweils Kolben-Hydraulik-Zylin
der gehoben, zugeschwenkt und auf eine 
zwischen den Schienen betonierte Schwelle 
abgesetzt werden. Das Öffnen und Schließen 
der Tore erfo lgt von Hand . Die Torangeln 
sind mit Gleitlagern ausgestattet, um eine 
leichte Betätigung der Tore zu gewährlei
sten. Das Verriegeln der Tore erfolgt durch 
Heranziehen der Tore gegen die Zargen 
mittels Schraubbolzen. Als Dichtung dient 
ein umlaufend mit Flacheisen eingefaßter 
und an der Zarge angeklebter Gummiwulst. 
In die Öffnungen neben den Schienen wer
den Gummikeile eingedrückt. Die Gasdich
tigkeit der Anlage einschließLich der Tore 
wird bei der Abnahme geprüft. Nach den 
BGU muß ein überdruck in der Anlage von 
rd. 5 bis 20 mm Wassersäule gegenüber der 
Außenluft vorhanden sein, um das Eindrin
gen radioaktiver und anderer Stäube, biolo
gischer Kampfmittel und chemischer Kampf
stoffe durch Undichtigkeiten zu verhindern . 

I 
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Querschnitt bei km 30+919 

lREf'f'IiN UNO 
veRC.oROUNOS -
fUR" F. lIIER . 
OAUUNO 

SCHUIlRAU04 
ZIJ()AN(l 

ZIVILVERTEIDIGU NG In9 

Hubtore am Abschluß der 
südlichen Treppenaufgänge 

Der Hubvorgang wird hier durch Kol
ben-Hydraulikzy linder bewerkstelligt, die 
wegen der Baulänge der Zylinder in das Tor 
eingebaut wurden. 

Während bei den Schwenk- und Schiebe
toren die Tore beim ~rriegeln gegen die 
Zarge gezogen werden, ist dies be i den Hub
toren nicht möglich. 

Die Einstellung der Tore wi.rd über elek
trische Endschalter überwacht. Die ge
schlossenen Tore werden mechanisch so ar
retiert, daß sie nicht ständig auf der Zylin
derhydraulik stehen müssen. 

Hubdrehtor als Treppenabschluß 
In der Nordpassage 

Hier konnte der untere AbschLuß nicht 
wie bei den Gleistoren mit einer Schwelle 
ausgeführt werden. Das Tor wird vielmehr 
in der geschlossenen Stellung in einen Tor
kanal abgesenkt , der sonst durch eine Bo
denabdeckung überbrückt wird. Zum Ab
senken und Heben des Tores im Torkanal ist 
auch hier ein Hydraul.ikheber eingebaut. 
Das Tor wird von Hand an einem Handgriff 
geöffnet und geschlossen. 

Schiebetor am Treppenabschluß 
In der Nordpassage 

Dieses Tor wurde als Hängetor ausge
führt . Die Aufhängung ist fest unter der 
Decke montiert. Durch eine pendelartige 
Aufhängung kann das Tor reibungsfrei ge
gen die Zarge gezogen werden und nach 
dem Entriegeln wieder selbständig von der 
Dichtung abschwingen. Zur Verriegelung 
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B-EBENE 
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des Tores sind Gewindebolzen angebracht . 
Der Antrieb des Tores erfolgt über eine 
Handkurbel, über Kettenräder und eine 
ROllenkette. 

Lüftungsanlage 

Die Lüftungsanlage wurde auf der Basis 
konzipiert, daß entsprechend den Angaben 
des Wasserwirtschaftsamtes Bonn ausrei
chendes netzunabhängiges Brunnenwasser 
zur Verfügung steht. Dieses Brunnenwasser 
wird mittels Unterwasserpumpen aus dem 
Brunnen unmittelbar zum Oberfl ächenküh
ler des Zuluftkastengerätes gefördert. Dort 
erfolgt die Abkühlung und Entfeuchtung der 
durch die Wärme- und Feuchtigkeitsabgabe 
der Schutzrauminsassen angereicherten 
Luft 

Die Außenluftrate ist mit 150 1Imin Per
Son bei Normallüftung und 30 I/min Person 
bei Schutzlüftung vorgesehen. 

Die Lufta nsaugung erfolgt aus dem 
Stadtbahntunnel. Die Abluft wird über ei
nen Schacht in den Versorgungs turm der 
nördlichen Überbauung abgegeben. Ein 
Kurzschluß zwischen Ansaugöffnung und 
Fortluftauslaß ist so nicht möglich . 

Die Außenluft aus dem Tunnel gelangt in 
die Vork ammer. Aus der Lüftungsvorkam
mer strömt die Luft bei Normallüftung un
mittelbar zu den Außenluftventilatoren, bei 
Schutzlüftung durch dann geöffn ete Druck
türen zuerst übe r die Sandvorfilte r und ggr. 
Raumfilter. Von den A ußenluftventila toren 
strömt die Frischluft durch einen Außenluft
kanal zu zwei Kastengeräten. Ein CO
Warngerät, das den CO -Gehalt der ange
sa ugten Luft anzeigt , ist in der Lüftungszen
trale untergebracht. In den Kastengeräten 
sind die Schalldämpfer, Elektrolufterhitzer, 
Oberflächenkühler sowie die Z u- und Um
luftventilatoren installiert. Die gesamte um
gewälzte Luftmenge beträgt e twa 100000 
mJ Ih . Die Schalldämpfer wurden so bemes
sen, daß die im Schutzraum höchstzulässige 
Lautstärke von 65 dB (A) nicht über chrit
ten wird. 

Die Elektroheizung wurde für eine 
Raumtemperatur von 10 K bei Umluftbe
trieb ausgeführt. 

Um den geforderten Raumüberdruck zu 
gewährleisten, werden die Fortluftventilato
re,n bei Schutzluftbetrieb drehzahl abhängig 
durch Überdruckmesser gesteuert. 

Die Zu- und Abluftleitungen wurden un
ter der Decke hängend aus verzinktem 
Stahlblech ausgeführt. Für die Luftvertei
lung sorgen Zuluftgitter mit Strahl - und 
Mengenregulierung. Die Abluft wird unter 
der Decke abgesaugt. 

Zur Überwachung des Ra umüberdruk
kes gegenüber der Außenluft wurden in den 
Schleusen Überdruckmesser eingebaut. An 
de n Fortluftöffnungen sind Überdruckarma
turen angebracht. 

Die Lüftungsanlage wird zum Teil frie-
densmäßig genutzt. . 

Z IVILVERTEIDIGUNG In9 

BAULICHER ZIVILSCHUTZ 
Die Schütthöhe des Vorfiltermaterials 

be trägt 1,50 m übe r den Ansaugrosten. 

Werden die Sandvorfilter nach Einwir
ken heißer Außenluft zu warm, wird durch 
Umschalten die Außenluft lediglich noch 
über ein C- Filter angesaugt. 

Bei der Bemessung der Luftmenge der 
Lüftungsanlage wurde die Sonne neinstrah
lung nicht berücksichtigt, wohl aber die Be
leuchtungswärme und die Transmission 
durch die Umfassungswände in die Kühllast
berechnung einbezogen. 

Da das Brunnenwasser mit 188 mg/l 
Chlorid , 111 mg/l Sulfat sowie 110 mg/l 
kalkagressiver Kohlensäure angereichert ist, 
sind die Oberflächen kühler aus V-4-A-Stahl 
eingebaut worden. Kältemaschinen waren 
bei der vorhandenen Brunnenwassermenge 
und -temperatur nicht erforderlich. 

Die Netzersa tzanlagen werden mit Ab
luft indirekt belüfte t. Sie verbrauchen e twa 
3 000 mJ Ih Verbrennungsluft. Die Zu- und 
Fortluftgitter werden raumdruckabhängig 
gestt:.\lert. Da die Raumtemperatur im Netz
ersatzanlagenraum 40 K nicht übersteigen 
darf, wird die Abwärme durch zwei Raum
kühlgeräte an das Kühlwasser abgeführt. 

Für die Regelung der Raumtemperatur 
wurden automatisch Regelanl agen vorge
sehen. Zur Steuerung der Schnellschluß
klappen an den Raumfiltern , den Steuertü
ren für Normal- und Schutzluftbetrieb sind 
von Hand schaltbare Steueranlagen einge
baut. 

Die Temperaturüberwachung der 
Raum-, Außen-, Zu- und Umluft erfolgt 
elektrisch . 

Wasserversorgung 

Neben einem Anschluß an da öffentli
che Netz ist zur Kühlung der Abwärme - der 
abgegebenen Wärme der Schutzrauminsas
sen - bei Belegung gern . BGU eine netzun
abhängige Versorgung aus Brunnen erfor
derlich. Bei den günstigen Grundwasserver
hältnissen genügt im vorliegenden Fall ein 
Brunnen. 

D er Brunnen wurde im nordöstlichen 
Teil des Nahverkehrsbahnhofes von der 
Bauwerkssohle aus abgeteuft. Diese Stelle 
liegt e twa zwei Meter unter dem mittleren 
Grundwasserstand. Hierdurch wurde eine 
spezie lle Ausbildung des Brunnenkopfes er
forderlich. Die entstehenden Unter- bzw. 
Überwasserdrücke werden durch eine ven
tilgesicherte Luftleitung ausgeglichen. Tritt 
beim Ausbau der Pumpen Wasse r aus, kann 
dies über eine Hebeanlage abgepumpt wer
den. Der Filterrohrdurchmesser beträgt 
1,0 m. Die Qualität des Grundwassers er
möglicht ohne zusätzliche Aufbereitung eine 
Verwendung als Trink- und Kühlwasser. 

Schluckbrunnen 

Die Wiedereinleitung des auf 25 K er
wärmten Kühlwassers in den Untergrund 
wird durch einen Schluck brunnen im abflie
ßenden Bereich des G rundwasse rs ermög
licht. Der Schluckbrunnen wurde von Ober
kante Gelände aus abgeteuft. Die Gefahr 
der Beeinflussung anderer Brunnen - die 
nächste Entnahmestelle ist etwa 300 m ent 
fernt - ist durch die Lage des Schluckbrun
nens ausgeschlossen. 

Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt über 
eine zentrale Hebeanlage und eine Abwas
serleitung in das städt. Kanalnetz. 

Ausstattung - Lagerräume 

Die Aussta ttung des Großschutzraumes 
mit Einrichtungsgegenständen und Geräten 
wird gern. der Bekanntgabe des Bundes
ministers des Innern in der Fassung vom 
Juni 1972 erfolgen. 

Die Sitz-Liege-Kombinationen, die nach 
den Grundrissen vorwiegend auf den Bahn
steigen zur Aufstellung gelangen, wurden 
bereits probeweise aufgebaut und sind nun 
in de n Lagerräumen an de n Bahnsteigenden 
gestapelt. Nach der Aufs tellung der Sitz
Liege- Kombinationen können diese Räume 
bei entsprechender Höhe ebenfalls als 
Schutzräume genutzt werden. Zur Vermei
dung von Verstaubuog werden die Gestelle 
in den Lagerräumen zweckmäßigerweise mit 
Plastikplanen abgedeckt. 

Auch die Lebensmittel- und Gerätela
gerräume in und neben der Notküche wur
den bereits mit den erforderlichen Lagerge
stellen ausgestatte t. 

Wie alle Einbauteile in dem Großschutz
raum mußten auch die Sitz-Liege-Kombina
tionen vorher ge teste t werden, ob sie bei der 
geforderten Beschleunigung von 6,3 g noch 
standsicher und funktionsfähig si nd. 

Beleuchtung 

Für die Beleuchtung sind in allen Räu
men und auf den Bahnsteigen Le uchtstoff
lampen eingebaut. Der Bahnsteigbereich 
wird vom Aufsichtsraum an der Nordseite 
geschaltet. Die Schaltung der übrigen R äu
me erfolgt an Ort und Ste lle. In den Aufent
haltsräumen ist eine Nachtschaltung mit 
15 W eingebaut. 

Notbeleuchtung , 

Für die Zeiten des Ausfalls des öffentli 
chen Netzes und der Netzersa tzanlagen sind 
47 batte riegespeiste Handleuchten mit den 
erforderlichen Ladegeräten notwendig. Als 
Wartungs- und Aufenthaltsraum ist der Bat
terieraum in der C-Ebene vorgesehen. 
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EMP: 

Electro-Magnetlc-Pulse 

Diskussionen auf internationalen Tagungen 

Seit zu Beginn der siebziger Jahre der 
EMP*)-Schutz auch in den USA zu einem 
wichtigen Punkt für die Verteidigung gewor
den ist, werden im Rahmen des IEEE von 
der APS (Antenna und Propagation Society) 
und der EMC-Gruppe (Electromagnetic 
Compatibi lity**)) auf ihren zum Teil inter
nationalen Tagungen und in ihren weitver
breiteten wissenschaftlichen Zeitschriften 
EMP-Probleme ausgiebig diskutiert. Das 
Januar-Heft der IEEE Transactions on An
tenna and Propagation [1] enthielt in diesem 
Jahr sogar ausschließlich Originalarbeiten 
über den EMP, und in Chicago findet vom 
23.- 25. Mai ein EMP-Seminar statt: EMP 
- Design & Measurement for Control of 
Susceptibility. 

Im folgenden soll über die EMP-Diskus
sionen auf drei internationalen EMC-Ta
gungen in den Jahren 1973, 1975 und 1977 
berichtet werden . 

Ausgangspunkt für den Bericht war ein 
Besuch der 2. Internationalen EMC-Tagung 
vom 28.-30. Juni des vergangenen Jahres in 
Montreux. Den 350 Tei lnehmern aus 26 
Ländern wurden über 100 Vorträge angebo
ten. Dabei galten etwa 10% der Beiträge ex
plizit EMP-Fragen. In vielen weiteren Refe
raten spielte der EMP eine wichtige Rolle. 
Ein überfüllter dreistündiger Workshop hat
te mehr als 100 Hörer. Es fanden zahlreiche 
lebhafte Diskussionen über den EMP statt. 
Charakteristischerweise gab es allerdings 
nur westliche Aktivitäten . Erstaunlich ist das 
Interesse gerade der neutralen Länder Finn
land, Holland, Schweden und der Schweiz. 
Die Russen aber blieben nur aufmerksame 
Zuhörer. 

.) EMP ist die Abkürzung für Electro Magnetic 
Pulse 

•• ) Unter der Bezeichnung EMC faßt man die Be
mühungen zusammen, störende Einwirkungen 
von e lektrischen Anlagen bzw. elektromagne
tischen Phänomenen auf andere An lagen und 
auch auf biologische Objekte zu verhindern (s. 
z. B. / 21) 
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Vergleicht man mit den Aktivitäten der 
EMC-Tagungen aus den Jahren 1973 (in 
New York) und 1975 (in Montreux), so er
gibt sich, daß auch damals schon etwa 10% 
der Vorträge dem EMP galten. 

Aus Enrico Fermis Entdeckung elekt ro
magnetischer Erscheinungen bei Kernexplo
sionen im Jahre 1945 - damals einer Rand
erscheinung, die lediglich zu Fehlanzeigen 
von Meßgeräten führte - ist ein bemerkens
wertes, vieldiskutiertes Phänomen gewor
den, das Physiker und Ingenieure gleicher
maßen fasziniert, Militärs und Politiker aber 
beträchtlich beunruhigt. 

Weshalb ist es denn nun eigentlich wich
tig, eine so vergängliche Erscheinung wie 
den EMP mit einer Pulsdauer von einer 
millionstel Sekunde oder den bei direkter 
Strahleneinwirkung auf ein System erzeug
ten SGEMP (System Generated EMP) 
überall auf der Welt so eingehend zu studie
ren? 

Nun, es ist wohl unmittelbar klar, daß in 
unserer zunehmend elektronischen Welt in 
steigendem Maße wichtige Anlagen bedroht 
werden können - nicht nur militärische Ein
richtungen, sondern z. B. auch elektronisch 
gesteuerte Wasserwerke und die Stromver
sorgung. Was nützt ein Frühwarnsystem wie 
A W ACS, wenn es leicht außer Kraft gesetzt 
werden kann? Was geschieht Satelliten, 
Flugzeugen, lenkbaren Waffen oder Flug
leitsystemen? Wie empfindlich sind Warn
anlagen? Selbst solche Details wie das Aus
lösen von Schleudersitzen in Flugzeugen 
oder von Zündfunken in hochexplosiven 
Anlagen durch elektromagnetische Störun
gen müssen neu durchdacht werden . Für die 
Schutzkommission ist speziell die Sicherheit 
von Nachrichtenverbindungen ein wesentli-
cher Punkt. . 

Um die jeweilige Bedrohung ermessen 
zu können, müssen eine Reihe auch grund
legender Fragen beantwortet werden. E inen 
Eindruck von der Vielfalt der anstehenden 
Probleme erhält man schon durch die Vor-

tragsthemen der letzten Jahre auf den inter
nationalen EMC-Tagungen. Die Ergebnisse 
und Programme wurden in Forschungsinsti
tuten , in der Industrie, aber vor allem von 
militärischen Stellen erarbeitet (s. Abb. 
1-3) und reichen von überblicksartikeln 
über nationale Anstrengungen, die Behand
lung von Detailproblemen bis zu Computer
programmen für Schutzüberlegungen. 

Abb.l 1973 IEEE International Electro
magnetic Compatibility Symposium Record 
(New York) [3] 
Vortragsthemen zum EMP-Problem 

Electromagnetic Compatibility Technology 
Applied to the Nuclear Electromagnetic 
Pulse 

A Survey of Swedish Nuclear Electromagne
tic Pulse (EMP) Research 

Coupling of Transient Radiated Fields into 
Lines 

Network EMP Damage Analysis Program 
(NEDAP) 

Circumvention for Electromagnetic Pulse 

A Computer Aid for EMPIEMCTesting 

Overview of Department of Defense Elec
tromagnetic Radiation Hazards Standardiza
tion Program 

Electromagnetic Test and Hardening of 
Weapon Systems 

Tbe Coupling of High Frequency Electro
magnetic Energy into Large Systems 

Numerical Techniques for Radiation and 
Coupling Problems 

Abb.2 1975 IEEE International Electro
magnetic Compatibility Symposium Record 
(Montreux) [4] 
Vortragsthemen zum EMP-Problem 
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On the E MP of High Altitude Nuclear Ex
plosions 

The Effects of Electromagnetic Pulses from 
Nuclear Explosions (NEMP) on Electrical 
and Other Objects 

A General and Systematic Survey of NEMP 
Protection Measures 

Circuit Failure Thresholds Due to Transient 
Induced Stresses 

NEMP Fields Near and Inside the Shelters 
of Swiss Civil Defense Organization 

A Method fer Calculating the Shielding 
Effect of Solid-Shell Enclosures Against 
E MP 

Suppression of Fast Rise-Time Transients 

Abb. 3 E MC Electromagnetic Compatibi
lity 1977 (Montreux) [5] Vortragsthemen 
zum E MP-Problem 

An Approach to EMP Testing of Complete 
Strike Aircraft 

On the Development of a Genera l Trans
mission Line Model for EMC and EMP 
Applications 

E MP lnduced Currents on a Simplified Mis
sile: Theory and Experiment 

Transient Control Level Philosophy and 
Implementation 
1. The Reasoning behind the Philosophy 
2. Techniques and Equipment for Making 
TCL Tests 

Capabilities and Limitations for Low Volt
age Transient Suppressors 

Abb. 4 überblick über die EMP- For
schungszweige 

1 Theorie: Entstehung des EMP/SGEMP 
Berechnung von elektrischen und magne
ti schen Feldern 

2 Wirkungen des E MP 
Bestimmung von Strömen und Spannun
gen 
Eindringen von Störungen in Kabel und 
Hochspannungsleitungen 
Induktion 
Einfangen von Störungen in Antennen 
Transport von Transients 
Eindringen von Transients in Anlagen 

3 Schutzmaßnahmen gegen die Wirkung des 
E MP 
Abschirmung und Härtung 
Bau von Schutzräumen 
Abschirmung von Kabeln 
Erdungsprobleme 
Einbau von Drosseln 
Härtung von elektronischen Anlagen 
Bau von Simulationsa nl agen 
Testprogramme und Tests 
Systemtheoreti sche überlegungen 

Z IVILVERTEIDIGUNG 1/79 

Die Bemühungen lassen sich einordnen 
in die drei Gebiete (s. Abb. 4): 

1. Theorie: Entstehung des EMP/SGEMP, 
d. h. Berechnung der elektrischen und ma
gnetischen Felder aus den Compton- bzw. 
Photoelektronen, die durch Streuung der 
primären Gamma- bzw. Röntgenstrahlung 
an Luftmolekülen beim »gewöhnlichen « 
E MP, im Fall des SGEMP bei direkter Be
strahlung des Systems erzeugt werden. D er 
SGEMP wird besonders wichtig für Flugkör
per im Nahbereich von Höhenexplosionen. 
Man versucht, mit Modellvorstellungen die 
komplizierten physikalischen Prozesse bei 
einer Kernexplosion möglichst gut zu ap
proximieren, was besonders im Fall des 
SGEMP schwierig ist . Die überlegungen 
sind immer noch nicht abgeschlossen. 

2. Wirkungen des EMP 
Hier werden die für den Techniker wichtigen 
Ströme und Spannungen bestimmt, was 
i. allg. nicht einfach ist, da komplexe, nicht
lineare Netzwerke zu behandeln sind. Unab
hängig von den überlegungen der Theoret i
ker studiert man hier als worst case den sog. 
Normpuls als Störquelle. Er ist charakteri
siert durch eine Anstiegszeit von einigen 
Nanosekunden, eine Pulsbreite von einigen 
Mikrosekunden und eine maxi male Feld
stärke von etwa 50 kV Im , die nach Meinung 
einiger Spezialisten besser durch 100 kV Im 
zu erse tzen sei. Dieser Normpuls wurde in 
Montreux als experimentell gewonnene Ex
trapolation von H öhenexplosionen bezeich
net. Höhenexplosionen werden zur Zeit als 
wahrscheinlichste Bedrohung angesehen, da 
durch sie ausgedehnte räumliche Bereiche 
betroffen sind. 

Man untersucht das Eindringen der Stö
rung in Kabel und Hochspannungsleitungen, 
Induktion in Stromschleifen, E infang von 
Störungen in Antennen , den Transport der 
Transients in die empfindlichen elektroni
schen Anlagen und die Wirkungen auf ein
zelne Elemente. 

3. Schließlich sind Schutzmaßnahmen gegen 
die Wirkungen des EMP zu diskutieren, 
d. h. Abschirmung und Härtung. 

D arunter fallen der Bau von Schutzräu
men, Abschirmung von Kabeln , Erdungs
probleme, Einbau von Drosseln, allgemei n 
der Schutz der Eingänge hochempfindlicher 
Systeme, fe rner die Härtung von Anlagen 
(z. B. Steueranlagen für Versorgungssyste
me, Warnanlagen, Funkgeräte, Feldgeräte, 
Radio- und Radarsysteme), aber auch der 
Bau von Simulationsanlagen zu Testzwecken 
(eine durchau eigenständige Kunst! ). Da
neben werden Computerprogramme wie 
PREMPT (Program for EMP Testing) und 
systemtheore tische überlegungen erstellt . 

Nachdem die Wichtigkeit der zu schüt
zenden Anlage festgelegt und geklärt ist , ob 
sie im Katastrophenfall fehlerfrei funktions-

tüchtig sein muß oder ob lediglich die Zer
störung verhindert werden soll , wird ein 
Härtungsplan aufgestellt. Dabei werden die 
unterschiedlichen Belastungen bei einer 
Kernexplosion - durch Druck, Hitzestrah
lung usw. bis hin zum EMP - miteinander 
verglichen. Die Kosten für den Schutz gegen 
die unterschiedlichen Störkomponenten 
können dabei sehr verschieden sei n. So wer
den z. B. bei Bodenexplosionen die EMP
Schutz-Kosten nur außerhalb des eigentli 
chen Quellgebiets höher als die Kosten für 
den Schutz der Anlage im Außenbereich (s. 
dazu z. B. [6]) . Lediglich bei Explosionen in 
Bodennähe ist dann auch das sog. »low
yield-paradox« zu beachten. Es besagt, daß 
im Fal le kleiner Tonnagen im Quellgebiet 
einer Atombombe der EMP-Schutz wichti
ger werden kann als die übrigen Sicher
heitsvorkehrungen (s. z. B. [6]). 

Um die H ärtung von Anlagen zu errei 
chen sind eine Fülle von Detailproblemen zu 
bewältigen. Ungewohnte Effekte treten auf: 
z. B. werden Stromnetze, selbst Eisenbahn
schienen zu riesigen Induktionsschleifen. 

Der EMP, ursprünglich ein fast aus
schließlich von militärischen Stellen unter
suchtes Phänomen, wird heute vielerorts of
fen diskutiert. Mit dem Ei nbau empfindli
cher E lektronik in wichtige Anlagen nahm 
auch das Bed ürfnis zu, sie zu schützen. Die 
vielen bis heute gewonnenen Erkenntnisse 
zeigen , welche Bede utung man dem EMP
Schutz beimißt. Wieviel von einigen Län
dern schon getan ist, ahnt man, wenn man 
Berichte des Department of Defense [7], des 
Star vor de Civiele Verdediging [8], des 
Forschungsinstituts für Militärische Bau
technik der Schweiz [9) und die unzähligen 
Veröffentlichungen und Tagungsberichte 
verfolgt . Man hat erk annt, daß der EMP
Schutz ei ne wichtige Sache ist, die auch er
hebliche Kosten rechtfertigt. 
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Unwetter, Katastrophen, Überflutungen, Wirbelstürme, Großflächenbrände und 
Kriege treffen den Menschen meist unvorbereitet. Unverantwortlich wäre es, im 
Bewußtsein derartiger Unwägbarkeiten nicht wenigstens das Mögliche vorzube
reiten. Dazu gehört auch die Vermittlung des Wissens der Katastrophen-Chirur
gie, für den Militärarzt ebenso wie für den Arzt im Katastrophenschutz. 

Katastrophen
Chirurgie 

In der Erkenntnis der hohen Bedeutung 
der Kriegschirurgie angesichts der permanen
ten Bedrohung und durch Massenvernich
tungsmittel mit einer bisher kaum abschätz
baren Wirksamkeit suchen wir nach Möglich
keiten zur gezielten Aus- und Fortbildung auf 
diesem Gebiet. Die Unfallchirurgie vermittelt 
uns intensive Kenntnisse und Erfahrungen 
über ärztliche Maßnahmen am Unfallort, 
Bergung, Reanimation und Schockbekämp
fung. Sie ist von der technischen Seite her 
gesehen ein Erprobungsfeld für den Einsatz 
neuer Geräte, sowohl im Rahmen der Medi
zintechnik selbst als auch zur Bergung und 
zum Abtransport der Verletzten. 
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Die Katastrophenmedizin, vornehmlich 
ihr chirurgischer Anteil , steht der Kriegschi
rurgie inhaltlich am nächsten. Die grundle
genden Unterschiede bestehen jedoch darin, 
daß die medizinische Katastrophenbewälti
gung meist auf benachbarte, friedensmäßig 
funktionierende Krankenhauseinrichtungen 
zurückgreifen kann , das Schadensereignis 
meist singularer Art und regional begrenzt ist, 
schließlich daß aus fachlicher Sicht das Ende 
der ungewöhnlichen Belastung abschätzbar 
wird. Dennoch ist gerade die Katastrophen
medizin mit ihrem Zwang zur Elastizität, Im
provisation bei Überforderung der Kräfte 
eine Vorstufe der Kriegsmedizin. 

Karl- Wilhelm WedeL 
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Grundsätze der Chirurgie 
unter Katastrophenbedingungen 

Chirurgie unter Katastrophenbedingun
gen umfaßt a lle operativen Maßnahmen bei 
einem Massenanfall von Verwundeten, bei 
dem die vorhandenen personellen und mate
riellen Mittel nicht meh.r genügen und des
halb chirurgische Taktik und Technik den 
veränderten Umständen angepaßt werden 
müssen. Die wesentlichste Besonderheit liegt 
wohl darin , daß die gewohnte chirurgische 
Indikation nicht mehr angewendet werden 
kann und darf. 

Der Zwang zur Indikation nach Prioritä
ten und besserer Oberlebenschance verlangt 
eine beträchtliche Umstellung im Denken 
und Handeln des Chirurgen . Diese Notwen
digkeit stellt die genaue Umkehr der norma
len ärztlichen Gewohnheiten dar und muß 
das Gesetz, zuerst für die Schwerverle tzten 
zu sorgen, bewußt verletzen. An der Zahl 
der Oberlebenden und nicht an der Zahl der 
durchgeführten großen Operationen wird 
der Erfolg der Chirurgie unter Katastro
phenbedingungen gemessen. 

Die Besonderheiten der Verle tzungsfol 
gen, Verzögerung in Behandlung und Trans
port implizieren zudem Therapierichtlinien 
Und Methoden, die von den gewohnten un
fallchirurgischen abweichen. Andere Nor
men sind überall notwendig, damit unter 
dem dauernden Zeitdruck und dem ununter
brochenen Zustrom von Verletzten ein neu
er, durch die Umstände erzwungener Be
handlungs-Standard erreicht werden kann . 
Ohne diese Unterordnung unter die völlig 
veränderten Verhältnisse würden Chao und 
Regellosigkeit die noch immer mögliche 
Hilfe verunmöglichen. Auch unter schwie
rigsten Verhältnissen muß der Chirurg le
ben retten und Glieder erhalten. 

Im Gegensatz zu der gewohnten Unfall 
versorgung mit e inem raschen und ungestör
ten Transport des Verle tzten in das operati
ve Endbehandlungszentrum ist beim Ma -
senanfall die etappenweise chirurgische Ver
sorgung die Regel. 

Das Ziel der primären Behandlung auf je
der Stufe muß darin bestehen, möglichst gün
stige Voraussetzungen für die nächste zu 
schaffen. Die klassischen Etappen lassen 
sich nach ihrer Aufgabe wie folgt gliedern : 
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1. Erste Hilfe 
2. Erste ärztliche Behandlung 
3. Erste chirurgische R ehandlung 
4. Definitive oder Nachbehandlung 

1. Erste Hilfe 

Im Mittelpunkt der Maßnahmen steht 
ohne Zweifel der Kampf gegen den Verblu
tungstod. 

Die Hand ist im Krieg und in der Kata
strophe der erste Verband. Im weiteren ist 
die adäquate Lagerung des Verletzten oft 
entscheidend. 

2. Erste ärztliche Behandlung 

Sie umfaßt die leben rettenden Sofort
maßnahmen, Schock-, Schmerz- und Infek
tionsbekämpfung sowie Erstellen der Tran -
portfähigkeit. 

Der Schock ist die wichtigs te und häufig
ste Verletzungsfolge in der Katastrophe. 
Beatmung und Wiederbelebung treten unter 
massenmedizinischen Umständen zugunsten 
de r Schockbehandlung völlig in den Hinter
grund. 

Am häufigsten liegt e in Volumenman
gelschock vor. Für dessen Behebung lassen 
sich folgende allgemeine Richtlinien aufstel
len: 

Blutverluste bis 1000 ml können durch 
körpereigene Ausgleichsvorgänge gedeckt 
werden. 

Blutverluste über 1500 ml benötigen 
möglichst rasch Vollblut. Zwischen diesen 
beiden Verlustmengen liegt die lebensret
tende Wirkung der Ersa tzpräparate oder 
ihre günstigste Kombinatio n: 1,8% Dextran
Ringerlakta t. 

Es muß aber festgehalten werden , daß im 
a llgemeinen die Bedeutung der Blutersatz
mittel für die Massenmedizin überschätzt 
wird. Außerdem hat e ine intensive chock
behandlung nur dann Aussicht a uf Erfolg, 
wenn sie in die adäquat notwendige Opera
tion mit Hämostase übergeführt werden 
kann . Damit bestimmen also auch logistische 
Probleme die medizinischen Indikationen. 

Die intravenöse Morphin-A tropin-Misch
spritze ist die wichtigste menschliche und 

medizinische Aufgabe zur Schmerzbekämp
fung unter Katastrophenbedingungen. Man
gel an Anästhesisten, Narkosemitteln und 
Geräten verpflichten die Chirurgen ver
mehrt zur prakt ischen Anwendung der Lo
kalanästhesie auch unter normalen Bedin
gungen. Die Lokalanästhesie muß vermehrt 
wieder in die chirurgischen Ausbildungspro
gramme aufgenommen werden. 

Trotz der stürmischen Entwicklung auf 
dem Sektor Chemotherapie ist die Infektion 
das zentrale Problem des Verletzten im 
Krieg und in der Katastrophe geblieben: 

Jede Wunde ist primär infiziert. Ungün
stige Wunderverhältnisse durch ausgedehnte 
Devita lisa tion, Fremdkörper, Sequester, 
Kaviationen bei Schußverletzungen, unsach
gemäße Notverbände und ungenügende 
Ruhigstellungen, große Muskelwunden und 
Gefäßverletzungen mit Hämatomen, sekun
däre Verschmulzungen bestimmen das bak
teriologische Milieu. Das Zeitintervall bis 
zur chirurgischen Versorgung bestimmt die 
Entwick lung der Wundinfe ktion in der be
reits primär kontaminierten Wunde. Bak
leriologi ch finde n sich vor a llem pyogene 
Kokken, coliforme Darmbakterien und 
anaerobe Sporen bildner. 

3. Die erste chirurgische Behandlung 

Die wichtig ten operativen Maßnahmen 
umfassen 
a) die 2phasige chirurgische Wundbehand
lung mit primärem Wunddebridement und 
verzögertem Wundverschluß 
b) die primäre Fraklurbehandlung (Fixation) 
c) die operative Blutsti llung 
d) die primäre Amputation 

Zur Technik des Di bridement 
Der ursprünglich französische Ausdruck 

debrider = durchtrennen, abzäunen, wurde 
erstmals von Henri Fran~oi Le Dran 1739 
gebraucht. Synonyma für diese Form der 
chirurgischen Erslversorgung sind Wund
excision, Wundtoi lette . Der Begriff wurde 
ins NATO-Handbuch 1958 übernommen 
und in der deutschen Ausgabe 1961 mit 
»Enttrümmerung« übersetzt. Wir verstehen 
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Katastrophen-Chirurgie 

unter Debridement die erste chirurgische 
Wundbehandlung. 

Die von der Wunde ausgehenden Kom
plikationen (Infektion, Blutung) sollen da
durch eingedämmt und die natürlichen Heil
kräfte unterstützt werden. Je kürzer die Zeit 
bis zur Vornahme des Eingriffes dauert, 
desto günstiger ist die Prognose. Da die 
Weichteilverletzungen beim Massenanfall 
zahlenmäßig weitaus an erster Ste lle stehen, 
kommt dem Debridement entscheidende 
Bedeutung zu. 

Für das Verständnis der praktischen 
Durchführung des Debridement ist auf eini
ge wichtige klinische Unterschiede in der 
Anfälligkeit auf Infektionen hinzuweisen: 

Die Haut weist eine relativ große anti
bakterielle Resistenz auf. Bindegewebe und 
Subcutis dagegen sind sehr infektanfällig. 
Solange die Blutversorgung in der Muskula
tur intakt ist, sind eitrige Infekte selten, so
bald aber devitalisierte Muskelpartien vor
liegen, bilden diese ideale Nährböden für die 
gefürchteten anaeroben Sporenkeime. Der 
Knochen spielt im devitalisierten Zustand 
die Rolle eines Fremdkörpers und unterhält 
die Infektion. Für seinen Schutz ist das in
takte Periost von größter Wichtigkei t. Das
selbe gilt auch für die das Gelenk umschlie
ßende Synovia. Wegen der außerordentlich 
guten Durchblutung und des geringen Fett
gewebes zeigen die Haut im Gesicht und die 
Kopfschwarte eine gute Heilungstendenz. 
Große Muskelzerstörungen und kombinierte 
Verletzungen führen besonders an der un
teren Extremität zu wesentlich schwereren 
Infektionen als sie an der oberen zu beob
achten sind. 

Im Gegensatz zur alltäglichen Unfallchir
urgie sind primäre Hautnähte verboten. Die 
Wundbehandlung mit oder ohne Fraktur er
folgt nach denselben Grundsätzen. Die Frak
tur ist lediglich eine lokale Komplikation der 
Weichteilwunde. Das primäre Hineinbringen 
von Metallimplantaten in die kontaminierte 
Kriegs- oder Katastrophenwunde würde 
noch katastrophalere Folgen nach sich zie
hen. 

Experimentelle sowie Erfahrungen aus 
Transplantationsstudien haben ergeben, daß 
die günstigen Wundheilungsbedingungen 
zwischen dem 4. und dem 7. Tag nach dem 
Debridement für die Vornahme des verzö
gerten Wundverschlusses vorliegen . 

Vom Aufwand her wird der sekundäre 
Wundverschluß wegen der fehlenden medi
zinischen Infrastruktur oft nicht vorgenom
men werden können. Unter diesen Umstän
den wird die spontane Sekundärheilung die 
Regel sein . Sanitätstaktische Konsequenzen 
hat außerdem die Tatsache, daß im An
schluß an den verzögerten WlIndverschlllß 
eine stationäre Kontrolle während 8- 10 Ta
gen notwendig ist. 

Beim Massenanfall wird die aufwendige 
zeitgerechte mehrzeitige chirurgische Ver
sorgung einer Wunde oft nicht möglich sein. 
Wir haben damit zu rechnen, daß viele Wun-
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den erst im manifest infizierten Stadium um 
Stunden und Tage verspätet in unsere Be
handlung gelangen. Das radikale Debride
ment ist in diesem Stadium nicht mehr mög
lich . An seine Stelle tritt dann eine begrenzte 
operative Wundre vision. 

Sie hat Wundspannungen zu beheben, 
den Sekret- und E iterabfluß zu gewährlei
sten, infizierte Hämatome auszuräumen und 
die Zirkulationsverhältnisse zu verbessern . 
Das seinerzeit von Iselin angegebene Ver
fahren der Urgence differee kann bei ganz 
bestimmten Verletzungen der Hand in Frage 
kommen. 

Keinesfalls aber darf diese Verzögerung 
des Debridement generell auf die Katastro
phenverletzungen übernommen werden. 

Die Bedeutung der Frakturbehandlung und 
der Fixationen 

Die Extremitätenverletzungen machen 
weitaus die größte Anzahl der in einer Kata
strophe chirurgisch zu versorgenden Verlet
zungen aus. Sie sind in über 40% mit Frak
turen kombiniert. Das zentrale Problem 
ste ll t die Femurfraktur dar. Der große pri
märe Blutverlust mit Schock und Gefahr der 
Fettembolie führt bei ungenügender Fixa
tion zu hoher Mortalität. 

Eine befriedigende primäre Ruhigstel
lung ist nur mit einem gleichzeitigen Längs
zug möglich . Als beste Fixation hat sich 
unter Kriegsverhältnissen die Thomas
Schiene bewährt . 

Sie ist in verschiedenen Ländern und 
verschiedenen Modifikationen im Gebrauch 
(z. B. die Feldtransportschiene der Bundes
wehr, Bergwachtschienen der alpinen Ret
tungsorganisationen des Deutschen Roten 
Kreuzes, Dubs-Schiene in der Schweizerar
mee) . Das Extensionsverfahren hat sich bei 
den Anglo-Amerikanern in den zwei Welt
kriegen, in Korea und Vietnam als Standard
Methode eingeführt. 

Nach erfolgter Wundversorgung können 
besonders am Unterschenkel äußere Span
ner frakturfern eingeführt werden. 

D emonstrat ion eines Beispieles einer 
primär falsch versorgten infizierten Unter
schenkelverletzung: 

Primäre Nähte unter Spannung, sekun
däre Eröffnung, ausgedehnte Incision und 
anschließend Behandlung im aufgehängten 
Schwebeverband mit ei nwandfreier lokaler 
Wundkontrolle. 

Auch für den Oberschenkel kommen 
nach Vornahme des Debridement äußere 
Spanner, besonders aber der Tobruk-Splint 
sowie unter massenmedizinischen Verhält
nissen auch der Gipsverband nach Trueta mit 
dem Okklusivverfahren in Frage. 

Zur Blutstillung und Amputation 
Beim Massenanfall wird eine repar ative 

Gefäßversorgung die AuSnahme, die Gefäß
ligatur die Regel sein. Wir haben aber dafür 
zu sorgen, daß keine Ligaturen am Orte der 
Wahl mehr vorgenommen werden, sondern 

ausschließlich am Orte der Verletzung. Da
bei gehen wir bewußt das Risiko der Nach
blutung über Kollateralen ein. Während die 
totale Amputation von 36 % der Gefäßver
letzungen im Zweiten Weltkrieg auf 3,8% in 
Vietnam gesenkt werden konnte, würde sie 
beim Massenanfall unter Katastrophenbe
dingungen wiederum ebenfalls über 50 % 
betragen . Diese Problematik führt uns 
zwangsläufig zur Frage der Amputationsur
sachen. Aus de m modernen kriegschirurgi
schen Schrifttum lassen sich diese wie folgt 
zusammenfassen: 

70 % ausgedehntes Trauma 
20 % Folge isolierter Arterienverletzungen 
(Poplitea!) 
10 % Infektionen 

Da beim Massenanfall die logist ischen 
Voraussetzungen für eine reparative Chirur
gie der Gefäße fehlen werden, wird die Indi
kation zur primären Amputation erheblich 
erweitert werden müssen. Sie kann aber 
unter diesen Umständen eventuell in Hin
sicht auf die E rhaltung des Lebens die Kon
servativste sein! Da die Absetzung eines 
Gliedes in der Regel eine Notoperation dar
stellt , muß eine möglichst distale Amputa
tion mit dem Zirkelschnitt oder dem dreizei
tigen Kulissenschnitt gefordert werden . 
Ausnahmen bilden lediglich die Klostridien
myonekrose sowie schwere Infekte unmit
telbar distal von Knie und Ellbogen. In der 
Nachbehandlung nimmt die Hautextension 
eine Schlüsselstellung ein. 

Lassen Sie mich zusammenfassend auf 
die wichtigsten praktischen Maßnahmen hin
weisen, die unter Katastrophenbedingungen 
unser technisches Vorgehen zu bestimmen 
haben: 

o Die Haut ist sparsam zu excidieren 
o Faszie muß ausgedehnt incidiert , der 
Muskel ausgedehnt excidiert werden 
o Kein nutzloses Suchen nach Metali 
fremdkörpern 
o Keine Entfernung größerer Knochen
fragmente 
o Keine primären Osteosynthesen 
o Keine zirkulären Verbände 
o Wenn möglich verzögerter Wundver
schluß nach 4-7 Tagen 
o Femurfrakturen primär immer mit einem 
Längszug fix ieren! 
o Gefäßligaturen ausschließlich am Orte 
der Blutung 
o Notamputation am besten als 3zeitiger 
Kulissenschnitt mit anschließender Hautex
tension 

4. Nachbehandlung 

Klassische Prinzipien der Wiederherstel
lungschirurgie, die sich nicht wesentlich von 
den Methoden der Individualmedizin unter
scheiden. 
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Kriegschirurgische Erfahrungen 
in Vietnam 

Um die Kriegschirurgie, die wir in Süd
Vietnam ausübten, zu verstehen, müssen wir 
zuerst einiges über das Land Süd-Vietnam 
wissen. Es ist ein langgestrecktes Land, das 
auf der einen Seite den Ozean hat und auf 
der anderen Seite von Laos, Kambodscha 
und Thailand begrenzt wird . Das Land be
trägt etwa 66% der Größe der Bundesrepu
blik Deutschland. Die Entfernung von Hui 
im Norden zur Südküste ist die gleiche Ent
fernung wie von Flensburg bis Genua. Die 
südliche Hälfte von Süd-Vietnam ist als 
Vietnams' Reisschal e bekannt und ist mit 
über 50% Wasser bedeckt. Viele Gebiete 
nahe der Küste im nördlichen Teil des Lan
des sind auch Re isanbaugebiete und mit 
Wasser bedeckt. Das Wetter hatte zweierlei 
Charakter: heiß, trocken und staubig oder 
hei ß und feucht vom Monsunregen. 

Der Feind war der Viet Cong, abgekürzt 
V. C., und über Funk hieß er Victor Charlie. 
Aus diesem Grund war unser Feind bei den 
Amerikanern als Charlie bekannt. Eine an
dere Bezeichnung ist Medic. Ein Medic ist 
entweder ein Offizier oder Soldat, der aus
gebildet ist, Kranke und Verwundete medi
zinisch zu versorgen. Diese Medics können 
Chirurgen in den Krankenhäusern sein, 
Schwestern auf den Stationen, Flugzeugfüh 
rer eines Sanitätshubschraubers, der Trup
penarzt oder Soldaten ohne Gewehr, die 
Kranke und Verwundete am Kampfplatz 
behandeln . 

Der größte Teil des Krieges in Vietnam 
Wurde als Guerillakrieg geführt. Es gab Ge
fechte bei Hui, Zuang Tri, Tet Offensive und 
bei Kle Sang; die meisten Kämpfe waren 
Nachtangriffe, die zwei oder drei Stunden 
dauerten und dann in den Wäldern und 
Reisfeldern endeten. Dem Charlie gehörten 
die Straßen, wir kontrollierten die Luft. 
Charlie hatte gute Gewehre, gute Minen und 
Mörser, er hatte wenig Artillerie. Meistens 
hat Charlie alles, was er brauchte, auf dem 
Rücken getragen, oder er stahl , was er 
braUChte, von uns und hat es gegen uns ver
wendet. 

Deshalb waren die meisten Verletzungen 
durch Raketen oder andere Sprengladungen 
verursacht , und Brüche und Stich wunden . 
Es gab sehr wenig Verletzungen durch Luft
angriffe wie von Artillerie. Die Stich wunden 
~urden durch Punji sticks verursacht. Das 
Sind geschärfte Bambusspitzen, die in 
menschliche Exkremente getaucht waren 
Und in der Erde staken in ei nem solchen 
Winkel, daß sie sich durch die Sohle eines 
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Schuhes bohrten. Ein Prozent der Wunden 
entfielen auf die Punji sticks; durch eine 
solche Wunde war der Soldat für lange Zeit 
kampfunfähig. Es gab noch eine andere Art 
von Verwundung, über die ich später spre
chen werde. 

Statistisches 

Zwischen Januar 1965 und Dezember 
1970 wurden 133447 Verwundete der ärzt
lichen Behandlung zugeführt ; 97659 wur
den in Krankenhäuser eingeliefert Einige 
starben, bevor sie in die Lazarette kamen. 
33000 mit geringen Verletzungen konnten 
von den Truppenärzten behandelt werden 
und konnten wieder Dienst tun . Qie Kran
kenhaussterberate war 2,6 % verglichen mit 
der des 2. Weltkrieges von 4,5 % und 2,5 % 
in Korea. Warum haben wir es nicht in Viet
nam besser gemacht als in Korea? Ich erin
nere daran, daß Charlie die Straßen kontrol
lierte und wir die Luft. Deshalb wurden fast 
alle unsere Verletzten durch Lufttransporte 
ins Krankenhaus gebracht . Ei n chwerver
letzter Soldat, der auf die Bodenambulance 
warten mußte, würde gestorben oder nach 
einer Fahrt über holprige Wege tot ins Kran
kenhaus ei ngeliefert worden und trotz aller 
Bemühungen in den ersten 24 Stunden ge
storben sein . Wenn wir die Zahl derer ab
ziehen, die in den ersten 24 Stunden nach 
Ankunft im Krankenhaus gestorben sind, 
dann sinkt die Krankenhaussterblichkeits
rate auf 1 %. Das bedeutet, wenn ein Ver
letzter 24 Stunden nach Eintreffen in ein 
US-Hospital in Vietnam noch am Leben 
war, hatte er eine Oberlebenschance von 
99 %. 

Was will ich mit schneller Evakuierung 
zum Ausdruck bringen? Ein Beispiel: Ich 
war auf ei ner Besuchsreise nach Pleiku . Wir 
waren gerade mit unserem Heli.kopter abge
fl ogen, als wir einen Funkspruch erhielten, 
daß ein Mann in der Nähe von Kontum ver
wundet sei. Wir nahmen den Auftrag an und 
landeten in der Nähe des Verwundeten. Der 
Soldat hatte ei ne Schußverletzung an beiden 
Oberschenkeln mit Bruch des Oberschen
kelknochens ei nes Beines. Charlie war in der 
Nähe und schoß noch. Ich kann ihnen ver
sichern, daß es die schnellste Beinschiene 
war, die ich je anlegte. Wir verluden den 
Soldaten und fl ogen 50 Kilometer davon in 
Richtung Pleiku . Durch Funk bestellt, er
wartete uns eine 2motorige Caribou mit lau
fendem Motor. Der Patient wurde in die 

Caribou geschafft , und dann ging es 120 Ki 
lometer weiter in Richtung Nah Trang. Wäh
rend des Fluges riefen wir das Krankenhaus 
an, orderten den OP-Raum, daß das nötige 
Blut bereitgestellt werde und die Narkose-
orbereitung getroffen werden konnte. Ein

einhalb Stunden nach Anlegen der Bein
schiene operierten wir schon, das eine Team 
an dem einen Bein und ein anderes am ande
ren Bein. Eine Stunde später war der Patient 
im Bett , wach und hungrig. 

Schnelligkeit beim Transport war ein 
Grund. Der zweite Grund war die Nähe 
eines Krankenhauses zum Kampfplatz und 
die Qualität des Krankenhauses. Wir hatten 
erstkl assige Lazarette mit Klimaanlage, vie
len Chirurgen, guten Narkoseärzten, guten 
Röntgenstationen und viel Blut. 

Zuerst wurden die Lazarette aus Zelten 
errichtet, die in den Tropen nicht lange 
überdauern . Deshalb wurden Gebäude um 
die Zelte errichtet. Bei Aufsetzen der Dä
cher wurden die Zelte abgebaut. Diese Ge
bäude wurden mit Oberdächern verbunden, 
um Schutz vor Regen zu gewähren. Im De
zember 1968 hatten wir 24 Lazarette in Süd
Vietnam, alle waren mit automatischen Kli
maanlagen, mit Operationsräumen und 
Röntgeneinrichtungen ausgestattet. Einige 
waren MUST Lazarette (medical unit, self
contained, transportable), die, wenn nötig, 
an die verschiedenen Orte verlegt werden 
konnten. 1968 kam auf jeden 5. Soldaten in 
Waffen ein Sanitäter/Arzt , der entweder auf 
dem Schlachtfeld, in der Erste-Hilfe-Station 
oder in den Lazaretten tätig sein konnte. Die 
Lazarette mit gut ausgebildeten Chirurgen 
waren innerhalb weniger Minuten vom Ort 
der Verletzung zu erreichen. 

Und nun zu den Chirurgen. Sie waren 
jung, gut ausgebildet aber unerfahren. Sie 
wurden erfahrenen Chirurgen zugeteilt , die 
schon drei oder vier Monate dort Dienst ta
ten. Sie blieben ein Jahr , dann gingen sie zu
rück in die Vereinigten Staa ten, um ihre Er
folge oder Mißerfolge zu behandeln . Der 
Vietnam krieg war ein schmutziger Krieg. 
Die Reisfelder waren verunreinigte Abwäs
serteiche, die E rde war von menschlichen 
Ausscheidungen verseucht. Die Chirurgen 
wußten bald, daß gründliches Schneiden 
sicherer war als die konservative Chirurgie, 
die Gewebe verschonte, aber Anlaß zu grö
ßerer Infektion gab. 

In Vietnam war für uns das wichtigste die 
Anästhesie, Blut und Plasmaexpander, Ver-
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brennungen, Wundheilung, Schockbehand
lung und die Allgemeinchirurgie. 

Anästhesie : Meistens wurde Vollnarkose 
angewendet, ein wenig Thiopental, dann 
Halothan und Sauerstoff. 

Blut und Plasmaexpander: Spenderblut 
wurde von den Vereinigten Staaten ge
schickt und wurde reichlich verwendet. Ein 
Patient benötigte 92 halbe Liter und über
lebte. Verbrennungen waren schlimm. Die 
Sterblichkeit war hoch, weil diese Verbren
nungen in den Unterständen und in Trans
portfahrzeugen passierten und damit ver
bundener hoher Rate von Schädigungen der 
Atemwege ei nhergingen . 

Wundbehandlung: Durch Antibiotika in 
Sprühdosen von Sanitätern am Kampfplatz 
angewendet, konnten Infektionen in gewis
sem Grad vermindert werden . Gewebekle
bemittel half bei Verletzungen der Lunge, 

Niere und Leber. Dennoch blieben die alten 
Prinzipien der Kriegschirurgie gültig: Wund
reinigung, die Wunde offen lassen, verzöger
te Wundverschließen, Verlagerung des be
schädigten Darmes nach außen, nur Ge
sichtswunden versch ließen, Nerven und Seh
nen abdecken und so viele Knochen wie 
möglich erhalten. Amputation : Guillotinie
ren und Darüberziehen der Haut. Mit dem 
Schock hatten wir anfangs Schwierigkeiten, 
aber wir haben gelernt , mehr Ringer Lacta
te-Lösung zu verwenden, und bei drohenden 
Lungenödemen verwendeten wir Diuretika. 
Für Nierenversagen standen drei Dialyse
zentren zur Verfügung, zu denen die Pat ien
ten zur Behandlung geflogen wurden, mit 
über 50 % gutem Ergebnis. 

Chirurgische Routine: Bei Verdacht Öff
nung des Abdomens. Zögern Sie nicht , den 
linken Leberlappen zu entfernen, versuchen 

Sie soviel von der Niere zu erhalten wie mög 
lich , inspizieren Sie alles und spülen Sie 
gründlich. Jeder Operateur wurde zum Ge
fäßchirurgen. Wir vernähten Löcher in den 
Venen, wir setzten Bypass bei verletzten 
Arterien, Fazienschnitt wurde zur Routine. 
Wir arbeiteten entweder als ein Team oder 
in mehrfacher OP-Besetzung gleichzeitig. 
Wir fanden es besser, soviel wie möglich auf 
ei nmal zu erledigen als etappenweise vorzu
gehen oder zu warten, bis der Pa tient nicht 
mehr im Schock war. Sobald sich der Zu
stand des Patienten stabilisiert hatte, wurde 
er aus dem Land evakuiert , sofern er nicht 
innerhalb von zwei Wochen den Dienst an
treten konnte. Bedenken Sie bitte, es war ein 
Guerillakrieg. Manchmal taten wir zwei bis 
drei Wochen gar nichts , dann aber kamen 
100 Verwundete innerhalb von drei Stun
den . Unser erster Grundsatz war: Haltet die 
Hälfte der Betten frei. 

Ausfälle bei den britischen 
Streitkräften in N ordirland*) 

Inhalt: Diese Ausarbeitung gibt einen 
breiten überblick über die Ausfälle bei den 
britischen Truppen in Nordirland in den 4 
Jahren vom 1. Januar 1971 bis 31. Dezem
ber 1974. Sie ist gedacht als Grundlage für 
genauere Untersuchungen , die vielleicht zu 
einem späteren Zeitpunkt noch durchge
führt werden, aber gleichzeitig ist sie auch 
ein Beweis für die beachtliche Leistung, die 
in Ulster sowohl im zivilen als auch im mili
täri chen Bereich bei der medizinischen 
Versorgung erbracht wurde. 

Die derzeitigen Unruhen in Nordirland 
begannen im Herbst 1969 mit e iner Reihe 
großer und alarmierender Ausschreitungen 
in der Zivilbevölkerung und den ersten An
zeichen für einen organisierten Terrorismus. 
Die kleinen ständigen Garnisonen in der 
Provi nz wurden laufend verstärkt in dem 
Maße, in dem dies erforderlich war , um den 
Ende 1969 und 1970 immer häufiger vor
kommenden Gewalttätigkeiten zu begegnen. 
In diesen Jahren erlitten viele britische Sol
daten Verletzungen , die aber zum großen 
Teil durch Steine, Ziegel und Flaschen ver
ursacht wurden, die der Mob bei den Aus
schreitungen gegen die Soldaten schleuder
te; es kam dabei nur zu wenigen schweren 
Verletzungen. Bis Ende Dezember 1970 
mußten nur 110 Soldaten aufgrund von Ver
letzungen, die sie bei der Durchführung von 
Sicherheitsaufgaben erlitten hatten, in Kran
kenhäuser eingewiesen werden. Es gab da
bei keinen Todesfall. 
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Feuerüberfälle und Bombenanschl äge 
begannen eigentlich erst 197 1. Erst von die
sem Zeitpunkt an gab es schwere Verletzun
gen und Todesfälle. Im Dezember 1974 ver
kündigte die Provisorische IRA eine Feuer
ei nsteIlung, und von dieser Zeit bis heute 
waren nur wenige Ausfälle bei den Truppen 
zu verzeichnen . Daher beschränkt sich diese 
übersicht über die Ausfälle bei den briti
schen Streitkräften in Nordirland auf den 
Vierjahreszeitraum vom 1. Januar 1971 bis 
31. Dezember 1974. Die verfügbaren Daten 
wurden nur in geringem Umfang bearbeitet, 
und es konnten ei nige Ergebnisse gewonnen 
werden , aber die Fakten und Zahlen werden 
mitgetei lt in der Hoffnung, daß sie als 
brauchbare Hintergrundinformationen für 
spätere, weiterführende Untersuchungen 
verwendet werden können. Die Zahlen wur
den gewon nen bei ei ner persönlichen 
Durchsicht von Krankenberichten anläßlich 
mehrerer Besuche im militärischen Teil des 
Musgrave Park Hospital, und somit konnten 
Ungenauigkeiten weitgehend beseitigt 
werden. 

Bei einer Untersuchung der Ausfä lle bei 
den britischen Streitkräften in Nordirland 
darf nicht vergessen werden, daß ein großer 
Tei l der Verletzten zunächst in Zivilkran
kenhäu ern behandelt wurde. Fast jedes 
Kran ken hau in der Provinz war zu irgend
ei nem Zeitpunkt an der Versorgung der 
Verletzten beteiligt, aber besonders erwähnt 
werden müssen das Royal Victoria Hospital 

in Belfast und das Altnagelvin Hospital in 
Londonderry , die wegen ihrer Nähe zu den 
Hauptunruheherden besonders in Anspruch 
genommen wurden . In einigen Fällen wur
den die zivilen KranKenhäuser zur ersten 
medizi nischen Hilfeleistung vor dem Ab
transport der Verletzten herangezogen; in 
anderen Fällen haben sie die oft starke Be
lastung der weiteren medizi nischen Versor
gung tragen müssen, insbesondere dann , 
wenn zur Beatmung und neurologischen Be
handlung die in den Intensivstationen zur 
Verfügung stehenden Spezialeinrichtungen 
in Anspruch genommen werden mußten. 
Der militärische Teil des Musgrave Park 
Hospital wurde 1971 durch zusätzliches Per
sonal und Geräte erweitert. Fast alle Ver
letzten wurden zu irgendeinem Zeitpunkt in 
dieses Krankenhaus ei ngewiesen. Etwa 30% 
aller Verletzten wurden ausschließlich in 
diesem Krankenhaus behandelt. Die übrigen 
wurden vorher mehr oder minder lang in zi
vi len Krankenhäusern versorgt. Eine zufrie
densteIlende Arbeit während des gesamten 
Zeitraums wäre im militä ri schen Teil des 
Musgrave Park Hospital ohne die Royal Air 
Force (R. A. F.) , die den fachgerechten Ver
le tztentransport vom und zum Krankenhaus 
sichergestellt hat, nicht möglich gewesen . 

. ) Deulsche überse lzung nach J . roy. Army mcd. 
ps. 1976, 122,3-8 
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Tabelle / Ausfälle bei den britische n Streitkräften von 1971 - 1974 

Gesamtausfälle Verle tzte 

l357 1121 

Tabelle 1 zeigt nur die Gesamtzahlen der 
während des untersuchten Vierjahreszeit
raums bei den britischen Streitkräften ver
zeichneten Ausfälle, von denen der Sanitäts
dienst des Heeres (A. M. S.) aufgrund von 
Krankenhauseinweisungen oder Todesfällen 
Kenntnis erhielt. Außerdem wurden in die
ser Zeit 105 Ausfälle bei den » Ulster Defen
ce Regi ments« (U.D.R.) gemeldet, davon 
58 Tote, aber nur 46 Verletzte. Möglicher
weise ist die Zahl der Verletzten erheblich 
größer, da der A.M.S. nicht vollständig un
terrichtet wurde. Wahrscheinlich ist der un
verhältnismäßig ho he Anteil der Todesfälle 

Tote Sterbeziffer insges. 

236 17,4 % 

jedoch eher damit zu erklären, daß ei n 
Großteil dieser Soldaten außerhalb des 
Dienste ge töte t bzw. ermordet wurde, und 
diese Fälle werden in der Regel in den Auf
stellungen über Ausfälle bei den Streitkräf
ten nicht erfaßt. Deshalb wurden die Ausfäl
le bei den U.D .R. in dieser übersicht nicht 
berücksichtigt, da hier nur die Ausfälle bei 
den britischen Streitkr.äften behandelt wer
den. Die genannten Gesamtzahlen für die 
Ausfälle schließen 2 Verletzungen und 24 
Todesfä lle ein, die nicht unmittelbar im Zu
sammenhang mit Sicherheitsoperationen 
(siehe Tabelle VIII) standen. 

Tabelle II Ausfälle bei den britischen Streitkräften von 1971 - 1974 Todesursachen 

Ursache 

Sprengkörper 
Schußwaffen 
Verkehrsunfälle i. Dienst 

Verkehrsunfälle außerhalb 
des Dienstes 
Sonstige Ursachen 

Tabelle n zeigt die Auf tei lung der To
desfälle nach Todesursachen. Wie ersicht
lich, können 13 der 236 Todesfälle nicht mit 
der Durchführung von Sicherheitsaufgaben 
in Nordirland in Zusammenhang gebracht 
werden und sind insofern als nicht relevant 
zu betrachten, als sie sich auch ohne weiteres 
in England, Deutschland oder anderen Län
dern hätten ereignen können. In neun dieser 
Fälle war die Todesursache ein Verkehrsun
fall , der in keinerlei Beziehung zu einer 
Dienstfahrt stand, und vier Soldaten starben 
eines natürlichen Todes. Etwa ein Drillei 
der Todesfälle wurde durch Sprengkörper 
aller Art verursacht. Hierbei handelt es sich 
Um versteckte Ladungen, Bomben in Fahr
Zeugen, Landminen und eine Vielfa.lt an -

Tabelle/ll Verlust bei den briti chenStreit
kräften von 1971-1974 
Gesamtzahl der durch Waffeneinwirkung 
verursachten Todesfälle 

Waffe 

Sprengkörper 
Schußwaffe 
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Anzahl Insgesamt Prozentsatz 

81 36,3 
l35 223 60,5 

7 3,2 

9 
4 l3 

derer Sprengkörper ; bisher war es aber noch 
nicht möglich, die Todesfälle nach der Art 
der verwendeten Sprengkörper aufzuschlüs
seln . Fast zwei Drillei der Opfer wurden 
durch Schußwaffen getötet, und daraus läßt 
sich ablesen, welche Taktik während dieser 
Kämpfe zumeist angewendet wurde. Hek
kenschützenangriffe auf militärische Streifen 
zu Fuß oder ScharfschützenangTiffe auf ei n
zelne Soldaten, die in e inen als Schlägerei 
getarnten Hinterhalt gelockt wurden, for
derten zahlreiche Todesopfer und Verletzte. 
Der Anteil der Todesfälle, die auf Verlet
zungen durch Hochgeschwindigkeitsge
schosse zurückzuführen sind, ist nicht genau 
bekannt , zweife llos aber recht hoch. 

Verletzte 

262 
567 

Tote 

81 
127 

Prozent 

23,6 
18,2 

Katastrophen-Chi rurgie 

Aus Tabelle III geht hervor, daß die Zahl 
der Soldaten, die durch Sprengkörper ge
tötet wurden, etwas höher war als die Zahl 
derer, die an Schußverletzungen star ben. 
Auf Schußverletzungen entfielen 50,6 % der 
Gesamtzahl der Ausfälle (694 von 1357) 
und 60,S % der Todesfälle (135 von 223). 
Sprengkörper verursachten 25 % der Ge
samtausfälle (343 von 1357) und 36,3% 
aller Todesfälle (81 von 223). Ein großer 
Teil der bei Explosionen Getöteten wurde 
aus allernächster Nähe tödlich verletzt . In 
einigen Fällen waren die Leichenteile über 
eine große Fläche verstreut. Da es in unmit
telbarer Nähe der Getöteten auch häufig 
Verletzte gab, wäre eine eingehendere U~
tersuchung die er gesamten Kategorie loh
nend. In einigen dieser Fälle sind Menge und 
Art des Sprengstoffs sowie die Entfernungen 
ziemlich genau bekannt, und möglicherweise 
kann dies zur Klärung der beobachteten Ex
plo ion wirkungen beitragen. Da die ver
wendeten Sprengstoffe jedoch zum Teil mit 
Düngemitte ln und anderen verfügbaren 
Chemikalien in »Heimarbeit « hergestellt 
worden waren , ist der mögliche Informa
tionswert solcher Untersuchungen wahr
schei nlich recht begrenzt. 

Tabelle IV zeigt die Zahl der Verletzten 
aufgeschlüsselt nach den Ursachen der Ver
letzung. Unter »sonstige Ursachen « fa llen 
die Verletzungen bei Schlägereien sowie 
Verkehrsunfälle in Verbindung mit solchen 
Vorkommnissen oder terroristischer Tätig
keit. Auch hier wird auf den hohen Anteil 
der durch Schußwaffen verletzten Soldaten 
aufmerksam gemacht. 

Die Tabellen V, VI und VII beziehen 
sich alle auf Verletzungen durch Schußwaf
fen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, 
daß die Zahlenangaben für die Getöteten 
alle Todesfälle umfassen und nicht unter
schi eden wird zwischen Soldaten, die wäh
rend des Einsatzes getötet wurden und sol
chen , die an ihren Verletzungen starben. Die 
hohe Zahl der Todesfälle infolge von Ver
letzungen an Kopf und Rumpf deckt sich mit 
den Erfahrungen aus vergangenen Kriegen 
und Feldzügen. Die Zahl der Todesfälle auf
grund von Schußverletzungen an den Glied
maßen ist sehr gering. Die Schlußfolgerun
gen hinsichtlich Kopf- und Körperschutz 
si nd klar, obwohl damit nicht gesagt ei n 
soll , daß ei n derartiger Schutz auch gegen 
Hochgeschwindigkeitsgeschosse wirksam ist. 
Tabelle VII zeigt die Wirkung von gezieltem 
Gewehrfeuer; 17,7 % der durch Schußwaf
fen hervorgerufenen Gesamtausfä lle wurden 
durch Schußverle tzungen an Kopf und Nak
ken verursacht , die nur 12 % der Körperflä
che ausmachen. Dieser unverhältnismäßig 
hohe Prozentsatz ist zum Teil wie weiter 
unten beschrieben zu erklären. 

Die Angaben in Tabelle VlIi belegen bis 
zu einem gewi sen Grad mit Zahlen die 
Wirksamkeit der medizi nischen Versorgung, 
die den britischen Soldaten in Nordirland 
zutei l wurde. 
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Tabelle IV Ausfäll e bei den britischen Streitkräften von 1971 - 1974 
Ursachen der Verletzungen 

Ursache 

Sprengkörper 
Schußwaffen 
Sonstige Ursachen 

Anzahl der Verletzten 

262 
567 
292 

Tabelle V Ausfälle bei den britischen Streitkrähen von 1971 - 1974 

Prozent 

23,3 
50,6 
26,1 

Prozentsa tz der Todesfälle durch Schußverletzungen, aufgeschlüsselt nach Körperteilen 

Körperteil 

Kopf 
Nacken 
Brust 
Bauch 
G liedmaßen 

Verletzte 

41 
24 
70 
43 

389 

Tote 

46 
12 
48 
20 

1 

Tabelle VI Ausfälle bei den britischen Streitkräften von 1971-1974 

Prozentualer 
Anteil der 
Todesfälle 

53 
33 
47 
32 

0,26 

Prozentsa tz der Todesfälle durch Schußverletzungen, aufgeschlüsselt nach Körperteilgruppen 

Körperteil Verletzte Tote Prozentualer 
Anteil 

Kopf und Nacken 65 58 47,1 
Kopf. Nacken und Brust 135 106 44 () 
Kopf, Nacken, Brust und Bauch 178 126 41 ,4 
Brust und Bauch (Rumpf) 113 68 37,6 
Alle Körperteile 567 127 18,2 

Tabelle VII Ausfälle bei den britischen Streitkräften von 1971 - 1974 
Gezielt ge troffene Körperteile und prozentualer Anteil an der Gesamtkörperfläche (nur 
Schußwaffen) 

Körperteil Gesamtzahl d. Proz. Anteil an 
Verletzten und den Gesamt-

Toten ausfällen 

Kopf und Nacken 123 17,7 
Brust 118 17,0 
Bauch 63 9, 1 
Gliedmaßen 390 56,2 

Tabelle V/LI Ausfälle bei den britischen Streitkräften von 1971 - 1974 
Ausfälle bei Ausübung des Dienstes 

Ausfälle 

Insgesamt 
Verletzte 
Tote 
Gesamtsterbeziffer 
Tot geborgen 
An den Verletzungen gestorben 
Prozentualer Anteil der an den Ver
letzungen Gestorbenen 
Verhältnis im Einsatz Getötete/ 
verletzt Eingelieferte 
ü berlebende insgesamt 

54 

Anzahl 

1331 
1119 

212 

148 
64 

Prozentsatz 

16 

5,7 

84 

Proz. Anteil an 
der Gesamt-
körperfläche 

12 
16 
11 
61 

Verhältnis 

1:9 

Wie bereits zuvor gesagt, gab es zwei 
Verletzungen und 24 Todesfä lle, die nicht 
direkt auf Verletzungen bei der Durchfüh
rung von Sicherheitsaufgaben zurückgeführt 
werden können. 13 Todesfälle ereigneten 
sich bei Unfällen usw. außerhalb des Dien
stes, und weitere elf Soldaten wurden außer
halb des Dienstes ermordet - in der Regel 
durch Kopfschuß - und irgendwo tot aufge
funden. Diese Todesopfer müssen mit Recht 
bei einer zahlenmäßigen Erfassung der To
desfälle im Rahmen von Sicherheitseinsät
zen ausgenommen werden, wenn man diese 
Erhebung unter dem Aspekt der Wirksam
keit der medizinischen Versorgung betrach
tet. 148 Verletzte starben, bevor ihnen eine 
medizinische Versorgung zuteil werden 
konnte (BID) , und 1183 Soldaten wurden 
verletzt eingeliefert. So kamen neun Ver
letzte auf jeden Soldaten, der vor der medi 
zinischen Versorgung starb. Dieses Verhält 
nis ist höher als bei allen anderen bekannten 
Kriegen (Korea 1 : 3, Vietnam 1 : 4, 15), was 
bedeutet, daß viele der Behandelten Ver
letzungen erlitten haben, die in anderen 
Kriegen den Tod zur Folge gehabt hätten. 
Trotzdem starben 64 Soldaten an ihren Ver
letzungen, so daß der Prozentsatz der Todes
fä lle bei den Verletzten 5,7 betrug. Im Ver
gleich zu anderen Kriegen mag diese Zahl 
hoch erscheinen (Zweiter Weltkrieg 4,5 %, 
Vietnam 2,1 %), aber aus den oben genann
ten Gründen ist sie in Wirklichkeit bemer
kenswert niedrig. Die Gesamtzahl der über
lebenden, die 84 % ausmacht, ist außeror
dentlich hoch und ein Beweis für die aner
kennenswerte Arbeit all derer, die mit der 
Versorgung der Verletzten betraut waren. 

Es muß noch einmal hervorgehoben wer
den, daß das Heer den zivilen Krankenver
sorgungseinrichtungen in Nordirland zu 
höchstem Dank verpflichtet ist. Und dieser 
Dank gilt nicht nur den Ärzten und Kran
kenschwestern , sondern auch allen übrigen 
Krankhausbediensteten in der gesamten 
Prov inz sowie der Polizei, der Fe uerwehr 
und den Krankentransportdiensten. Sie alle 
gaben ihre Bestes zu einer Zeit, in der sie 
selbst harten Belas tungen auf anderen Ge
bieten ausgesetzt waren. Die Mitglieder des 
Sanitätsdienstes des Heeres und die Verletz
tentransportgruppen der Royal Air Force, 
die in Ulster eingesetzt waren, können mit 
Recht zufrieden sein mit ihren Bemühungen 
um die Unterstützung der britischen Streit
kräfte in einer schwierigen Lage. 

Wir veröffentlichen die vo rstehenden dre i Beiträge 
aus dem »Symposio n '77 - Kriegschirurgie« mit 
freun dliche r E rlaubnis des Ve rl ages WEHR & 
WISSEN , Bonn . Die Aut oren: 
Dr. R. Lanz, Oberst und Pri va t- Dozent , Chefa rzt 
Bezirksspit al Herisa u/Schweiz 
J ames W. Blunt , Jr., M. D., Col MC-Commanding, 
U.S. Army Hospita l in Bremerh ave n. 
Camero n Moffat, Colone l, O BE, MB, FRCSE, 
LlRAM C. Consult ant Surgeon, British Milita ry 
Hospita l Rint e ln 
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In zwei vorausgegangenen Arbe ite n in 
Z IVI LVE RTE IDIGUNG wurde übe r die 
Entgiftung chemischer Kampfstoffe be ri ch
te t, e inma l durch inne rkristalline n Einba u 
in que llfä hige Schichtkristalle (Te traca l
ciumaluminathydrat, TCAH) mit a nschlie
ßende r Hydrolyse (1) , zum a nde re n durch 
Adsorptio n an schwe rme tall belegte n To n
minerale n (2). Die wichtigs te n Krite ri en für 
die Entwicklung unive rse lle r De ko nt amina
ti ons- und Hautschutzmitte l ware n: 

wobei die Este r a ls Anione n nach Hydro
lyse de r P-X-, evtl. auch de r RO-P- und de r 
R-P-Bindungen innerkri stallin sorbie rt we r
den. Abb. 1 ze igt das Röntgendiffrakto
gramm des ge lbe n Einlage rungs ko mplexes 
vo n Sarin , dessen Basalabsta nd, doo , = 
15 .2 A, gege nübe r de m Ausgangsprodukt 
[Ca, AI(OH)6t IOW ; 3H,Or, dool = 
7,9 A , durch di e im Zwische nschichtra um ge
spe iche rte n Mole küle aufgewe itet ist. Das 
rea ktio nsfä hige TCAH reagie rt alle rdings 
mit be lie bigen anorganischen und o rgani 
schen Anione n, so auch mit Luftko hl ensä ure 
und ve rli e rt daher rasch seine Aktivitä t. 
Außerde m ist se ine Wirksa mke it gegenübe r 
VX und Los te n gering. 

To nmine rale, insbesondere aus der 
Gruppe de r Sme ktide, sind ebe nfall s zur ein
dime nsiona le n innerkristalline n Que llung 
be fähigt. Im Gegensat z zu de m A nione naus
t~uscher TCAH ve rfügen sie über austausch
fa hlge Ka tio ne n a uf Zwische nschichtplätzen. 
Es sind sta bile minerali sche Produkte , die 
au.f Grund ihre r große n spezifischen Obe r
flachen vie lfach als Adsorber verwe nde t 
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I. Die Wirksa mke it gege nübe r de n in (2) 
a ufgeführt e n Ve rtret e rn de r Gruppen de r 
Phosphor( -on)säurees te r (e inschlie ßlich VX) 
und de r Los te sollte e twa gle ich gut sein ; 
insbesonde re die hochtox ische n Phosphor( 
o n)sä urees ter so llte n inne rha lb vo n Se kun
de n unschädlich gemacht we rde n kö nne n. 

2. Die Entgiftungsmitte l so llte n se lbst und in 
Ve rbindung mit de n Gifte n ode r de re n 
Abba uprodukte n ke ine tox ische n ode r kor
ros ive n Eigenschaft e n a ufwe isen. 

o 0 

3. Die Entgiftungsmitte l sollte n auch unte r 
extremen Umweltbedingungen aktiv bl eibe n 
und billig und le icht ve rfügba r se in. 

Diese rigorosen Krite ri en wurden von 
TCAH nur bedingt e rfüllt. De r Umsatz mit 
Phospho r( -on)sä ureestern ve rlä uft nach der 
G le ichung 

R 11 R 11 
::: 1' - X--~. I Ca,AI(OH)6 1 + Im >" - O - .(I -m)OH .aqt + mHX 

RO RO 

we rde n. Ih re Adsorptio nskapazität für 
Kampfsto ffe (und ande re Ve rbindungen) 
sowie di e Geschwindigkeit de r Adsorptio n 
und die Festigkeit de r Adsorba tbindungen 
we rde n e rhe blich ges te ige rt , wenn ma n die 
ä ußeren Obe rfläche n de r Sme ktidpartike l 
mit 2 bis 6 Gew.- % e ines Schwe rmetalls be
legt , vorzugswe ise mit Ag+ (2). Die e Bela 
dung de r Obe rfläche n mit Schwe rmetall en 
ist von e inem Katio ncnausta usch zu unte r
sche ide n, der das gesamte Schichtgille r 
be trifft , o bwohl sich be ide Vorgä nge nicht 
scharf tre nnen lassen. Wie zuvor gezeigt 
wurde (2), lassen sich an mit Ag+ -belegten 
Smektidc n di e unte r Krite rium 1 angeführ 
te n Kampfsto ffe mit Ausnahme von VX und 
N-Losten e ntgiften. Die zule tzt genannte n 
G ifte werde n dagegen von »H+-Sme ktide n« 
sehr wirksam gebunden. Es war dahe r anzu
nehme n, daß ein e Kombination vo n Ag+
und H + -Sme ktide n zu den gesuchte n uni
verselle n, nebe nwirkungsfre ie n und bil
ligen Entgiftungsmitte ln führe n müßte. 

We nn im fo lgende n übe r die Adsorp
tion vo n Ka mpfsto ffe n und ve rwandte n 

Gifte n a n Ag + /H + -Sme ktide n be ri chte t 
wird , muß der Autor e ine Erk lärung voran
stelle n: Die - rpro bungss te ll e 53 de r Bun
deswe hr hatte mir freundliche rweise kurz
ze itig die Mögli chkeit gegebe n, Kampf
sto ffe zu tes te n. Zu meine m Beda uern konn
ten diese Unte rsuchungen mangels Int eresse 
der vorgese tzten Behörde nicht fortgeführt 
we rde n. Die vo rli ege nde Studie mußte sich 
daher stark a uf Mode llsubstanzen wie in
sekti zide Phospho rsä urees te r ode r weniger 
toxische, im Ha nde l erhä ltli che Kampfsto ffe 
beschrä nke n. We nn hi e r a lso über Te ile r
gebni se relati v lange zurückliegende r Ver
suche be richte t werde n soll , lassen sich da
für fo lgende G ründe a nführe n: 

l. Wissenschaftli che Ergebnisse solle n pu
blizie rt we rde n ; sie müssen es , wenn sie sich 
auf e in The ma wie chemische Ka mpfstoffe 
bezie he n. 

2. Seit e twa 1965 finde t von de r Öffe ntlich
ke it we nig beachtet ein Ersa tz (nicht die 
E liminie rung) de r kl ass ische n che mische n 
Kampfsto ffe durch di e sog. bin äre n Waffe n 

55 



Mineralogische Adsorber 

sta tt. Im Prinzip geht e dabei darum, daß 
2 wenig toxi che Verbindungen - Precursor 
und Reactant - erst während dem Fluge von 
beispielsweise einem Haubitzengeschoß zu 
einem Kampfstoff umgesetzt werden. Der 
Andruck von ca. 5000 g sorgt dabei für den 
Bruch eines Diaphragmas und die Vereini
gung der Reaktanten, der Spin von ca. 
15000 rpm für e ine ideale Homogenisie
rung bei den (exothermen) Reaktionen. Es 
sind ei ne Reihe von Synthesewegen für UI
tragi fte nach Abschuß eines Geschosses 
bekannt, das auch eine Bombe, Rakete 
oder e in Kanister sein kann. Die militäri
schen, logi tischen und politischen Konse
quenzen dieses neuen Waffentypes sind 
komplex. Die binären Waffen bieten, im 
Gegensatz zu den früheren Kampfstoffen, 
weitgehende Sicherheit bei der Herstellung, 
die nicht mehr auf Spezialfabriken be
schränkt sein muß , sowie bei Transport , 
Lagerung und Abschuß der Geschoße. Die 
G iftwahl kann u.U. je nach Wetter lage und 
takt ischen Erfordernissen durch einfaches 
Auswech eIn von Kanistern modifiziert wer
den. Die Möglichkeit e ines Internationalen 
C-Waffen-Verbotes wird aufgrund der zu
nehmende n Konkurrenz von zivilerund mili
tärischer Produktion in Frage ges tellt (3) . 
3. Die offenen Informationen über verfüg
bare Entgiftungsmittel nehmen sich kläglich 
aus gegenüber denen über moderne Kampf
gifte, deren Wirksamkeit und vermutliche 
militä ri sche Verbreitung (4, 3). 

4. Nach dem Bericht von K.-H . Lohs sind 
die hier und .zuvor (2) beschriebenen modi
fi zierten Tonmineraladsorber von ak tue llem 
Interesse. 

1. Eperlmentelles 

1.1 A usgangsstof{e 

TCAH wurde gemäß (5) hergestellt , ge
reinigter Hectorit als »Bentöne WS« von der 
Firma Kronos Titan, Wyoming- Montmoril 
lonit von der Firma Wards, gereinigter 
Montmorillonit a ls »Eurogel USP« von de r 
Firma Euroclay, Tonsil Optimum und die 
Katalysatoren KSF/O und Kl O von der Fir
ma Südchemie, Rotschl amm von der Firma 
Giulini bezogen. Aufbereiteter Kaolin 
stammte aus Schnaittenbach-Hirschau, 
Aero il von der Firma Degussa. Insektizide 
Phosphorsäureester wurden freundlicher
weise von der Firma Bayer AG zur Verfü
gung gestellt , S- und N-Loste sowie DFP von 
der Firma Serva bezogen. Die anderen 
Chemikalien s.ta mmen von E. Merck. 

1.2 A klivierung der A usgangssloffe 

Schwermetallbelegte Adsorber wurden 
wie in (2) beschrieben herges tellt. H+
Smektide : 10 g Smektid wurden mit 
200 ml lO %iger Ammoniumacetat- oder 
-chl orid lö ung geschüttelt , filtriert , ge
waschen und über Nacht auf 250°C er
hitzt. 
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1.3 Adsorplionsversuche und Auswertung 

Die Geschwindigkeit der adsorptionsbe
dingten Abnahme der Giftkonzentration 
wurde nach der in (2) beschriebenen Metho
de durch gaschromatographische Analyse 
des Restgiftgehaltes filtrierter Proben er
mittelt. Soweit nicht anders a ngegeben wur
den 0,1 ml Gift e iner magnetisch gerührten 
Suspension von 2 g Adsorber in 25 ml u. 
Hexan zugesetzt. Die Abbaukurven lassen 
sich im allgemeinen befriedigend an eine 
logarithmische Funktion y = b + mlnx an
passen, mit y = Restgiftgehalt (%), x = 
Zeit (Sekunden). In den Tabellen ist außer 
den b- und rn-Werten da Bestimmthei ts
maß r für die Güte der Anpassung der Meß
werte an die logarithmische G leichung an
gegeben. Aus der Regressionsrechnung 
wurde der Zeitbedarf in Sekunden für 50-, 
10- und 0% Restgiftgehalt errechnet. Die 
angegebenen Exponenten beziehen sich auf 
die Basis 10. 

1.4 Danksagung 

Ein großer Teil des vorliegenden Ma
teri als ist gemeinsam mit Herrn Dr. H. 
Ke ller erarbeite t worden . Weiterhin habe 
ich meinen ehemaligen Mitarbeitern Dr. 
Poles und Dr. Hughes für wertvolle Beiträge 
zu danken. Mein besonderer Dank gi lt auch 
den Kollegen von der Erprobungsste lle 53 
der Bundeswehr, insbesondere Herrn Dr. 
med . vet. G . Meyer, der die Tierversuche 
geleite t hat. 

2. Adsorption von S-Lost 

S-Lo t wurde als e ine relativ leicht hand
habbare und käufliche Chemikalie zum Test 
der verschiedenen untersuchten Adsorber 
verwendet. Die Versuche mit Hectorit-Deri
va ten sind in Tab. 1, die mit Montmorilloni
ten in Tab. 2 zusammenges tellt. Typische 
Restgift/Zeit-Kurven zeigen die Abb. 2 bzw. 
3. In Tab 1 ist außerdem der Ein fluß der 
Ag+ -Konzentration von Ag+ -Hectoriten auf 
die Adsorptionsgeschwindigkeit dargestellt, 
sowie Versuche mit Hectorit , der vor der 
Silberbelegung getempert wurde. Beide 

Smektidminerale sind in reinem Zustand 
wenig wirksam. Nach der Ag+ -Belegung 
entstehen im Vergleich zu den anderen un 
tersuchten Kationen und eingelagerten 
Stickstoffverbindungen jeweils die aktivsten 
Adsorber. Die Ergebnisse über den Einfluß 
der Si lberkonzentration stimmen mit einer 
detaillie rten Versuchsreihe mit dem Phos
phorsäureester O,O-Diäthyl-O-( -nitrophe
nyl)-thionothiolphosphat (6) überein, bei 
der das Optimum der Adsorption bei 2 bis 
6% Ag-Belegung für Hectorit gefl!nden 
wurde. Durch Temperbehandlung wurden 
keine akt iveren Adsorber erzeugt. 

Versuche mit anderen Tonmineralen 
oder oberflächenre ichen Verbindungen, 
Tab. 3 und Abb. 4, zeigten im allgemeinen 
keine Verbesserungen gegenüber den Ag
belegten Smektiden . Eine Ausnahme ist 
Ag+ -Fasertonerde. Z . T. wurden die Ad
sorptionseigenschaften durch die Schwer
metallbehandlung verschlechtert. Mole
kularsiebe adsorbieren wie zu erwarten S
Lost gut, werden aber schon durch Luft
feuchtigkei t desaktiviert (vgl. Proben 71 und 
529) . Die Versuche mit feinkörnigem AgCI, 
Ag10 und AgN03 zeigen, daß Ag nicht als 
solches, sondern erst in Verbindung mit ge
eigneten Substratoberflächen wirksam ist. 

Tab. 4 beschreibt Kapazitätstests für S
Lost an Ag+ -Hectorit. Es ergeben sich ge
ringe Unterschiede, je nachdem ob die Ver
suche bei Tageslicht oder in Dunkelhe it 
durchgeführt werden. Die Tonadsorber sind 
weitgehend unempfindlich gegenüber 
Schwankungen der Umwelttemperatur und 
der rela tiven Feuchtigkeit. Dies gilt für die 
Adsorption von Lost und von Phosphor
säureestern . 

Das bei der hi er behandelten Versuchs
technik erforderliche Suspensionsmittel 
konkurriert mit dem untersuchten Gift um 
di e Adsorptionsplätze, Tab. 5 und Abb. 5. In 
Gegenwart von Pyridin findet keine nen
nenswerte Lost-Adsorption mehr sta tt ; an 

Abb. 1 Röntgendiffraktogramm von 
TCAH-Sarin. Texturpräparat, 4 Ordnungen 
von 0001. 

TCAH - SIl,ln·Kompl •• (lufll,o,"nJ 

---56"- --- I~ _____ __ uu 
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Tab. J Adsorption von S-Lost an Hectorit 

y = b + mlnx Zeitbedarf für % Entgiftung 
(Sekunden) 

Probe Hectorit - Typ % Me b - m - r 50 % EXP 10%EXP O%EXP 

57 Hectorit unbeh . 8.99 .89 .856 9.818 
50 H + -Hectori t (W) 68.2 2.89 .971 7.7 3 

84 Ag+-Hectorit 4.23 28 .7 5.05 .992 1.5 -2 
506 Ag+ -Hectorit 3.9 29.3 5.17 .983 1.8 -2 
137 Cu + -Hectorit 1.20 Adsorption nicht nachweisbar 
387 Cu2+ -H ectori t 1.13 45.7 4.40 .942 3.8 - 1 
386 Zn2+ -Hectorit 2.55 72.5 2.32 .984 3.6 3 
234 Cd2+ -Hectorit 1.94 92.0 .60 .859 1.930 
235 Sn2+ -Hectorit .92 88.8 .79 .988 2.621 
153 Hg + -Hectorit Adsorption nicht nachweisbar 
388 Hg2+ -Hectorit Adsorption nicht nachweisbar 
237 Pb2+ -Hectorit 2.12 Adsorption nicht nachweisbar 
238 FeJ+ -Hectorit 2.26 Adsorption nicht nachweisbar 
167 Co2+ -Hectori t 2.17 85.8 1.01 .992 3.015 
166 Ni2+ -Hectorit 2.9 92.1 .58· .986 1.831 
251 CrJ+-Hectorit 1.75 88.7 .81 .995 6.720 

51 (C2 Hs).N+ -Hectorit 71.7 2.23 .884 1.6 4 
55 Pyridin-Hectorit 90.3 .69 .995 1.5 25 
56 Hexylamin-Hectorit 98.5 .12 .587 >100 

165 AglH-Hectorit 4.6 28.3 5.16 .997 1.5 -2 
212 AglH-Hectorit 5.34 26.9 5.13 .987 1.1 -2 

Variation des Metallbelags an Ag+ -Hectoriten 
284 Ag+ -Hectorit .24 91.7 .53 .939 2.734 
261 Ag + -Hectorit .43 89.8 .74 .999 2.923 
286 Ag + -Hectorit .62 81.1 1.20 .945 1.811 
267 Ag+ /H+ -Hectorit 3.79 27.7 5.08 .989 1.3 -2 
323 Ag+ -Hectorit 5.37 26.6 5.19 .990 1.1-2 
300 Ag+-Hectorit 6.61 45.3 4.53 .800 3.5 -1 

Versuche mit getemperten Hectoriten und anschließender Ag+ -Belegul1g 

489 Ag+-Hectorit 6.10 27 .3 5.15 .993 1.2-2 
490 Ag+-Hectorit 6.30 39.7 4.67 .925 1.1 -1 
506 Ag+ -Hectorit 4.69 29.3 5.17 .983 1.8-2 
507 Ag+ -Hectorit 2.83 Adsorption nicht nachweisbar 

Tab. 2 Adsorption von S-Lost an Montmorillonit 

2.738 
4.211 
4.1 1 
4.2 1 

3.4 3 
1.211 
1.4 59 
3.043 

5.532 
8.860 
2.342 
1.012 
1.4 50 

3.5 1 
2.7 1 

3.067 
1.1 47 
5.625 
3.3 1 
2.4 1 
2.4 3 

2.9 1 
5.8 2 
4.2 1 

2.043 
3.513 
3.0 2 
2.9 2 

3.3 4 
8.912 
2.266 
9.848 

1.1 37 
2.368 
5.447 
9.113 
2.556 

2.4 2 
1.9 2 

5.575 
8.852 
2.329 
2.3 2 
1.7 2 
2.2 4 

2.0 2 
4.9 3 
2.9 2 

y = b + mlnx Zeitbedarf für % Entgiftung 
(Sekunden) 

Probe Montmorillonit-Typ % Me b - m -r 50%EXP 10 %EXP O%EXP 

170 Ag+ -Montmorillonit 3.6 35.8 4.77 .963 5.1-2 2.2 2 1.8 3 
112 unbehandelt (Eurogel) 92.1 .62 .885 2.829 2.757 2.664 
116 H + -Montmorillonit 64.6 2.97 .829 1.1 2 9.4 7 2.8 9 
127 Ag+ -Montmorillonit 3.2 28.7 5.17 .996 1.6 -2 3.7 1 2.6 2 
248 Ag+ /H+ -Montmorillonit 3.3 36.8 4.76 .963 6.3 -2 2.7 2 2.3 3 

97 Cu2 + -Montmorillonit 1.2 82.5 1.38 .825 1.7 10 7.122 1.026 
432 Zn2+ -Montmorillonit 2.81 Adsorption nicht nachweisbar 
426 Cd2+ -Montmorillonit 2.10 Adsorption nicht nachweisba r 
425 Hg2+ -Montmorillonit Adsorption nicht nachweisbar 
416 Sn2+ -Montmorillonit 1.3 Adsorption nicht nachweisbar 
424 FeJ+ -Montmorillonit 2.4 Adsorption nicht nachwei bar 
419 Co2+ -Montmorillonit 2.3 Adsorption nicht nachweisbar 
418 Ni 2+ -Montmorillonit 2.6 Adsorption nicht nachweisba r 

61 Pb2+ -Montmorillonit 63.5 2.73 .968 1.4 2 3.4 8 1.3 10 
105 CrJ+ -Montmorillonit 2.1 70.2 2.25 .937 7.7 3 3.9 11 3.313 
100 Mn2+ -Montmorillonit 3.1 85.5 1.06 .894 3.5 14 7.930 9.834 
108 11 + -Montmorillonit 3.3 32.4 4.87 .999 2.7 -2 9.9 1 7.7 2 
109 VJ+ -Montmorillonit 82.3 1.32 .954 4.1 10 5.523 1.127 
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Bemerkungen 

Hectorit 1 h 400°C 
Hectorit 1 h 600 °C 
Hectorit 3 h 600 °C 
Hectorit 2 h 700°C 

Bemerkungen 

Wyoming Bentonite (Wards) 
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Tab. 3 Adsorption von S-Lost an weiteren Adsorbern 

y = b + mlnx Zeitbedarf für % Entgiftung 
(Sekunden) 

Probe Adsorber % Me b -m -r 50%6XP lO%EXP O%EXP Bemerkungen 

181 Ag+ -TonsilOpt. 1.68 34.9 4.62 .992 3.8 -2 2.2 2 1.9 3 
316 Ag+ -Tonsi l Opt. 4.33 29.4 4.98 .991 1.6 -2 5.0 1 3.7 2 
198 Ag+-TonsiIOpt. 6.04 34.3 4.78 .990 3.7 -2 1.6 2 1.3 3 
190 Ag+-Katalys. KSF/O 7.72 72.9 2.10 .958 6.2 4 1.513 1.815 
186 Ag+ -Katalys. KlO i.81 61.0 2.96 .947 4.1 1 3.1 7 9.0 8 
172 Bleicherde 96.9 1.96 .932 >100 
468 Kaolinit 88.0 .88 .997 6.218 3.838 3.4 43 
482 Ag+ -Kaolinit 4.83 45 .1 3.98 .999 2.9 -1 6.7 3 8.3 4 
483 Ag+ -Kaolinit .28 94.5 .42 .886 8.645 1.5 87 3.197 Kaolinit 1 h 600 °C 
510 Talk Adsorption nicht nachweisbar 
176 Aerosil 52.3 3.46 .995 1.9 0 2.0 5 3.6 6 
175 Ag+ -Aerosil 3.3 64.1 2.81 .937 1.5 2 2.3 8 8.2 9 
195 Ag+ -Kieselguhr .28 94.8 .37 .903 2.152 1.099 100 

71 Molsieb-10A 63.2 3.08 .785 7.1 1 3.0 7 7.8 8 Perl form 
72 Molsieb-l0A 31.9 4.95 .999 2 .6 -2 8.3 6.2 2 gemahlen 

522 H+-Molsieb-lOA 46.8 3.82 .999 4.3 -1 1.5 4 2.1 5 Perlf., NH4 C1->250°C 
184 Ag+ -Molsieb-10A .28 99.7 .03 .886 >100 Perl form 
527 Ag+ -Molsieb-l0A 3.2 65.7 2.36 .970 7.8 2 1.7 10 1.212 Perl form 
525 FeH -Molsieb-1 OA 2.40 38.6 4.45 .998 7.8 -2 6.2 2 5.8 3 Perl form 
529 Molsieb-l0A 99.1 .069 .720 >100 Perlform 12 h 81 % r.F. 
530 Ag+ -Hectorit 5.3 20.4 5.76 .999 5.9 - 3 6.1 0 3.5 1 12 h 81 % r.F. (Vergl. m. 529) 
106 Kieselgel-40A 56.9 3.13 .996 9.2 0 3.3 6 7.9 7 
191 Ag+ -Kieselgel-40A .34 51.5 1.46 .994 1.5 0 1.6 5 2.9 6 
268 Ag+ -Kieselgel-lOOOA 3.06 72.4 L03 .985 6.3 4 2.313 3.215 
113 Al20 3-aktiv 54.9 3.27 .999 4.5 0 9.3 5 2.0 7 
154 Ag+ -AI20 3-aktiv 1.0 Adsorption nicht nachweisbar 
466 Fasertonerde 90.3 .69 .993 2.125 2.950 5.556 
475 Ag+ -Fasertonerde 6.72 37.9 4.43 .992 6.5 -2 5.4 2 5.2 3 

69 Aktivkohle 71.5 2.06 .999 3.4 4 9.012 1.115 19 Aktivkohle 
70 Akktivkohle 60.6 2.86 .997 4.1 1 4.8 7 1.6 9 2g Aktivkohle 

142 Ag+ -Aktivkohle 2.3 52.6 3.47 .986 2.1 0 2.1 5 3.8 6 
171 Rotschlamm 99.7 .03 .758 >100 
406 Kationenaustauscher Absorption nicht nachweisbar 
402 Ag+ -Kationenaustauscher 4.6 64.7 2.87 .890 1.7 2 1.9 8 6.2 9 
465 Ti02 88.3 .83 .984 1.220 1.1 41 1.846 
474 Ag+-Ti02 2.35 94.1 .46 .995 4.145 9.186 2.097 
467 ZnO 88.4 .89 .917 6.618 2.638 2.143 
472 Ag+-ZnO .9 91.5 .62 .989 1.029 8.956 8.663 
227 AgCI frisch gefällt Adsorption nicht nachweisbar 

87 Ag20 frisch gefällt Adsorption nicht nachweisbar 
321 AgN03 gemahlen Adsorption nicht nachweisbar 

Tab.4 x Gramm Ag+-Hectorit (2.35% Ag) + .1ml S-Lost + 25ml n-Hexan, Kapazitätstests 
nach 20 Stunden. 

Ag+ -Smektid gebundenes S-Lost (oder ein 
Phosphorsäureester) kann mit Pyridin durch 
Verdrängungsadsorption quantitativ desor
biert werden. n-Hexan verhält sich dagegen 
annähernd inert, seine Adsorptionsenthalpie 
an Ag+ -Hectorit beträgt 11.8 KcallMol ge
genüber 20.8 KcallMol bei S-Lost. Die Rei
henfolge der Konkurrenzreaktionen hängt 
mit dem Dipolmoment der Suspensionsmit
tel zusammen und der Möglichkeit, Onium
komplexe auszubilden; weitere Abhängig
keiten sind noch unklar. 

Ag+ -Hectorit % Restgift 
Gramm mit Licht ohne Licht 

1.5 2.4 5.8 
1 12.2 13.6 

.6 51.2 55 .7 

.4 78.0 80.8 

.2 91.3 99.8 
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Kapazität ml /g 
mit Licht ohne Licht 

.065 .063 

.087 .086 

.081 .074 

.055 .048 

.043 .0008 

Der langsame Abbau von an Ag+ -Hec
torit gebundenem S-Lost gemäß 

[

AgCI ] Ton 
/CH2CH20H 

S ~C:H2CH2CI ads. 
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zu 2-Chlor-2'-hydroxydiäthylsulfid ist in 
Abb. 6 dargestellt . Neben der Kurve der 
Adsorption von S-Lost in n-Hexan ist die 
Desorption dieser Verbindung, ihres Mono
hydroxyderivats und die Summen kurve be i 
unterschiedlich langer Behandlung des 
Adsorbats in Pyridin eingetragen. (Insek
tizide) Phosphorsäureester werden im all 
gemeinen unzersetzt durch Pyridin eluiert. 

3. Adsorptionsversuche 
mit Kampfstoffen 

Die älteren Versuche mit TCAH als 
Adsorber sind in Abb. 8 zusammenge
stellt. Die Reaktionen verlaufen relativ 
langsam und bei HD, VX und HN-3 un
vollständig. Außerdem ist TCAH nicht 
stabil. 

% 

50 

Tab. 6 und Abb. 8 bis 12 zeigen die 
Ergebnisse mit Smektidadsorbern. Für 
Tabun, Sarin und S-Lost bleibt Ag+
Hectorit der wirksamste Adsorber, der 
Effekt eines Ag+ IH + -Kombinationspräpa
rates (mechanisches Gemisch) ist demgegen
über jedoch nur wenig abgeschwächt. VX 
und N-Loste werden nur von dem Kombina
tionspräparat stark adsorbiert , das sich somit 
tatsächlich als »universelles Entgiftungsmit
tel « erweist. Eine Optimierung der Adsorber 
konnte bei diesen Versuche n nicht durchge
führt werden. Beispielsweise wäre es wichtig 
zu erfahren, wie sich an Stelle des Gemi
sches ein H+-Ton verhält , der ansch ließend 
mit Schwermetallen belegt wird. Auch an
dere Kationen außer Ag+ sind wirksam, 
Abb. 10. Bei der dort ebenfalls eingetrage-

Tetramethyl-NHt 

Hectori t - Derivate 

o 5 

Abb.2 (oben) Adsorption von S-Lost an 
Hectoriten. Vgl. Tab. 1. 

100 

% 

Rest
gift 

50 

112 0 

10 Minuten 15 

Abb.3 (unten) Adsorption von S-Lost an 
Montmorilloniten. Vgl. Tab. 2. 

v3+ 

g+ 
Montmorillonit 

Ag+"Wyoming 1701 

Ag"W 
TI+ 
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nen Kurve für »Dutch Powder« ist zu be
merken, daß dieses AktivchlorlMgO-Prä
parat auch mit dem Suspensionsmittel 
reagiert. Grundsätzlich sollte auf dieses 
bisher übliche Dekontaminationsmittel aber 
nicht nur wegen sei ner mäßigen Reaktions
geschwindigkeit sondern auch wegen seiner 
korrosiven und gegebenenfalls toxischen 
Eigenschaften verzichtet werden. 

4. Adsorption insektizider 
Phosphorsäureester 

Insektizide Phosphorsäureester sind 
Mode llsubstanzen für phosphorhaltige 
Kampfstoffe. Darüber hinaus hat ihr Stu
dium Konsequenzen für Wech elwirkungen 
zwischen Böden und Pesti ziden, die Ent
wicklung von Formulierungsmitteln für 
Pestide und dergleichen mehr. 

Tab. 7 und Abb. 13 zeigen die Adsorp
tion von 19 insektiziden Phosphorsäure
estern an Ag+- Hectorit. In Tab. 8 und 
Abb. 14 sind Versuche mit Montmorillonit
Derivaten und Metasystox dargestellt, von 
dem das Thiono-Isomere schneller als das 
Thiol adsorbiert wird. Außerdem zeigen 
Phosphorsäureester an Molekul arsieben z. 
T. sehr hohe Adsorptionsgeschwindigkeiten. 
In Gegenwart von Wasserspuren werden 
jedoch die Strukturkanäle der Siebe blok
kiert und die Adsorption anderer Stoffe geht 
rapide zurück. 

Die Gleichgewichtsaufnahmefähigkeit 
von Ag+ - und FeH -Hectori ten für verschie
dene Phosphorsäureester ist in Tab. 9 dar
gestellt . Sie beträgt im Mittel 8.9. 1O- 'Mol /g 
bzw .. 22g/g für Ag+- Hectorit und .15g/g für 
FeH -Hectorit. Die Kapazitäten sind dabei 
nur wenig geringer als bei der Adsorption an 
lOA-Mole kularsieb (Versuche mit E 600 
und E 605) . Ag+ - und FeH -Hectorit unter
scheiden sich unsystematisch in ihrer Auf
nahmefähigkeit ; bei dem FeH -Derivat fällt 
auf, daß in einigen Fällen keine meßbare 
Adsorption stattfindet ohne daß sich hierbei 
eine einle uchtende Abhängigkeit von der 
Struktur de r Adsorbatmoleküle ergibt. 

Adsorptionsenthalpien ei niger ausge
wählter Verbindungen an Ag+ -Heclori t 
wurden gaschromatographisch nach der 
Methode von (7, 8) bestimmt (Säulenfül
lung: 100 mg Quarzsand + 65 mg Tonad
sorber) : 

E 605 
E 600 
63/ 105*) 
n-Hexan 
S-Lost 
O(CH2CH2Clh 

o 
C2 HsO,1I 

*): /P- O-C6 Hs 
C2HsO 

1.98.10' cai/ Mol 
2.06.10' caliMol 
1.98.10' cai / Mol 
1.18.10' cai/ Mol 
2.08.10' callMol 
1.03.10' callMo 

o 5 10 Minuten 15 

Bei de r Physisorption liegen die Adsorp
tionsenthalpien in der Größenordnung von 
Verdampfungsenthalpien, d. h. zwischen 103 
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bis 10' callMol. Bei der Chemisorption, die 
hier für die Giftadsorpt ionen zutrifft, wird 
die Größenordnung chemischer Reaktions
enthalpien erreicht, nämlich 10' bis 
105 callMol. 

Die Untersuchung von O,O-Diäthyl-O
(p-nitrophenyl)-thionothiolphosphat zeigt, 

daß an einem Ag+ -Hectorit ca. 55 % von 
diesem Ester innerkristall in sorbiert werden , 
23,5 % sind an den äußeren Oberflächen 
chemisorbiert. Ausschließlich innerkristallin 
gespeicherte Phosphorsäureester (unmodifi
zierter Hectorit) zeigen im Infrarotspektro
gramm nur die Banden des Smektids. Bei 

100~~7~15~4~17~1~1~~2~2~7=~=3~3=21~4=0~6~,4~8~2 ____ _ 

% 
-_ .. .L!..LAo-- - -195 

~~~~--------------~~--_4n Rest- 4 472 
gift 467 

Tab. 5 

50 

o 1 

~~~~---------------268 

5 10 Minuten 15 

~42 
176 

113 
71 

20 

Adsorption von S-Lost an Ag-Hectorit (5.55 % Ag) : Einfluß des Suspensionsmittels 

dem gleichen Versuch mit Ag+ -Hectorit 
lassen sich die durch Eigenadsorption des 
Hectorits nicht mehr überdeckten Banden 
des Phosphorsäureesters nachweisen (6). 
Bandenverschiebungen weisen auf einen 1t

Bindungskomplex zwischen Ag+ und Ester 
als für die Chemisorption maßgeblichen 
Bindungstyp hin . 

100r-__ ~~~~~~P~r~id~in __ 

% 

Rest
gift 

Dioxan 
----:~-------.:=::.Furan 

~=:::::~~====~~~TOluOI Xylol 
Acetanitri l 

~----~~='Cyclohexanon 
Äceton 

---""''-------Äthylaceta t 
Chloroform 

1~~~$~~~~~~~ger)ZQ\ L - -Tnchlorathyler 
On-Hexan 5 10 Minuten 15Dichlormethol 

352 

Abb. 4 (links) Adsorption von S-Lost an 
weiteren Adsorbern. Vgl. Tab. 3. 

Abb. 5 (rechts) Einfluß des Suspensions
mittels auf die S-Lost-Adsorption an Ag+
Hectorit. Vgl. Tab. 5. 

y = b + mlnx Zeitbedarf für % Entgiftung 
(Sekunden) 

Probe Suspensionsmittel b -m -r 50 % EXP 10%EXP O%EXP Dipolmoment 

352 n-Hexan 25.0 5.39 .997 9.7 - 3 1.6 1 1.0 2 0 
355 Methanol 27.2 5.09 .985 1.1-2 2.9 1 2.1 2 1.7 
359 Dichlormethan 32.5 5.02 .975 3.0 - 2 8.8 1 6.5 2 1.58 
364 Trichloräthylen 38.5 4.81 .923 9.1-2 3.7 2 3.0 2 1.78 
351 Chloroform 36.0 4.66 .990 5.0-2 2.6 2 2.2 3 1.18 
363 Äthylacetat 46.8 4.14 .942 4.6-1 7.3 3 8.1 4 1.82 
354 Aceton 45.7 3.86 .997 3.3 -1 1.0 4 1.3 5 2.81 
356 Cyclohexanon 46 .2 3.86 .998 3.7 -1 1.2 4 1.6 5 2.8 
353 Acetonitril 59.7 2.93 .997 2.7 1 2.2 7 6.7 8 3.44 
358 Xylol 60.8 2.84 .999 4.4 1 5.7 7 1.9 9 .34 
365 Toluol 68.2 2.72 .997 9.4 1 2.3 8 9.2 9 .34 
360 Furan 69.5 2.36 .962 3.8 3 8.910 6.212 .67 
361 Dioxan 72.9 2.13 .868 4.7 4 6.612 7.314 .45 
362 Pyridin 97.1 .21 .993 1.298 >100 2.26 
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5. Orientierende Tierversuche 

5.1 Versuche mil S-Lost 

Jeweils 10 männliche Albino Meer
schweinchen (380±50 g) wurden mit je 
5 mg S-Lost im 8 ereich der regie xiphoidea 
auf der enthaarten 8 auchhaut folgender
maßen begiftet: 

Gruppe 1: Dauereinwirkung des flächig 
aufgestrichenen Lostes. 

Gruppe 2: Lost nach 1 Minute mit 2 trok
kenen Zellstofftupfern entfernt. 

Gruppe 3: Lost sofort mit einer 2-3 mm 
starken Schicht von Ag+ -Hectorit bedeckt ; 
nach 1 Minute wie bei Gruppe 2 abgetupft. 

Gruppe 4: Lost auf eine zuvor plazierte 
Ag+ -Hectorit-Puderschicht als einzelner 
Tropfen aufgegeben; nach 1 Minute wie bei 
Gruppe 2 abgetupft. 

Tab. 6 Versuche mit Kampfstoffen 

Probe Adsorber Gift 

A) Versuche mit Tetracalciumaluminathydrat 

C4-1 TCAH GA 
C4-2 TCAH G8 
C4-3 TCAH VX 
C4-4 TCAH HD 
C4-5 TCAH HN-2 
C4-6 TCAH HN-3 

B) Versuche Ton-Adsorbern 

829 Hectorit, unbelegt GA 
819 Ag-Hectorit GA 
830 AglH-Hectorit GA 
820 Fe-Hectorit GA 
821 Zn-Hectorit GA 
823 Cu-Hectorit GA 
824 Ni-Hectorit GA 
825 Cr-Hectorit GA 
828 »Dutch Powder« GA 
89 Ag-Hectorit G8 
84 AglH-Hectorit G8 
83 AglH-Hectorit GB 
810 Ag-HectoritlBleicherde G8 
85 AglH-Hectorit VX 
826 AglH-Hectorit VX 
805 Ag-Hectorit VX 
8061 H-Hectorit VX 
8062 H-Hectorit VX 
8063 H-Hectorit VX 
8064 H-Hectorit VX 
8065 H-Hectorit VX 
815 Ag-Hectorit HD 
816 Ag-Hectorit HD 
814 AglH -Hectorit HD 
813 Ag-HectoritlBleicherde HD 
817 H-H ectorit HN -3 
811 Ag- Hectori tlB leicherde HN-3 
B12 AglH -Hectorit HN-3 
B006 AglH-Hectorit HN-2 
8021 H-H ectorit HN-2 
B022 Ag-Hectorit HN-2 
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Ergebnisse: 8ei der Gruppe 1 traten nach 
wenigen Stunden hochgradige Erytheme 
und Ödeme über der gesamten 8auchseite 
auf. Nach 12 Stunden senkte sich das Zen
trum ei n und begann sich blau zu verfärben. 
Es bildeten sich Nekrosebezirke von der 
Größe ei nes Fünfmarkstückes. 

Gruppe 2: Starke Erytheme und mittel
gradige Ödeme mit Ausbreitungstendenz. 
81aßgeiblich verfärbter Hautbezirk von 
hyperämischem Ring umschlossen. Nach 
2 Tagen pfenniggroße Nekrosebezirke. 

Gruppen 3 und 4: Nach 8 Stunden mä
ßiges Erythem und geri nggradiges Ödem. 
Die ödematösen Veränderungen klingen 
nach 24 Stunden ab, die Rötungen nach 
36 Stunden. Alle Veränderungen be
schränkten sich unmittelbar auf die Konta-

minationsstelle und waren nach 4 bis 5 Ta
gen abgeheilt. 

Abb. 15 zeigt das Ergebnis von Hautfalten
dicken-Messungen als Kriterium der jeweili
gen Hautschädigungen . Die bei Anwendung 
von Ag+ -Hectorit noch wahrnehmbaren 
Veränderungen entsprechen einer Intoxika
tion von ca. 5 bis 8 I-lg S-Lost, d. h. etwa 
1/ 1000 der applizierten Menge. 

5.2 Versuche mit VX 

Jeweils 6 männliche Wistar-Ratten 
(320±20 g) wurden in der Rückenlage fi 
xiert. Auf der enthaarten 8auchhaut wurde 
ein Plexiglasring fixiert, dessen Innenfläche 
von 3,4 cm2 als Applikationsort diente. 

Gruppe 1: Dauereinwirkung von 2 mg 
flächig aufgestrichenem VX. 

y = b + mim Zeitbedarf für % Entgiftung 
(Sek unden) 

b -m -r 50%EXP 10%EXP O%EXP 8emerkungen 

34.8 4.84 .963 4.3 -2 1.7 2 1.3 3 
31.9 5.01 .984 2.7 -2 7.9 1 5.8 2 
97.8 .16 .991 >100 
68 .8 2.50 .851 1.8 3 1.610 8.811 
35.9 4.61 .993 4.7 -2 2.8 2 2.4 3 
Adsorption nicht nachweisbar 

90.3 .91 .712 8.915 1.233 2.237 
24.9 5.24 .986 8.2 -3 1.7 1.1 2 
27.0 5.16 .993 1.1-2 2.7 1 1.9 2 
40.6 4.42 .964 1.2 -1 1.0 3 9.7 3 
29.8 5.09 .996 1.9 -2 4.9 1 3.5 2 
47 .7 4.32 .836 5.9 - 1 6.1 3 6.2 4 
70.0 1.86 .637 4.6 4 9.713 2.116 
80.3 1.47 .951 9.4 8 6.520 5.923 
95.7 .32 .971 3.762 >100 
24.2 5.34 .987 7.9 -3 1.4 1 9.3 1 
26.5 5.20 .993 1.1-2 2.4 1 1.6 2 
40.0 4.44 .995 1.1-1 8.7 2 8.3 3 LM = CCI. 
24 .6 5.30 .985 8.3 -3 1.6 1 1.0 2 
20 .3 5.76 .999 6.7 -3 9.4 0 5.8 
34.3 4.77 .999 3.7 -2 1.6 2 1.3 3 LM = CCI. 
80.9 1.65 .758 1.4 8 5.118 2.221 
51.5 3.65 .979 1.5 0 8.8 4 1.3 6 .5g Adsorber 
39.5 4.65 .960 1.0 - 1 5.8 2 4.0 3 .75g Adsorber 
33.9 4.97 .981 3.9 -2 1.2 2 9.1 2 LOg Adsorber 
31.0 5.10 .986 2.4 -2 6.2 1 4.4 2 1.5g Adsorber 
24.0 5.30 .985 7.5 -3 1.4 1 9.3 1 2.0g Adsorber 
23.7 5.31 .985 7.1 - 2 1.3 1 8.6 1 
32.5 5.00 .987 3.0-2 9.0 1 6.6 2 LOg Adsorber 
35.1 4.97 .950 5.0-2 1.6 2 1.2 3 
24.9 5.29 .988 8.6 -3 1.7 1 1.1 2 
63.9 2.58 .990 2.1 2 1.2 9 5.7 10 
35.4 4.65 .998 4.3 -2 2.3 2 2.0 3 
47.3 4.09 .936 5.2-1 9.2 3 1.0 5 
28.9 5.11 .998 1.6 -2 4.0 2.9 2 
27.1 5.21 .996 1.2 -2 2.6 1.8 2 
27 .1 5.20 .996 1.2 - 2 2.7 1.8 2 
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Gruppe 2: wie Gruppe 1, aber 4 mg VX. 
Gruppe 3: .5 bis .6 g H+-Hectorit, an 

dem kurz zuvor 5 Gew.- % VX adsorbiert 
war, wurden 120 Minuten in den mit Dek
kein versehenen Ringen einwirken gelassen . 

100 

% 

Rest-
gift 

50 

0 100 

Abb.6 (oben) Adsorption von S-Lost an 
Ag+ -Hectorit in n-Hexan und Desorption in 
Pyridin . 

Gruppe 4: Wie bei Gruppe 3, aber mit 
unmodifiziertem Hectorit als Träger von 
5 Gew.- %VX. 

Gruppe 5: 4 mg VX wurden 15 Sekun
den ei nwirken gelassen, danach mit H + -Hec-

Minuten 200 Min. 

Abb.7 (oben rechts) Adsorption ver-
schiedener Kampfstoffe durch TCAH. Vgl. 
Tab. 6. 

Tab. 7 Adsorption von insektiziden Phosphorsäurees tern an Ag+ -Hectorit (5 .55 % Ag) 

y = b + mlnx Zeitbedarf für % Entgiftung 
(Sekunden) 

Probe Phosphorsäureester b - m - r 50 % EXP lO % EXP O% EXP 

334 Metasystox 15.3 8.34 .999 4.0-4 4.8 - 2 1.6 - 1 
331 41/157 21.3 5.68 .999 6.5 - 3 7.3 0 4.3 1 
336 Dimefox 21.9 5.61 .996 6.6 -3 8.3 0 4.9 1 
344 Sulfotepp 22.4 5.52 .992 6.8-3 9.4 0 5.8 1 
346 OMPA 26.8 5.19 .991 1.1 - 2 2.6 1 1.8 2 
330 Parathion 17.2 4.93 .999 4.3 -3 3.3 0 1.8 1 
349 Rogor 26,3 4.91 .968 8.0-3 2.7 1 2.1 2 
327 DFP 30.3 4.91 .991 1.8 -2 6.3 1 4.8 2 
343 Lebaycid 28.3 4.90 .984 1.2 -2 4.2 1 3.2 2 
329 Paraoxon 36.9 4.90 .911 6.8 -2 2.4 2 1.9 3 
332 63/105 27.3 4.89 .973 9.6 - 3 3.4 1 2.6 2 
328 DDVP 30.0 4.80 .985 1.6 - 2 6.5 1 5.2 2 
342 Trithion 33.5 4.76 .997 3.1-2 1.4 2 1.1 3 
340 Metasystox-i . 40.7 4.64 .929 1.3 -1 7.4 2 6.4 3 
335 Thimet 62.1 2.98 .808 5.8 1 3.9 7 1.1 9 
324 Systox 44.9 4.32 .841 3.1-1 3.3 3 3.3 4 
333 Foli thion 55 .3 4.01 .764 3.7 0 8.0 4 9.8 5 
337 Disyston 77.1 1.84 .726 2.4 6 6.3 15 1.4 18 
341 Phosdrin 84.6 1.28 .798 5.011 1.7 25 4.128 
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torit überdeckt. Überschüssiger Entgiftungs
puder wurde durch sofortiges Umdrehen des 
Tieres und Abklopfen entfernt. Dabei blieb 
ein dünner, nicht zusammen hängender 
Puderfi lm übrig, in einigen Fällen war fast 

100 
HN-3 

% 
vx 

Rest-
gift 

50 HO 

I. Minuten 8 

Abb.8 (unten) Adsorption von S-Lost an 
Ag+- und H+Hectorit bzw. an Bleicherde. 
Vgl. Tab. 6. 

100 

% 

Rest-
gift 

50 
S-Lost 

0 2 I. Minuten 8 
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Tab. 8 Adsorpt ion von Metasystox an schwermetall belegten Smektiden (außer Ag+, vgl. Tab. 7) 
und andere Versuche 

Probe Adsorber % Me 

374 PbH -Hectorit 2.12 
Pb2 + -H ectori t 2. 12 

439 Cu2 + -Hectorit 1.13 
CuH -Hectorit 1.13 
PbH -Montmorillonit 

381 PbH -Montmorillonit 
421 ZnH -Montmorillonit 2.81 
420 SnH -Montmorillonit 1.3 
429 CdH -Montmorillonit 2.1 
423 CoH -Montmorillonit 2.3 
422 NiH -Montmori llonit 2.6 
427 FeH -Montmorillonit 2.4 
428 HgH -Montmori llonit 

Zusätzliche Versuche: 

440 ZnH -Montmorilioni tlD DVP 2.81 
118 H+ -Montm.lMetas.- i 

A dsorption an Na+ -Molekularsieb-JOA: 

74 DDVP 
75 DFP 
78 Systox 
80 Paraoxon 
73 Parathion 

Abb.9 (unten) Adsorption von N-Losten 
an Ag+ - und H+ -Hectorit bzw. an Bleich
erde. Vgl. Tab. 6. 

Abb. l0 (unten rechts) Adsorption von 
Tabun an Hectoritderiva ten und Dutch 
Powder. Vgl. Tab. 6. 
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% 
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y = b + mlnx Zeitbedarf für % Entgiftung 

b 

85. 1 
98.2 
43.0 
69.3 
33.5 
77 .3 
32. 1 
33.3 
33. 1 
36.9 
43.3 
36.9 
46.9 

40.6 
64.8 

2.9 
32.6 
45.4 
54.8 
63.4 

0/0 

Rest
gift 

- m 

1.18 
.12 

4.61 
2.87 
4.88 
2.59 
4.72 
4.66 
4.71 
4.49 
4.07 
4.65 
4.44 

4.28 
2.68 

5.05 
4.93 
4.30 
3.36 
2.73 

(Sekunden) 
- r 50 %EXP 10%EXP O%EX P Bemerkungen 

.900 8.8 12 5.127 2.531 Thiono-Komponente 

.989 >100 Thiol-Komponente 

.909 2.2-1 1.2 3 1.1 4 Thiono-Komponente 

.726 8.4 2 9.6 8 3.110 Thiol-Komponente 

.993 3.4 -2 1.2 2 9.6 2 Thiono-Komponente 

.730 3.8 4 1.9 11 9.4 12 Thiol-Komponente 

.983 2.3 -2 1.1 2 9. 1 2 nur Thiono- Komp. gemessen 

.985 2.8 -2 1.5 2 1.3 3 nur Thiono-Komp. gemessen 

.991 2.8 -2 1.4 2 1.1 3 nur Thiono-Komp. gemessen 

.995 5.4 -2 4.0 2 3.7 3 nur Thiono-Komp. gemessen 

.996 1.9 -1 3.6 3 4.2 4 nur Thiono-Komp. gemessen 

.990 5.9 -2 3.2 2 2.8 3 nur Thiono- Komp. gemessen 

.972 6.0-1 2.9 2 2.4 3 nur Th.iono-Komp. gemessen 

.997 1.1 - 1 1.3 3 1.3 4 

.930 2.5 2 7.5 8 3.1 10 

.992 3.2-41 7.8 -7 3. 1 2 

.995 2.9-2 9.8 1 7.5 2 

.896 3.4 - 1 3.7 3 3.8 4 

.988 4.2 0 6.2 5 1.2 7 

.970 1.4 2 3. 1 8 1.210 

'e:::::::- ' -_ Dutch powder. __ ._.--
---'--JL 

'- .. - . 
'- "-

50 \' 

\~ 
\ "" 

~ N · - I 

Tabun 

~
-~ 

o 

\ '''. \ \ '''Fe 
\ . "'" 

"'\ \ Cu '" 
Zn\ \ "" 

~g/H \ " 
' ...... ........ . _. 

1 2 

............. . '- . 
4 Zeit (Minuten) 8 
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Tab. 9 2 Gramm Absorber + .1ml Phosphorsäureester + 25ml n-Hexan; Kapazitätstest 
nach 20 Stunden. 

Ag+ -Hectorit (5.33 % Ag) Fe3+-Hectorit (2.3 % Fe) 
Phosphor- g Ester Mol Ester Mol Ester g Ester 
säureester 100g Ads. g Adsorber MoIAg+ 100g Adsorber 

X 10' 

DFP 13.6 7.4 1.5 21 
DDVP 14.3 6.5 1.3 38 
SK 1/22 29.4 9.6 1.9 10 
41/157 39.7 15.3 3.1 35 
63 /105 27.4 11.9 2.4 3 
Metasystox*) 37.4 16.3 3.3 40 
Lebaycid 16.4 5.9 1.2 0 
Dime(ox 29.6 19.2 3.9 28 
Systox*) 21.4 8.3 l.7 11 
Disyston 27 .1 9.9 2.0 15 
Rogor 13.4 5.9 1.2 8 
Sulfotepp 14.8 4.6 .9 0 
Phosdrin 2.5 1.1 .2 0 
Dipterex am Adsorber zersetzt 
E605 16.8 5.8 1.2 19 

17.9 6.2 -**) 
E600 26.9 9.8 2.0 18 

30.1 10.9 -**) 
Folithion 28.6 JO.3 2.1 4 
Metasystox-i 24.8 10.8 2.2 32 
Thimet 13.3 5.1 1.0 11 
Trithion 19.7 5.8 1.2 0 

*) Haupt-Isomeres 
**) Adsorption an 10-A-Molekularsieb 

Tab. 10 Erythrocyten-Cholinesterase- Hemmung von Wistar-Ratten nach VX-Begiftung 

Gruppe Tier 24 h nach Versuch 48 h nach Versuch 
Nr. Nr. Hemmung Letaleffekt Hemmung Letaleffekt 

% % 

1 87 76 
2 86 73 

3 
3 88 84 
4 79 8 1 
5 73 60 
6 73 66 

7 79 + 
8 + + 

4 
9 + + 

10 82 78 
11 + + 
12 76 + 

13 + *) + 
14 77 + 

5 
15 + *) + 
16 84 + 
17 + + 
18 79 + 

6 19 34 ? ? 

*) Entgi ftungspuder wei tgehend abgeschüttelt 
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Abb.l1 Adsorption von Sarin an Ag+
und H +Hectorit bzw. an Bleicherde. Vgl. 
Tab. 6. 

Abb.12 Adsorption von VX an Ag+
/H+-Hectorit. Vgl. Tab. 6. 
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die gesamte Pudermenge abgefallen. Nach 
2 Minuten wurde die betroffene Hautstelle 
mit einem trockenen, danach mit einem 
alkoholgetränkten Zellstofftupfer entgiftet. 

Gruppe 6: Es wurden zunächst ca .. 5 g 
H+ -Hectorit in den Ring gegeben, danach 
4 mg VX als einzelner Tropfen auf die 
Puderschicht. Entgiftung nach 2 Minuten 
wie bei Gruppe 5. 

Ergebnisse: 4 mg VXrrier entsprechen ca. 
12 mg/kg Ratte. Bei einer mittleren letalen 
Dosis von .15 mg/kg wurden die Tiere also 
mit der 80fachen LDso begiftet (!) . ' 

' O,plI ' " ' I C, ,, 
I SIILleup 11 0 "' I"A 

J""O',I'" 
~ 0 ..... .. . 
S tili •••• 
1 .1 11 11 
1 U IIO' 
• Sk lln 
t l,."c l. 

10 DDY' 

" "'h.,I'" '' I, T,,""'" 
" 5,"1' ,,,. .. ,,",." 
I' '.L,tru, .. 
1011", ,,,,, , 
' IOt ' , I'I" 

~ , U 2 

----+ Reaktionszeit [MinJ 

" 

Abb. 13 (oben) Adsorption von insektizi
den Phosphorsäureestern an Ag+ -Hectorit. 
Vgl. Tab. 7. 

Abb.14 (oben rechts) Adsorption von 
Metasystox (Thiono- Komponente) an 
Montmorillonit und anderen Adsorbern . 
Vgl. Tab. 8. 

mm 

4 8 12 
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Alle Tiere der Gruppen 1 und 2 verende
ten nach 21 bzw. 16 Minuten. Der Wir 
kungseintritt wurde nach 18 bzw. 13 Minu
ten beobachtet. Nach einer kurzen Phase 
akuter Atemnot tr.at der Tod etwa 2 bis 
3 Minuten nach dem Wirkungseintritt in
folge Vers agens der Atemtätigkeit ein . 

Für die Tiere der Gruppen 3 bis 6 wurde 
die Cholinesterase- Aktivität von E rythrocy
ten nach der Delta-pH-Methode von Mein
ecke und Öttel (9) 24 Stunden vor dem Ver
such und 24 bzw. 48 Stunden danach be
stimmt, Tab. 10. 

Von der Gruppe 3 überlebten alle Tiere, 
bei Gruppe 4 nur Tier Nr. 10 bis zum Ablauf 
von 48 Stunden. In beiden Gruppen ergaben 
sich erhebl iche Senkungen der Enzymaktivi-

100 

% 

Rest
gift 

50 

ROlSchlamm ; Kind c1 · ..ou.- 'OOO ; Pb- Ki(:sc! gtl -1000) 

o 5 10 Minuten 15 

Abb. 15 (unten) Hautfaltendicken-Mes
sung (Gruppenmittelwerte) von Albino
Meerschweinchen nach S-Lost-Begiftung. 
Nach G. Meyer. 

e2 
Gru e3 
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täten. Von Gruppe 5 lebten 3 Tiere 24 Stun
den nach der Begiftung, allerdings bei stark 
geschwächtem Allgemeinbefinden. Bei den 
rest lichen Tieren war das Entgiftungsmittel 
beim Abklopfen weitgehend verloren ge
gangen. 

[n Gruppe 6 überlebte nur das Tier 
Nr. 19 24 Stunden. Das Tier Nr. 24 war 
während des Versuchs durch Streß verendet. 
Bei den restlichen Tieren trat der Tod etwa 
30 Minuten nach der Begiftung ein. 

Eine Beurteilung dieser orientierenden 
Versuche ist wegen der zu hoch angesetzten 
Intoxikation und der noch mangelhaften 
Technik (herabfallendes Entgiftungsmittel, 
schlechte Verteilung des VX-Tropfens im 
Puder bei Gruppe 6) schwierig, und es ergibt 

Abb. 16 Apparatur zur Messung der De
sorption von DFP über die Gasphase. 

--

n-Hexan 
(gekühlt) 

24 Normalwerte Stunden 48 

65 



Mineralogische Adsorber 

sich die Forderung, die Formulierung des 
Entgiftungspuders für die Verwendung als 
Hautschutzmittel zu verbessern. Die Ergeb
nisse von Gruppe 3 könnten zunächst mit 
dem geringen Dampfdruck von VX erklärt 
werden, das aus diesem Grunde trotz der 
hier vorliegenden etwa 500fachen LDso nur 
sehr geringe Wirkung zeigte. 

Zur überprüfung der Desorptionsmög
lichkeiten von absorbiertem Kampfstoff 
übe r die Gasphase wurde daher DFP als ein 
Phosphorsäureester mit besonders hohem 
Dampfdruck in der Apparatur Abb. 16 fol
gendermaßen getestet: 

.1 ml DFP wurden zunächst als solche in 
dem Spitzkolben verdampft und durch 
Istündiges Durchsaugen von Stickstoff 
durch die Kapillare in dem mit Kohlensäure
schnee gekühlten Reagenzglas in n-Hexan 
aufgefangen und gaschromatographisch be
stimmt (Blindwert, 100 %). Der Versuch 
wurde wiederholt nachde m die Glasfritte 
mit zunächst 2 g unmodifiziertem Hectorit , 

Die seltene Naturerscheinung des »Dia
mantenstaubs« entsteht, wenn der Himmel 
nahezu wolkenlos ist und eine Kältewelle 
heranzieht. Die Presse konnte am 2. Januar 
von solchem »Diamantenstaub« berichten, 
wie er über Kasse l am Neujahrstag 1979 im 
Sonnen licht flimm erte, hervorgerufen durch 
Eiskristalle, im Verein mit Schneesternen als 
glitzernde Prismen in der Luft schwebend. 

Tatsäch lich erreichte die Kältewelle vom 
Norden her am Samstag, dem 30. 12. 78, die 
Linie Köln-Kassel mit Temperaturen um 
den Gefrierpunkt, sank zum Silvestermor
gen auf minus 1.2,6 Grad und abends auf 
minus 17 ,1 Grad. Am Neujahrsmorgen wur
den dann mit minus 19,6 Grad die Tiefst
werte ermittelt . Der prächtige Sonnenschein 
bei fas t wolkenlosem Himmel entschädigte 
dann für die knisternde Käl te. 

Ei ne gleichartige Beobachtung wurde im 
Jahr 1812 in der Stadt Warnsdorf in Nord
böhmen beschrieben, und zwar von Aloys 
Palme vor mehr als einhundert Jahren, ein 
Chronist, der solche »Historischen Denk
würdigkeiten « a us verschiedenen Jahrhun
derten sammelte. 

Darin heißt es : »Den 15 . November 
abends 6 Uhr war bei wolkenl osem Himmel 
eine sonderbare Lichterscheinung zu sehen; 
eine weißgrün liche große Feuerrnasse 
durchströmte die Luft, welche am Himmel 
rot anschlug und einige Minuten dauerte, auf 
welche nach fünf Minuten zwei starke Don
nerschläge erfolgten. Diese Erschei nung war 
in ganz Deutschland zu sehe n; es fi el gleich 
darauf furchtbare Kälte und Schnee ein, 
durch welche Napoleons Heere in Rußland 
ihren Untergang fanden.« 
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danach mit 2 g Ag+ -Hectorit beschickt war. 
Schließlich wurden bei leerem Spitzkolben 
jeweils 2 gunmodifizierter und Ag+ -Hec
torit , an die kurz zuvor .1 ml DFP gebunden 
waren, in dem N2 -Strom behandelt. 

Ergebnis: Unbehandelter Hectorit bindet 
DFP praktisch nicht. Bei den Versuchen mit 
Ag+- Hectorit lagen die durchgelassenen 
DFP-Mengen dagegen in der Nähe der 
gaschromatogTaphischen Nachweisgrenze. 
Durch diesen Versuch wird auch das Ergeb
nis des VX-Tierversuches, Gruppe 3, aufge
wertet. 

Das vorgetragene Material weist einen 
deutlichen Weg zur Entwicklung wirksamer 
Entgiftungsmittel für chemische Kampfstof
fe. Zahlreiche Detailprobleme harren noch 
der Bearbeitung. 

Entscheidend ist, daß man sich nicht mit 
dem Vorhandensein der Schreckensmittel 
Kampfstoffe abfindet, sondern dagegen mit 
den Mitte ln der Naturwissenschaft , aber 
auch mit artikulierter Empörung angeht. 

» Diamantenstaub« 
leuchtete Napoleons 

Untergang ein 

von 
Albin F. Fischer, Kassel 

InstiM fur historische KJimageschichte 

Wie bekannt, zog Napoleon mit seiner 
»Grande Armee « in Stärke von 550000 
Mann im Sommer 1812 gegen Moskau und 
den Zaren. Napoleon blieb auch in diesem 
Jahr wie überhaupt während seiner europäi
schen Kriegszüge ohne Wetter-Fortune. In
folge nassen Jahres gab es in seinen nach
schubbasen Preußen und Österreich beson
ders schlechte Ernten, die sich sogar zu Hun
gerjahren für die Bevölkerung auswuchsen. 
Die Moskowiter zeigten kein Kapitulations
verständnis und steckten ihre Metropole in 
Brand. Napoleon mußte zum Rückzug bl a
sen, der in dem bitterkalten Winter zur 
größten Niederl age in der Geschichte führte : 

Gewaltige Schneestürme und vereiste 
Wege, Hunger, Frost und Epidemien demo
ralisierten und dezimierten die Reste seiner 
einst stolzen Armee, ständig von Kosaken 
attackiert und überfallen. Nur rund 50000 
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Mann übe rlebten diese grausame Winterka
tastrophe. Allein von 15 800 Württember
gern kamen nur 150 über die Beresina zu
rück. 

Denkwürdig auch dies: Ebenfalls am 15 . 
Novembe r 1941 brach über die deutsche 
Angriffsarmee vor Moskau eine gleiche 
Winterkatastrophe herein. Berei ts die aller
erste Frostnacht offenbarte die Schwäche 
der Truppe: Ohne feste Winterkleidung er
froren buchstäblich alle hochtrabenden 
Blitzkriegstrategien, blieb im meterhoch ge
frorenen Schlamm alles fahrende Gut vom 
Krad bis zum Panzer stecken und mußte 
fluchtartig »hinterlassen« werden. Die Frage 
nach erke nnbarer Vorsorge für damals wie 
auch heute wird stets aktuell bleiben. 

Schon diese erste Witterungsbarriere im 
russischen Kriegswinter 1941/42 war bereits 
die Wende des Krieges für die Deutschen, 
nicht erst der allzu oft und immer wieder 
apostrophierte »Kampf um Stalingrad« im 
russischen Kontinentalwinter 1942/43, der 
ebenfalls nur durch Kälte und Schnee ent
schieden wurde. 

Zieht man die kürzlich hereingebrochene 
Kälte- und Schnee-Katastrophe in Däne
mark und Sch leswig-Holstein zum Vergleich 
heran, so wird das Ausmaß der Rückzugs
miseren für Napoleons und Hitlers Heere in 
Rußland erst voll bewußt. Beide Strategen 
haben nicht beachtet, daß Menschen und 
Technik früher wie heute und auch künftig
hin den Elementen immer wieder schutzlos 
gegenüberstehen . Dies noch heute in mo
dernen Staaten, die es sich zugute halten, 
die entscheidenden Probleme der Zukunft 
voraussehen und auch lösen zu können ... 
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Dr. Julius Nagy 

Die "beschränkte 
Rationalität" 

und die 
Katastrophenvorsorge 

Den »Preis für ökonomische Wissen
schaften in E rinnerung an A I/red Nobel« er
hielt 1978 ein Gelehrter, dessen For chun
gen die traditione llen G renzen der Ökono
mie weit überschritten und dessen Thesen 
die traditione lle Wirtschaftstheorie auf ein 
breiteres Fundament geste llt haben. Herbert 
Alexander Simon ist für seine »bahn bre
chende Forschung über Entscheidungspro
zesse in Wirtschaftsorganisa tionen« geehrt 
worden. 

Wie ein rote r Faden zieht sich durch die 
VerÖffentlichungen des amerikanischen Pro
fessors die - auf den ersten Blick recht 
simpel scheinende - These über die be
schränkte Denkfähigkeit des Menschen I). 
Wie er be tont , laufen die kognitiven Prozes
se - wie e twa das Wahrnehmen, Erinnern , 
Vorste llen, Denken und das schlußfolgernde 
Denken - nicht so ab, wie e den Erforder
nissen der »objektiven Rationalität« ent 
SpreChen würde. Für dieses Phänomen führ 
te er die Bezeichnung »beschränkte Ratio
nalität« ein . 

Simon Ansatz und sei ne Erkennt nis e 
haben auch die ökonomisch ausgerichte te 
Katastrophenforschung be fruchtet. Die Be
deutung seiner Lehre in diesem Bereich ist 
leiChter nachzuzeichnen, wenn man sich ver
gegenWärtigt, welche kognit iven Fähigkeiten 
die traditione lle Wirtschaftstheorie dem 
Menschen zuschre ibt , und wenn man be
denkt , wie stark das wirkliche Handeln der 
MenSChen von diesem Ideal bi ld abweicht. 

Die Rationalitätsannahme der traditio
nellen WIrtSChaftstheorie 

Simon faßt seine Beobachtungen wie 
f?lgt zusammen: »Insgesamt weicht das tat
sachliche Verha lten in mindestens dre i Be-
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ziehungen von der obj ektiven Rationalität 
ab: 
1. Rationalitä t verl angt vollständiges Wissen 
und restlose Vorausberechnung der Folgen 
jeder E ntscheidung. Tatsächlich ist das Wis
sen davon immer fragmenta risch. 

2. Da die Folgen erst in der Zukunft liegen, 
muß Phantasie den Mangel an sicherer E r
fahrung ersetzen und den Folgen Werte zu
messen. Aber Werte lassen sich nur schlecht 
im voraus einschätzen. 

3. R ationalität ve rlangt eine Wahl unter al
len möglichen Verhaltensweisen. Tatsäch
lich kommen dem Wählenden nur ehr weni
ge Alte rnativen zum Bewußt ein .«2) 

Bereits aus diesem kurzen Z itat wird er
sichtlich, daß die traditionell e Theorie den 
Wirtschaftssubjekten - seien es U nterneh
mer o. a . - sozusagen übermenschliche 
Denkfähigkeit zuschreibt . Dafür werden ge
wöhnlich zwei Argumente ins Feld geführt. 
Erstens: Die Theorie diene als Grundlage 
für die unte rnehmenspolitische oder wirt
schaftspolitische Beratung; sie habe al 0 im 
wesentlichen normativen Charakte r. Zwei
tens: Der Druck des Wettbewerbs zwinge 
die Wirtschaftssubjekte zu objektiv rationa
lem Verhalten ; bei der Anpassung an neue 
Daten spiele die Methode des »Versuchs 
und Irrtums« - die für die Psychologen die 
e infachste Form des Lernens darste llt -
eine entscheidende Rolle. So seien nicht-op
timale Lösungen lediglich als Übergangser
scheinungen zu werten ; die Theorie habe 
also tendenzie ll auch e inen deskriptiven 
Charakter. 

Die Kritik an den traditione llen Annah
men der Ökonomie hat relativ früh , noch vor 
Simon, eingesetzt. Es war jedoch, wie Kirsch 
so treffend formuliert, eine »wohlwollende« 

Kriti k: Sie diente der Korrektur, ohne das 
Fundament e rnsthaft in Frage zu ste llen3 ) . 

Erst die Veröffentlichung des »Adminis tra
ti ve Behavior« brachte e inen grundlegenden 
Wandel. 

Wenn es um die Abwehr von Unfä llen 
oder Katastrophen geht , fällt auf den Opti
mismus der traditione llen Wirtschaftstheoric 
ein dunkler cha tten. Zum einen ist bei Ka
tastrophen das Lehrgeld - defin itionsgemäß 
- ungewöhnlich hoch. Zum anderen kann 
der Lernprozeß des Versuchs und Irrtums 
für die unmitte lbar Betroffenen unter Um
ständen nicht einmal in Gang kommen. Dies 
ist immer der Fall , wenn durch einen Unfa ll 
oder e ine Katastrophe das Leben des Indivi
duu ms oder einer Mehrheit von Individuen 
ausgelöscht wird. 

Z u den konstruktiven Kritikern der tra
ditionellen A nnahmen der Wirtschaftswis
sen chaft müssen auch jene Forscher gerech 
net werden, die sich der Beantwortung der 
Frage widmeten: Wie verhalten sich die 
Menschen, wenn Naturgefahren, extreme 
Naturere ignisse oder Katastrophen drohen? 
Den Forschern ging es nicht nur darum, die 
Rationalitä tsannahme zu widerlegen, son
dern auch darum, Regelmäßigkei ten des be
schränkt rationalen Verhaltens aufzudecken. 

Einige Regelmäßigkelten des be
schränkt rationalen Verhaltens bei der 
Katastrophenvorsorge 

Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die 
Katastrophenfor chung - vor allem in den 
Vereinigten Staa ten von Amerika - sich in
ten iv zu entwickeln begann, waren die Hu
manökologen die e rsten, die Simons Lehren 
nutzbar gemacht haben"). Später, in den 
siebziger Jahren, ist e ine höhere Entwick
lungsstufe erre icht worden, a ls e inige Wis
senschaft ler - mit Erfo lg - versuchten, die 
E rgebnisse, die die H umanökologen durch 
Feldforschung, und die A ussagen, die die 
Psychologen in Laborexperimenten gewon
nen haben, im Lichte der Lehre über die be
schränkte Rationalität mite inander zu ver
schmelzenS

). Einer dieser Wissenschaftl er, 
de r Ökonom Kunreuther, wandte sich gleich
zeitig der Frage zu : Warum ver ichern sich 
vie le Leute nicht gegen eventue lle Katastro
phenschäden? Die E rklärung dieses merk
wür.digen Verhaltens fand er in der be
schrä nkten Rationalitä t der Akteure6 ) . 

Im fo lgenden wird über einige Regelmä
ßigkeiten, die in diesen Untersuchungen zu
tage gefördert wurden, berichte t. Die Aus
sagen werden, um die Ober icht zu erle ich
tern , um fünf Fragen gruppiert. 

Wie wird die Wahrscheinlichkeit eines 
Ereignisses von den Wlrtschafts
subjekten abgeschätzt? 

Nehmen wir an, d.aß der Wasserstand in 
e inem G ebie t während e iner langen Beob-
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achtungszeit durchschnittlich in jedem zwan
zigsten Jahr ein bestimmtes Niveau über
steigt, was katastrophale Folgen nach sich 
zieht . Die relative Häufigkeit dieses Ereig
nisses ist 1/ 20 = 0,05 . Aufgrund dieser Da
ten wird der Statistiker, solange er keine 
weiteren Angabe n erhält , mit einer Wahr
scheinlichkeit von 0,05 rechnen. Will nun 
der Ökonom - der sich im Rahmen der tra
ditionellen Theorie bewegt - die Handlung 
der Wirtschaftssubj ekte prognostizieren, 
geht er davon aus, daß diese ebenfa lls mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 0,05 kalkulie
ren. Und auch in viel komplizierteren Fällen 
wird er so verfahren, als wäre jeder Mensch 
ein geübter Statistiker und als hätte er zu 
sämtlichen relevanten Daten Zugang und 
scheute nicht die Mühe, die die Informa
tionsbeschaffung und -verarbeitung verur
sacht. 

Dank der humanökologischen und psy
chologischen Forschung wissen wir heute, 
daß zwischen der mit wissenschaftlichen Me
thoden errechneten Wahrscheinlichkeit und 
der - auch von inte lligenten und gebildeten 
Leuten - intuitiv empfundenen Wahrschein
lichkeit eines Ereignisses in manchen Fällen 
wesentliche Unterschiede vorliegen. Wir 
sind sogar imstande, in einigen Fällen vor
auszusagen, wann die Wahrscheinlichkeit in 
der Regel unter- bzw. überschätzt wird. 

Die Wahrscheinlichkeit eines Umwelter
eignisses wird unterschätzt, wenn das Ereig
nis schwer vorstellbar ist. Sind in einem Ge
biet in letzter Zeit Hochwasser von x Meter 
Höhe registriert worden, so halten die An
wohner eine noch größere Flut in der Regel 
für völlig unwahrscheinlich: Sie sind »Ge
fangene ihrer eigenen Erfahrungen« (Ka
tes) . - Eine andere Regelmäßigkeit : Wenn 
in einem Jahr ein Gebie t durch eine Flut 
heimgesucht wird, werden die Leute die 
Eintrittswahrscheinlichkeit des katastropha
len Ereignisses für das unmittelbar darauf
folgende Jahr wesentlich unterschätzen. Es 
ist so wie beim Roulett : Wenn die Kugel bei 
dem einen Spiel - sagen wir - auf der Num
mer zehn stehengeblieben ist, meinen viele 
fälschlicherweise, bei dem nächsten Spiel 
werde die Zehn sicherlich nicht noch einmal 
gewinnen. 

Es gibt auch entgegengesetzte Tenden
zen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit von 
spektakulären Ereignissen, wie z. B. Feuer, 
wird gewöhnlich überschätzt . Solche Fälle 
bleiben nämlich in der Erinnerung eher haf
ten , und dadurch wird das Ergebnis der 
»Wahrscheinlichkeitsrechnung« verfälscht. 
Ebenso wird solchen Ereignissen, denen die 
Medien große Aufmerksamkeit widmen, hö
here Wahrscheinlichkeit zugeschrieben. 
(Wenn man bedenkt, daß Journalisten mit 
Vorliebe über aufsehenerregende Fälle be
richten, wird das Risikoempfinden der Öf
fentlichkeit gegenüber spektakul ären Ereig
nissen aus doppeltem Grunde verzerrt.) 
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Wie wird die Wirkung von äußeren 
Ereignissen abgeschätzt? 

Im Gegensatz zu der traditionellen Theo
rie betrachtet der neue Ansatz es als Pro
blem, wie das Wirtschaftssubjekt den Zu
sammenhang zwischen einem Ereignis und 
einem eventuellen Schaden sieht. 

So wurde festgestellt , daß die Bewohner 
hochwassergefährdeter Gebi ete sich in fa l
scher Sicherheit wähnen, wenn der Staa t Ka
tastrophenabwehrmaßnahmen durchführt -
z. B. Dämme baut - , die lediglich partie llen 
Schutz bieten. Die Wirkung der behörd
lichen Vorsorge wird also meistens arg über
schätzt. Andererseits ist zu befürchten, da ß 
Schäden, die nach einem Eingriff in die 
Natur entstehen, von der Bevölkerung auch 
dann dem Eingriff - bzw. der Behörde, die 
di e Natur manipulierte - zugeschrieben wer
den, wenn ein ursächlicher Zusammenhang 
zwischen diesem äußeren Ereignis und dem 
danach erfo lgten Schaden wissenschaftli ch 
nicht nachweisbar ist. Deshalb haben Wis
senschaftl er in Amerika den Behörden emp
fohlen, das »Wohlkenimpfen« besonders 
vorsichtig anzugehen. 

Wie werden die Katastrophenabwehr
maßnahmen aus der Fülle der 
Alternativen ausgewählt? 

Z ahlreiche Beobachtungen bes tätigen, 
daß di e Wirtschaftssubje kte von der reichen 
Palette der denkbaren Abwehrm aßnahmen 
die Anwendung nur e ines Teils erwägen. 
Die Annahme der traditionellen Theorie, 
nach der die Menschen unter allen mög
lichen Handlungsweisen wählen, ist also 
durch die Empirie widerlegt worden. Es ist 
außerdem aufgefa llen, daß der Staa t in den 
industri alisierten Ländern materiell-techni
sche Lösungen den sozio-technischen vor
zieht: Eher ist zu erwarten, daß z. B. Deiche 
gebaut , als daß Bodennutzungspläne für 
hochwassergefährdete Gebiete ausgearbe i
tet und durchgesetzt werden. 

Wie werden die ausgewählten 
Maßnahmen bewertet? 

Eine der tragenden Säulen der traditio
nellen Theorie ist, daß das Wirtschaftssub
jekt - um es vereinfacht auszudrücken -
seine Handlungsalternativen mit einem 
Maßstab zu bewerten vermag und dann die 
beste Alternative auswählt . Die Wirklichkeit 
zeigt dagegen, da ß die Aufstellung einer ein
deutigen Rangordnung nur relativ selten ge
lingt, und daß der Mensch bei seiner Anpas
sung an neue Begebenheiten eher eine zu
friedenste Ilende Lösung anstrebt, anstatt aus 
seiner Lage das allerbeste herauszuholen. 

Aus der Schwierigkeit , unterschiedliche 
Werte auf einen gemeinsamen Nenner zu 
bringen, ergibt sich u. a ., daß dem Vorteil 
(oder Nachteil) , der zwei Alternativen ge
meinsam ist, in der Regel e in zu hohes 
Gewicht beigemessen wird im Verhältnis zu 
dem Vorteil (Nachteil) , der nur in e iner der 

Alternativen entsteht. So kann es nicht über
raschen, wenn bei der Auswahl selbst von 
öffentlichen Projekten die engen wirtschaft 
lichen Aspekte ungebührend hoch gewichtet 
werden. Mark- Beiträge lassen sich eben ein
facher vergleichen als die A uswirkungen 
z. B. auf Leben, Gesundheit , sozial e Bezie
hungen. Es gibt auch andere Verfahrens
weisen, mit deren Hilfe Indi viduen sich zu 
einer Entscheidung durchringen können, 
ohn e vorher verschiedenartige Werte, wie 
z. B. Lebenssicherheit und materie lle n Wohl
stand, auf e inen gemeinsamen Nenner ge
bracht zu haben. Sie streben etwa als ersten 
Schritt - um bei diesem Beispiel zu bleiben 
ein als befriedigend empfundenes Niveau 
der Obe rlebenswahrscheinlichkeit an und 
überlegen dann beim zweiten Schritt , wie sie 
unter Verwendung ihrer noch zur Verfügung 
stehenden Ressourcen den Wohlstand maxi
mieren können. Es gelang mit dieser Hypo
these, di e geringe Nachfrage nach Versiche
rungspolicen zu erklären, obwohl man später 
auch eine andere, einfachere Erklärung 
fand : Mit sehr unwahrscheinlichen Ereig
nissen beschäfti ge sich der Mensch nicht ; er 
halte so seine Denkkapazitä t für die Lösung 
realer alltäglicher Probleme fre i. 

Wann ringt sich der Mensch zu 
einem Entschluß durch? 

Nach der Lehre über die beschränkte 
Rationalität rafft sich der Mensch nur notge
drungen zu einer Entscheidung auf. Wie der 
Geschäft smann , der nach Gewinn , und wie 
der Politiker, der nach Mehrheiten trachte t, 
so entschl ießen sich auch die von Naturer
eignissen bedrohten Indi viduen zu einer 
Maßnahme, wenn die Nachte ile der Untätig
keit offenkundig werden. »Offe nkundig« 
soll hier heißen, daß der Mensch persönlich 
mehrere bittere Erfahrungen gemacht haben 
muß, bevor er wirkungsvolle Maßnahmen 
zur Katastrophenvorsorge ergreift . 

Weitere Aufgaben vor der Forschung 

Eine der wichtigsten Fragen der Unfall -, 
Gesundheits- und Katastrophenökonomik 
ist: Entspricht das tatsächliche Niveau der 
Sicherheit, die in e iner Gesellschaft produ
ziert wird, dem nach ra tionalen Gesichts
punkten berechneten Optimum, oder aber 
wird zuwenig oder zuviel Sicherheit produ
ziert? Zur Beantwortung dieser Frage muß 
man vor a llem die allgemeinen Regelmäßig
keiten des beschränkt rationalen Verhaltens 
kennen sowie die konkrete Situation , in der 
sich die Individuen befinden - ihre Erfah
rungen inbegriffen. Ein Beispiel: Wir wissen 
schon aus den obigen Ausführungen, daß 
der Mensch die Wahrscheinlichkeit von 
schwer vorstellbaren Ereignissen unter
schätzt. Wird nun in einer Gesellschaft e ine 
neue Technologie mit neuartigen Gefahren 
eingeführt , dann werden die Gesellschafts
rnitglieder ihre Abwehrakti vitäten nicht bis 
zu dem Punkte vorantreiben, der - mit dem 
Maßstab der objektiven Rationalitä t gemes-
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sen - optimal wäre; sie werden u. U. ke ine 
besonderen Abwehrmaßnahmen ergre ifen. 
Ergeben sich aber nach einer Zeit mehrere 
schwere Unfä lle, und tre ten Presse, Rund
funk und Fernsehen diese Ereignisse bre it, 
dann wird d ie Gese ll schaft - was die Ab
wehrmaßnahmen betrifft - vermut lich über
reagieren. 

Die Grundlagenforschung, di e sich mit 
der A ufdeckung von a llgemeinen Regelmä
ßigkeiten beschäftigt, hat im letzten Vierte l
jahrhundert beachten werte Fortschritte er
zielt. Die Wissenschaft le r, die die englisch
sprachige Litera tu r ichte ten und dann die 
humanökologischen und psychologischen 
Forschungsergebnisse mite inander ver
knüpften, haben aber e ine Reihe offener 
Fragen aufgezeigt und dami t die Konturen 
eines - sicher lich aufwendigen - Forschungs
programms entworfen' ) . Es wäre jedoch 
Wi rtschaft licher, wenn Psychologen und 
Ökonomen den von Siovic, Kunreurher u. a. 
eingeschl agenen Weg fortsetzten, das »In
Ventar« der a llgemeinen Regelmäßigkeiren 
auf den neuesten Stand brächten und an
wendung orientiert systematisierten. Auch 
wenn man e inzuräumen bereit ist, daß die 
einschlägigen Arbeiten meist in englischer 
Sprache publiziert werden , würde die 
Durchforstung der nicht englischsprachigen 
Litera tur sicherl ich auch manche verwertba
ren Ergebnisse zu tage förde rn. In diesem 
Zusammenhang muß z. B. das Pionierwerk 
von Bronner hervorgehoben werdenS). Dem 
deutschen Wissenschaft le r gelang es, über 
zeitlichen Res triktionen unterliegende Ent 
scheidungen mehrere Hypothesen aufzu te i
len und diese durch Experimente zu über
prüfen. 

Die Versuchung ist groß, der Le hre 
über die beschränkte Ra tionalitä t einen re in 
deskriptiven Charakter zuzuschreiben : Sie 
diene wohl der Erk lä rung gegebener Hand
lungen und ermögliche die Progno e künfti
gen Verhaltens - zu m Empfehlen »richti
ger « Entscheidungen sei sie dagegen nicht 
geeignet. Dieses Argument ie ren wäre rich
tig, wenn 
1. der Mensch aus dem Bannkreis des be
sChränkt rationalen Verhaltens nicht auszu
brechen vermöchte oder 
2. de r Versuch dazu sich nicht lohnte. 
Betrachten wir zum Schluß, ob diese Vor
aussetzungen zutreffen. 

Der Mensch, der mit anderen inte ragie rt, 
kann das beschränkt rationale Verhalten sei
ner Mitmenschen bei seinen eigenen Hand
lungen auch da nn berücks ichtigen, wenn sei
ne e igene Denkfähigkeit limitie rt ist. Ei ne 
Regierung, die sich krisenorientiert verhält, 
wird das Niveau ihrer während der Krise ge
faßten Entscheidungen e rhöhen, wenn sie 
sich bewußt ist, daß die Verwaltung, die 
Wirt chaftliche n Organisationen und die ein
faChen Bürger ebenfalls ein krisenorientier
tes Verha lten ze igen. Auch braucht die Dis
krepanz zwischen beschränkt rationa lem 
Und objekt iv rat ionalem . Verhalten nicht a ls 
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Datum hingenommen zu werden: Es steht 
z. B. der Regie rung frei, die übrige Bevöl
kerung über die typischen Denkfehle r - z. B. 
Unterschätzung der e inen und Überschät
zung der anderen Art von G efa hren - aufzu 
klä ren. 

Damit kom men wir zum zwei ten Punkt : 
Lohnt es sich für den Menschen, a ll diese 
Mühen auf sich zu nehmen ? - Wenn er seine 
gegebene Denkfähigkeit stets opti mal ein
setzen, d. h. z. B. zwischen der unmitte lbar 
produktiven Arbeit und dem achdenken 
über Abwehrmaßnahmen gegen drohende 
Gefahren tagaus , tagein am zweckmäßigsten 
auftei len würde, wäre jede Anstrengung, um 
den Status quo zu ändern, überfl üss ig; aus 
ökonomischem Gesichtspunkt käme sie so
gar e iner Vergeudung kn apper Ressourcen 
gle ich. Für e ine Welt , in der sich alles im 
gle ichen Rhythmus wiederholt, würde diese 
Argument ation vermutlich zutreffen. Aber 
gerade in unserer Z eit kann d ie E rforschung 
der beschränkten Rationalitä t und der Art 
und Weise, wie man aus deren Bannkreis 
auszubrechen vermag, großen Nutzen stif
ten, in e iner Zeit, in der manche natürlichen 
Ressourcen zur Neige gehen, gefährliche 
Güter und Produktionstechniken sich in ra
scher Folge ablösen und das Wettrüsten im
mer neue Gefahrenque llen eröffnet. 

Ich danke Herrn Dipl.-Psychologen K. Kiirti, Köln , 
Für die Durchsicht des Manuskripts und Herrn Dr. 
R. Michel, Köln, der mir die Gelegenheit bot , mit 
ihm übe r einige Punkte des Themas zu diskutieren. 
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Steilen
ausschreibung 
Beim Bundesverband 
für den Selbstschutz, 

bundesunmittelbare Körper
schaft des öffentlichen 

Rechts (Geschäftsbereich 
des Bundesministers 
des Innern), ist eine 

Planstelle des gehobenen 
Dienstes bei der 

BVS-Bundeshau ptsteIle 
in Köln als 

Sachbearbeiter 
tür Haushalts-, Kassen- und 

Rechnungswesen, 
Bes.-Gr. A 10 BBesO 

zu besetzen. 

Aufst iegsmöglichkeiten 
sind in absehbarer Zeit 

gegeben. 

Gesucht wird ein jüngerer 
Beamter, der die Laufbahn
prüfung in der allgemeinen 

und inneren Verwaltung 
des Bundes abgelegt hat 

und selbständ iges Arbeiten 
gewohnt ist. 

Wir bieten ein angenehmes 
Betriebsklima sowie die 

Sozialleistungen des 
öffentlichen Dienstes. 

Bewerbungen 
mit den üblichen Unterlagen 
(Personalbogen, Lichtbild , 

handgeschriebener 
Lebenslauf, Ausb ildungs- und 
Befähigungsnachweise) sind 

bis zum 5. März 1979 
zu richten an den 

Bundesverband 
tür den Selbstschutz 

- BundeshauptstelJe -
Eupener Straße 74 

5000 Köln 41 

Personalbogen wird auf 
schriftl iche Anfrage 

übersandt. 
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Begrenzung der klassischen 
Waffen 

Vertreter von 74 Staaten und 5 inter
nationalen Organisationen haben im 
Palais des Nations in Genf an der vor
bereitenden Konferenz für die Konfe
renz der Vereinten Nationen über das 
Verbot oder die Begrenzung des Ein
satzes gewisser klassischer Waffen, die 
als Waffen mit übermäßiger traumati
scher Wirkung oder als unterschiedslos 
zuschlagende Waffen erachtet werden 
können, te ilgenommen. 

Mehrere Vorschl agsentwürfe über 
Grundsatzfr agen betrafen das Verbot 
gewisser Waffen wie : Brandwaffen, in 
der Luft explodierende Sprengkörper, 
gewisse kleinkalibrige Projektile, gegen 
Personen eingese tzte Splitterwaffen, 
Pfeilwaffe n, mit Röntgenstrahlen nicht 
lokalisierbare Splitter, Minen usw. 

Die Internationale Organisation für 
Zivilverteidigung, die durch die in der 
Diskus~on behandelten Themen und 
insbesondere durch diejenigen betref
fend de n Schutz der Zivilbevölkerung 
angesprochen ist, hatte eine technische 
Stellungnahme zu gewissen Bomben
typen abgegeben, die gegen Zivilperso
nen eingesetzt werden und übermäßige 
traumatische Wirkungen hervorrufen 
können oder unterschiedslos zuschlagen, 
insbesondere Kugelbomben, Trauben
bomben, »Ananasbomben«, Brandbom
ben einschl ießlich Napalm, Phosphor
bomben und andere thermische Bomben. 

»Nun ist aber eine neue A-Waffe in 
den Blickpunkt des Interesses gerückt : 
die Neutronenwaffe. E in Fissionszünder, 
wahrschei nlich 239-Pu, erzeugt eine 
Temperatur von vielen 10 Mil\. Grad 
und bewirkt dadurch die Fusion von 
Deuterium- und Tritium-Kernen zu 
4-He unter Aussendung hochenergeti
scher Neutronen. Dadurch wird die 
primäre Neutronenstrahlung zur Haupt
waffenwirkung, besonders wenn durch 
raffinierten Bau und gekonnte Miniaturi
sierung der Waffe und geeignete Spreng
höhe (einige 100 m) die Druckwelle am 
Boden stark verringert wird. Da Neu-

tronenstrahlung vor allem für Lebewesen 
sehr gefährlich ist, kann diese Strah
lungswaffe in erster Linie gegen Men
schen eingesetzt werden. Anvisiert ist 
vor allem der gezielte E insatz gegen 
Panzerformationen durch Außergefecht
se tzung der Besatzungen. Da die Neu
tronen-Strahlendusche nur Sekunden
bruchteile dauert , kommen, im Gegen
satz zu herkömmlichen A-Waffe n, auch 
alle Sofortmaßnahmen zu spät. Herr Dr. 
J . Gut vom Studieninstitut des Z ürcher 
Tiefbauamtes hat uns mitgeteilt , daß, ver 
glichen mit einer Atombombe gleichen 
Kalibers (1 kt), die notwendige Distanz 
für die sofortige Kampfunfä higkeit von 
Panzerverbänden und das Erreichen der 
Letaldosis für ungeschützte Personen 
sich bei einer Neutronenbombe um den 
Faktor zwei vergrößert, während sich die 
Distanz für Kollateralschäden um den 
Faktor sechs verringert. 

»Man weiß, daß Neutronen beim Zu
sammenstoß mi t Wasserstoffke rnen viel 
Energie verlieren. Deshalb wird ja 
Wasser bei den Leichtwasserreaktoren 
als Moderator eingesetzt. Beton mit sei
nem Wassergehalt sowie Erde und Holz 
sind somit gutes Abschwächungsmaterial 
für Neutronen. D a Eisen und Stahl zwar 
einen guten Schutz gegen Gamma-Strah
lung bieten, nicht aber gegen Neutronen, 
sind Panzerbesatzungen auch hinter 
dicken Panzerplatten schlecht geschützt. 
Im Gegensatz dazu weisen militärische 
Schutzbauten, oft aus Holz, und Erd
überdeckung und besonders zivile 
Schutzbauten einen guten Schutzgrad 
auf. Gerade auch gegen Neutronen tra
gen improvisierte Erdwälle und Sand
säcke viel zu einem zusätzlichen Schutz 
bei. Diese ne ue Waffe zeigt, wie not
wendig es ist, auch in der Schweiz die 
Entwicklung von Waffensystemen auf
merksam zu verfolgen, um rechtzeitig die 
notwendigen Schlußfo lgerungen zu tref
fen; dabei ist ein neutraler Kleinstaat 
wahr lich nicht bevorteilt. 

»Nach dieser D arstellung darf ich 
aber die Meinung ausdrücken, daß die 
Einführung der Neutronenwaffe eine 
Änderung der Zivilschutzkonzeption und 
des Schutzraumbaues nicht nötig macht. 
Die biologischen Schädigungen des Men
schen durch Bestrahlung infolge der her
kömmlichen A-Waffe und der Neutro
nenwaffe sind prinzipiell dieselben. Ihre 
Behandlung obliegt dem Sanitätsdienst. 
Für die Vorhersagen des Krankheitsab
laufes und der notwendigen ärztlichen 
Betreuung wäre es günstig, über Dosis
werte der Bestrahlung zu verfügen, wo
bei ich die Schwierigkeit der Messung 
die'ser Werte nicht unterschätze, beson
ders bei der Neutronenstrahlung. « 

»Internationale Zivilverteidigung«, 
Genf, Nr. 28 1 

Stimmungswechsel 
der USA zugunsten des 
Zivilschutzes 

Präsident Carter hat einem Pro
gramm zugestimmt, das bezweckt, den 
amerikanischen Z ivilschutz angesichts 
eines drohenden Atomwaffe neinsatzes 
zu beleben; gemäß einem im letzten 
Oktober veröffentlichten Dokument zielt 
diese Maßnahme darauf ab, den Schutz 
von rund 140 Millionen Personen im 
Kriegsfall zu gewährleisten. 

Das Programm sieht vor, daß sich die 
für den Zivilschutz getätigten Ausgaben 
während der nächsten fünf Jahre mehr 
als verdoppeln sollen. Wenn es ratifiziert 
wird, wird es mehr als zwei Milliarden 
D ollar kosten und im Jahre 1985 abge
schlossen sein . 1977 haben die USA. 
ungefähr 90 Millionen Doll ar für den 
Zivilschutz, d. h. 0,42 D oll ar pro Ein
wohner, aufgewendet ; im gleichen Jahr 
gaben die UdSSR 27,50 Dollar, pro Ein
wohner, Schweden 25,00 und die Schweiz 
31,50 Dollar pro Einwohner aus. 

Dieses Programm stellt eine spekta
kuläre Umkehr dar wegen der Tatsache, 
daß der a{TIerikanische Zivilschutz seit 
Beginn der 60iger Jahre eher vernach
lässigt worden war. D as Hauptziel des 
Programmes ist nicht der Bau von unter
irdischen Schutzräumen, um den Schutz 
der Zivilbevölkerung gegen Kernexplo
sionen und radioaktive Niederschläge zu 
gewährleisten, sondern die Ausarbeitung 
von Mitteln, die in Krisenzeiten eine 
rasche Evakuierung der Großstadtbe
wohner ermöglichen. 

Das Programm räumt den Maßnah
men den Vorrang ein, die die Fähigkeit 
der Vereinigten Staaten entwickeln, sich 
nach einem Atomkrieg rasch wieder auf
zurichten. Diese Maßnahmen sehen vor 
allem einen besseren Schutz der bundes
staa tlichen, der teilstaatlichen und loka
len Einrichtungen vor sowie die Schaf
fung von Spezialkommandoposten, um 
die Verbindung zwischen den Kata
strophenhil fsorganisationen zu erleich
tern . 

D er Zivilschutz muß den übrigen 
Notdiensten angeglichen werden. Die 
Wirksamkeit der Programme angesichts 
von Atom- und Naturkatastrophen wäre 
größer, wenn Dienste geschaffen wür
den, die im einen und anderen Fall 
eingesetzt werden könnten. Es ist dehalb 
vorgesehen, die Programmleitung dem 
im Frühling dieses Jahres geschaffenen 
Bundesamt für Notverwaltung im Hin
blick auf die Zentralisierung der Kata
strophenhilfe zu übertragen. 

»Internationale Zivilverteidigung«, 
Genf, Nr. 281 
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Strahlenschutz -Initiative 
des Malteser-Hilfsdienst 

Durch die Strahlenschutzinitiative 
soll und darf nicht der Eindruck erweckt 
werden, daß die Strahlengefahr im Ver
hältnis zu anderen Gefahren extrem gra
vierend ist. Gerade in letzter Zeit hat es 
sich gezeigt, daß besonders im Chemie
bereich noch viele Schutzmaßnahmen zu 
treffen sind. Der MHD hat aus rein 
methodischen Gründen zunächst eine 
Strahlenschutzaktion gestartet. Aktionen 
in anderen Bereichen sollen fo lgen. 

Gemäß den Zielen der »Strahlen
schutzinitiative « wurde ein Vorschlag für 
die Ausbildung und Information der Be
völkerung im Strahlenschutzbereich zur 
Diskussion gestellt , der nach Auswer
tung aller Antworten der breiten Öffent
lichkeit vorgestellt werden soll . 

Der Malteser-Hilfsdienst befaßt sich 
im Rahmen seiner Satzung vorwiegend 
mit sanitätsdienstlichen Aufgaben. In 
anderen Bereichen wirkt er initiierend 
oder bei Bedarf auch koordinierend. 

Für die Bevölkerung allgemein, d. h. 
für Laien, die nicht beruflich exponiert 
sind und die nur rein zufällig und mit 
geringer Wahrscheinlichkeit mit einem 
Strahlenunfal l konfrontiert werden, 
wurde im Rahmen der Strahlenschutz
initiative des Malteser-Hilfsdienstes fol
gendes erarbei tet: 

1. Die Bevölkerung hat ein Recht auf 
Information im Strahlenschutzbereich. 

2. Keine isolierten Strahlenschutz-Lehr
gänge 
a) Über Strahlenschutzmaßnahmen soll
te nur im Zusammenhang mit ausführ
lichen Seminaren über wissenschaftliche 
Grundlagen und Anwendung radioakti
ver Stoffe (z. B. nach den Richtlinien des 
Deutschen Atomforums) gesprochen 
werden. 
b) Um Fehlinterpretationen zu vermei
den, sollte die Information an verschie
denen Tagen stattfinden, um eine Wis
senskontrolle zu ermöglichen, offene 
Fragen zu lösen und Mißverständnisse 
weitgehend auszuschalten. 

3. E ine A usbildung an fachbezogener 
Ausstattung findet nicht statt . 

4. Die Bevölkerung soll in die Lage 
versetzt werden, z. B. bei Verkehrsun
fällen den Unfallort abzusichern und, 
wenn kein fachkundiges Personal er
reichbar ist , lebensrettende Sofortmaß
nahmen einzuleiten. 
a) Ein normaler Erste-Hilfe-Kurs wird 
empfohlen ohne Erwähnung von Strah
lenunfällen, jedoch mit Besprechung fol
gender Hinweise: »Bei Unfällen mit un
bekannten und/oder gefährlichen Stof
fen: Verhalten wie normal (Absichern 
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unter Beachtung der möglichen Ausbrei
tung der Gefahr etc.) , jedoch Näherung 
an den UnfaUort nur zur Rettung von 
Menschenleben bei akut lebensbedrohli
chen Zuständen und wenn kein Fachkun
diger erreichbar ist. Anschließend ist in 
sicherer Entfernung (30- 50 m) zur Un
fallstelle das E intreffen des Fachperso
nals abzuwarten und dieses über getrof
fene Maßnahmen zu unterrichten; Ver
lassen des Unfallortes erst nach aus
drü.cklicher Erlaubnis. « 
b) Ein Teil der Bevölkerung nimmt auch 
an Sanitätskursen teil. Hierbei wird in 
einer Doppelstunde allgemein über 
»Verhalten bei Unfällen mit gefährlichen 
Stoffen« (Entwurf folgt in Kürze) ge
sprochen. Hierdurch soll jeder Teilneh
mer auch bei Strahlenunfällen in der 
Lage sein, unter Beachtung des Selbst
schutzes eine UnfallsteIle abzusichern, 
andere zu warnen und Erste Hilfe leisten 
zu können. 

Strahlenunfälle werden im einzelnen 
nicht behandelt, weil dies den zeitlichen 
Rahmen sprengen würde oder auf Ko
sten von unbedingt notwendigen Themen 
wie z. B. »Wiederbe lebung«, »Wundver
sorgung« etc. geschehen müßte. 

5. Ausbildung und Information nur 
durch Fachausbilder oder Fachorganisa
tionen mit Befähigungsnachweis bzw. 
Kontrolle durch fachkundige Stellen. 

6. Es ist notwendig, eine zentrale (u. U. 
regionale) Informationensstelle zu schaf
fen bzw. eine vorhandene Stelle auszu
bauen, um 
1. bundeseinheitlich koordinierte Merk
blätter zu schaffen, 
2. die fachlich und psychologisch not
wendige Hintergrundinformation für das 
Verständnis der Merkblätter zu erar
beiten, 
3. auf Anfrage von Bürgern zusätzliche 
Informationen vermitteln und in Spezial
fragen an fachkundige Stellen verweisen 
zu können. 

Da regional von behördlicher Seite 
eine Verteilung von Merkblättern an alle 
Haushalte über das Verhalten bei Un
fällen in Kernkraftwerken vorgesehen 
.ist, wäre es zu begrüßen, wenn in diesen 
Merkblättern nicht nur aus psychologi
schen Gründen auch Hinweise auf an
dere Bereiche z. B. Notrufe, wichtige 
Telefonnummern, Vergiftungszentralen, 
Anforderung von Rettungshubschrau
bern, allgemeines Verhalten bei Notla
gen und U nfällen aufgenommen würden. 
Durch ein iso liertes Strahlenschutzmerk
blatt wird unserer Meinung nach die 
Kernenergiediskussion zu hochgespielt 
und u. U . in Bevölkerungskreisen, die 
sich noch nicht mit dieser Thematik be
faßt haben, eine Unsicherheit erzeugt. 

Egmont R. Koch und Fritz Vahrenholt 
SE VESO IST OBERALL 
Die tödlichen Risiken der Chemie, 437 
Seiten, Paperback, DM 19,80, Verlag 
Kiepenheuer & Witsch 

Ist Seveso wirklich überall? Oder haben 
die beiden A utoren, die vor Ort die ver
heerenden Folgen des Chemieunfalls 
vom 10. Juli 1976 gesehen haben, über
trieben, wenn sie die unermeßIichen 
Gefahren von Chemieunfällen aufzei
gen? Sie führen den A hnungslosen in alle 
Bereich der Chemie, zeigen deutlich an
hand genauer Aufzeichnungen mit 
Statistiken, Tabellen, Grafiken Bilanzen 
des Schreckens - vor allem mit TCDD
Unfällen, dem in Seveso freigewordenen 
Gift . Es war dies längst nicht der erste 
Unfall dieser Art. 16 vorausgegangene in 
aller Welt, von denen die meisten hätten 
verhütet werden können, hätten die WeIt 
längst alarmieren müssen. Wir leben mit 
der Chemie und umgeben von Chemie, 
. die zunehmende Cheminisierung unseres 
Lebens konfrontiere den Menschen heu
te - so aus dem Text des Buches entnom
men - mit 6300 Chemikalien. Die Welt
produktion allein der organischen 
Chemikalien liege zur Zeit insgesamt bei 
etwa 120 Millionen Tonnen im Jahr. 
Diese überschwemmung mit chemischen 
Substanzen bringe eine Vielfalt von 
Problemen, weil die Retortenprodukte 
sich ja nicht in ein Nichts auflösten, son
dern über Luft , Wasser, Boden in die 
Nahrungskette des Menschen gerieten. 
Zwischen 60 bis 90 % aller Krebserkran
kungen müßten auf chemische Substan
zen zurückgeführt werden. 
Es braucht nicht des Chemie-Unfa lles : 
Seveso ist täglich überall , bis hin zu der 
Scheune des Bauern, wie jüngste Unfä lle 
zeigen, und in den Haushalt . 
Es gelingt den Autoren, die Augen zu 
öffnen, wachzurütteln, ohne zu verteu
feln , sondern ganz objektiv durch die 
Kraft und die Intensität der Berichter
stattung. Dieses Buch ist keine Fibel für 
die engagierten Umweltschützer ; es ist 
ein Wegbereiter zum Verständnis für 
zwingenden Schutz vor zunehmenden 
Umweltgefahren. emo 
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Neuheiten 
für den Feuerwehr-
und Katastropheneinsatz 

Das sei t Jah ren auf dem Markt e inge
fü hrt e Tauchpumpen- Programm de r Fir
ma Mas t in Aichwald bei Ess lingen wur
de jetzt erweite rt und mit e rheblichen 
Neuerungen ausges ta ttet. 
So wurden die bisher li efe rbaren Ta uch
pumpen Typen T 6, T 6L und T 8 mit der 
serienmäßig e ingebauten Flachsaugein 
ri chtung zum Absa ugen bis 5 mm Was
serstandshöhe um größere Typen erwei
tert . Die neu aufgenommenen Tauch
pumpen Typen T 12, T 16 und T 20 
zeichnen sich nicht nur durch ihre robu
ste Bauart , sondern vor allem durch eine 
übe rdurchschnitt li che Leistung bei ge
ringem Gewicht aus. So wiegt die Ta uch
pumpe T 20 nur 47 kg e inschließli ch 
20 m Kabe l und hat eine maximale För
de rmenge von 2200 Lite r pro Minute. 
A uch die größeren Tauchpumpen sind 
wie a lle Mast-Tauchpumpen vollkom
men wa rtungsfrei und besitzen keinen 
Ö lraum , der eine Ö l kontrolle ode r 
Wechseln des Ö les erforde rt. 
Daneben können die neuen Typen T 12 
und T 16 an Stromerzeuger nach 01 
14685 (5 KVA) angeschlossen werden. 
A n Ein baugeneratoren mit 20 kVA 
nach DI N 14686, wie sie in den Feuer
wehrfa hrzeugen vorhanden si nd , könn en 
mindes tens 3 Tauchpumpen vom Typ 
T 20 angeschl ossen werden. Somit kön
nen bei e ine r Förderhöhe von ca. 6 m 
und Verwendung von 3 Mas t-Pumpen 
de r Type T 20 mehr a ls 5000 Liter pro 
Minute umgepumpt werden. 

ine vo ll kommen neue e lekt ronische 
Drehrichtungsa utomatik (DBP angemel
de t) verhinde rt die falsche Drehrichtung 
bei den größeren Tauchpumpen. Da
durch sind d ie sonst immer notwendige 
Drehri chtungskont rolle und das Um
schalten oder U mklemmen der Z ule i
tung überflüss ig. 
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Umfrage über die durch 
Brände verursachten 
Todesfälle 

Gemäß einer in de n Vereinigten 
Staaten während drei Jahren durchge
führt en Umfrage si nd fo lgende in Pro
zentsätzen ausgedrückte Daten übe r die 
Brandursachen in Wohngebäuden zu
sammengestellt worden : Unvorsichtig
kei t des Rauchers 55; brennbare Flüs ig
keiten 8; Z ündh ölzer 7; Heizgeräte 6 ; 
Elektromaterial 4; nackte Flamme 4; 
Verschiede nes 12; Ursache unbekannt 6. 

Man sieht , daß die Unvorsichtigkeit 
der Raucher überwiegt. Diese Umfrage 
zeigt ebenfalls, daß die Kombination 
Tabak/Alkohol besonders schäd liche 
Folgen hat: in 30 Fällen von Unvorsich
tigkeit des Rauchers wurde im Blut der 
Opfer A lkohol festges tellt. Außerdem 
war bei 50 % der untersuchten Fälle die 
Hauptursache des Todes eine Vergiftung 
mit CO, wovon 30 % CO + Alkohol, 
Verbrennungen, Herzkrankheiten; 10 % 
Verbrennungen; bei 10 % der Fälle 
konnte die primäre Todesursache nicht 
festge teilt werden. 

Di e meisten Opfer versuchten schein
bar zu fli ehen. Folgende Faktoren, in 
Prozenten ausgedrückt, sollen die Flucht 
verhindert haben: CO allein 29,9; CO + 
Alkohol 34,7; A lkohol allein 2,8; Ver
brennungen (einschließlich Atemwege) 
4,7; Koronarverschluß 2,8 ; Kleinkind 
12,1; Invalide r 3,7; Explosion 2,8; Brand 
der Kleidung (im allgemeinen Selbst
mord) 0,9; Verkehrsunfall 0,9. 

In zahlreichen Fällen hatte das Opfer 
Zeit gehabt, die anderen Bewohner und 
die Feuerwehr zu alarmieren, aber diese 
Aktion wurde aus verschiedenen Grün
den verzögert oder annullie rt. Deshalb ist 
es wichtig zu wissen, wann und wie das 
Opfer gewarnt wurde, was getan werden 
kann , damit dieser Alarm rascher ei n
etzt , und welche Handlungen in dieser 

oder jener Situation durchzuführen sind. 
Für die Sonderstudie betreffend die 

Analyen des Lungengewebes, des 
Tracheobronchialraums und des Rußes 
sind angemessene Gru ndangaben not 
wendig, bevor genaue Schlüsse gezogen 
werde n können. Trotzdem hat diese Um
frage gestattet, gewisse spezifische und 
interes an te Schlußfolgerungen bereits 
zu ziehen, die in der Folge überprüft 
werden müssen. 

Ruß puren sind im gesamten inneren 
Atemsystem eines Brandopfers vorhan
den. Bei der Analy e von Elementen des 
Atemsystems wurden Substanzen ge
funden wie Azetaldehyde und Metall 
oxide (vor allem mit Ruß). In gewissen 
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Fällen wurden nicht vernachlässigbare 
Mengen an Chlorwasserstoff in dem an 
der Brandstalle entnommenen Ruß so
wie geringe Mengen an Zyanwasserstoff 
gefunden. Nachdem die Analysen nicht 
sofort nach der Probeentnahme durch
geführt wurden , wissen wir nicht genau, 
was diese Ergebnisse bedeuten . 

Einige Brandfälle waren ganz beson
ders interessant , da die verbrannten Pri
märmaterialien synthet isch waren. Trotz 
äußerst gründlicher Untersuchungen war 
die Todesursache nicht in a llen Fällen 
ersichtlich. Diese Fälle haben verschie
dene schwierige Probleme aufgezeigt, die 
darin bestehen, in den Körpergeweben 
und -Flüssigkeiten die Anwesenheit von 
giftigen Gasen festzuste llen, die mög
licherweise in der die Brandstätte umge
bende Luft vorhanden gewe en waren. 

Ab chließend 

D sei festgeste llt , daß diese Studie eben
falls zum Zweck hatte, zu verstehen, 
warum die Leute bei Brandfällen sterben 
und warum sie sich nicht retten können. 

D Da die meisten der in dieser Studie 
untersuchten Opfer sich an cheinend zu 
rette n versucht hatten, sollten geeignete 
Detektions- und Alarmsysteme dazu bei
tragen, Menschenleben zu retten, indem 
dadurch die Frist für eine mögliche Ret
tung verlängert wird. 

D CO war ein Hauptfaktor, zusa mmen 
mit Herzkrankheiten, Alkoholemie und 
Verbrennungen. 

D Der Alkohol stellt ein schwerwiegen
des Problem in dem Sinne dar, als er die 
Flucht behindert (neben der Tatsache, 
daß er das Auslösen des Alarms er
schwert) . 

D Die Unvorsichtigkeit der Raucher 
spi elt hier eine entscheidende Rolle, wie 
aus der Liste der Brandursachen hervor
geht. 

D Die Herzkrankheiten tragen stark zur 
Verl ängerung der Liste der Brandopfer 
bei. 

D Es ist notwendig, die men chlichen 
Reaktionen im Brandfall besser zu ver
stehen, wenn die Aufklärung der Öffent
lichkeit wirksamer gestaltet werden seil. 

»Internationale Zivilverteidigung«, 
Genf, Nr. 28 1 

Oben für den Ernstfall 
Hochmoderne A temschutz-Obungsstrek
ke im neuen Katastrophenschutz-Zen
trum A lsfeld 

Im neuen Katastrophenschutzzentrum 
für die Feuerwehren der Stadt A lsfeldl 
Vogelsberg und Umgegend wurde am 
Donnerstag, 30. November 1978, eine 

- -- -----
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der modernsten Atem chutz-übungs
strecken für das Training der Feuerwehr
leute unter Einsatzbedingungen einge
weiht. 
Die 20000 Einwohner zählende Stadt 
Alsfeld, gegründet 1222, liegt im geogra
phischen Mittelpunkt des Bundeslandes 
Hessen und gehört zum Vogel bergkreis. 
Autobahnfeuerwehr sowie 179 Freiwilli
ge Feuerwehren mit 8166 Aktiven sind 
dem neuen Katastrophenschutz-Zen
trum angeschlossen, das in dreijähriger 
Bauzeit auf ei ner Fläche von 16000 
Quadratmetern errichtet wurde. Träger 
dieses neuen Katastrophenschutz-Zen
trums, einschließlich einer Atemschutz
werkstatt und de r neuen Atemschutz
übungsstrecke, ist die Stadt A lsfeld. 
Die Atemschutz-übungsstrecke, die von 
der Drägerwerk AG, Lübeck, projektiert 
wurde, dient dazu, Ei nsatzbedingungeo 
zu simulieren, damit Arbeits- und Ret
tungseinsätze praxisnah geübt werden 
können. Darüber hinaus wird mit Hilfe 
der Strecke die Ausbildung von Atem
schutz-Geräteträgern gefördert . Die ge
samte Anlage, aufgeteilt in Regie-, Ar
beits- und übungsraum mit Orieotie
rungsstrecke, wurde auf die vielfältigen 
Einsatzarten und übungsprogramme ab
gestimmt. 

Robert Aeberhard 
Z I VILSCHUTZ IN DER SCHWEIZ 
Gesamtverteidigung und Armee, Band 4 
296 Seiten, broschiert, DM 29,-, ISBN 
3-7193-0625-9 Verlag Huber, Frauen
feld, Schweiz 

Das Schutzbedürfnis ist so alt wie die 
Menschheit , sagt Robert Aeberhard, [n
formationschef im Bundesamt für Zivil
schutz, es ist elementar und gehört zum 
täglichen Leben wie Nahrungssuche, 
Wohnstättenbau, Kleiderherstellung. Die 
Geschichte der Men chheit be teht aus 
Kriegen, in den letzten 6000 Jahren gab 
es nur 285 Friedensjahre. Während frü
her (mit Ausnahme des 30jährigen Krie
ges) die kämpfenden Soldaten die Leid
tragenden der Kriege waren, brachte die 
Entwicklung von Kriegs technik und 
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Kriegführung das Kampfgeschehen vom 
Lande und vom Wasser auch in die Luft 
und damit mitten hinein in eine unge
schützte Zivilbevölkerung. 
Der Autor zeigt die Entwicklung der 
schweizerischen Schutzmaßnahmen auf, 
angefangen von der Unterzeichnung des 
»Genfer Protokolls« 1925, über Erlasse 
und Bundesbeschlüsse zum passiven 
Luftschutz bis hin zu den vorbereitenden 
Schutzmaßnahmen im 2. Weltkrieg und 
die Zivilschutzentwicklung heute. Er 
fragt nach der Zweckmäßigkeit des Zi
vilschutzes aus der Sicht des Schwei
zers. Seine Feststellung allerdings, daß 
auch begrenzte, mit konventionellen 
Mitteln ausgetragene Konflikte jederzeit 
»den Keim großer, nuklear geführter 
Kriege « in sich tragen, aber trifft für alle 
Völker zu und zwingt zu Schutzvorkeh
rungen, auch für Katastrophen ohne 
Krieg, wie Atomreaktor- oder Chemie
unfälle und Naturkatastrophen . 
Im vorliegenden umfassenden Standard
und Nachschlagewerk finden sich Ant
worten auf nahezu alle Fragen des Zivil
schutzes, wenn auch vornehmlich auf 
schweizerische Belange. 

emo 
Grathwohl 
ENERGIE VERSORGUNG 
Ressourcen, Technologien, Perspektiven, 
294 Seiten, 1978, geb. DM 68,-, bei 
Walter de Gruyter & Co, Berlin 

Noch ein Buch über Energiefragen? gibt 
im Vorwort der Autor Manfred Grath
wohl zu bedenken und hält eine Recht
fertigung für angebracht. »Bisherige 
Veröffentlichungen behandeln im we
sentlichen Einzelgebiete des gesamten 
Energieproblems, zum Beispiel energie
wirtschaftliche Fragen, Energieumwand
lungstechniken oder Umweltaspekte ... 
Auch wurde vielfach die künftige Ener
gieversorgung auf die Problematik eines 
Energieträgers reduziert, wie Veröffent
lichungen über die Kernenergie zeigen. 
Es hat den Anschein, daß dadurch 
manchmal wichtige Zusammenhänge zu 
kurz gekommen sind. Es ist Zweck des 
vorliegenden Buches, die Problematik 
der künftigen Energieversorgung und 

vielschichtige damit zusammenhängen
de Fragen in einer geschlossenen Dar
stellung zu behandeln .« 
Sicher läßt sich auf 294 Seiten die Kom
plexität des Energieproblems nicht in die 
Tiefe gehend abhandeln, aber nahezu 
alle denkbaren und vorhandenen Welt
ernergieprobleme erfahren optimale 
Untersuchungen. Der weltweite Ener
giebedarf werde weiterhin ansteigen, so 
der Autor, und der Ölverbrauch zuneh
men. Bei dem Bemühen, von den fossi
len Brennstoffen als Energieträger ganz 
wegzukommen, sollten jedoch Lösungen , 
die kurzfristige Vorteile, aber langfri
stige, zum Teil noch nicht abschätzbare 
Folgewirkungen haben , nicht angestrebt 
werden. 
Ein Beitrag zur Energiegeschichte eröff
net das bedeutsame Kapitel »Primär
energieträger und Weltwirtschaft«. An
hand von Skizzen und Tabellen wird es 
ein leichtes, das »Energiepotential der 
Welt« zu überschauen und die »Primär
energiereserven und deren Reichweite « 
zu erfassen. Bis zum Jahre 2010 werde 
der größte Teil der nach heutigem Stand 
ökonomisch gewinnbaren Erdöl- und 
Erdgasreserven aufgebraucht sein. 
Dies gelte auch für das konkurrenz
fähige Uran für Thermische Reaktoren . 
Angesichts der enormen Kohlevorräte 
sei eine »Renaissance« der Kohle , nicht 
zuletzt im Zusammenhang mit der Ent
wicklung des Hochtemperaturreaktors, 
im kommenden Jahrtausend wahrschein
lich. 
Die Rolle von Sekundärenergieträgern, 
also für den Verbrauch umgewandelten 
Primärenergieträgern, erfährt Durch
leuchtung unter allen gegebenen Aspek
ten , wie Transport, Sicherheit, Wirt
schaftlichkeit. Wichtig erscheint die Tat
sache, daß Sekundärenergien meist in 
einiger Entfernung vom Verbraucher er
zeugt werden. Das führt zwar zu hohen 
Transportkosten, aber - wie bei der 
Elektrizität beispielsweise - zu praktisch 
keinen Umweltbelastungen . Nach Un
tersuchung der Kernfission, ihrer spezi
fischen Umweltbelastungen und Sicher
heitsprobleme kommt zusammenfassend 
Manfred Grathwohl zu der Empfehlung 
als Alternative: 
»Langfristig sollte angestrebt werden, 
den notwendigen Energiebedarf der 
Menschheit durch Nutzung der Sonnen
energie und Kernfusion zu decken. 
Diese Phase könnte - entsprechende 
FördeTllng vorausgesetzt - bei der Son
nenenergie noch in den 90er Jahren, bei 
der Kernfusion etwa zu Beginn des drit
ten Jahrzehnts des kommenden Jahrhun
derts in nennenswertem Umfange einset
zen, falls es gelingt, einen Prototyp-Fu
sionsreaktor zu realisieren.« 

Das für den Fachmann gedachte Werk 
erweist sich nach Studium durchaus auch 
geeignet für den interessierten Laien, der 
Versuch einer geschlossenen Darstellung 
der Energieversorgung als besonders gut 
gelungen. 

Eva Osang 

Hans Brunswig 
FEUERSTURM OBER HAMBURG 
Die Luftangriffe auf Hamburg im 2. Welt
krieg und ihre Folgen, 470 Seiten, 170 
Fotos, Leinen, DM 38,-, Motorbuch 
Verlag Stuttgart 

Eine Dokumentation des Schreckens 
zeichnet das Luftkriegsschicksal Ham
burgs im 2. Weltkrieg. Der kompetente 
Autor berichtet chronologisch aus eige
nem Erleben des Geschehens nach 
Original-Lageberichten des Polizeipräsi
denten als örtlichem Luftschutzleiter der 
Stadt Hamburg zur Zeit der Luftangriffe. 
Bilder von Not und Tod und Zerstörung, 
von nackten, übereinanderliegenden Lei
chen schockieren. 
Ist es sinnvoll, heute, 35 Jahre nach die
sen Geschehnissen, das Schreckliche je
ner Kriegsjahre wieder heraufzube
schwören? Zur "Vergangenheitsbewälti
gung" gewiß nicht, auch nicht, um erneut 
aufzuzeigen: Seht, wie wir gelitten haben . 
Das Sinnvolle liegt im Erfahrungsbericht. 
Die Bedrohung für die Zivilbevölkerung 
unseres Landes ist gegeben, nicht aber 
der Schutz gegen sie. Alljährlich proben 
Heer, Luftwaffe und Marine innerhalb 
der NATO in Manövern den Ernstfall, 
die Zivilbevölkerung übt ihn nicht. Die 
Militärstreitkräfte können ihr Verteidi
gungskonzept auf die Manövererfahrun
gen jüngsten Datums aufbauen. Der Zi
vilschutz muß und kann auf Erfahrungen 
aus dem 2. Weltkrieg zurückgreifen. Und 
hier liegt, scheint mir, der Sinn dieses 
Werkes. Abstrahiert vom Feinddenken, 
ganz real als auszuwertende Erfahrung 
genommen, ist es eine Hilfe für jeden in 
der Zivilverteidigung. 
Kritische Betrachtungen über die Ein
schätzung von Luftschutzmaßnahmen 
durch die damalige militärische und poli
tische Führung, technische Mängel und 
deren Auswirkungen sollten Denkanstö
ße für den Zivilschutz heute geben kön
nen . Umfangreiches Quellenmaterial ist 
angegeben, ein Namens- und Stichwort
verzeichnis, statistische Angaben , Grafi
ken und Anmerkungen erleichtern das 
Durchdringen dieses Sachbuches. Der 
straffe, unpersönliche Polizei-Bericht
Stil ermöglicht objektive Darstellung 
und damit ein Abrücken von Schuldden
ken und ein Hinrücken zum Vorsorgen, 
zum ziviischutz, der not tut. 
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